WICHTIGER HINWEIS: SOLLTEN SIE ZUM INHALT DIESES VERKAUFSPROSPEKTES
FRAGEN HABEN, WENDEN SIE SICH BITTE AN IHREN PROFESSIONELLEN BERATER.

FundRock Partners Limited ist als Authorised Corporate Director (,,ACD") der Gesellschaft fur die
in diesem Verkaufsprospekt enthaltenen Informationen verantwortlich. Im besten Wissen und
Gewissen (wobei angemessen Sorge dafur getragen wurde, dass dem so ist) enthalten die in
diesem Dokument enthaltenen Informationen weder unwahre oder irrefUhrende Angaben, noch
werden irgendwelche Angaben ausgelassen, die vom ,Collective Investment Schemes
Sourcebook” verlangt werden. FundRock Partners Limited uUbernimmt entsprechend die

Verantwortung.
VERKAUFSPROSPEKT FUR ANLEGER IN DER SCHWEIZ
VON
FP ARGONAUT FUNDS
(Eine Investmentgesellschaft des offenen Typs,
gegrundet als Gesellschaft mit beschrankter Haftung und
eingetragen in England und Wales
unter der Registriernummer 1CO00943)
(Ein OGAW)

Das vorliegende Dokument stellt den Verkaufsprospekt fur FP ARGONAUT FUNDS dar, der in

Ubereinstimmung mit dem Collective Investment Schemes Sourcebook erstellt wurde.

Dieser Verkaufsprospekt ist datiert vom und gultig ab dem 20. Juli 2018.

Kopien dieses Verkaufsprospekts sind an die Financial Conduct Authority (FCA) und die
Verwahrstelle geschickt worden.
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Niemand ist von der Gesellschaft erméachtigt worden, in Verbindung mit dem Angebot der
Anteile andere als die im Verkaufsprospekt enthaltenen Angaben zu machen oder Zusicherungen
abzugeben, und wenn solche Angaben gemacht oder Zusicherungen abgegeben werden, sind sie
als nicht von der Gesellschaft genehmigt anzusehen. Die Aushandigung dieses
Verkaufsprospektes (gleich, ob ihm Berichte beiliegen oder nicht) oder die Emission von
Investmentanteilen bedeutet unter keinen Umsténden, dass die Geschafte der Gesellschaft seit
dem Datum dieses Verkaufsprospektes unverandert geblieben sind.

Die Verteilung dieses Verkaufsprospekts und das Angebot von Anteilen sind in bestimmten
Hoheitsgebieten méglicherweise beschrankt. Personen, in deren Besitz dieser Verkaufsprospekt
gelangt, werden von der Gesellschaft aufgefordert, sich selbst Uber solche Beschrankungen zu
informieren und diese zu beachten. Dieser Verkaufsprospekt stellt kein Angebot und keine
Aufforderung durch irgendjemand in einem Land, in dem ein solches Angebot oder eine solche
Aufforderung nicht erlaubt ist, oder an eine Person, gegenuber der ein solches Angebot oder
eine solche Aufforderung gegen das Gesetz verstdsst, dar.

Die Vertriebsstellen und andere Zwischenhéndler, die Anteile an diesem Fonds anbieten,
empfehlen oder verkaufen, miussen alle Gesetze, Vorschriften und regulatorischen
Anforderungen einhalten, die eventuell fur sie gelten kénnen. Diese Vertriebsstellen und
anderen Zwischenhéndler mussen ausserdem die Informationen Uber die Fonds und ihre
Anteilsklassen bertcksichtigen, die der Authorised Corporate Director zum Zwecke des Systems
der EU zur Produktsteuerung verfugbar macht. Die Vertriebsstellen und Zwischenhandler
kénnen den ACD fur weitere Informationen kontaktieren.

Potenzielle Anleger sollten den Inhalt dieses Verkaufsprospekts nicht als Beratung tber Rechts-,
Steuer-, Anlage- oder andere Fragen behandeln; ihnen wird vielmehr empfohlen, ihre eigenen
fachkundigen Berater bezuglich des Erwerbs, des Besitzes oder der Verausserung von Anteilen
zu konsultieren.

Die Bestimmungen der Satzung sind fur jeden Anteilinhaber bindend. Ein Exemplar der
vollstdndigen Satzung ist auf Anfrage erhaltlich.

Dieser Verkaufsprospekt wurde von FundRock Partners Limited fur die Zwecke von § 21
Financial Services and Markets Act 2000 herausgegeben.

Die Aushandigung dieses Verkaufsprospekts kann in verschiedenen Ladndern von der Bedingung
abhangig gemacht werden, dass dieser Verkaufsprospekt in die Amtssprache der jeweiligen
Lander Ubersetzt wird. Sollten Widerspruchlichkeiten zwischen der Ubersetzten und der
englischen Version auftreten, ist die englische Version massgebend.

Dieser Verkaufsprospekt basiert auf den Informationen, dem Recht und der Praxis, die am
Datum des Verkaufsprospekts galten. Die Gesellschaft kann nicht an einen vorausgegangenen
Verkaufsprospekt gebunden werden, wenn sie einen neuen Verkaufsprospekt herausgegeben
hat, und Anleger sollten sich bei FundRock Partners Limited vergewissern, dass dieser der
zuletzt veroffentlichte Verkaufsprospekt ist.



Internationales Steuermeldewesen

Um unsere rechtlichen Auflagen gemass den Anforderungen der FATCA und sonstiger
zwischenstaatlicher Vereinbarungen wie der OECD Common Reporting Standard for Automatic
Exchange of Financial Account Information (gemeinsame Berichterstattungsgrundlage zum
Austausch von Finanzkontoinformationen) zu erfillen, bendétigt die Gesellschaft eine Bestatigung
des Wohnsitzes fur Steuerzwecke des Anteilsinhabers zur Einhaltung gewisser
Berichterstattungsanforderungen. Wir kdnnen einen Beleg der Steueridentifikationsnummer und
das Geburtsland und -datum einzelner Anteilsinhaber anfordern, bzw. fur Unternehmen, die
Anteilsinhaber sind, die Global Intermediary Identification Number (GIIN). Unter gewissen
Umstanden koénnen die Informationen uUber lhre Anteile an die britische Steuerbehdrde, HM
Revenue & Customs (,,HMRC") zur Weiterleitung an andere Steuerbehdrden Ubermittelt werden,
mit denen das Vereinigte Konigreich ein Steuerabkommen hat. Anteilsinhaber, die die
erforderlichen Informationen nicht zur Verfugung stellen, koénnen einer zwangsweisen
Rucknahme ihrer Anteile und/oder Geldstrafen unterliegen.

Datenschutz

Die Art und Weise wie wir personliche Informationen von Einzelpersonen (,,personliche Daten®)
verwenden durfen, wird durch die ,,Datenschutzanforderungen‘ vorgegeben, wozu alle
massgeblichen Datenschutzgesetze und -richtlinien zéahlen, einschliesslich ohne Beschrankung,
(a) die Datenschutzgrundverordnung (EU) 2016/979 (,,DSGV0O*), (b) jegliche massgebliche
Gesetze, die die DSGVO im Vereinigten Konigreich erganzen und/oder umsetzen und (c) jegliche
Gesetze, die, infolge des Austritts des Vereinigten Konigreichs aus der Europaischen Union, flr
das Vereinigte Konigreich die DSGVO ersetzten. Die Datenschutzanforderungen wurden
konzipiert, um den Datenschutz fur alle Einzelpersonen zu verstarken. Weitere Angaben zu
unseren Datenschutzrichtlinien und lhren Rechten im Rahmen der Datenschutzanforderungen
finden sich auf unserer Website: www.fundrock.com. Anderungen unserer Datenschutzrichtlinien
werden auf unserer Website veroffentlicht.

Zum Zweck der Datenschutzanforderungen sind wir, FundRock Partners Limited, der
Datenverantwortliche fur Ihre personlichen Daten.

Informationen, die wir von lhnen oder von anderen Quellen erheben und wie diese verarbeitet
werden:

Wir werden die folgenden Daten Uber Sie erfassen und verarbeiten, je nachdem wie und warum
Sie mit uns interagieren oder kommunizieren (z. B. Ausflllen eines Antragsformulars, Zeichnung
oder Rucknahme von Anteilen oder eine Kommunikation mit uns per E-Mail, Telefon oder
anderweitig):

(¢D) Ilhr Name und lhre Anrede, Adresse, lhr Geburtsdatum, lhre E-Mail-Adresse und
Telefonnummer oder sonstige Kontaktangaben; Ihre Unterschrift, Steuernummer oder
»S0zialversicherungsnummer*; lhre Bankangaben, Kredit- oder
Debitkarteninformationen oder sonstige Zahlungs- oder Finanzinformationen;
Informationen Uber von Ilhnen ausgelbte Transaktionen beziglich eines Fonds,
einschliesslich Ihres Holdings in einem Fonds oder die Referenznummer beziglich lhres
Holdings; Ihre Personenbeschreibung und Ihr Foto.



Wir verwenden diese Informationen zur Erdffnung lhres Kontos, Fuhrung des Registers,
Bearbeitung von Zeichnungen, Riucknahmen und Umtausch von Anteilen sowie Zahlung von
Dividenden; Ausibung von Kontrollen tber Uberméassigen Handel und Markttiming; Erfullung
von zutreffenden Vorschriften zur Geldwaschebekampfung oder Anti-Terrorismus-Richtlinien;
oder Erflllung unserer Berichterstattungsauflagen an Aufsichts- oder Steuerbehérden ebenso
wie Auflagen im Rahmen zutreffender Gesetze und Richtlinien, Uberwachung von
Telefongesprachen und elektronischer Kommunikation zur Abwicklung und Verifizierung von
Auftrdgen oder zu Nachforschungs- und Betrugsvermeidungszwecken.

Die rechtliche Grundlage fur die Verarbeitung lhrer personlichen Daten ist unser legitimes
Interesse, namlich die ordnungsgemésse Verwaltung lhrer Anlage, der Betrieb des Fonds
unsererseits, durch unsere Delegierten und Dienstleister bezlglich eines Fonds; die Ausubung
der vertraglichen Vereinbarungen zwischen lhnen, als Anteilinhaber, und uns; die Bereitstellung
von Informationen, Produkten und Dienstleistungen, die Sie von uns anfordern; die Mitteilung
von Anderungen unserer Dienstleistungen oder eines Fonds oder der Gesellschaft ebenso wie die
Einhaltung zutreffender Gesetze und Richtlinien.

Sie sind berechtigt, uns lhre personlichen Daten nicht anzugeben. In diesem Fall
kénnen wir in unserem Ermessen ablehnen, IThnen Anteile auszugeben; ablehnen, den
Erl6s aus der Rucknahme von Anteilen auszubezahlen; ablehnen, Ertrage aus Anteilen
zu bezahlen oder Ihr Holding zwangsweise zuruckgeben.

(2) In Bezug auf jeden Aufruf lhrerseits auf unser Website, erfassen wir automatisch
technische Informationen Uber lhren Computer, einschliesslich, wenn verfugbar, lhre
Internetprotokoll- oder ,IP“-Adresse, Betriebssystem und Browserart und -version,
Einstellung der Zeitzone, Betriebssystem und -plattform; Informationen (ber lhren
Aufruf, einschliesslich der vollstandigen Uniform Resources Locators (,,URLs"),
Clickstream zu, durch und von unserer Website (einschliesslich Datum und Zeit), Zeit
auf der Seite, Seitenreaktionszeit, Downloadfehler, Dauer von Aufrufen gewisser Seiten,
Seiteninteraktionsinformationen (wie Scrolling, Clicks und Mausbewegung); Ort, Gerat
und demografische Informationen. Wir fuhren dies zu Verwaltungszwecken durch und
zur Analyse der Verwendung unserer Website und Dienstleistungen.

Unsere Website verwendet ,Cookies”, um Sie von anderen Nutzern unserer Website zu
unterscheiden (allgemein ausgedruckt, identifiziert die Website einen Nutzer und passt die
Webseiten fir diesen Nutzer bei weiteren Aufrufen der Website an). Das unterstitzt uns dabei,
Ihnen ein gutes Kundenerlebnis zu bieten, wenn Sie auf unserer Website browsen und
ermdoglicht uns die Verbesserung unserer Site. Genauere Angaben zu den von uns verwendeten
Cookies und die Verwendungszwecke finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie auf unserer
Website.

Die rechtliche Grundlage fiir die Verarbeitung ist unser legitimes Interesse, d. h. die
Uberwachung und Verbesserung unserer Website und unserer Dienstleistungen.



Wir fassen die Informationen, die Sie uns bereitstellen, mit Informationen zusammen, die wir
aus anderen Quellen beziehen und verwenden diese fur die oben aufgefiihrten Zwecke (je nach
Art der erhaltenen Informationen).

Wir koénnen Ilhre persdnlichen Daten auch verwenden, um unsere, Ilhre oder die
Rechtsanspriiche Anderer zu etablieren, auszuiben oder zu verteidigen, um
Versicherungsschutz zu erhalten oder aufrechtzuerhalten, um Risiken zu verwalten oder um
professionellen Rat zum Schutz unseres Geschafts einzuholen.

Offenlegung lhrer Informationen

Wir kénnen lhre personlichen Daten einem Mitglied unserer Unternehmensgruppe offenlegen,
unserer Versicherung oder professionellen Beratern, Dienstleistern der Fonds, unseren
Dienstleistern, Delegierten, Lieferanten, Vertragspartnern, Untervertragspartnern oder
Geschaftspartnern und Drittparteien, mit denen wir Vertrdge abschliessen, unseren
Wirtschaftsprufern, wunserer Bank, kompetenten Behorden, einschliesslich der FCA,
Steuerbehérden, Gerichten und sonstigen Organen zur Berichterstattung oder wie anderweitig
gesetzlich erforderlich, technischen Beratern oder Analytikern oder Suchmaschinen-Provider, die
uns bei der Verbesserung und Optimierung unserer Website unterstitzen,
Kreditreferenzagenturen oder sonstigen Kreditverwaltungsagenturen, Drittparteien, die
Sicherheit, E-Mail-Sicherheit, Data-Governance, Archivierung und sonstigen
Informatikunterstitzungsdienste, ebenso wie Drittparteien, denen wir auf lhre Aufforderung
Ihre personlichen Daten weiterleiten.

Wir konnen lhre personlichen Daten an Drittparteien offenlegen, wenn wir ein Geschaft oder
Vermogenswerte verdussern oder erwerben, wenn wir von einer Drittpartei Ubernommen
wurden oder wenn wir verpflichtet sind, lhre personlichen Daten offenzulegen oder
weiterzuleiten, um jegliche rechtliche oder aufsichtsbehérdliche Auflagen zu erfullen oder um die
Nutzungsbedingungen unserer Website (die sich auf unserer Website finden) oder sonstige
Vereinbarungen zu vollstrecken oder anzuwenden, oder um unsere Rechte, unser Eigentum oder
unsere Sicherheit bzw. die unserer Kunden und Anderer zu schitzen.

Internationale Weiterleitung personlicher Daten

Ilhre persdnlichen Daten kdnnen an den Wirtschaftspriufer, die Registerstelle, Transferstelle, den
Administrator, die Depotstelle, Verwahrstelle oder den Anlageverwalter eines Fonds oder der
Gesellschaft weitergeleitet werden, oder an den Sponsor, die Vertriebsstelle oder drittparteiische
Datenprovider bezlglich eines Fonds, oder an eine Drittpartei, mit der wir eine
Vertragsvereinbarung haben, die alle im Européaischen Wirtschaftsraum (,,EWR") ansassig sein
koénnen.



Die Datenschutzanforderungen schréanken die DateniUbertragung ausserhalb des EWR ein.
Ubertragungen an ein Drittland oder eine internationale Organisation kann nur stattfinden, wenn
die Ubertragenen Daten einem angemessenen Schutz unterliegen. Wenn wir oder unsere
Dienstleister Ihre personlichen Daten mit einem Empfanger ausserhalb des EWR teilen miissen,
stellen wir sicher, dass angemessene Schutzmechanismen bestehen, die Folgendes umfassen:
Modellklauseln, die von der Européischen Kommission zugelassen wurden; ein Verhaltenskodex
oder sonstiger zertifizierter Mechanismus, wie verbindliche Vertragsvorschriften. Ilhre
personlichen Daten durfen an Drittparteien weitergeleitet werden, die wir oder unsere
Dienstleister verwenden, einschliesslich gewisse Banken, die wir oder unsere Dienstleister
verwenden oder gewissen Unternehmen, die unseren Dienstleistern gewisse Dienste bieten, wie
z. B. die Registerstelle des Fonds. Derartige Drittparteien umfassen: ein Unternehmen mit Sitz
in Indien, das operativ unterstitzende Dienstleistungen bietet, ein Unternehmen mit Sitz in den
USA, das Informatiksicherheitsdienste bietet und ein Unternehmen mit Sitz in den USA (das
aber Tochterunternehmen in vielerlei Standorten hat), das eine Kundendienst-Software bietet.

Speicherung und Léschen lhrer personlichen Daten

Wir halten lhre personlichen Daten nicht langer als fur die Zwecke, fur die wir sie verarbeiten,
oder fur jedweden sonstigen Zweck unbedingt notwendig. Wir speichern lhre personlichen Daten
im Allgemeinen mindestens 7 Jahre lang, oder fir einen entsprechenden Zeitraum, der fur die
Einhaltung unserer rechtlichen Verpflichtungen, denen wir unterliegen, oder zum Schutz lhrer
wesentlichen Interessen oder der wesentlichen Interessen einer anderen naturlichen Person,
notwendig ist.

Rechte einer Einzelperson

Als Einzelperson haben Sie im Rahmen der Datenschutzanforderungen gewisse Rechte. Diese
umfassen: (a) das Recht auf Zugriff (b) das Nachbesserungsrecht (c) das Recht auf Loschung
(d) das Recht auf Einschrédnkung der Verarbeitung (e) das Widerspruchsrecht gegen die
Verarbeitung (f) das Recht auf Datenubertragbarkeit (g) das Beschwerderecht an eine
Ubergeordnete Behodrde und (h) das Recht auf Widerruf der Einwilligung. Manche dieser Rechte
sind komplex und treffen nur unter spezifischen Umstanden zu. Weitere Einzelheiten dazu finden
sich in unseren Datenschutzrichtlinien, die auf unserer Website verotffentlicht wurden.

Unsere Angaben

Sie konnen sich wie folgt mit uns oder unserem Datenschutzbeauftragten bezuglich der
Datenschutzanforderungen oder unseren Datenschutzrichtlinien in Verbindung setzen:
(a) postalisch an 8/9 Lovat Lane, London EC3R 8DW;

(b) telefonisch an +44 1268 44 7403 oder Uber die auf unserer Website von Zeit zu Zeit
verdffentlichten Kontakthummer oder

(c) per E-Mail an FP_DataProtection@Fundrock.com oder an die auf unserer Website von
Zeit zu Zeit veroffentlichten E-Mail-Adresse.

Weitere Informationen finden sich auf unserer Website.



DEFINITIONEN

,»Abschlussprufer*

,»ACD* oder ,,FP*

,»ACD-Vertrag“

»Anlageverwalter*

L2Annahmeschluss*

LSdAnteil* oder ,,Anteile*

sLAnteilinhaber*

,»,Bewertungszeitpunkt*

Deloitte LLP oder dasjenige andere
Unternehmen, das von Zeit zu Zeit zum
Abschlusspriufer der Gesellschaft ernannt

wird;

FundRock Partners Limited, der ,Authorised
Corporate Director” der Gesellschaft;

Ein Vertrag vom 13. Juli 2012 zwischen der
Gesellschaft und dem ACD;

Argonaut  Capital Partners LLP, der
Anlageverwalter fir den ACD in Bezug auf
die Gesellschaft;

Der Zeitpunkt, bis zu dem Anweisungen fiur
den Kauf, den Verkauf oder den Umtausch
von Anteilen beim Verwalter eingehen
mussen, damit diese zum  néchsten
Bewertungszeitpunkt umgesetzt wird.
Néhere Informationen hierzu sind fur die
einzelnen Fonds (sofern relevant) in Anhang
I aufgefiuhrt;

Ein Anteil oder Anteile an der Gesellschaft
(einschliesslich  Anteilen grésserer und
Anteilen kleinerer Stuckelung, die einem
Zehntausendstel eines Anteils grosserer
Stuckelung entsprechen);

Ein Inhaber von Namensanteilen an der
Gesellschaft;

Der regelmassig wiederkehrende oder
besondere Zeitpunkt einer bestimmten
Bewertung, zu dem der ACD die Bewertung
des Fondsvermdégens der Gesellschaft bzw.
des Fonds durchfihrt, um den Preis zu
bestimmen, zu dem Anteile einer Klasse
ausgegeben, geldscht oder
zurickgenommen werden kdénnen. Nahere
Informationen zu den
Bewertungszeitpunkten der einzelnen Fonds
finden sich in Anhang I;



,,COLL Sourcebook*

,COLL*

,»,Depotbank*

. verwahrstelle*

,,Effizientes

Portfoliomanagement* oder

»EPM*

»EWR-Mitgliedsland*

,Fonds* (Singular)
,»Fonds* (Plural)

,,Fondsbuchhalter”

,»Fondsvermogen*

oder

Das Collective Investment Schemes
Sourcebook der FCA in der jeweiligen
Fassung;

Bezieht sich auf das entsprechende Kapitel
oder die entsprechende Regel im COLL
Sourcebook

State Street Bank and Trust Company oder
dasjenige andere Unternehmen, das von Zeit
zu Zeit zur Depotbank ernannt wird;

State Street Trustees Limited oder dasjenige
andere Unternehmen, das von Zeit zu Zeit
zur Verwahrstelle der Gesellschaft ernannt

wird;

Entspricht der Definition in Paragraf 11 von
Anhang I11;

Ein Mitgliedstaat der Européischen Union und
alle anderen Staaten innerhalb des
Européaischen Wirtschaftsraums;

Ein Teilfonds der Gesellschaft (als Teil des
Vermodgens der Gesellschaft, das in
gesonderte Vermdégenspools eingeteilt ist),
dem Dbestimmte Vermdgenswerte und
Verbindlichkeiten der Gesellschaft
zugerechnet werden kdénnen und der in
Ubereinstimmung mit seinem Anlageziel
angelegt ist;

State Street Bank and Trust Company oder
dasjenige andere Unternehmen, das von Zeit
zu Zeit zum Fondsbuchhalter ernannt wird;

Das Fondsvermogen der Gesellschaft, dass
gemass dem COLL Sourcebook  zur
Verwahrung an die Verwahrstelle Ubertragen
werden muss;



,,FCA*

,,FCA-Handbuch*

,,FCA-PRN*

,Fundrock Holdings S.A*

,.Gesellschaft*

,»Handelstag*

. ISA™

,.Klasse* oder ,,Klassen*

,,Leihstelle*

,»MwSt. “

,.Nettoinventarwert* oder
LNITW

,,OEIC Regulations*

Die Financial Conduct Authority oder andere
Aufsichtsbehoérden, die von Fall zu Fall
Aufsichtsfunktionen wahrnehmen kénnen;

Das FCA-Handbuch der Regeln und Leitlinien
in seiner aktuellen Fassung;

die Produktreferenznummer der FCA fir die
Gesellschaft einer ihrer Teilfonds;

die letztendliche Holding-Gesellschaft von
FundRock Partners Limited

FP Argonaut Funds;

Montag bis Freitag mit Ausnahme (sofern
der ACD nichts anderes bestimmt) von
Bankfeiertagen und gesetzlichen Feiertagen
in England und Wales und beliebigen
anderen Tagen, die vom ACD als
handelsfreie Tage bestimmt werden);

Ein Individuelles Sparkonto gemass den
Individual Savings Account Regulations 1998
(in der jeweiligen Fassung);

Mit Bezug auf Anteile samtliche Anteile eines
einzelnen Fonds oder (je nach dem Kontext)
einer bestimmten Anteilklasse oder mehrerer
Anteilklassen eines einzelnen Fonds;

State Street Bank GmbH, Niederlassung
London

Britische Mehrwertsteuer.

Der Wert des Vermogens der Gesellschaft
oder eines Fonds (je nach dem Kontext)
abziglich der Verbindlichkeiten der
Gesellschaft (oder des betreffenden Fonds),
der nach den Bestimmungen der Satzung
berechnet wird;

Die Open-Ended Investment Companies
Regulations 2001 mit allen erfolgten
Anderungen und Neufassungen;

10



,,OGAW-Fonds*

,,OGAW-Richtlinie*

,»Operative Wahrungen*

,,Plattform*

,»Qualifizierte Institution*

,»Register*

,»Registerstelle*

,»Regulated Activities Order*

Ein Organismus fir gemeinsame Anlagen wie
z. B. die Gesellschaft, der die OGAW-Richtlinie
erfullt und gemass dieser Richtlinie daher tGber
bestimmte Rechte im Zusammenhang mit
dem ,,Européaischen Pass* verfigt;

Richtlinie 1985/611 der Europaischen
Gemeinschaft Uber Organismen far
gemeinsame Anlagen in Wertpapieren in
ihrer jeweils geltenden Fassung;

Die verschiedenen Wahrungen, auf die die
zugrunde liegenden Anlagen eines Fonds
lauten.

Ein ,Supermarkt® fir Fonds oder eine
Mantelvereinbarung gemass der Definition
des Handbuchs der Financial Conduct
Authority (FCA Handbook) fur die von einer
Handelsplattform zZu erbringenden
Dienstleistungen betreffend den Handel, die
Sicherung und Verwaltung von
Vermégenswerten und den Vertrieb von
Anlageprodukten an Privatanleger, die
Privatkunden  von mehr als einem
Produktanbieter angeboten werden;

Eine der qualifizierten Institutionen im Sinne
des Glossars der Definitionen des FCA-
Handbuchs;

Das Register der Anteilinhaber der
Gesellschaft;

DST Financial Services Europe Limited oder
dasjenige andere Unternehmen, das von Zeit
zu Zeit zur Registerstelle der Gesellschaft
ernannt wird;

Die Financial Services and Markets Act 2000
(Regulated Activities) Order 2001 (Sl
2001/544) in der jeweiligen Fassung;

11



»Satzung**

»SDRT*

,»,Umschichtung*

,Lumtausch*

,,US-Person*

Lverwalter

»verwaltungsratsmitglied*
oder

Die Satzung der Gesellschaft in ihrer
jeweiligen Fassung;

Stamp Duty Reserve Tax
(Stempelersatzsteuer);

Die Umschichtung von Anteilen einer Klasse
in einem Fonds in Anteile einer anderen
Klasse desselben Fonds, und ,,umschichten*
ist dementsprechend auszulegen;

Der Umtausch (soweit zulassig) von Anteilen
eines Fonds in Anteile eines anderen Fonds,
und ,umtauschen“ ist dementsprechend
auszulegen.

Jeder Staatsangehdrige oder Einwohner der
Vereinigten Staaten von Amerika, ihrer
Territorien oder Besitztumer, einschliesslich
des Bundesstaats und District of Columbia,
und samtlicher Gebiete, die ihrer
Rechtsprechung unterliegen (einschliesslich
des Commonwealth of Puerto Rico), jede
Kapitalgesellschaft, jeder Trust und jede
Personengesellschaft oder sonstige
Gesellschaft, die gemass den gesetzlichen
Bestimmungen der USA oder eines US-
Bundesstaats gegrindet wurde oder
organisiert ist, sowie jeder Nachlass bzw.
jedes Treuhandvermoégen, dessen Einkinfte
ungeachtet der Quelle der USs-
Einkommensbesteuerung unterliegen. Der
Begriff umfasst ausserdem jedwede Person,
die der Definition des Begriffs ,,US-Person*
im Sinne von Regulation S des United States
Securities Act von 1933 entspricht;

DST Financial Services Europe Limited oder
ein anderes Unternehmen, das von Zeit zu
Zeit zum Verwalter der Gesellschaft ernannt
ist;

Die jeweiligen Verwaltungsratsmitglieder der
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,»verwaltungsratsmitglieder*

,,vorschriften*

»Zugelassene Bank*

Gesellschaft (einschliesslich des ACD);

Die

OEIC Regulations und das FCA-

Handbuch (einschl. COLL Sourcebook);

(In Bezug auf ein Bankkonto, das von der

Gesellschaft er6ffnet wurde):

@

(b)

wurde:

13

Falls das Konto bei einer Zweigstelle
im Vereinigten Konigreich eréffnet

(i) die Bank of England oder

(ii) die Zentralbank eines OECD-

Mitgliedstaats oder

(iii) eine Bank oder
(iv) eine Bausparkasse oder

(v) eine Bank, die von der

Zentralbank oder einer
anderen Regulierungsstelle des
Bankensektors eines OECD-
Mitgliedstaats beaufsichtigt

wird, oder

Falls das Konto andernorts eroffnet

(i) eine Bank in a) oder

(ii)) ein Kreditinstitut mit Sitz in

einem anderen EWR-
Mitgliedsland als dem
Vereinigten Kodnigreich, das
von der Regulierungsbehdrde
seines Landes ordnungsgemass
bevollméachtigt wurde, oder

(iii) eine Bank, die auf der Isle of

Man oder den Kanalinseln
Uberwacht wird, oder

(iv) eine Bank, die von der South

African Reserve Bank

Uberwacht wird;



2.

2.1

ANGABEN ZUR GESELLSCHAFT

Allgemeines

211

2.1.2

2.1.3

2.1.4

2.1.5

FP Argonaut Funds (die ,,Gesellschaft®) ist eine Investmentgesellschaft
mit variablem Kapital, die in England und Wales unter der
Registernummer 1C000943 eingetragen ist und von der FCA mit Wirkung
vom 12. Marz 2012 zugelassen wurde. Die FCA Produktreferenznummer
lautet 576956. Der Gesellschaft wurde durch die FCA bescheinigt, dass
sie die notwendigen Bedingungen erfullt, um die durch die OGAW-
Richtlinie gewéahrten Rechte auszulben. Die Gesellschaft wurde auf
unbestimmte Zeit gegrindet.

Die Anteilinhaber haften nicht fur die Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

Der ACD ist ausserdem Authorised Corporate Director bestimmter
sonstiger Investmentgesellschaften des offenen Typs sowie Authorised
Fund Manager bestimmter zugelassener Unit Trusts.

Hauptsitz
Der Hauptsitz der Gesellschaft ist 8/9 Lovat Lane, London EC3R 8DW.
Zustellungsadresse

Adresse fur die Zustellung von Mitteilungen und sonstigen erforderlichen
oder erlaubten Dokumenten ist der Hauptsitz in Grossbritannien.

Basiswahrung

Die Basiswéahrung der Gesellschaft und jedes Fonds ist das Pfund Sterling.
Anteilskapital

Maximum: 100'000'000'000 GBP

Minimum: 1 GBP

Die Anteile sind nennwertlos. Das Anteilskapital der Gesellschaft muss
jederzeit der Summe der Nettoinventarwerte der Fonds entsprechen.

Anteile der Gesellschaft kdnnen in anderen Mitgliedstaaten und in L&ndern

ausserhalb der Europaischen Union und des Europaischen Wirtschaftsraums,

vorbehaltlich der Vorschriften und aufsichtsrechtlicher Beschrdnkungen in solchen

Landern, vermarktet werden, wenn der ACD es beschliesst.

Jeder Fonds der Gesellschaft wird im Hinblick auf eine langerfristige Anlage

ausgerichtet und verwaltet, und ein lebhafter Handel soll mdglichst unterbleiben.
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2.2

Kurzfristige oder Ubermaéassige Handelstransaktionen in einen Fonds hinein bzw.
aus einem Fonds heraus kdnnen die Performance mindern, indem sie die
Portfolioverwaltungsstrategien beeintrachtigen und héhere Kosten verursachen.
Der ACD kann nach eigenem Ermessen Umschichtungs- oder Umtauschantrage
ablehnen, insbesondere wenn Transaktionen als stérend angesehen werden, und
insbesondere im Fall von Anlegern, die ein ,Market-Timing“ betreiben oder ein
Muster kurzfristigen oder GUbermassigen Handels aufweisen bzw. deren
Handelsaktivitdten fur die Fonds in der Vergangenheit schédlich waren bzw. in
Zukunft schadlich sein koénnten. Bei seiner Beurteilung kann der ACD den
bisherigen Handel eines Anlegers in den Fonds oder in anderen vom ACD
verwalteten Fonds sowie in Konten in gemeinsamem Besitz oder unter
gemeinsamer Kontrolle berucksichtigen.

Aufbau der Gesellschaft
2.2.1 Die Fonds

Die Gesellschaft ist als Umbrella-Gesellschaft aufgebaut, so dass zu
gegebener Zeit unterschiedliche Fonds vom ACD mit dem Einverstandnis
der FCA aufgelegt werden durfen. Bei der Einfuhrung eines neuen Fonds
oder einer neuen Klasse wird ein aktualisierter Verkaufsprospekt erstellt,
in dem nahere Angaben Uber den jeweiligen Fonds oder die jeweilige
Klasse gemacht werden.

Die Gesellschaft ist ein OGAW.

Das Vermogen jedes Fonds wird separat vom Vermodgen der anderen
Fonds gehalten und geméss dem jeweiligen Anlageziel und der jeweiligen
Anlagepolitik des betreffenden Fonds angelegt. Bei der Anlage der
Vermdgenswerte der einzelnen Fonds miussen das COLL Sourcebook
sowie das Anlageziel und die Anlagepolitik des jeweiligen Fonds
berlcksichtigt werden. Nahere Angaben Uber die Fonds, einschliesslich
ihrer Anlageziele und ihrer Anlagepolitik, sind in Anhang | enthalten.

Die genehmigten Wertpapier- und Derivatmérkte, an denen die Fonds
anlegen koénnen, sind in Anhang Il aufgefuhrt. Die allgemeinen
Beschrankungen fir Anlagen und Kreditaufnahmen der einzelnen
Fondstypen sind in Anhang 111 ausfuhrlich dargelegt.
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Jeder Fonds verfugt Uber ein spezifisches Portfolio, dem die
Vermdgenswerte und  Verbindlichkeiten des jeweiligen Fonds
zugeschrieben werden. In Bezug auf die Anteilinhaber wird jeder Fonds
als separate Einheit behandelt. Die Anteilinhaber haften nicht fur die
Verbindlichkeiten der Gesellschaft. Anteilinhaber sind nach der Zahlung
des Kaufpreises der Anteile nicht zu weiteren Zahlungen an die
Gesellschaft verpflichtet.

Anleger sollten beachten, dass es sich bei den Fonds der Gesellschaft um
getrennte Portfolios von Vermoégenswerten handelt. Dementsprechend
gehdren die Vermdgenswerte eines Fonds ausschliesslich diesem Fonds.
Sie durfen nicht verwendet oder zur Verfigung gestellt werden, um
(unmittelbar oder mittelbar) die Verbindlichkeiten anderer Personen oder
Koérperschaften, einschliesslich der Gesellschaft oder anderer Fonds, bzw.
Anspriche gegenuber diesen zu begleichen und durfen fur derartige
Zwecke nicht verfugbar sein.

Vorbehaltlich dieser Bestimmungen wird jeder Fonds mit den
Verbindlichkeiten, Ausgaben, Kosten und Gebuhren der Gesellschaft
belastet, die auf ihn entfallen. Innerhalb der einzelnen Fonds anfallende
Aufwendungen  werden  zwischen den Klassen geméss den
Ausgabebedingungen der Anteile dieser Klassen verteilt.
Vermoégenswerte, Verbindlichkeiten, Ausgaben, Kosten oder Gebuhren,
die keinem bestimmten Fonds zuzuschreiben sind, kbnnen vom ACD auf
eine generell fur die Anteilinhaber faire Weise verteilt werden.
Normalerweise werden sie entsprechend dem Nettoinventarwert der
betreffenden Fonds verteilt.

Unter gewissen Umstdnden kann die Gesellschaft in Bezug auf einen
bestimmten Fonds klagen und verklagt werden und
Gegenverrechnungsrechte bezuglich dieses Fonds austben.

Zwar besteht geméss den Bestimmungen der OEIC Regulations eine
getrennte Haftung zwischen den Fonds, doch ist das Konzept der
getrennten Haftung relativ neu und diese Bestimmungen wurden noch
nicht gerichtlich Uberpriaft. Wenn demzufolge Forderungen lokaler
Glaubiger bei auslandischen Gerichten oder im Rahmen von unter
auslandisches Recht fallenden Vertrdgen angemeldet werden, lasst sich
noch nicht sagen, ob ein auslandisches Gericht die Bestimmungen der
OEIC Regulations bezuglich Haftungstrennung und gegenseitigen Anlagen
auch umsetzen wirde. Daher lasst sich nicht mit Sicherheit sagen, ob die
Vermoégenswerte eines Fonds immer und unter allen Umsténden
vollstandig von den Verbindlichkeiten anderer Fonds der Gesellschaft
isoliert sein werden.
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2.2.2

Anteile
Anteilsklassen innerhalb der Fonds

Anteile werden in grosseren und kleineren Stlckelungen ausgegeben.
10’000 Anteile in kleinerer Stuckelung stehen fir jeweils einen grosseren
Anteil. Anteile in kleinerer Stickelung stellen dar, was mit anderen
Worten auch Bruchteile eines grdsseren Anteils genannt werden kann,
und haben anteilige Rechte.

Die Anteile sind nennwertlos und haben innerhalb jeder Klasse eines
jeden Fonds, vorbehaltlich ihrer Stickelung, Anspruch auf gleiche
Beteiligung an Gewinnen sowie an den Erldsen aus der Auflésung der
Gesellschaft oder der Beendigung eines Fonds. Die Anteile sind nicht mit
Vorzugs- oder Vorkaufsrechten fiur den Erwerb weiterer Anteile
ausgestattet.

Zu gegebener Zeit kann der ACD mit Zustimmung der FCA, mit
Genehmigung der Verwahrstelle und in Ubereinstimmung mit der Satzung
weitere Anteilsklassen auflegen. Bei der Einfuhrung eines neuen Fonds
oder einer neuen Klasse wird entweder ein aktualisierter
Verkaufsprospekt oder ein Prospektnachtrag erstellt, in dem néhere
Angaben Uber den betreffenden Fonds bzw. die betreffende Klasse
gemacht werden.

Die Wahrung jeder neuen Anteilklasse wird am Datum ihrer Bildung
festgelegt und in dem Verkaufsprospekt angegeben, der fiur die neue
Anteilklasse herausgegeben wird.

Die Satzung erlaubt fur jeden Fonds die Ausgabe von Anteilsklassen mit
Wahrungsabsicherung. Derzeit verfigen nur die nachfolgend dargestellten
Fonds Uber Anteilsklassen mit Wahrungsabsicherung.

Die aktuellen abgesicherten Wahrungsanteilsklassen sind in Anhang |
dieses Prospekts aufgefiihrt.

Auf Anteilsklassenebene kann der ACD, ohne jedoch dazu verpflichtet zu
sein, zu Zwecken eines effizienten Portfoliomanagements Transaktionen
zur  Absicherung von  Wahrungsrisiken  durchfuhren, um das
Wéhrungsengagement zwischen den operativen Wéahrungen eines Fonds
und der Wahrung, auf die diese Anteilsklasse lautet, ganz oder teilweise
abzusichern. Die Vorteile und Kosten derartiger Transaktionen gelten
ausschliesslich fur die Anleger der betreffenden Anteilsklasse, und der
Nettoinventarwert je Anteil dieser Anteilsklasse wird um die Vorteile bzw.
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Kosten dieser Absicherungstransaktionen jeweils erhoht bzw. reduziert.
Der in der Wahrung der Anteilsklasse ausgedrickte Wert einer solchen
Anteilsklasse unterliegt auch weiterhin einem Wechselkursrisiko in Bezug
auf die von einem Anteilinhaber verwendete Wahrung (sofern es sich
beispielsweise hierbei nicht um dieselbe Wahrung handelt, auf die die
abgesicherte Anteilsklasse lautet).

Die Anwendung einer Wahrungsabsicherungsstrategie kann stark
einschranken, wie stark die Inhaber von Anteilen der abgesicherten
Anteilsklasse profitieren, wenn die Wahrung, auf die die abgesicherte
Anteilklasse lautet, gegeniiber den operativen Wahrungen des Fonds an
Wert verliert. Alle Kosten und Gewinne bzw. Verluste solcher
Absicherungsgeschafte werden ausschliesslich den Inhabern von Anteilen
der abgesicherten Anteilsklasse zugerechnet. Jedwede Absicherung in der
Wahrung der abgesicherten Anteilsklasse wird den anteiligen Bestand der
operativen Wahrungen des jeweiligen Fonds und dementsprechend 100 %
des Nettoinventarwerts der jeweiligen Anteilsklasse nicht Uberschreiten.
Die Anteilinhaber sollten beachten, dass sie, da keine Verpflichtung zum
Eingehen von Absicherungstransaktionen bezlglich der abgesicherten
Anteilsklassen besteht, mdglicherweise nicht vollstandig vor nachteiligen
Schwankungen zwischen der Wahrung, auf die sie lauten, und den
operativen Wahrungen des Fonds geschitzt sind. Die Anteilinhaber sollten
beachten, dass abgesicherte Anteilsklassen dennoch
Fremdwahrungsrisiken ausgesetzt sind, wenn bezuglich einiger oder aller
zugrunde liegenden Anlagen im Fonds keine Absicherungstransaktionen
zurlck in die operativen Wahrungen erfolgen, wenn sie auf eine andere
Wéahrung als die Anteilsklassenwéhrung lauten.

Der ACD kann Devisentermingeschafte, Wahrungsfutures,
Wéahrungsoptionsgeschéfte, Wahrungsswaps sowie Wahrungsabsicherung
Uber Zins- oder Aktienswaptransaktionen (oder sonstige gemass Anhang
111 zulassige Instrumente) einsetzen.

Die Nettoerlése aus Zeichnungen an einem Fonds werden in dem
speziellen Vermdgenspool angelegt, der einen solchen Fonds bildet.

Soweit Teile des Fondsvermégens der Gesellschaft, Vermdgenswerte, die
als Teil des Fondsvermdgens entgegenzunehmen sind, oder Kosten,
Gebihren oder Aufwendungen, die aus dem Fondsvermégen zu zahlen
sind, nicht einem einzigen Fonds zugerechnet werden koénnen, wird der
ACD solches Fondsvermdgen bzw. solche Vermdégenswerte, Kosten,
Gebuhren oder Aufwendungen in einer Weise auf die Fonds umlegen, die
far alle Anteilinhaber der Gesellschaft fair ist.
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Die Anteile an der Gesellschaft sind zurzeit an keiner Anlagebdrse notiert.

Anteile der Klasse A fur Privatanleger (mit oder ohne
Wahrungsabsicherung) an einem Fonds sind fir jeden Anleger erhéltlich.
Ausgenommen sind Anleger, die Uber eine Plattform anlegen oder die ab
dem 31. Dezember 2012 eine Benachrichtigung Uber ihre Zeichnung von
Anteilen erhalten haben.

Anteile der Klasse R (mit oder ohne Wahrungsabsicherung) an einem
Fonds sind nur far Anleger erhéltlich, die Anteile stets Uber eine Plattform
zeichnen oder die ab dem 31. Dezember 2012 eine Benachrichtigung Uber
ihre Zeichnung von Anteilen erhalten haben.

Anteile der Klasse | (mit oder ohne Wahrungsabsicherung) an einem
Fonds sind fur samtliche Anleger erhéltlich, die keine Benachrichtigung
erhalten haben und nicht Uber eine Plattform investieren sowie die
Mindestanlage erfullen kédnnen.

Anteile der Klasse A (Euro) fur Privatanleger (mit oder ohne
Wahrungsabsicherung) an einem Fonds sind fur Anleger vorgesehen, die
in Euro in den jeweiligen Fonds investieren mochten.

Anteile der Klasse | (Euro) (mit Wahrungsabsicherung) flr institutionelle
Anleger sind fur Anleger erhéltlich, die in Euro in den jeweiligen Fonds
investieren mochten sowie die Mindestanlage erfullen kénnen.

Anteile der Klasse | (USD) (mit Wé&hrungsabsicherung) fur institutionelle
Anleger sind fur Anleger erhaltlich, die in US-Dollar in den jeweiligen
Fonds investieren mochten und die Mindestanlage erfullen kénnen.

Die Anteilsklassen, die ausgegeben werden durfen, sowie deren
Zeichnungskriterien fur die einzelnen Fonds sind in Anhang | aufgefihrt.
Nahere Angaben dazu, welche Anteilklassen derzeit in jedem Fonds
angeboten werden, sind in Anhang | aufgefuhrt.

Far bestimmte Fonds ist ein regelmassiger Sparplan verfugbar. Nahere
Informationen zu den betreffenden Fonds sind in Anhang | aufgefihrt.

Inhaber von ausschittenden Anteilen haben ein Recht auf Ausschittung
der auf diese Anteile anfallenden Ertrdge am jeweiligen unterjéhrigen
oder jahrlichen Ausschittungstermin.
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Inhaber von thesaurierenden Anteilen haben kein Recht auf Ausschittung
der auf diese Anteile anfallenden Ertrdge. Stattdessen werden die Ertrage
zum jeweiligen unterjahrigen bzw. jahrlichen Abrechnungsstichtag
automatisch dem Kapitalvermégen des betreffenden Fonds zugefuhrt (und
als Teil desselben einbehalten). Dies schlagt sich im Preis eines
thesaurierenden Anteils nieder.

Die Satzung erlaubt sowohl die Ausgabe von Ausschittungs- und
Thesaurierungsanteilen.  Ausschuttungsanteile sind Anteile, deren
zugewiesene Ertrage in regelméassigen Abstidnden an die jeweiligen
Anteilinhaber ausgeschuttet werden. Thesaurierungsanteile sind Anteile,
deren Ertrage in regelméassigen Abstanden dem Kapital gutgeschrieben
werden. In Ubereinstimmung mit den geltenden Steuergesetzen werden
Ausschittungen oder Ertragszuteilungen ohne einen Steuerabzug oder die
Bezahlung einer Steuer seitens der Gesellschaft vorgenommen werden.
Angaben Uber die Besteuerung finden sich in Absatz 9.

Verschiedene Klassen innerhalb eines Fonds kénnen mit verschiedenen
Aufwendungen verbunden sein. Folglich kénnen bei den einzelnen Klassen
Betrage in ungleicher Ho6he vom jeweiligen Fondsvermégen abgezogen
werden. In solchen Fallen werden die verhdaltnismassigen Anteile der
Klassen innerhalb eines Fonds entsprechend angeglichen.

Vorbehaltlich bestimmter Beschrankungen haben Anteilinhaber das Recht,
ihre Anteile an einer Klasse ganz oder teilweise in Anteile einer anderen
Klasse innerhalb desselben Fonds umzuschichten oder ihre Anteile an
einer Klasse oder einem Fonds ganz oder teilweise in Anteile einer
anderen Klasse innerhalb desselben Fonds oder in Anteile derselben oder
einer anderen Klasse innerhalb eines anderen Fonds der Gesellschaft
umzutauschen. Nahere Angaben Uber diese Umschichtungs- und
Umtauschmdglichkeit und die geltenden Beschrankungen sind in Absatz
3.3 ,,Umschichtung und Umtausch* dargelegt.
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KAUF, RUCKNAHME UMSCHICHTUNG UND UMTAUSCH VON ANTEILEN

Das Handelsburo der Verwaltungsgesellschaft ist normalerweise an jedem
Handelstag von 9 bis 17 Uhr (Ortszeit London) gedffnet, um per Post oder per Fax
an die 0870 700 2305 eingereichte Antrage auf Kauf, Verkauf, Umschichtung oder
Umtausch von Anteilen entgegenzunehmen. Der Verwalter kann diese
Offnungszeiten mit Zustimmung des ACD &andern. Antrage auf Anteilgeschafte
kénnen (nach dem Ermessen des ACD) auch an jedem Handelstag zwischen 9 und
17 Uhr (Ortszeit London) telefonisch unter 0844 620 0290 (nur Vereinigtes
Koénigreich) oder +44 (0) 1268 447403 (ausserhalb des Vereinigten Kodnigreichs)
der unter einer sonstigen  jeweils  verdffentlichten Telefonnummer
entgegengenommen werden. Der Erstanlage muss nach dem Ermessen des ACD
ein ausgefilltes Antragsformular beiliegen.

Daruber hinaus kann der ACD zu gegebener Zeit Vorkehrungen treffen, um den
Kauf oder Verkauf von Anteilen im Internet oder durch andere
Kommunikationsmittel zu ermdglichen.

Telefongesprache und elektronische Mitteilungen werden aufgezeichnet. Der ACD
wird eine Kopie der Telefongesprache und elektronischen Mitteilungen verwahren.
Eine Kopie der Aufzeichnung ist auf Anfrage beim ACD erhéltlich. Die
Aufzeichnungen werden fur bis zu funf Jahre aufbewahrt und wurden von der FCA
far bis zu sieben Jahren beantragt. Der ACD kann nach eigenem Ermessen in der
Zukunft weitere Methoden fir den Handel mit Anteilen einfihren. Derzeit wird
eine Ubertragung der Eigentumsrechte Uber elektronische Kommunikationsmittel
nicht akzeptiert.

Beim Handel mit Anteilen des Fonds handelt der ACD als Auftraggeber. Der ACD
kann beim Handel mit Anteilen als Auftraggeber einen Gewinn machen. Der ACD
braucht Anlegern fur seine moglichen Gewinne beim Handel mit Anteilen als
Auftraggeber keine Rechenschaft abzulegen.

In Bezug auf einige Fonds muissen Transaktionsanweisungen vor dem
betreffenden Annahmeschluss eingehen, um zum né&chsten Bewertungszeitpunkt
ausgefuhrt zu werden. Transaktionsanweisungen, die nach dem Annahmeschluss
eingehen, werden entweder zum Bewertungszeitpunkt oder am darauffolgenden
Handelstag ausgefuhrt. N&here Informationen Uber die Bewertungszeitpunkte
sowie gegebenenfalls geltende Annahmeschlusszeiten der einzelnen Fonds sind in
Anhang | aufgefuhrt.
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3.1

Kauf von Anteilen

3.1.1

Verfahren

Anteile kénnen direkt vom ACD oder Uber einen professionellen Berater
oder sonstigen Vermittler erworben werden. Soweit durch die Regeln im
FCA-Handbuch zugelassen, kann ein Vermittler, der Anteilinhabern eine
Anlage in der Gesellschaft empfiehlt, Anspruch auf den Erhalt einer
Provision vom ACD haben, der eine laufende Provision entsprechend dem
Wert der vom Anteilinhaber gehaltenen Anteile enthalt. Weitere Angaben
zu den Handelskosten sind dem nachfolgenden Absatz 3.7 zu entnehmen.
Antragsformulare sind beim ACD erhaéltlich.

Gultige Zeichnungsantrage fiur Anteile eines Fonds (die gegebenenfalls vor
dem Annahmeschluss eingehen) werden zu dem Anteilpreis bearbeitet,
der auf Grundlage des Nettoinventarwerts je Anteil zum nachsten
Bewertungszeitpunkt nach Eingang des Antrags berechnet wird, ausser in
den Fallen, in denen der Handel mit einem Fonds wie in Absatz 3.10
dargelegt ausgesetzt wurde.

Der ACD ist nach eigenem Ermessen berechtigt, ein Kaufgeschéaft zu
stornieren, wenn die Zahlung in erheblichem Ruckstand ist, und etwaige
Verluste, die durch eine solche Stornierung entstehen, sind vom
Antragsteller zu tragen. Im Falle von Antragen auf dem Postwege muss
die Zahlung gleichzeitig mit der Antragstellung erfolgen. Nach dem
Ermessen des ACD kann die Zahlung fur umfangreiche Anteilkaufe durch
telegrafische Zahlungsanweisung geleistet werden.

Ein Anteilkauf per Brief, Telefon oder einem anderen zur Verfuigung
gestellten Kommunikationsmittel stellt einen rechtsverbindlichen Vertrag
dar. Einmal gestellte Kaufantrdge sind unwiderruflich, ausgenommen in
dem Fall, in dem Widerrufsrechte ausgeubt werden. Vorbehaltlich seiner
Pflichten gemass den Vorschriften hat der ACD jedoch das Recht, eine
Anteilszeichnung aus angemessenen, im Zusammenhang mit den
Umstanden des Antragstellers stehenden Grinden vollstdndig oder
teilweise abzulehnen. In einem solchen Fall erstattet der ACD bereits
geleistete Zahlungen oder deren Saldo auf Gefahr des Antragstellers.

Nach Ausgabe ganzer Anteile noch verbleibende Zeichnungsbetrage
werden dem Zeichner nicht erstattet. Stattdessen werden Anteile in
kleineren Stickelungen ausgegeben. Ein Anteil kleinerer Stickelung
entspricht einem Zehntausendstel eines Anteils grésserer Stickelung.
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Antragsteller kénnen nach einer Beratung das Recht haben, ihren
Zeichnungsantrag jederzeit innerhalb von 14 Tagen nach dem Eingang
der entsprechenden Mitteilung des ACD zu widerrufen. Wenn ein
Antragsteller beschliesst, vom Vertrag zurickzutreten, und der Wert der
Anlage bis zu dem Zeitpunkt, an dem der ACD die vollstdndige
Widerrufsmitteilung erhélt, gefallen ist, erhalt er keine vollstédndige
Ruckzahlung, da ein Betrag, der dem eventuellen Wertverlust entspricht,
von der ursprunglich angelegten Summe abgezogen wird. Anleger, die
Uber den regelméassigen Sparplan investieren, haben im Fall eines
Widerrufs ein Anrecht auf eine Erstattung des angelegten Gesamtbetrags.
Der ACD kann das Widerrufsrecht auf andere Anleger ausdehnen, ist dazu
jedoch nicht verpflichtet.

Das Vereinigte Konigreich hat die Foreign Account Tax Compliant Act
(FATCA) und den OECD Common Reporting Standard for Automatic
Exchange of Financial Account Information durch die International Tax
Compliance Regulation 2015 umgesetzt. Infolge der britischen Gesetze
kann eine Gesellschaft verpflichtet sein, eine Bestidtigung gewisser
Informationen von Anteilsinhabers und (wenn zutreffend) von deren
Beglinstigten zu beziehen, wie zum Beispiel wo Sie zu Steuerzwecken
wohnhaft sind, lhre Steueridentifikationsnummer und lhren Geburtsort
und Ilhr Geburtsdatum, ebenso wie lhre Steuereinstufung und den
Niederlassungsort im Falle einer juristischen Person. Unter gewissen
Umstdnden  (einschliesslich, wenn Sie uns die angeforderten
Informationen nicht zur Verfugung stellen) mussen wir lhre personlichen
Angaben ebenso wie die Einzelheiten lhrer Anlage an die britische
Steuerbehorde, HM Revenue & Customs, melden. Diese Informationen
kénnen dann an andere Steuerbehdrden weitergeleitet werden.
Anteilsinhaber, die die erforderlichen Informationen nicht zur Verfugung
stellen, kénnen einer zwangsweisen Riucknahme ihrer Anteile und/oder
Geldstrafen unterliegen.

Das Ausmass, in dem die Gesellschaft an HM Revenue & Customs
berichten kann, hangt von jedem betroffenen Anteilsinhaber der
Gesellschaft ab, der der Gesellschaft oder ihrem Delegierten die
Informationen zur Verfugung stellt, die die Gesellschaft zur Erfullung ihrer
Verpflichtungen fir notwendig héalt. Durch Unterzeichnen des
Antragsformulars zur Zeichnung von Anteilen der Gesellschaft erklart sich
jeder betroffene Anteilsinhaber bereit, solche Informationen auf Anfrage
seitens der Gesellschaft oder ihres Delegierten bereitzustellen.
Anteilsinhabern wird geraten, sich beziiglich der mdglichen Auswirkungen
der FATCA auf deren Interessen an der Gesellschaft mit ihren eigenen
Steuerberatern in Verbindung zu setzen.
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3.1.2

3.1.3

Dokumente, die der Kaufer erhalt

Am Ende des Geschéftstages, der auf den Eingang des Zeichnungsantrags
oder den Bewertungszeitpunkt, zu dem der Preis ermittelt wird, folgt
(wobei der spatere Zeitpunkt den Ausschlag gibt), wird eine Bestatigung
mit Angaben Uber die Anzahl und den Preis der erworbenen Anteile
ausgestellt, der gegebenenfalls eine Mitteilung Uber das Widerrufsrecht
des Antragstellers beiliegt.

Die Zahlung ist innerhalb wvon vier Handelstagen nach dem
Bewertungszeitpunkt fallig. Ein Auftrag Uber den Kauf von Anteilen gilt
erst nach Empfang frei verfugbarer Mittel durch den ACD als
angenommen. Erfolgt die Zahlung nicht innerhalb einer angemessenen
Frist, ist der ACD berechtigt, in Bezug auf den Antrag ausgegebene
Anteile zu annullieren.

Zahlungen fur nicht auf Pfund Sterling lautende Anteilklassen kénnen nur
mittels telegrafischer Uberweisung von einem Bankkonto in der
Basiswahrung, auf die die Anteilklasse lautet, vorgenommen werden, da
der ACD keine Wahrungsumrechnungen tatigen kann. Weitere
Einzelheiten sind erhaltlich vom ACD unter der Telefonnummer 0844 620
0290 (nur Vereinigtes Konigreich) oder +44 (0) 1268 447403 (ausserhalb
des Vereinigten Konigreichs).

Far Anteile werden keine Anteilzertifikate ausgestellt. Das Eigentum an
Anteilen wird durch Eintragung im Register verbrieft. Aufstellungen
bezuglich periodischer Ausschiuttungen auf Anteile zeigen die Anzahl der
vom Empfanger gehaltenen Anteile an.

Die Gesellschaft ist befugt, Inhaberanteile auszugeben. Dies ist jedoch
gegenwartig nicht geplant.

Regelmassiger Sparplan

Der ACD kann bestimmte Anteilsklassen eines Fonds Uber regelméassige
Sparplane anbieten (Angaben zu den angebotenen Anteilsklassen und
Fonds sind in Anhang | aufgefuhrt). Um auf diesem Wege anzulegen,
mussen Anteilinhaber das betreffende Plan-Antragsformular und die
Einzugsermachtigung ausfullen und an den Verwalter zuricksenden,
damit die Beitragszahlungen beginnen kénnen. Die monatlichen Beitrage
kénnen durch eine Mitteilung an einen vom ACD bestimmten Adressaten
jederzeit erhoht, gesenkt (unter Berilicksichtigung des
Mindesteinzahlungsbetrags) oder eingestellt werden. Erfolgen jedoch Uber
eine Dauer von mehr als zehn Monaten keine Einzahlungen in den
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3.1.4

regelmassigen Sparplan und halt der Anteilinhaber weniger als den
Mindestanteilbestand fur die betreffende Klasse, behéalt sich der ACD das
Recht zur Ricknahme des gesamten Anteilbestands des Anteilinhabers an
der betreffenden Klasse vor. Anteilinhabern, die im Rahmen des
regelmassigen Sparplans zeichnen, werden Kkeine Bestatigungen
ausgestellt. Es werden jedoch allen monatlichen Sparern Kontoauszige
Uber alle Anteiltransaktionen mindestens alle sechs Monate zugesandt.

Beitrage zum regelméssigen Sparplan werden normalerweise monatlich,
in der Regel am 10. jedes Monats (oder am néchstfolgenden Handelstag),
eingezogen, und die Anteile werden zu dem Anteilpreis zugeteilt, der zum
nachstfolgenden Bewertungszeitpunkt gilt (zuziglich des gegebenenfalls
anfallenden Ausgabeaufschlags).

Die monatliche Mindestanlage fir Anteile, die Uber den regelmé&ssigen
Sparplan gekauft werden, ist in Anhang | angegeben.

Mindestzeichnung und -anteilbestand

Die Mindestbetrage fur Erst- und Folgezeichnungen und Anteilbestande
der einzelnen Anteilklassen eines Fonds sind in Anhang | angegeben.

Der ACD kann nach seinem alleinigen Ermessen Zeichnungen und/oder
Anteilbestande unterhalb des Mindestbetrages bzw. der Mindestbetrage
annehmen.

Sollte nach einer Ricknahme, einer Umschichtung, einem Umtausch oder
einer Ubertragung der Bestand in einer Anteilklasse unter den
Mindestanteilbestand fur die jeweilige Klasse fallen, kann der ACD nach
eigenem Ermessen jederzeit die Rucknahme des gesamten Anteilbestands
des Anteilinhabers an der betreffenden Klasse durchfuhren. Der ACD
behalt dieses Recht auch dann, wenn er es nicht unmittelbar nach einer
Riucknahme, einer Umschichtung, einem Umtausch oder einer
Ubertragung ausiibt.
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3.2

Rucknahme von Anteilen

3.2.1

3.2.2

Verfahren

Jeder Anteilinhaber ist berechtigt, seine Anteile an einem Handelstag
zurtckzugeben. Die Anteile werden vom ACD erworben, der auf eigene
Rechnung handelt.

Gulltige Anweisungen an den ACD uber die Ricknahme von Anteilen eines
Fonds (die gegebenenfalls vor dem Annahmeschluss eingehen) werden zu
dem Anteilpreis bearbeitet, der auf Grundlage des Nettoinventarwerts je
Anteil zum néachsten Bewertungszeitpunkt nach Eingang der Anweisung
berechnet wird, ausser in den Féllen, in denen der Handel mit einem
Fonds wie in Absatz 3.10 dargelegt ausgesetzt wurde.

Ein Antrag auf Ricknahme von Anteilen per Brief, Telefon oder einem
anderen Kommunikationsmittel stellt einen rechtsverbindlichen Vertrag
dar. Jedoch kann eine Anweisung an den ACD, Anteile zuriickzunehmen,
ungeachtet ihrer Unwiderrufbarkeit von der Gesellschaft oder dem ACD
nicht ausgefuhrt werden, wenn es sich bei der Rucknahme um Anteile
handelt, fur deren Kauf die falligen Gelder noch nicht eingegangen sind,
oder wenn der ACD unzureichende Unterlagen oder Angaben gemaéss den
Vorschriften zur Verhinderung von Geldwésche erhélt.

Weitere Angaben zu Handelskosten sind dem nachfolgenden Absatz 3.7
zu entnehmen.

Dokumente fur einen Anteilinhaber, der seine Anteile
zuricknehmen lasst

Am Ende des Geschaftstages, der auf den Eingang des Antrags zur
Riucknahme von Anteilen oder den Bewertungszeitpunkt, zu dem der Preis
ermittelt wird, folgt (wobei der spatere Zeitpunkt den Ausschlag gibt),
wird dem veraussernden Anteilinhaber (bzw. bei gemeinsamen
Anteilinhabern dem zuerst genannten Anteilinhaber) eine Bestatigung mit
Angaben uber Anzahl und Verkaufspreis der zurickgegebenen Anteile
zugesandt, zusammen (sofern noch keine ausreichenden schriftlichen
Anweisungen erteilt wurden) mit einem vom Anteilinhaber (oder Dbei
gemeinsamen Anteilinhabern von allen gemeinsamen Anteilinhabern)
auszufiullenden und auszufertigenden Verzichtformular.
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3.2.3

Die Zahlung der Ricknahmeerlése (in Zusammenhang mit Anteilklassen,
die auf Pfund Sterling lauten) erfolgt normalerweise per Scheck auf den
Namen des an erster Stelle eingetragenen Anteilinhabers (auf dessen
Risiko) oder nach dem Ermessen des ACD per Bankiuberweisung in
Ubereinstimmung mit erhaltenen Anweisungen (der ACD kann etwaige
Bankgebuhren fir solche Uberweisungen abziehen). Anweisungen,
Zahlungen an Dritte zu leisten (bei denen es sich nicht um Vermittler
handelt, Uber welche die Ricknahme erfolgt), werden normalerweise
nicht akzeptiert. Zahlungen von Rucknahmeerlésen im Zusammenhang
mit einer Anteilklasse, die auf eine andere Wé&hrung als das Pfund Sterling
lautet, kbnnen nur auf ein Bankkonto in der entsprechenden Wahrung
vorgenommen werden, da der ACD keine W&ahrungsumrechnungen
tatigen kann. Weitere Einzelheiten sind erhéltlich vom ACD unter der
Telefonnummer 0844 620 0290 (nur Vereinigtes Konigreich) oder +44 (0)
1268 447403 (ausserhalb des Vereinigten Konigreichs).

Diese Zahlung erfolgt innerhalb von vier Geschaftstagen nach (a) Eingang
des ordnungsgemass von allen betroffenen Anteilinhabern
unterzeichneten und ausgeflllten Verzichtsformulars (oder sonstiger
ausreichender  schriftlicher  Anweisungen), sonstiger  geeigneter
Unterlagen und Inhabernachweise sowie gemass den Gesetzen zur
Verhinderung von Geldwasche erforderlicher Unterlagen beim ACD oder
(b) dem Bewertungszeitpunkt, der auf den Eingang des
Ricknahmeantrags beim ACD folgt (wobei der spatere Zeitpunkt den
Ausschlag gibt).

Mindestricknahmebetrag

Anteilinhaber kdnnen ihren Anteilbestand teilweise zuricknehmen lassen;
der ACD behalt sich jedoch das Recht vor, einen Ricknahmeantrag
abzulehnen, wenn der Wert der zurickzunehmenden Anteile eines Fonds
unter dem Mindestbetrag in Bezug auf die jeweilige Klasse des Fonds liegt
(siehe Anhang 1).
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3.3

Umschichtung und Umtausch

Vorbehaltlich der Einschrankungen in Bezug auf die Eignung bestimmter Anleger

fur eine bestimmte Anteilklasse kann ein Inhaber von Anteilen an einem Fonds
jederzeit:

3.3.1

3.3.2

alle oder einige seiner Anteile einer Klasse in einem Fonds in Anteile
einer anderen Klasse desselben Fonds umschichten; oder

alle oder einige seiner Anteile in einem Fonds in Anteile eines anderen
Fonds der Gesellschaft umtauschen.

Fur Umschichtungen gelten die folgenden Beschrankungen, die der ACD fur
jeden Fall nach seinem Ermessen festlegt.

Inhaber von Anteilen der Klasse A fur Privatanleger (mit oder ohne
Wahrungsabsicherung) an einem Fonds kdnnen ihre Anteile in Anteile der
Klasse A fur Privatanleger (mit oder ohne Wahrungsabsicherung) jedes
anderen Fonds, in Anteile der Klasse A (Eur) far Privatanleger mit
Wahrungsabsicherung oder Anteile der Klasse | (mit oder ohne
Wahrungsabsicherung) desselben oder eines anderen Fonds tauschen,
sofern sie die Mindestanlage erfillen. Sie kdonnen ihre Anteile nicht in
Anteile  der Klasse R  fuar  Privatanleger (mit oder ohne
Wahrungsabsicherung) tauschen, sofern dies nicht (dber einen
bevollmachtigen Berater oder eine Handelsplattform erfolgt.

Inhaber von Anteilen der Klasse R fir Privatanleger (mit oder ohne
Wahrungsabsicherung) an einem Fonds kdnnen ihre Anteile in Anteile der
Klasse R fur Privatanleger (mit oder ohne Wahrungsabsicherung) jedes
anderen Fonds oder in Anteile der Klasse A fiur Privatanleger desselben
oder eines anderen Fonds oder in Anteile der Klasse I (mit oder ohne
Wahrungsabsicherung) desselben oder eines anderen Fonds tauschen,
sofern sie die Mindestanlage erfllen.

Inhaber von Anteilen der Klasse | an einem Fonds (mit oder ohne
Wéahrungsabsicherung) kdnnen ihre Anteile in Anteile der Klasse A fur
Privatanleger (mit oder ohne Wahrungsabsicherung) oder in Anteile der
Klasse R fur Privatanleger (mit oder ohne Wéahrungsabsicherung) desselben
oder eines anderen Fonds oder in Anteile der Klasse I (mit oder ohne
Wéahrungsabsicherung) jedes anderen Fonds tauschen.

Inhaber von Anteilen der Klasse A (Eur) mit Wahrungsabsicherung an
einem Fonds konnen ihre Anteile in Anteile der Klasse A (Eur) mit
Wahrungsabsicherung jedes anderen Fonds und in Anteile der Klasse A fur
Privatanleger (mit oder ohne Wahrungsabsicherung) oder in Anteile der
Klasse | (mit oder ohne Wahrungsabsicherung) desselben oder eines
anderen Fonds tauschen, sofern sie die Mindestanlage erfullen.
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3.4

3.5

3.6

Sie kénnen ihre Anteile nicht in Anteile der Klasse R fir Privatanleger (mit
oder ohne Wahrungsabsicherung) tauschen, wenn dies nicht Uber einen
bevollmachtigen Berater oder eine Handelsplattform erfolgt.

o Inhaber von Anteilen der Klasse | (Eur) mit Wahrungsabsicherung an
einem Fonds konnen ihre Anteile in Anteile der Klasse | (Eur) mit
Wahrungsabsicherung jedes anderen Fonds und in Anteile der Klasse A fur
Privatanleger (mit oder ohne Wahrungsabsicherung) desselben oder eines
anderen Fonds tauschen.

o Inhaber von Anteilen der Klasse | (USD) ohne Wahrungsabsicherung an
einem Fonds kdnnen ihre Anteile in Anteile der Klasse | (USD) ohne
Wahrungsabsicherung jedes anderen Fonds und in Anteile der Klasse A flr
Privatanleger (mit oder ohne Wahrungsabsicherung) desselben oder eines
anderen Fonds tauschen.

Umschichtungen

Umschichtungen werden vom ACD durchgefiihrt, der die Anderung der
Anteilsklasse im Register der Gesellschaft vermerkt.

Falls ein Anteilinhaber Anteile umschichten mochte, sollte er sich in derselben
Weise, wie nachstehend fir einen Verkauf beschrieben, an den ACD wenden.

Umschichtungsantrage werden ggf. nicht am unmittelbar darauf folgenden
Bewertungszeitpunkt ausgefiihrt, sondern zurickgestellt und gemeinsam mit
Umschichtungsanweisungen anderer Anteilinhaber  ausgefihrt. Weitere
Informationen zum Zeitpunkt der Ausfihrung Ilhres Umschichtungsantrags
erhalten Sie vom ACD unter 0844 87907600.

Umschichtungsvorgange werden im Hinblick auf die Kapitalertragssteuer nicht
grundsétzlich als Verdusserung angesehen und es ist keine SDRT auf die
Umschichtung fallig.

Eine Umschichtung unterliegt keiner Gebihr.

Die Anzahl der in der neuen Klasse zu auszugebenden Anteile wird relativ zum
Preis der Anteile berechnet, auf deren Grundlage die Umschichtung erfolgt.

Umtausch

Vorbehaltlich der nachstehenden Bedingungen kann ein Anteilinhaber jederzeit die
Gesamtheit oder einen Teil seiner Anteile an einer Klasse eines Fonds
(,,Originalanteile*) in Anteile eines anderen Fonds (,,neue Anteile*)
umtauschen.

Die Anzahl der ausgegebenen neuen Anteile wird unter Beriicksichtigung der
jeweiligen Preise der neuen Anteile und der Originalanteile zum
Bewertungszeitpunkt der Ricknahme der Originalanteile und der Ausgabe der
neuen Anteile ermittelt.
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Der ACD kann nach eigenem Ermessen eine Gebihr auf den Umtausch oder die
Umschichtung von Anteilen zwischen Fonds oder Klassen erheben. Eine solche
Umtauschgebihr stellt keine gesonderte, vom Anteilinhaber zu zahlende Gebihr
dar, sondern die Anwendung einer etwaigen Rucknahmegebuhr auf die
Originalanteile und eines etwaigen Ausgabeaufschlags auf die neuen Anteile
(vorbehaltlich bestimmter Verzichtserklarungen). Weitere Angaben zu den derzeit
geltenden Umtauschgebiihren sind Absatz 3.7.3 ,Umschichtungs- und
Umtauschgebuhren® zu entnehmen.

Hatte ein Teilumtausch zur Folge, dass der Anteilinhaber eine Anzahl Original-
oder neuer Anteile hielte, deren Wert den Mindestbestand an der jeweiligen Klasse
unterschreitet, kann der ACD, wenn er dies fur richtig halt, den gesamten Bestand
des Anteilszeichners an Originalanteilen in neue Anteile umwandeln (und eine
Gebuhr far diesen Umtausch verlangen) oder die Durchfiuhrung des Umtausches
der Originalanteile verweigern. Soweit nicht ausdricklich anderweitig angegeben,
gelten die allgemeinen Verfahrensbestimmungen bezuglich der Ricknahme in
gleicher Weise fur einen Umtausch. Schriftliche Anweisungen muissen vor dem
Annahmeschluss fur den oder die betreffenden Fonds, der bzw. die zu den zu
diesen Bewertungszeitpunkten geltenden Preisen gehandelt wird bzw. werden,
oder zu einem anderen, vom ACD auf Antrag des Anteilinhabers genehmigten
Zeitpunkt beim ACD eingehen. Die Bearbeitung von Umtauschantragen, die nach
einem Annahmeschluss eingehen, wird auf den nachsten Handelstag fur den oder
die betreffenden Fonds verschoben.

Der ACD kann die Anzahl der auszugebenden neuen Anteile anpassen, um die
Erhebung einer etwaigen Umtauschgebihr sowie sonstiger Gebuhren oder
Abgaben, die in einem laut dem COLL Sourcebook zulassigen Rahmen auf die
Zeichnung der neuen Anteile bzw. auf die Ricknahme der Originalanteile erhoben
werden kdnnen, entsprechend zu bericksichtigen.

Bitte beachten Sie, dass ein Umtausch von Anteilen eines Fonds in Anteile
eines anderen Fonds nach britischem Steuerrecht als Ruckgabe der
Originalanteile und Kauf von neuen Anteilen behandelt wird und fur
steuerpflichtige Personen als Verausserung der Originalanteile im Sinne
der Kapitalertragssteuer behandelt wird, was dazu fuhren kann, dass den
Anteilinhabern unter gewissen Umstanden Steuerverbindlichkeiten
entstehen. Anteilinhaber, die Anteile eines Fonds in Anteile eines anderen
Fonds umtauschen (oder zwischen Anteilklassen umwandeln), sind
gesetzlich nicht berechtigt, die Transaktion zu widerrufen oder zu
stornieren.
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3.7

Handelskosten

Der Preis je Anteil, zu dem Anteile gekauft, zuriickgenommen, umgeschichtet oder
umgetauscht werden, ist der Nettoinventarwert je Anteil. Ein etwaiger
Ausgabeaufschlag bzw. eine Ricknahmegebihr (oder gegebenenfalls SDRT auf
eine nicht anteilige Ricknahme in Sachleistungen) wird von den Brutto-
Zeichnungen oder den Ricknahmeerlésen abgezogen.

3.7.1 Ausgabeaufschlag

Der ACD kann eine Gebihr auf die Zeichnung von Anteilen samtlicher
Klassen erheben. Der aktuelle Ausgabeaufschlag entspricht einem
Prozentsatz des von einem potenziellen Anteilinhaber in jeder Anteilklasse
gezeichneten Betrags, wie in Anhang | erlautert. Anhang | legt ausserdem
den Ausgabeaufschlag als einen Prozentsatz des Anteilspreises dar. Der
ACD kann nach eigenem Ermessen auf den Ausgabeaufschlag verzichten
oder ihn zu einem geringeren Satz berechnen.

Der Ausgabeaufschlag (der von den Zeichnungsbetragen abgezogen wird)
ist vom Anteilinhaber an den ACD zu entrichten.

Der aktuelle Ausgabeaufschlag eines Fonds oder einer Klasse darf nur im
Einklang mit den Vorschriften erhdht werden.

Soweit dies nach den Regeln des FCA-Handbuchs zulassig ist, kann der
ACD eine Provision an entsprechende Vermittler zahlen, die entweder aus
dem Erstausgabeaufschlag oder aus anderen seiner eigenen Mittel
beglichen wird.

3.7.2 Rucknahmegebuhr

Der ACD kann eine Gebuhr auf die Ricknahme von Anteilen samtlicher
Klassen erheben. Nahere Informationen daritber, fir welche Fonds eine
Rucknahmegebuhr anfallt, sind in Anhang | enthalten.

Der ACD darf eine Ricknahmegebihr nur im Einklang mit den
Vorschriften einfihren. Wenn eine Ricknahmegebihr eingefuhrt werden
sollte, wirde sie zudem nicht fur die Anteile gelten, die vor dem Datum
ihrer Einfihrung im Umlauf waren (d. h., fur die zuvor Kkeine
Rucknahmegebiuhr gegolten hat).

Derzeit ist die Rucknahme der Anteile samtlicher Klassen gebuhrenfrei.
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3.7.3

3.7.4

Umschichtungs- und Umtauschgebuhren

Bei einem Umtausch von Anteilen zwischen Fonds oder der Umschichtung
von Anteilen zwischen Klassen der Gesellschaft ist die Gesellschaft laut
Satzung berechtigt, eine Gebihr zu erheben. Wenn in Bezug auf die
Originalanteile eine Ricknahmegebuhr fallig ist, kann diese anstelle oder
zusatzlich zu dem geltenden Ausgabeaufschlag auf die neuen Anteile
verlangt werden. Die Umtausch- oder Umschichtungsgebihr ist vom
Anteilinhaber an den ACD zu entrichten.

Fur den Umtausch zwischen Fonds oder die Umschichtung von Anteilen
einer Klasse eines Fonds in Anteile einer anderen Klasse desselben Fonds
wird zurzeit keine Gebuhr erhoben.

Verwasserungsanpassung

Die tatsachlichen Kosten des Kaufs, Verkaufs oder Umtauschs von
Vermogenswerten und Anlagen in die Fonds kdnnen vom mittleren
Marktwert, der zur Berechnung ihres Anteilpreises verwendet wird,
aufgrund von Handelskosten, Steuern und Spannen zwischen Geld- und
Briefkursen der diesem Fonds zu Grunde liegenden Anlagen abweichen.
Diese Kosten kénnten nachteilige Auswirkungen auf den Wert der Fonds
haben, die als ,Verwéasserung“ bezeichnet werden. Um die Auswirkung
der Verwasserung zu verringern, erlauben es die Vorschriften dem ACD,
den Verkaufs- und Kaufpreis von Anteilen der Fonds anzupassen, um
etwaige Verwasserungseffekte zu bericksichtigen. Diese Vorgehensweise
ist bekannt als die Durchfuhrung einer ,Verwasserungsanpassung“ oder
die Anwendung des ,,Swinging Single Pricing“-Prinzips. Die Befugnis zur
Durchfihrung einer Verwéasserungsanpassung darf nur zum Zweck der
Verringerung der Verwasserung in den Fonds ausgeubt werden.

Der Preis jeder Anteilklasse in jedem Fonds wird separat berechnet,
jedoch wird sich eine Verwasserungsanpassung prozentual
gleichermassen auf den Preis der Anteile jeder Klasse auswirken.

Der ACD behalt sich das Recht vor, taglich eine Verwasserungsanpassung
vorzunehmen. Die Verwdasserungsanpassung wird auf der Grundlage der
geschatzten Handelskosten der einem Fonds zugrunde liegenden Anlagen
und unter Berucksichtigung der Handelsspannen, Provisionen und
Wertpapieribertragungssteuern berechnet. Die Notwendigkeit einer
Verwésserungsanpassung hangt von der Differenz zwischen dem Wert der
gezeichneten Anteile und dem Wert der zurickgenommenen Anteile im
Verhéltnis zum Gesamtwert des betreffenden Fonds ab.
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Der Erfassungszeitraum betragt normalerweise einen Tag. Falls sich
jedoch ein Trend entwickelt, sodass an mehreren aufeinander folgenden
Tagen ohne Unterbrechung ein Uberschuss an Zeichnungen oder
Rucknahmen entsteht, wird der Gesamteffekt solcher Zeichnungen oder
Rucknahmen im Verhdltnis zum Gesamtwert des betreffenden Fonds
bertcksichtigt.

Im Falle von Nettozeichnungen der Anteile eines Fonds wirde die
Verwasserungsanpassung dazu fuhren, dass der Preis der Anteile Uber
ihren mittleren Marktwert steigt. Im Falle von Nettoricknahmen wirde
die Verwéasserungsanpassung dazu fuhren, dass der Preis der Anteile
unter ihren mittleren Marktwert sinkt.

Der ACD  behéalt sich grundsatzlich das Recht wvor, eine
Verwasserungsanpassung auf Kaufe, Verkaufe und den Umtausch von
Anteilen unabhangig von deren Umfang und Zeitpunkt zu erheben. Im
Falle einer Verwasserungsanpassung wird diese auf alle Transaktionen in
einem Fonds wahrend des entsprechenden Erfassungszeitraums
angewendet, und samtliche Transaktionen in dem entsprechenden
Erfassungszeitraum werden zu demselben Preis einschliesslich der
Verwasserungsanpassung durchgefiuhrt.

Die Entscheidung des ACD daruber, ob diese Anpassung vorgenommen
werden soll oder nicht, und in welcher Hohe diese Anpassung in einem
speziellen Fall oder im Allgemeinen erfolgen soll, hindert den ACD nicht
daran, bei kiunftigen Transaktionen ahnlicher Art eine andere
Entscheidung zu treffen.

In den Fallen, in denen trotz Nettozeichnungen oder Nettoricknahmen
von Anteilen eines Fonds keine Verwdasserungsanpassung durchgefihrt
wird, kann dies negative Auswirkungen auf das jedem der zugrunde
liegenden Anteile zurechenbare Vermégen des betreffenden Fonds haben,
wenngleich der ACD dies im Verhéltnis zu dem kunftigen
Wertsteigerungspotenzial eines Anteils nicht als wesentlich ansieht.
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3.7.5

Da eine Verwasserung direkt von den Geldzuflissen und -abflissen zu
bzw. aus einem Fonds abhéngt, kann nicht genau vorhergesagt werden,
ob eine Verwasserung in Zukunft eintreten wird. Folglich ist es auch nicht
maoglich, genau vorherzusagen, wie haufig der ACD eine
Verwasserungsanpassung vornehmen wird.

Die Verwasserungsanpassung wird auf den Mittelkurs von Anteilen
angewendet, was zu einer Zahl mit bis zu sechs Dezimalstellen fihrt. Die
letzte Ziffer dieser Zahl wird dann gemass den Ublichen mathematischen
Regeln entweder auf- oder abgerundet und ergibt den endgultigen Preis
far die Anteile.

Bei den Fonds handelt es sich zum Datum dieses Verkaufsprospekts um
neue Fonds. Daher liegen keine Informationen tber die Durchfihrung von
Verwasserungsanpassungen in der Vergangenheit vor. Es wird jedoch
(auf der Grundlage von Prognosen) erwartet, dass von Zeit zu Zeit eine
Verwasserungsanpassung vorgenommen wird.

Die Verwasserungsanpassung eines Fonds kann sich im Zeitablauf
andern, da die Verwéasserungsanpassung flur jeden Fonds unter
Bezugnahme auf die Kosten fur den Handel mit den zugrunde liegenden
Anlagen des betreffenden Fonds (einschliesslich Handelsspannen)
berechnet wird und diese Kosten je nach Marktlage schwanken kdénnen.
Eine typische Verwasserungsanpassung auf den Kauf oder Verkauf von
Anteilen kann zwischen 0,25 und 0,55 liegen.

Stamp Duty Reserve Tax (,,SDRT*)

Bezuglich des Handels mit Anteilen der Fonds wurde die SDRT ab dem 1.
April 2014 abgeschafft. Es kann jedoch weiterhin im Falle einer
Rucknahme in Sachleistungen, die nicht anteilig im Verhéaltnis zu den vom
jeweiligen Fonds gehaltenen Vermdogenswerten abgewickelt wird, eine
SDRT zahlbar sein.

Keine SDRT fallt bei bestimmten anteiligen Loschungen von Anteilen eines
Anteilinhabers gegen Sachwerte an.

Im Falle einer Anderung des britischen Gesetzes zur SDRT behalt sich der
ACD das Recht vor, den Anteilinhabern des jeweiligen Fonds eine SDRT in
Rechnung zu stellen. Im Falle einer solchen Anderung werden die
Anteilinhaber benachrichtigt.
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3.8

3.9

3.10

Geldwasche

Aufgrund der geltenden gesetzlichen Bestimmungen in Grossbritannien zur
Verhinderung von Geldwasche ist der ACD daflir verantwortlich, die Vorschriften in
Bezug auf die Verhinderung von Geldwésche einzuhalten. Zur Umsetzung dieser
Vorschriften kdnnen Anleger unter Umstanden gebeten werden, bei Zeichnung
oder Riucknahme von Anteilen einen Identitdtsnachweis zu erbringen. Solange die
Identitat nicht zufriedenstellend nachgewiesen ist, behalt sich der ACD das Recht
vor, die Ausgabe von Anteilen oder die Auszahlung von Rucknahmeerlésen oder
Ausschittungen auf Anteile zugunsten des Anlegers abzulehnen. Wenn der
Antragsteller im Falle des Anteilkaufs nicht bereit ist, innerhalb einer
angemessenen Frist die verlangten Informationen bereitzustellen, behalt sich der
ACD ferner das Recht vor, die gekauften Anteile zu verkaufen und die Erlose (die
geringer als die urspriungliche Anlagesumme sein kdnnen) auf das Konto, von dem
die urspriungliche Zeichnung erfolgt ist, zu Uberweisen.

Ubertragungen

Anteilinhaber sind berechtigt, ihre Anteile an eine andere Person oder Stelle zu
Ubertragen. Jede Ubertragung muss mittels einer schriftlichen
Ubertragungsurkunde, die vom ACD zu diesem Zweck gebilligt worden ist,
erfolgen. Die ausgefillten Ubertragungsurkunden miissen zur Registrierung der
Ubertragung an den ACD zuriickgesandt werden. Derzeit wird eine Ubertragung
der Eigentumsrechte Uber elektronische Kommunikationsmittel nicht akzeptiert.

Beschrankungen und obligatorische Ubertragung und Ricknahme

Der ACD kann von Zeit zu Zeit Beschrankungen erlassen, die er fur notwendig
halt, um sicherzustellen, dass keine Anteile von Personen unter Verstoss gegen
das Gesetz oder staatliche Verordnungen (oder die Auslegung eines Gesetzes oder
einer Verordnung durch eine zustdndige Behotrde) eines Landes oder
Hoheitsgebietes erworben oder gehalten werden. Gleiches gilt, wenn der Erwerb
oder das Halten dazu fuhrt, dass der Gesellschaft Steuerverbindlichkeiten
entstehen, die die Gesellschaft nicht selbst ausgleichen kann, oder wenn sie
hierdurch anderen nachteiligen Konsequenzen ausgesetzt ist. In diesem
Zusammenhang kann der ACD unter anderem Antrdge fur Kauf, Ricknahme,
Ubertragung Umschichtung oder Umtausch von Anteilen nach eigenem Ermessen
zuruckweisen.
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Falls dem ACD zur Kenntnis gelangt, dass Anteile (,,betroffene Anteile®):

(a) direkt oder zu Gunsten von Anlegern gehalten werden, die dadurch
gegen ein Gesetz oder eine staatliche Verordnung (oder die Auslegung
eines Gesetzes oder einer Verordnung durch eine zustandige Behérde)
eines Landes oder Hoheitsgebietes verstossen, oder

(b) dazu fuhren, dass der Gesellschaft Steuerverbindlichkeiten entstehen,
die die Gesellschaft nicht selbst ausgleichen kann, oder dass sie
anderen nachteiligen Konsequenzen ausgesetzt ist (einschliesslich des
Erfordernisses der Registrierung gemaéass eines Wertpapier- oder
Investment- oder &hnlichen Gesetzes oder einer staatlichen
Verordnung eines Staates oder Hoheitsgebietes),

(©) in einer Weise gehalten werden, kraft der der/die betreffende(n)
Anteilinhaber nicht befugt ist/sind, diese Anteile zu besitzen, oder falls
der ACD Grund zu der Annahme hat, dass ein solcher Fall vorliegt,
oder

(d) im Besitz eines Anteilinhabers sind, der in einem Hoheitsgebiet
registriert ist (in welcher der Fonds nicht eingetragen oder von der
zustandigen Behoérde anerkannt ist), wodurch die Kommunikation des
ACD mit dem Anteilinhaber im Namen des Fonds gegen die
Vorschriften dieses Hoheitsgebiets verstossen wirde (es sei denn, der
ACD trifft spezifische Massnahmen, um zu verhindern, dass eine
derartige Kommunikation einen Verstoss darstellt),

oder wenn der ACD nicht damit einverstanden ist, dass Anteile zu einer Situation,
wie sie unter den vorstehenden Punkten (a) bis (d) beschrieben ist, herbeifuhren
kdnnten, kann der ACD den/die Inhaber der betroffenen Anteile dazu auffordern,
diese Anteile auf eine Person zu Ubertragen, die zu ihrem Besitz befugt oder
berechtigt ist, oder einen schriftlichen Antrag auf Rucknahme dieser Anteile
gemaéass dem COLL Sourcebook zu stellen. Falls ein Anteilinhaber, dem eine solche
Mitteilung zugestellt wird, nicht innerhalb von dreissig Tagen nach dem Zeitpunkt
der Mitteilung seine betroffenen Anteile an eine Person uUbertragt, die zu ihrem
Besitz befugt ist, oder dem ACD einen schriftlichen Riicknahmeantrag vorlegt oder
zur Uberzeugung des ACD (dessen Urteil endgiiltig und verbindlich ist) nachweist,
dass er oder der wirtschaftliche Eigentimer befugt und berechtigt ist, die
betroffenen Anteile zu besitzen, gilt nach Ablauf dieser Frist von 30 Tagen der
schriftliche Antrag auf Ricknahme oder Loschung (nach Ermessen des ACD) aller
betroffenen Anteile als gestellt.
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3.11

3.12

Ein Anteilinhaber, der erkennt, dass er betroffene Anteile halt oder besitzt, hat,
falls er die oben genannte Aufforderung nicht bereits erhalten hat, unverziglich
seine gesamten betroffenen Anteile auf eine Person zu Ubertragen, die befugt ist,
diese zu besitzen, oder einen schriftlichen Antrag an den ACD auf Ricknahme
seiner gesamten betroffenen Anteile zu stellen.

Wenn ein schriftlicher Antrag auf Ricknahme von betroffenen Anteilen gestellt
wurde oder als gestellt gilt, erfolgt diese Ricknahme gegebenenfalls in der
gleichen Weise wie im COLL Sourcebook vorgesehen.

Ausgabe von Anteilen gegen Sachwerte

Der ACD kann veranlassen, dass die Gesellschaft Anteile gegen Sachwerte ausgibt. Er
veranlasst dies jedoch nur dann, wenn die Verwahrstelle angemessen Sorge daflr
tragt, dass der Erwerb solcher Sachwerte durch die Gesellschaft als Gegenleistung fur
die betreffenden Anteile die Interessen von Anteilinhabern wahrscheinlich nicht
wesentlich beeintrachtigt. Wenn der ACD die Transaktion im Verhdaltnis zur
Gesamtgrisse des betreffenden Fonds als erheblich ansieht, kann er vom Anleger
einen Beitrag in Form einer Sachleistung verlangen. In diesem Zusammenhang kann
der ACD eine Transaktion als erheblich betrachten, wenn die entsprechenden Anteile
5% (oder einen niedrigeren oder hoheren Prozentsatz, falls dies angebracht
erscheint) der ausgegebenen Anteile des entsprechenden Fonds betragen.

Der ACD stellt sicher, dass das wirtschaftliche Eigentum an diesen Sachwerten mit
der Ausgabe der Anteile auf die Gesellschaft Ubergeht.

Der ACD wird keine Anteile eines Fonds im Tausch gegen Vermdgenswerte
ausgeben, deren Besitz mit dem Anlageziel oder der Anlagepolitik des
betreffenden Fonds nicht vereinbar ware.

Rucknahme von Anteilen gegen Sachwerte

Beantragt ein Anteilinhaber die Riucknahme von Anteilen, kann der ACD fir den
Fall, dass er die Transaktion im Verhaltnis zur Gesamtgrdsse des betreffenden
Fonds als erheblich oder in irgendeiner Weise als nachteilig fur den Fonds ansieht,
nach vorheriger schriftlicher Benachrichtigung des Anteilinhabers veranlassen, dass
die Gesellschaft statt Auszahlung des Preises der Anteile in bar die entsprechenden
Vermogenswerte oder auf etwaiges Verlangen des Anteilinhabers den Nettoerlds
aus dem Verkauf der betreffenden Vermdgenswerte an den Anteilinhaber tbertragt.
Bevor die Erlése aus der Rucknahme von Anteilen fallig werden, muss der ACD dem
Anteilinhaber schriftlich mitteilen, dass die betreffenden Vermoégenswerte oder der
Erlds aus ihrem Verkauf an diesen Anteilinhaber Ubertragen werden, so dass der
Anteilinhaber auf Wunsch den Nettoerlos aus der Rucknahme statt den
entsprechenden Vermdogenswert verlangen kann.
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3.13

Zu diesem Zweck kann der ACD eine Transaktion als erheblich betrachten, wenn
die entsprechenden Anteile 5 % (oder einen niedrigeren oder ho6heren
Prozentsatz, falls dies angebracht erscheint) der ausgegebenen Anteile des
betreffenden Fonds betragen.

Die Verwahrstelle muss alle gebotene Sorgfalt aufwenden, um zu gewéhrleisten,
dass die betreffenden Vermdgenswerte mit hoher Wahrscheinlichkeit keine
erheblichen Nachteile fur die Interessen der Anteilinhaber zur Folge haben.

Der ACD wahlt die zu Ubertragenden Vermdgenswerte nach Riucksprache mit der
Verwahrstelle aus.

Aussetzung von Transaktionen in der Gesellschaft oder einem Fonds

Mit vorheriger Zustimmung der Verwahrstelle kann bzw. auf Verlangen der
Verwahrstelle muss der ACD die Ausgabe, die Annullierung, den Verkauf und die
Ricknahme von Anteilen eines oder samtlicher Fonds voribergehend aussetzen,
wenn dies aufgrund aussergewoOhnlicher Umstédnde im Interesse aller
Anteilinhaber des bzw. der betreffenden Fonds ist.

Der ACD bzw. die Verwahrstelle haben die FCA unverziglich Gber die Aussetzung
und die Grunde hierfur zu informieren und der FCA und den Aufsichtsbehérden in
samtlichen Staaten des EWR, in denen der Fonds zum Verkauf angeboten wird,
sobald wie praktisch moglich eine schriftliche Bestatigung Uber die Aussetzung
sowie die Grunde hierfur nachzuliefern.

Der ACD und die Verwahrstelle mussen sicherstellen, dass die Aussetzung nur so
lange aufrechterhalten wird, wie es unter Berlcksichtigung der Interessen der
Anteilinhaber gerechtfertigt ist.

Der ACD benachrichtigt die Anteilinhaber so schnell wie praktisch mdéglich nach
dem Beginn der Aussetzung, unter Nennung von Einzelheiten der
aussergewo6hnlichen Umsténde, die zur Aussetzung gefuhrt haben, in einer klaren,
fairen und nicht irrefUhrenden Weise und liefert den Anteilinhabern n&here
Angaben dazu, wie sie sich weitere Informationen Uuber die Aussetzung
verschaffen kdnnen. Wenn eine solche Aussetzung erfolgt, veroffentlicht der ACE
auf seiner Website oder durch andere allgemeine Mittel ausreichende Angaben
hierzu, um die Anteilinhaber Uber die Aussetzung, einschliesslich ihrer mdglichen
Dauer, sofern diese bekannt ist, angemessen informiert zu halten. Wahrend der
Aussetzung gelten keine der Verpflichtungen gemass COLL 6.2 (Dealing Handel),
der ACD erfullt jedoch wahrend der Aussetzung so viel von COLL 6.3 (Valuation
and Pricing Bewertung und Preisbestimmung), wie in Anbetracht der Aussetzung
praktisch maglich ist.
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3.14

Die Aussetzung endet so bald wie praktisch mdoglich, nachdem die
aussergewodhnlichen Umstande, die zur Aussetzung gefuhrt haben, entfallen sind.
Der ACD und die Verwahrstelle Uberprifen die Aussetzung jedoch formell
mindestens alle 28 Tage und setzen die FCA von der Uberprifung sowie von
jedweder Anderung der den Anteilinhabern erteilten Informationen in Kenntnis.

Der ACD kann wahrend der Aussetzung dem Handel mit Anteilen zustimmen. In
diesem Fall erfolgen alle wahrend der Aussetzung angenommenen und vor der
Aussetzung offenen Geschéftsabschlisse zu einem Preis, der am ersten
Bewertungszeitpunkt nach Wiederaufnahme des Handels mit Anteilen berechnet
wird.

Geltendes Recht

Alle Transaktionen in Anteilen unterliegen englischem Recht.
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4.1

BEWERTUNG DER GESELLSCHAFT
Allgemeines

Es gibt fir Anteile nur einen einzigen Preis. Der Preis eines Anteils wird unter
Bezugnahme auf den Nettoinventarwert des jeweiligen Fonds berechnet. Der
Nettoinventarwert je Anteil eines Fonds wird derzeit an jedem Handelstag zum
Bewertungszeitpunkt des Fonds berechnet. N&here Informationen zu den
Bewertungszeitpunkten der einzelnen Fonds finden sich in Anhang I.

Der ACD kann jederzeit im Laufe eines Geschaftstages eine zusatzliche Bewertung
durchfuhren, falls er dies fur winschenswert halt, und den an diesem zuséatzlichen
Bewertungszeitpunkt ermittelten Preis als den Preis fur den Tag verwenden. Der
ACD hat die Verwahrstelle Gber den Beschluss zur Durchfihrung einer solchen
zusatzlichen Bewertung in Kenntnis zu setzen. Bewertungen koénnen zur
Durchfihrung einer Verschmelzung oder Umstrukturierung, fur die es keinen
Bewertungszeitpunkt fur Handelszwecke gibt, vorgenommen werden. Sofern dies
zuléssig ist und vorbehaltlich der Vorschriften kann der ACD unter gewissen
Umstanden (z. B. wenn nach Marktschluss ein besonderes Ereignis eingetreten
ist) einen Preis durch einen geeigneteren Preis ersetzen, der nach seiner
Auffassung einen fairen und angemessenen Preis fur diese Anlage darstellt.

Nach Abschluss jeder Bewertung wird der ACD der Verwahrstelle die Preise der
Anteile jeder Klasse jedes Fonds sowie den Betrag einer gegebenenfalls
erhobenen Verwasserungsanpassung fur den Kauf oder die Ricknahme von
Anteilen mitteilen.

Ein Antrag auf den Handel mit Anteilen muss bis zum Annahmeschluss erhalten
werden, um zum né&chsten Bewertungszeitpunkt bearbeitet zu werden. Ein nach
diesem Zeitpunkt eingegangener Antrag auf Handel wird zuriickbehalten und am
nachsten Handelstag auf Grundlage des Nettoinventarwerts je Anteil, der am
Bewertungszeitpunkt dieses nachsten Handelstags berechnet wird, bearbeitet.
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4.2

Berechnung des Nettoinventarwertes

Der Wert des Vermdgens der Gesellschaft bzw. eines Fonds ist der Wert ihrer bzw.
seiner Vermoégenswerte abzlglich des Wertes ihrer bzw. seiner Verbindlichkeiten
und wird nach den folgenden Bestimmungen ermittelt:

4.2.1 Samtliche Vermoégenswerte (einschliesslich der Forderungen) sind
einzuschliessen, vorbehaltlich der folgenden Bestimmungen.

4.2.2 Fondsvermdogen, bei dem es sich nicht um in den nachstehenden
Absétzen 4.2.2.6 oder 4.2.3 behandelte Vermégenswerte handelt, wird
wie folgt bewertet, wobei die eingesetzten Preise (gemass den
folgenden Angaben) die zuletzt praktisch erhéltlichen Preise sind:

4.2.2.1 Anteile an Organismen fir gemeinsame Anlagen:

(@ falls ein Einheitspreis fur den Kauf und die Ricknahme von
Anteilen notiert wird, zu diesem Preis; oder

(b) falls separate Preise fur Kauf und Verkauf notiert werden,
zum Mittelwert dieser beiden Preise, vorausgesetzt, dass
der Kaufpreis um einen darin enthaltenen Ausgabeaufschlag
reduziert und der Verkaufspreis um eine etwaige
zurechenbare Riucknahme- oder Verkaufsgebihr erhoht
wurde; oder

() falls nach Ansicht des ACD der ermittelte Preis
unzuverlassig ist oder kein jungerer bdrsenermittelter Preis
erhaltlich ist oder kein Preis aus letzter Zeit existiert oder
der aktuellste Preis die beste Schatzung des Wertes der
Anteile durch den ACD nicht widerspiegelt, zu einem nach
Ansicht des ACD marktgerechten und angemessenen Wert;

4.2.2.2 Borsengehandelte Derivate:

() falls ein Einheitspreis fur Kauf und Verkauf des
borsengehandelten Derivats notiert wird, zu diesem Preis;
oder

(b) falls separate Kauf- und Verkaufspreise notiert werden,

zum Mittelwert dieser beiden Preise;

4.2.2.3 Over-the-counter-Derivate werden nach der vom ACD und
der Verwahrstelle vereinbarten Bewertungsmethode
bewertet;
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4.2.3

4.2.4

4.2.5

4.2.2.4 Sonstige Anlagen:

(a) falls ein Einheitspreis fur Kauf und Rucknahme des
Wertpapiers notiert wird, zu diesem Preis; oder

(b) falls separate Kauf- und Rucknahmepreise notiert werden,
zum Mittelwert dieser beiden Preise; oder

(©) falls nach Ansicht des ACD der ermittelte Preis
unzuverlassig ist oder kein jingerer bérsenermittelter Preis
erhaltlich ist oder kein Preis aus letzter Zeit existiert oder
der aktuellste Preis die beste Schatzung des Wertes des
Wertpapiers durch den ACD nicht widerspiegelt, zu einem
nach Ansicht des ACD marktgerechten und angemessenen
Wert;

4.2.2.5 Fondsvermdgen, das nicht in den vorangehenden Abséatzen
4221, 4.2.2.2, 4.2.2.3 und 4.2.2.4 aufgefuhrt ist, zu
einem Wert, der nach Ansicht des ACD einen gerechten und
angemessenen mittleren Marktpreis darstellt;

4.2.2.6 Barmittel und Guthaben auf Giro- und Einlagenkonten
sowie andere Termineinlagen sind mit ihrem jeweiligen
Nennwert angesetzt.

Bei der Ermittlung des Wertes des Fondsvermégens gelten alle zum
Zwecke der Ausgabe oder Léschung von Anteilen erteilten Anweisungen
als ausgefuhrt (sofern nicht das Gegenteil aufgezeigt wird) und alle
geleisteten oder erhaltenen Barzahlungen sowie alle geméass den
Vorschriften oder der Satzung erforderlichen Folgemassnahmen als
ausgefuhrt (sofern nicht das Gegenteil aufgezeigt wird).

Vorbehaltlich der nachfolgenden Absatze 4.2.5 und 4.2.6 gelten
bestehende, aber noch nicht erfillte Vereinbarungen Uber den
bedingungsfreien Kauf oder Verkauf von Fondsvermégen als erfillt und
alle erforderlichen Folgemassnahmen als ausgefuhrt. Derartige
bedingungslose Vereinbarungen brauchen nicht bericksichtigt zu
werden, wenn sie kurz vor Durchfuhrung der Bewertung abgeschlossen
wurden und sich ihre Nichtbericksichtigung nach Ansicht des ACD nicht
wesentlich auf den endgultigen Nettovermdgensbetrag auswirkt.

Termin- oder Differenzkontrakte, die noch nicht fallig sind, sowie Kauf-
oder Verkaufsoptionen, die weder ausgelaufen noch ausgelbt sind,
werden nicht unter Absatz 4.2.4 einbezogen.
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4.2.6

4.2.7

4.2.8

4.2.9

4.2.10

4.2.11

4.2.12

4.2.13

Alle Vereinbarungen, die der Person, die das Vermodgen bewertet,
bekannt sind oder hinreichend bekannt sein sollten, sind unter Absatz
4.2.4 einzubeziehen. Dabei wird vorausgesetzt, dass alle sonstigen vom
ACD beschéftigten Personen alle angemessenen Schritte unternehmen,
um diese Person unverziuglich Uber jegliche Vereinbarung zu
informieren.

Alle Zu jenem Zeitpunkt geschatzten Betrage von
Steuerverbindlichkeiten  einschliesslich  (soweit zutreffend unter
anderem) Kapitalertragsteuer, Ertragsteuer, Korperschaftsteuer,
Umsatzsteuer, Stempelsteuer, SDRT und auslandische Steuern oder
Abgaben, werden abgezogen.

Alle geschatzten Betrdge von Steuerverbindlichkeiten (auf nicht
realisierte Kapitalgewinne, wenn die Verbindlichkeiten aufgelaufen sind
und aus dem Fondsvermégen zu zahlen sind, auf realisierte
Kapitalgewinne far zZuvor abgeschlossene und laufende
Rechnungsperioden sowie auf Ertrage, wenn Verbindlichkeiten
aufgelaufen sind) einschliesslich (soweit zutreffend unter anderem)
Kapitalertragsteuer, Ertragsteuer, Korperschaftssteuer, Umsatzsteuer,
Stempelsteuer und SDRT, werden abgezogen.

Der Kapitalbetrag ausstehender Darlehen (wann immer ruckzahlbar)
sowie alle aufgelaufenen, aber noch nicht gezahlten Zinsen auf Darlehen
werden abgezogen.

Fur aufgelaufene und ruckforderbare Steuern jedweder Art wird ein
geschatzter Betrag hinzugerechnet.

Etwaige sonstige Guthaben oder fallige Betrage, die in das
Fondsvermdgen einzuzahlen sind, werden hinzugerechnet.

Wahrungsbetrdge oder Werte in anderen Wahrungen als dem Pfund
Sterling werden am jeweiligen Bewertungszeitpunkt zu einem
Wechselkurs umgerechnet, bei dem wahrscheinlich ist, dass er nicht zu
einem erheblichen Nachteil fur die Interessen jetziger oder potenzieller
Anteilinhaber fuhrt.

Fur Zinsen oder Ertrage, die aufgelaufen und fallig sind oder als
aufgelaufen, aber noch nicht eingegangen gelten, und for
Ruckstellungen fur die Stamp Duty Reserve Tax, die voraussichtlich
gebildet werden, wird ein entsprechender Betrag hinzugerechnet.
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4.3

4.4

Preis pro Anteil an jedem Fonds und jeder Klasse

Der Preis je Anteil, zu dem Anteile gekauft oder zurickgenommen werden, ist der
Nettoinventarwert je Anteil. Der Preis pro Anteil ist ein einheitlicher Preis. Ein
etwaiger Ausgabeaufschlag bzw. eine Rucknahmegebihr (oder SDRT auf eine
nicht anteilige Ricknahme in Sachleistungen) ist zusatzlich zum Preis zahlbar oder
wird von den Erlésen abgezogen und wird aus den Brutto-Zeichnungen oder den
Rucknahmegeldern entnommen.

Ertragszuweisungen fur Fonds zu einem Zeitpunkt, an dem mehr als eine Klasse
fur diesen Fonds ausgegeben wurde, werden unter Bezugnahme auf den
prozentualen Anteil der Beteiligungen des jeweiligen Anteilinhabers am
Ertragsvermégen des betreffenden Fonds vorgenommen, das nach den
Bestimmungen der Satzung berechnet wird.

Fair-Value-Pricing
44.1 Sofern der ACD triftige Grunde zur Annahme hat, dass:

4.4.1.1 zu einem Bewertungszeitpunkt kein zuverléssiger Preis fur
ein Wertpapier (einschliesslich Anteilen eines Organismus
fur gemeinsame Anlagen) vorliegt oder

4.4.1.2 der aktuellste Preis die beste Schatzung des Wertes des
Wertpapiers (einschliesslich Anteilen eines Organismus fur
gemeinsame Anlagen) durch den ACD zum
Bewertungszeitpunkt nicht widerspiegelt,

kann er eine Anlage zu einem Preis bewerten, der seiner Auffassung einen fairen
und angemessenen Preis fur diese Anlage darstellt (der Fair-Value-Preis).

4.4.2 Fair-Value-Pricing kann unter anderem unter den folgenden Umstanden
angewandt werden:

4.4.2.1 es liegen keine aktuellen Transaktionen fur das betroffene
Wertpapier vor, oder

4.4.2.2 der Handel eines zugrunde liegenden Organismus fir
gemeinsame Anlagen wurde ausgesetzt, oder

4.4.2.3 seit der jungsten Schliessung des Marktes, an dem der
Preis des Wertpapiers ermittelt wird, ist ein bedeutendes
Ereignis eingetreten

44



4.5

4.6

4.4.3 Bei der Bestimmung, ob Fair-Value-Pricing angewandt werden soll,
bertcksichtigt der ACD unter anderem die folgenden Faktoren:

4.4.3.1 die Art des betroffenen zugelassenen Fonds;

4.4.3.2 die betroffenen Wertpapiere;

4.4.3.3 ob die zugrunde liegenden Organismen fir gemeinsame
Anlagen moglicherweise bereits Fair-Value-Pricing

angewandt haben;

4.4.3.4 die Grundlage und Zuverldssigkeit der verwendeten
Alternativpreise; und

4.4.3.5 die in diesem Verkaufsprospekt ausgewiesene Politik des
ACD beziglich der Bewertung des Fondsvermdégens.

Preisfestsetzungsgrundlage

Der ACD fiuhrt seine Transaktionen auf Terminpreisbasis durch. Ein Terminpreis ist
der Preis, der zum nachsten Bewertungszeitpunkt, nachdem der Kauf oder die
Rucknahme als vom ACD angenommen betrachtet wird, festgesetzt wird.

Veroffentlichung von Preisen

Die Preise aller Anteilsklassen sind unter www.fundlistings.com unter der
Zwischenlberschrift ,,Argonaut Capital Partners* verfigbar. Anteilpreise kénnen
ausserdem wahrend der normalen Geschéaftszeiten des ACD unter der Nummer
0844 620 0290 (nur Vereinigtes Konigreich) oder +44 (0) 1268 447403
(ausserhalb des Vereinigten Konigreichs) telefonisch erfragt werden. Da der ACD
seine Transaktionen auf Terminpreisbasis durchfiihrt, entspricht der in diesen
Quellen verdffentlichte Preis nicht unbedingt demjenigen, zu dem Anleger zurzeit
handeln kénnen. Der ACD kann ausserdem nach eigenem Ermessen beschliessen,
bestimmte Anteilspreise auf Websites oder Publikationen Dritter zu
veroffentlichen. Der ACD dUbernimmt jedoch keine Verantwortung flur die
Genauigkeit der verotffentlichten Preise bzw. die Nicht-Vero6ffentlichung der Preise
in diesen Quellen, sofern sich die Grunde hierfir der Kontrolle des ACD entziehen.
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RISIKOFAKTOREN

Potenzielle Anleger sollten die nachfolgenden Risikofaktoren berucksichtigen,
bevor sie in die Gesellschaft (bzw. im Fall spezifischer Risiken, die sich auf
einzelne Fonds beziehen, in die betreffenden Fonds) investieren. Diese Liste sollte
nicht als erschépfend angesehen werden, da sich in Zukunft weitere Risiken
ergeben koénnten, die nicht vorhersehbar waren. Ausserdem betreffen die
angegebenen Risikofaktoren die Fonds jeweils in unterschiedlichem Ausmass und
kdnnen im Lauf der Zeit an Bedeutung gewinnen oder verlieren.

Marktrisiko

Die Anlagen der Gesellschaft unterliegen den normalen Schwankungen des Markts
und den Risiken, die mit einer Anlage in Wertpapieren verbunden sind. Es kann
nicht zugesichert werden, dass eine Wertsteigerung der Anlagen erfolgen wird.
Der Wert der Anlagen und der aus ihnen erzielten Ertrage kann sowohl steigen als
auch fallen, so dass Anleger den urspringlich in die Gesellschaft investierten
Betrag maoglicherweise nicht zuriick erhalten. Es kann nicht zugesichert werden,
dass das Anlageziel eines Fonds tatséchlich erreicht wird, und eine diesbezlgliche
Garantie oder Erklarung wird nicht gegeben. Die in der Vergangenheit erzielte
Wertentwicklung stellt keinen Hinweis auf die kiinftige Wertentwicklung dar.

Auswirkung eines Ausgabeaufschlags oder einer Rucknahmegebuhr

Wird ein Ausgabeaufschlag oder eine Ricknahmegebuhr verlangt, erhalt ein
Anleger, der seine Anteile nach kurzer Zeit veraussert, moglicherweise nicht den
urspriunglich investierten Betrag zuriuck (auch wenn der Wert der entsprechenden
Anlagen nicht sinkt).

Insbesondere bei Anfallen einer Ricknahmegebuhr sollten Anleger beachten, dass
der Prozentsatz, zu dem die Rucknahmegebuhr berechnet wird, auf den jeweiligen
Marktwert und nicht auf dem urspringlichen Wert der Anteile angewandt wird.
Wenn sich der Marktwert der Anteile erhoht hat, erhoéht sich auch die
Rucknahmegebuhr entsprechend.

Daher sind die Anteile als mittel- bis langfristige Anlagen zu betrachten.
Verwasserungsanpassung

Anleger sollten beachten, dass bei Kauf oder Rucknahme ihrer Anteile unter
bestimmten Umstédnden eine Verwasserungsanpassung auf den zu zahlenden Preis
angewandt wird (siehe ,Verwasserungsanpassung“ in Abschnitt 3.4.4). Wird keine
Verwésserungsanpassung vorgenommen, so kann bei dem betreffenden Fonds
eine Verwasserung eintreten, die das Kapitalwachstum beschranken kann.
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5.7

Abgaben auf das Kapital

Ist das Anlageziel eines Teilfonds eher ertrags- als wachstumsorientiert oder
gleichermassen ertrags- und wachstumsorientiert, kénnen die Gebuhr flir den
ACD sowie sonstige Aufwendungen ganz oder teilweise dem Kapital statt den
Ertragen belastet werden. Diese Behandlung der Gebuhren fur den ACD sowie der
sonstigen Aufwendungen erhoéht den fur die Ausschuttung an die Anteilinhaber
des betreffenden Fonds verfligbaren (gegebenenfalls steuerpflichtigen) Ertrag,
was jedoch zu Lasten des Kapitalwachstums gehen kann.

Aussetzung des Handels mit den Anteilen

Anleger werden daran erinnert, dass ihr Recht auf die Rucknahme ihrer Anteile
(einschliesslich einer Rucknahme in Form eines Umtauschs) unter bestimmten
Umstanden ausgesetzt werden kann (siehe ,,Aussetzung von Transaktionen in der
Gesellschaft oder einem Fonds* unter Absatz 3.10).

Preisbestimmung und Liquiditat

Sofern ein Fonds ein Engagement bei alternativen Anlageklassen eingeht, besteht
das Risiko, dass der Preis, zu dem ein Vermégenswert bewertet ist, bei einem
Verkauf nicht erzielt wird. Mogliche Ursachen sind eine Fehlbewertung des
Vermogenswertes oder ein Liquiditatsengpass auf dem betreffenden Markt. Dies
fuhrt dazu, dass der ACD die Ausfuhrung von Anweisungen fur den Verkauf von
Anlagen gelegentlich gegebenenfalls verzogern muss und dass die
Rucknahmeerlose deutlich unter dem auf Basis des Fondspreises implizierten Wert
liegen kdnnen.

Gegenseitige Haftung innerhalb der Gesellschaft und der Fonds

Wie in Absatz 2.2 erlautert ist, stellt jeder Fonds geméass den OEIC Regulations
ein getrenntes Portfolio von Vermdgenswerten dar, und diese Vermégenswerte
kénnen ausschliesslich dazu verwendet werden, Verbindlichkeiten eines Fonds
bzw. Anspriche gegenuber diesem zu begleichen. Die Bestimmungen der OEIC
Regulations sehen zwar eine getrennte Haftung zwischen Fonds vor, das Konzept
einer Haftungstrennung ist jedoch relativ neu. Wenn demzufolge Forderungen
lokaler Glaubiger bei auslédndischen Gerichten angemeldet werden oder bei unter
auslandisches Recht fallenden Vertragen, lasst sich noch nicht sagen, ob ein
auslandisches Gericht die Bestimmungen der OEIC Regulations bezuglich
Haftungstrennung und gegenseitigen Anlagen auch umsetzen wirde. Daher lasst
sich nicht mit Sicherheit sagen, ob die Vermdgenswerte eines Fonds immer und
unter allen Umstanden vollstandig von den Verbindlichkeiten anderer Fonds der
Gesellschaft isoliert sein werden.
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Wechselkurse

Wahrungsschwankungen kdnnen sich negativ auf den Wert der Anlagen eines
Fonds auswirken. Je nach Referenzwdhrung eines Anlegers kdnnen
Wahrungsschwankungen ausserdem zu negativen Auswirkungen auf den Wert
seiner Anlagen in Anteilen fuhren.

Schwellenlander

Anlagen in Schwellenmérkten kénnen grdsseren Schwankungen unterliegen als
Anlagen in entwickelten Markten. Einige dieser Markte konnen eine relativ
instabile Regierung, eine Volkswirtschaft, die nur auf wenigen Sektoren beruht,
sowie einen Wertpapiermarkt haben, an dem nur eine begrenzte Anzahl von
Wertpapieren gehandelt wird. Viele Schwellenmérkte verfigen nicht Uber ein gut
entwickeltes aufsichtsrechtliches System. Auch die Offenlegungsstandards kénnen
weniger streng sein als die der entwickelten Markte.

Die Risiken einer Enteignung, einer Verstaatlichung sowie einer sozialen,
politischen und wirtschaftlichen Instabilitat sind in den Schwellenmérkten hoher
als in entwickelten Markten.

Es folgt eine knappe Zusammenfassung einiger Risiken, die h&aufig mit einer
Anlage in Schwellenmérkten verbunden sind:

Betrugerische Wertpapiere — Angesichts der mangelhaften aufsichtsrechtlichen
Strukturen ist es mdglich, dass sich Wertpapiere, in die Anlagen getatigt wurden,
als betrugerisch erweisen. Daher kann es zu Verlusten kommen.

Mangelnde Liquiditat — Der Aufbau und die Verausserung von Bestdnden kann
kostspieliger, zeitaufwendiger und generell schwieriger sein als in starker
entwickelten Maéarkten. Aufgrund mangelnder Liquiditdt kann ausserdem die
Volatilitat hoher sein. Viele Schwellenmarkte sind klein, haben geringe
Handelsvolumen und eine geringe Liquiditdt und verzeichnen eine erhebliche
Kursvolatilitat.

Wechselkursschwankungen — In Bezug auf die Darstellungswahrung des
betreffenden Fonds koénnen erhebliche Anderungen an den Wahrungen der
Lander, in denen Investitionen vorgenommen werden, auftreten, nachdem die
Gesellschaft in diese Wahrungen investiert hat. Diese Anderungen kénnen sich in
erheblichem Masse auf die Gesamtrendite des Fonds auswirken. Im Hinblick auf
Wéahrungen bestimmter Schwellenlander sind Verfahren zur Wahrungsabsicherung
nicht moglich.
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Abwicklungs- und Verwahrrisiken — Die Abrechnungs- und Verwahrsysteme in
Schwellenmarkten sind nicht so stark entwickelt wie diejenigen von entwickelten
Markten. Die Standards sind méglicherweise nicht so hoch und die Uberwachungs-
und Aufsichtsbehdérden weniger ausgereift. Folglich kann das Risiko bestehen,
dass sich die Abwicklung einer Zahlung verzogert und dadurch Nachteile in Bezug
auf Barmittel oder Wertpapiere entstehen.

Anlage- und Kapitalausfuhrbeschrankungen — In einigen Fallen kdnnen
Schwellenlander den Zugang auslandischer Anleger zu Wertpapieren
einschranken. Folglich kann es vorkommen, dass bestimmte Dividendenpapiere
far einen Fonds nicht immer zur Verfugung stehen, da die erlaubte Hb6chstzahl
oder das erlaubte Hochstvolumen auslandischer Anteilinhaber erreicht wurde.
Daruber hinaus kdonnten Auslandsiiberweisungen durch ausléndische Anleger fur
ihren Anteil an Nettogewinnen, Kapital und Dividenden beschrénkt werden oder
eine staatliche Genehmigung erfordern. Die Gesellschaft investiert ausschliesslich
in Markte, auf denen diese Beschrankungen ihrer Ansicht nach akzeptabel sind. Es
kann jedoch nicht garantiert werden, dass keine weiteren Beschrankungen
auferlegt werden.

Rechnungslegung — Die in Schwellenlandern anwendbaren Standards und
Methoden der Rechnungslegung, der Rechnungspriufung und der
Finanzberichterstattung sowie Offenlegungsvorschriften konnen sich von
denjenigen unterscheiden, die in starker entwickelten Markten gelten. Dies betrifft
insbesondere die Art, die Qualitdt und die Rechtzeitigkeit der den Anlegern zur
Verfllgung gestellten Informationen. Somit kann es schwierig sein,
Anlagemoéglichkeiten angemessen zu beurteilen.

Kleinere Unternehmen

Fonds, die in kleinere Unternehmen investieren, investieren in Wertpapiere, die
aufgrund eines mangelnden Handelsvolumens oder etwaiger
Handelsbeschrankungen weniger liquide sein kdnnen als die Wertpapiere
grosserer Gesellschaften. Wertpapiere kleinerer Unternehmen kénnen ein héheres
Potenzial fur Kapitalzuwachs aufweisen, sind jedoch auch mit Risiken verbunden,
beispielsweise aufgrund beschrankter Produktlinien, Markte, Finanzmittel oder
Managementkompetenzen. Der Handel mit solchen Wertpapieren kann ausserdem
plétzlicheren Preisbewegungen unterliegen als der Handel mit Wertpapieren
grosserer Unternehmen.

Anleihen unter Investment Grade

Die Fonds kdnnen Anleihen unter Investment Grade halten. Solche Anleihen
haben eine niedrigere Bonitat als Anleihen mit Investment Grade und unterliegen
einem hoéheren Risiko.
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Auslandische Anleihen und Wahrungen

Von Zeit zu Zeit kann ein Fonds in auslandische Anleihen und Wahrungen
investieren. Diese Markte kénnen auf Einflisse reagieren, die sich von denen
unterscheiden, welche die zugrunde liegenden Fonds beeinflussen.
Dementsprechend unterliegen sie einem héheren Risiko.

Wertentwicklung

Es durfte auf Grund der unterschiedlich ausgewahlten Vermégenswerte zu
Abweichungen der Wertentwicklung zwischen Fonds mit &hnlichen Zielen
kommen. Der Grad des Anlagerisikos hangt vom Risikoprofil des gewahlten Fonds
ab.

Inflationsrisiko
Inflation wird den realen Wert lhrer Anlagen im Laufe der Zeit reduzieren.
Konzentriertes Portfolio

Das Portfolio eines typischen Organismus fir gemeinsame Anlagen umfasst ca. 80
bis 100 Aktien. Der FP Argonaut Absolute Return Fund und der FP Argonaut
European Alpha Fund kénnen ein starker konzentriertes Portfolio aufweisen. Dies
bedeutet, dass diese Fonds einem hdheren Risiko ausgesetzt sind als Fonds, die
ihr Vermégen auf eine grossere Anzahl von Aktien verteilt haben.

Wahrungsabsicherungsrisiko

Soweit ein Fonds Anteilsklassen hat, die nicht auf die operativen Wahrungen des
betreffenden Fonds lauten, kdnnen diese Klassen als abgesicherte
Wahrungsanteilsklassen ausgewiesen werden. Einige Fonds haben
wéahrungsabgesicherte Anteilsklassen, wie in Anhang | dieses Prospekts dargelegt.
Da die mit einer solchen Anteilsklassen-Absicherung verbundenen Gebuhren,
Aufwendungen, Gewinne und Verluste einzeln von den abgesicherten
Anteilsklassen getragen werden, bestehen keine Auswirkungen auf andere
Anteilsklassen. Das Halten einer abgesicherten Wahrungsanteilsklasse kann die
Gewinne der Anteilinhaber dieser Klasse betrachtlich beschrdnken, wenn die
Wahrung, auf die die Anteilsklasse lautet, gegeniiber den operativen Wahrungen
des Fonds fallt. Es besteht keine Garantie dafur, dass der ACD bei der
Absicherung des Wahrungsrisikos erfolgreich sein wird, oder dass er das
Engagement in den operativen Wa&ahrungen innerhalb der abgesicherten
Anteilsklassen vollstédndig absichern wird.
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Die Fonds kénnen auch das Wahrungsengagement in der Basiswdhrung des Fonds
in Bezug auf Vermoégenswerte, die auf die operativen W&ahrungen lauten,
absichern. Die mit einer solchen Absicherung verbundenen Gebihren,
Aufwendungen, Gewinne und Verluste werden von den einzelnen Fonds getragen.
Eine Absicherung von Wahrungsrisiken auf der Fondsebene kann die Gewinne der
Anteilinhaber dieses Fonds betrachtlich beschranken, wenn die Basiswahrung des
Fonds gegeniber den operativen Wahrungen des Fonds fallt.

Performancegebuhr

Der Anlageverwalter erhalt auf Grundlage der Wertentwicklung des FP Argonaut
Absolute Return Fund eine Performancegebihr. Diese Performancegebihr basiert
auf realisierten und nichtrealisierten Nettogewinnen und -verlusten zum Ende
eines jeden Performancezeitraums. Daher kann die Performancegebihr auf nicht
realisierte Gewinne zahlbar sein, welche anschliessend unter Umstdnden nie
realisiert werden. Dies kann fir den Anlageverwalter einen Anreiz bieten, zu
veranlassen, dass der betreffende Fonds Anlagen tatigt, die riskanter oder
spekulativer sind als diejenigen, die er vornehmen wirde, wenn keine
Performancegebuhr anfallen wuirde. Der Anlageverwalter verfolgt jedoch die
Philosophie, jederzeit das Vermogen der Anteilinhaber zu maximieren.

Ein Ausgleich der Performancegebihr gewéhrleistet, dass eine Performancegebihr
nur far diejenigen Anteile anfallt, die einen Wertzuwachs verzeichnet haben, dass
der risikobehaftete Betrag je Anteil fur alle Anteilinhaber derselben Klasse
identisch ist und dass alle Anteile innerhalb derselben Klasse denselben
Nettoinventarwert je Anteil aufweisen. Das Fehlen eines
Performancegebiuhrausgleichs fur diesen Fonds kann bedeuten, dass manche
Anteilinhaber unter bestimmten Umstdnden auf Grundlage der Wertentwicklung
ihrer Anteile eine héhere oder niedrigere Gebihr zahlen, als sie sollten.

Borsengehandelte Rohstoffe (ETCs)

Um ein Engagement bei rohstoffbasierten Anlagen wie Gold oder Silber
einzugehen, kann der FP Argonaut Absolute Return Fund in boérsengehandelte
Rohstoffe (Exchange Traded Commodities, ETCs) investieren.

Ein ETC ist ein Anlagevehikel, das die Wertentwicklung eines zugrunde liegenden
Rohstoffs abbildet. ETCs fur einzelne Rohstoffe bilden den Spotkurs eines
einzelnen Rohstoffs ab und sind als Ubertragbare Wertpapiere klassifiziert. Sie
bieten ein direktes Engagement in den Rohstoffmarkten, und der Wert des ETC
steigt und fallt direkt proportional zum Kurs des zugrunde liegenden Rohstoffs. Es
handelt sich hierbei um ,offene’ Wertpapiere, die nachfragebasiert erstellt und
zurickgenommen werden. Dies bedeutet, dass das Angebot an ETCs
unbeschrankt ist, und dass Preisdnderungen die Entwicklung des Preises des
zugrunde liegenden Rohstoffs prazise widerspiegeln.
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Kontrahentenrisiko

Wenn ein Fonds einen Derivatkontrakt eingeht, ist er dem Kreditrisiko der
anderen Partei (normalerweise als ,Kontrahent' bezeichnet) und deren Fahigkeit,
die Bedingungen des Vertrags géanzlich oder teilweise zu erfullen, ausgesetzt.

Im Falle eines Konkurses oder einer Insolvenz eines Kontrahenten koénnte es fur
einen Fonds zu Verspatungen bei der Liquidierung der Position sowie zu
erheblichen Verlusten kommen. Der ACD kann einen oder mehrere Kontrahenten
verwenden, um Derivatgeschafte im Namen eines Fonds abzuschliessen. Hierfur
kann es fur ihn erforderlich sein, die Vermdégenswerte eines Fonds als
Sicherheiten fur diese Transaktionen zu verpfanden. Es kann ein Risiko bestehen,
dass ein Kontrahent nicht in der Lage ist, seinen Verpflichtungen in Bezug auf die
Ruckgabe der Sicherheiten nachzukommen, und dass er die an einen Fonds
falligen Zahlungen nicht vornehmen kann.

Derivate und Volatilitat

Derivative Instrumente koénnen in den Fonds fur Zwecke des effizienten
Portfoliomanagements eingesetzt werden. Der Einsatz von Derivaten fur
Zwecke des effizienten Portfoliomanagements sollte nicht zu einem
Anstieg des Risikos des Fonds fuhren.

Das COLL-Sourcebook gestattet es dem ACD ausserdem, bei der Anlage in
Derivaten gewisse Techniken einzusetzen, um das Risiko des Fonds bezlglich des
Ausfallrisikos gewisser Kontrahenten und des Einsatzes von Sicherheiten zu
verwalten, um so das allgemeine Risiko von ausserboérslich gehandelten (,O0TC*-)
Derivaten zu reduzieren; so kann beispielsweise ein Fonds Sicherheiten von
Kontrahenten in Empfang nehmen, bei denen er eine OTC-Derivatposition halt,
und diese Sicherheiten zum Zweck der Einhaltung der kontrahentenbezogenen
Streuungslimits als Ausgleich fur das Risiko bezuglich eines Kontrahenten im
Rahmen dieser OTC-Derivatposition einsetzen. Das COLL Sourcebook gestattet es
dem Fonds ferner, unter gewissen Umstanden Derivate fur effektive Leerverkaufe
(Vereinbarung, den betreffenden Vermégenswert zu liefern, ohne ihn im Bestand
zu halten) einzusetzen. Derivate werden im FP Argonaut Absolute Return
Fund fur Anlagezwecke eingesetzt. Wenn der ACD zur Erreichung der
Anlageziele dieser Fonds in Derivate und Termingeschéafte investiert,
kann der Nettoinventarwert des betreffenden Fonds gelegentlich eine
erhdhte Volatilitat aufweisen (sofern keine ausgleichenden
Anlagetechniken angewandt werden). Der ACD beabsichtigt jedoch,
sicherzustellen, dass die Volatilitat des betreffenden Fonds durch den
Einsatz von Derivaten und/oder Termingeschaften zur Erreichung seines
Anlageziels die allgemeine Marktvolatilitdt der Markte der zugrunde
liegenden Anlagen des Fonds nicht Ubersteigt. Der ACD beabsichtigt, dass
der Einsatz von Derivaten und Termingeschaften zur Erreichung des
Anlageziels eines Fonds keine Anderung des entsprechenden Risikoprofils
zur Folge hat.
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Effizientes Portfoliomanagement

Effizientes Portfoliomanagement (,EPM*) kann vom Fonds verwendet werden, um
das Risiko zu mindern und/oder die Kosten zu senken und zusatzliche Ertrage in
den Fonds zu generieren. Der Fonds kann zum Zwecke des effizienten
Portfoliomanagements Derivate, Kredite, Barmittel und Aktienleihe nutzen (siehe
Klausel 21 von Anhang Ill). Es ist nicht beabsichtigt, dass der Einsatz dieser
Techniken fur ein effizientes Portfoliomanagement die Volatilitdt der Fonds erhdht.
Unter widrigen Umstanden kann der Einsatz von Derivaten durch einen Fonds
jedoch fur die Absicherung oder das effiziente Portfoliomanagement ineffektiv
werden und ein Fonds kann infolgedessen einen wesentlichen Verlust erleiden. Es
ist nicht sichergestellt, dass die Fonds das Ziel erreichen werden, fir das sie ein
Geschaft im Rahmen des effizienten Portfoliomanagements eingegangen sind.
Dies kann zu Verlusten fur die Anleger fuhren.

Die  Moglichkeit zum  Einsatz von  Strategien fur ein  effizientes
Portfoliomanagement durch einen Teilfonds kann durch Marktbedingungen,
aufsichtsrechtliche Beschrankungen und steuerliche Uberlegungen eingeschrankt
werden. Die Techniken fur ein effizientes Portfoliomanagement erzielte Ertrage
oder erzieltes Kapital wird an die Fonds ausgezahit.

Im Rahmen von Techniken flur ein effizientes Portfoliomanagement kann ein Fonds
Geschéafte mit Derivaten, Kreditaufnahmen, Barmitteln und Aktienleihgeschéfte
tatigen, bei denen das Risiko bestehen kann, dass ein Kontrahent seine
vertraglichen Verpflichtungen teilweise oder Uberhaupt nicht erfullt. Um dieses
Risiko zu verringern, kdnnen die Kontrahenten dieser Geschafte verpflichtet sein,
den Fonds Sicherheiten zu stellen. Wenn der Kontrahent seine Verpflichtungen im
Rahmen des Geschafts nicht erfillt, verwirkt er seine Anspriche an den
Sicherheiten. Sofern im Falle des Zahlungsausfalls eines Kontrahenten die
Sicherheiten in Form von Wertpapieren vorliegen, besteht das Risiko, dass bei
deren Verkauf eine unzureichende Menge an Barmitteln realisiert wird, um die
Verpflichtungen des Kontrahenten gegentiber den Fonds zu begleichen. Dies kann
zu Verlusten fur die Anleger fuhren.

Wertpapierleihgeschafte kdnnen dazu fuhren, dass die verliehenen Wertpapiere
verspatet oder nur teilweise zurickerlangt werden. Dies kann zu Verlusten fir die
Anleger fuhren.

Der ACD verfolgt eine Richtlinie zur Handhabung von Sicherheiten, in der genau
aufgefuhrt ist, welche zulassigen Arten von Sicherheiten entgegengenommen
werden. Weitere Informationen Uuber die Richtlinie zur Handhabung von
Sicherheiten finden Sie im nachstehenden Abschnitt ,,Richtlinie zur Handhabung
von Sicherheiten®.
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Hebelung

Es wird davon ausgegangen, dass die Hebelung des Fonds nicht wesentlich Uber
150 % des Nettoinventarwerts des Fonds hinausgehen wird (wobei der Héchstwert
180 % des Nettoinventarwerts des Fonds entspricht). Es kann nicht garantiert
werden, dass das zuséatzliche Long- und Short-Engagement die gewilinschten
absoluten Renditen liefert, und der Einsatz von Hebelungsmechanismen koénnte die
Wertentwicklung eines anderweitig ahnlichen Fonds ohne Hebelung — sowohl nach
oben als auch nach unten — verstarken. Das Gesamtrisiko in Bezug auf Derivate
wird den Nettowert des Fondsvermagens nicht tGbersteigen.

Optionsscheine

Wenn ein Fonds Anlagen in Optionsscheinen vornimmt, kann der Preis von
Anteilen aufgrund der stérkeren Volatilitat der Optionspreise starker schwanken,
als wenn der Fonds Anlagen in die Basiswerte vornehmen wirde.

Verkauf von Kaufoptionen

Im Rahmen der Verfolgung seines Anlageziels wird der FP Argonaut Absolute
Return Fund Kaufoptionen, die aus dem Geld sind, verkaufen, um zuséatzliche
Ertrage zu erwirtschaften. Diese Kaufoptionen werden ,,gedeckt” sein, da der FP
Argonaut Absolute Return Fund keine Kaufoptionen auf eine bestimmte Aktie
verkaufen wird, wenn er diese nicht (direkt oder indirekt) halt. Demzufolge kann
die Fahigkeit des Anlageverwalters, die Zusammensetzung des Portfolios zu
verandern, beschrankt sein. Anteilinhaber sollten beachten, dass das potenzielle
Kapitalwachstum eines Fonds gedeckelt ware, sollten diese Kaufoptionen
gegenuber dem Fonds ausgeubt werden. In Zeiten schnell steigender Aktienkurse
werden die Kapitalrenditen des Fonds somit mit hoher Wahrscheinlichkeit unter

denen des Markts liegen.

Es wird erwartet, dass die Verkaufsoptionen anfanglich Uber einen OTC-
Kontrahenten verkauft und nach Bestatigung Uber die Dienste einer Boérse
bestatigt und abgerechnet werden. Weitere Informationen Uber diesen Prozess
sind auf Anfrage verfugbar. Diese Modalitat erlaubt es dem Fonds, sich die
Flexibilitdat von OTC-Optionen zunutze zu machen und gleichzeitig die vorteilhafte
Umgebung einer Borse und einer Clearingstelle zu nutzen. Hierdurch wird sowohl
das operative Risiko als auch das Kontrahentenrisiko des Fonds reduziert.

Optionen kdnnen ausserdem direkt Uber eine Bérse oder im Freiverkehr gehandelt

werden.
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5.25

5.26

5.27

5.28

5.29

Anlagen in anderen Organismen fur gemeinsame Anlagen

Die einzelnen Fonds kénnen ausserdem in regulierte Organismen fir gemeinsame
Anlagen investieren. Als Anleger bei anderen Organismen flir gemeinsame
Anlagen tragt der Fonds gemeinsam mit den anderen Anlegern einen Teil der
Aufwendungen des anderen Organismus fur gemeinsame Anlagen, einschliesslich
Verwaltungs-, Performance- und/oder sonstiger Gebiuhren. Diese Gebluhren fallen
zusatzlich zu den Verwaltungsgebuihren und sonstigen Aufwendungen an, die dem
Fonds direkt aus seinem eigenen Geschaftsbetrieb entstehen.

Boérsengehandelte Fonds (,,ETFs*)

Die Fonds konnen in bdérsengehandelte Fonds (Exchange Traded Funds, ETFS)
investieren. ETFs stellen einen Korb von Wertpapieren dar, die an einer Borse
gehandelt werden und nicht unbedingt zum Nettoinventarwert ihrer zugrunde
liegenden Bestande notiert werden. Demzufolge kénnen sie zu einem Preis gehandelt
werden, der Uber oder unter dem Wert des zugrunde liegenden Portfolios liegt.

Steuerrisiko

Steuersatze und etwaige Steuererleichterungen kdnnen sich im Zeitverlauf
andern. Steuerinformationen sind weiter unten in diesem Dokument aufgefihrt.
Sollten Sie Fragen zu lhrer steuerlichen Situation haben, sollten Sie sich an einen
Steuerberater wenden.

Regelmassiger Sparplan

Falls ein Anteilinhaber regelméassige monatliche Anlagen in einem Fonds tatigt, um
mit einem bestimmten Ziel zu sparen, sollte er regelméassig Uberprifen, ob diese
Ersparnisse ausreichen, um das gesetzte Ziel zu erreichen. Anteilinhaber werden
ihr Ziel eventuell nicht erreichen, wenn sie nicht regelmassig weiterhin einen
ausreichenden Betrag investieren oder wenn die die Anlage nicht ausreichend im
Wert steigt.

Widerrufsrechte

Falls ein Recht auf Widerruf besteht, Anteilinhaber dieses ausuben und der Wert der
Anlage sinkt, bevor der Widerruf in schriftlicher Form beim ACD eingeht, wird die
ursprungliche Anlage gegebenenfalls nicht vollstandig erstattet, sondern es erfolgt
stattdessen die Erstattung des Originalbetrags abzuglich des Wertverlustes.
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5.30

Wertpapierleih- und -finanzierungsgeschéaftsrisiko

Die Fonds konnen Wertpapierleih- und -finanzierungsgeschafte mit der
Verwahrstelle betreiben, wobei die Fonds Wertpapiere verleihen, die Gegenstand
des Geschafts sind und fur die im Gegenzug vereinbart wird, dass Wertpapiere
derselben Art und zum selben Wert dem Fonds zu einem spateren Zeitpunkt
geliefert werden. Die Fonds erhalten Vermdgenswerte als Sicherheiten zur Deckung
des Risikos, falls die zuklnftige Lieferung nicht erfolgt. Die Fonds stellen sicher,
dass sie jederzeit in der Lage sind Wertpapierleihgeschéfte, die sie betreiben, zu
kindigen. Wie bei allen Kreditvergaben bestehen die Risiken einer Verzégerung
oder Ruckforderung. Wenn der Kreditnehmer der Wertpapiere finanziell scheitert
oder jegliche seiner Pflichten im Rahmen der Wertpapierleihtransaktion nicht erfullt,
wird die im Zusammenhang mit dieser Transaktion stehende Sicherheit in Anspruch
genommen. Der Wert der Sicherheit wird entsprechend dem Gegenwert oder Uber
dem Wert der Ubertragenen Sicherheiten gefuhrt. Es besteht allerdings ein Risiko,
dass der Wert einer Sicherheit unter den Wert der Ubertragenen Sicherheiten fallt.
Ausserdem kann der Fonds im Rahmen der Bedingungen und innerhalb der im
COLL-Sourcebook angegebenen Beschrédnkungen die erhaltene Barsicherheit
anlegen. Ein Fond, der Sicherheiten anlegt, unterliegt dem Risiko im
Zusammenhang mit solchen Anlagen, wie eine Nichterfullung oder ein Ausfall
seitens des Emittenten des entsprechenden Wertpapiers.
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6.1

6.2

MANAGEMENT UND VERWALTUNG
Aufsichtsrechtlicher Status

Der ACD, die Verwahrstelle, die Depotbank, der Anlageverwalter und der
Verwalter sind von der Financial Conduct Authority, 12, Endeavour Square,
London E20 1JN, zugelassen und werden von dieser beaufsichtigt.

Authorised Corporate Director
6.2.1 Allgemeines

Der ACD ist FundRock Partners Limited, eine Kapitalgesellschaft (private
company limited by shares), die am 19. Februar 2001 in England und
Wales errichtet wurde.

Die geschaftsfihrenden Mitglieder des Verwaltungsrats des ACD sind:

Christopher Spencer
Marc Wood

Revel Wood

Ross Thomson

Nicht geschaftsfiihrendes Mitglied des Verwaltungsrats des ACD ist:
Mark Manassee

Die Gesellschaft hat keine weiteren Verwaltungsratsmitglieder.

Eingetragener Sitz 8/9 Lovat Lane, London EC3R

und Hauptgeschéaftsstelle: SDW.

Anteilskapital: Ausgegebenes Anteilskapital von
£1, bestehend aus 1
Stammanteil zu 100 Pence, voll
einbezahilt.

Oberste Holding- Fundrock Holding S.A. ist die

Gesellschaft: oberste Holding-Gesellschaft des
ACD.

Der ACD ist dafur verantwortlich, die Geschéfte der Gesellschaft gemaéass
dem COLL Sourcebook zu fuhren. Der ACD kann vorbehaltlich der
Bestimmungen des COLL Sourcebook seine Management- und
Verwaltungsaufgaben an Dritte (einschliesslich verbundener
Unternehmen) delegieren, seine Verantwortung jedoch nicht.
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6.2.2

Er hat deshalb das Management und die Funktion des Anlageberaters fir
die Anlage und Wiederanlage der Vermdgenswerte der Fonds (wie im
nachstehenden Absatz 6.4 naher erlautert ist) an den Anlageverwalter
delegiert. Ferner hat er bestimmte Aufgaben im Zusammenhang mit der
Verwaltung und dem Gesellschaftsregister (wie in den nachstehenden
Absétzen 6.6 und 6.7 ndher erlautert) an den Verwalter und die
Registerstelle delegiert. Der ACD hat verschiedene betriebliche Aufgaben
und die Fondsbuchhaltung an State Street Bank & Trust Company
delegiert.

Bedingungen der Ernennung

Der ACD wurde aufgrund eines Vertrages vom 13. Juli 2012 zwischen der
Gesellschaft und dem ACD, in der jeweils aktuellen Fassung dieses
Vertrags, ernannt (der ,,ACD-Vertrag®).

Nach dem ACD-Vertrag fuhrt und verwaltet der ACD die Geschéfte der
Gesellschaft in Ubereinstimmung mit den Vorschriften, der Satzung und
diesem Verkaufsprospekt. Der ACD-Vertrag enthalt umfassende
Bestimmungen uUber die Verantwortlichkeiten des ACD. Daruber hinaus
entbindet er den ACD von Haftungen gegenuber der Gesellschaft oder
Anteilinhabern  fur Beurteilungsfehler oder Verluste, steuerliche
Konsequenzen im Zusammenhang mit dem Halten, Veraussern oder
Erwerb von Anlagen, in Verbindung mit dem Gegenstand des ACD-
Vertrags, es sei denn, diese entstehen als direkte Folge von grober
Fahrlassigkeit, Betrug, Arglist, vorsatzlicher Unterlassung oder
Nachlassigkeit bei der Erfullung oder Nichterfullung seiner Verpflichtungen
und Funktionen im Rahmen des ACD-Vertrags. Die Haftung fur
Pflichtverletzungen von Personen, denen bestimmte Funktionen
Ubertragen wurden, ist in dem gemass den Vorschriften zuldssigen
Umfang beschrankt.

Die Gesellschaft hat vereinbart, den ACD und seine Beauftragten im dem
gemass dem COLL Sourcebook zuldssigen Umfang von Ansprichen und
Aufwendungen (einschliesslich alle ordentlich anfallenden Rechts-, Berufs-
und weiteren Kosten, die dem ACD in diesem Zusammenhang anfallen)
freizustellen, die in Verbindung mit ihren Pflichten entstehen, sofern auf
ihrer Seite kein Verschulden der oben beschriebenen Art vorliegt.
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Im Einklang mit den Vorschriften hat der ACD eine Reihe an Richtlinien
implementiert, die festlegen, wie er die Fonds in einer Reihe an
Schlusselbereichen betreibt und verwaltet. Die Abstimmungspolitik des
ACDs (und des Anlageverwalters) (die festlegt, wie und wann die mit den
Anlagen des Fonds verbundenen Stimmrechte auszuiiben sind), die Level
1 Offenlegungspolitik (die unsere Politik und Verfahren in Bezug auf
unsere Beziehungen zu Maklern und unsere Provisionsvereinbarungen
darstellt) stehen unter der folgenden Webseite zur Verfigung: www.
fundrock.com. Weitere Informationen dazu, wie die ACD-Richtlinien
Uberpruft werden, sind ebenfalls auf Anfrage erhaltlich.

Beachten Sie, dass die Fonds eventuell vom ACD Informationen uUber
Unternehmen anfragen kénnen, an die Handelsauftrage Ubertragen oder
bei ihnen zur Ausfuhrung platziert werden.

Nahere Angaben zu den Geblhren, die an den ACD zu zahlen sind, finden
sich nachfolgend im Absatz ,,An den ACD zu zahlende Geblhren*.

Der ACD (bzw. ein mit ihm verbundenes Unternehmen oder jedwede
betroffene Person) ist ferner nicht verpflichtet, der Verwahrstelle, der
Gesellschaft oder den Anteilinhabern Rechenschaft Uber Gewinne
abzulegen, die er mit der Ausgabe, der Wiederausgabe oder der Loschung
von zurickgenommenen Anteilen erzielt. Der ACD darf fur die Fonds
Wertpapierleihgeschéafte durchfuhren oder deren Durchfiihrung
veranlassen. Der ACD behélt sich das Recht vor, im Zusammenhang mit
Aktienleihgeschéften eine Gebuhr zu erhalten, sofern er Anteilinhaber mit
einer Frist von 60 Tagen Uuber die Einzelheiten derartiger GebuUhren
informiert.

Die Kundigungsfrist an den ACD betragt sechs Monate. In bestimmten
Fallen von Vertragsverletzung oder bei Insolvenz einer der Parteien kann

sich diese Frist auch verkirzen.

Die Gesellschaft hat ausser dem ACD keine weiteren
Verwaltungsratsmitglieder. Der ACD ist Authorised Corporate Director
bestimmter Investmentgesellschaften des offenen Typs.
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6.3

Verwahrstelle

6.3.1

6.3.2

Allgemeines

Die Verwahrstelle der Gesellschaft ist State Street Trustees Limited. Die
Verwahrstelle ist eine in England und Wales errichtete Kapitalgesellschaft
(private company limited by shares). lhr eingetragener Sitz ist 20
Churchill Place, London E14 5HJ. Die Hauptgeschaftstatigkeit der
Verwahrstelle ist diejenige eines Treuhanders und einer Verwahrstelle fur
Organismen fir gemeinsame Anlagen. Die Verwahrstelle ist von der
Financial Conduct Authority zugelassen wund wird durch diese
beaufsichtigt. lhre Korrespondenzadresse lautet Quartermile 3, 10
Nightingale Way, Edinburgh EH3 9EG.

Der Verwahrstelle obliegt die Verwahrung des gesamten Fondsvermdogens
der Gesellschaft (mit Ausnahme beweglicher Sachanlagen); sie ist
verpflichtet, angemessene Sorgfalt walten zu lassen, um sicherzustellen,
dass die Gesellschaft geméss der Satzung und den Bestimmungen des
COLL Sourcebook Uber die Berechnung des Preises der Anteile und den
Handel mit Anteilen sowie den Vorschriften Uber die Ertrage sowie die
Befugnisse zur Anlage und Kreditaufnahme der Fonds gefuhrt wird.

Bedingungen der Ernennung

Die Verwahrstelle wurde aufgrund eines Vertrage zwischen der
Gesellschaft, dem ACD und der Verwahrstelle vom 13. Juli 2012 in der
jeweils aktuellen Fassung dieses Vertrags, ernannt.

Vorbehaltlich der Bestimmungen des COLL Sourcebook ist die
Verwahrstelle aufgrund des Verwahrungsvertrags bevollméachtigt, ihre
Pflichten als Verwahrstelle ganz oder teilweise zu delegieren (und ihre
Delegierten zu ermachtigen, diese weiter zu delegieren). Die
Verwahrstelle hat daher die Verwahrung der Vermdogenswerte der
Gesellschaft an die Depotbank State Street Bank & Trust Company
delegiert.

Der Verwahrungsvertrag kann nach einer schriftlichen Kundigung mit
einer Frist von mindestens sechs Monaten beendet werden, wobei die
Kundigung erst wirksam wird, wenn ein Nachfolger der Verwahrstelle

verpflichtet wurde.
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6.3.3

Bis zu dem von der FCA erlaubten Umfang hat die Verwahrstelle (oder
ihre verbundenen Unternehmen) gegenuber der Gesellschaft Anspruch auf
Ersatz fur alle Kosten, Gebuhren, Verluste und Verbindlichkeiten, die ihr
(oder ihren verbundenen Unternehmen) in Verbindung mit der
ordnungsgemassen  Erfillung bzw. Ausibung (oder mit der
ordnungsgemassen Erfullung oder Austibung, von der begriindetermassen
und nach Treu und Glauben auszugehen ist) ihrer Pflichten, Befugnisse,
Ermachtigungen und Entscheidungsfreiheiten als Verwahrstelle entstehen,
sofern diese Verbindlichkeiten nicht auf mangelnde Sorgfalt bei der
Ausilbung ihrer Funktionen zurtckzufuhren sind.

Die Verwahrstelle hat zudem Anspruch auf eine Vergltung aus dem
Vermogen der Fonds fur ihre Dienstleistungen, wie nachstehend in Absatz
7.7 erlautert ist. Die Verwahrstelle (bzw. ein mit ihm verbundenes
Unternehmen oder jedwede betroffene Person) ist nicht verpflichtet, dem
ACD, der Gesellschaft oder den Anteilinhabern Rechenschaft Gber etwaige
Gewinne oder Vorteile abzulegen, die ihr aus oder im Zusammenhang mit
dem Handel mit Anteilen der Gesellschaft, einer Transaktion mit
Fondsvermégen oder der Erbringung von Dienstleistungen an die
Gesellschaft entstehen oder daraus abgeleitet sind.

Die Aufgaben der Verwahrstelle

Die Verwahrstelle wurde mit folgenden Hauptaufgaben betraut:

(i) Gewahrleistung, dass der Verkauf, die Ausstellung, der Ruckkauf, die
Ricknahme und die Stornierung von Anteilen im Einklang mit den
massgeblichen Gesetzen und den Verwaltungsreglements/der
Grundungsurkunde ausgefuhrt werden;

(ii) Gewéhrleistung, dass der Wert der Anteile im Einklang mit den
massgeblichen Gesetzen und den Verwaltungsreglements/der
Griundungsurkunde ermittelt wird;

(iii) Ausfihrung der Anweisungen des ACD/des Fonds soweit diese nicht
mit massgeblichen Gesetzen bzw. den Verwaltungsreglements/der
Grundungsurkunde kollidieren;

(iv) Gewahrleistung, dass bei Transaktionen, die Vermodgenswerte des
Fonds involvieren, jegliche Gegenleistung innerhalb des Ublichen
Zeitrahmens erbracht wird;

(v) Gewahrleistung, dass die Ertrage des OGAW im Einklang mit den
massgeblichen Gesetzen bzw. den Verwaltungsreglements/der

Grundungsurkunde verwendet werden;
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6.3.4

(vi) Uberwachung der Barmittel und des Cashflows des Fonds;

(vii) Verwahrung der Vermogenswerte des Fonds, einschliesslich der
Verwahrung von treuhéanderisch zu verwahrenden Finanzinstrumenten,
sowie Uberprifung von  Eigentumsrechten und Fihrung der
Aufzeichnungen in Bezug auf andere Vermdgenswerte.

Haftung der Verwahrstelle

Die Verwahrstelle handelt bei der Erfullung ihrer Aufgaben stets ehrlich,
fair, professionell, unabhangig und ausschliesslich im Interesse der
Gesellschaft und ihrer Anteilinhaber.

Fur den Fall, dass ein verwahrtes Finanzinstrument in Verlust gerat,
festgelegt im Einklang mit der OGAW-Richtlinie, und insbesondere mit
Art. 18 der OGAW-Verordnung, wird die Verwahrstelle der Gesellschaft
ohne unndétige Verzégerungen Finanzinstrumente gleichen Typs oder den
entsprechenden Betrag zurtickgeben.

Geméss OGAW-Richtlinie haftet die Verwahrstelle nicht, wenn sie
nachweisen kann, dass der Verlust eines verwahrten Finanzinstruments
auf ein ausserhalb der ihr zumutbaren Kontrolle liegendes externes
Ereignis zuriickzufuhren ist, dessen Konsequenzen trotz aller zumutbaren
Gegenbemuhungen nicht vermeidbar gewesen waren.

Im Fall des Verlusts eines verwahrten Finanzinstruments kénnen sich die
Anteilinhaber direkt oder indirekt Uber den ACD auf die Haftung der
Verwahrstelle berufen, sofern dies nicht zu einer doppelten Entschadigung
oder einer Ungleichbehandlung der Anteilinhaber fuhrt.

Die Verwahrstelle haftet gegentber dem Fonds fur alle Verluste, die der
Fonds durch fahrlassige odervorsatzliche Pflichtverletzung seitens der
Verwahrstelle bei der Erfullung ihrer Pflichten geméss OGAW-Richtlinie
erleidet.

Fur Folge-, indirekte oder spezielle Schaden oder Verluste, die aus oder in

Zusammenhang mit der Erfullung oder Nichterfullung ihrer Aufgaben und
Pflichten entstehen, haftet die Verwahrstelle nicht.
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6.3.5

6.3.6

Befugnisubertragung

Die Verwahrstelle ist befugt, ihre Verwahrungsaufgaben teilweise oder
vollstadndig zu delegieren. Ihre Haftung in Bezug auf Vermdégenswerte, mit
deren Verwahrung sie Dritte betraut hat, bleibt hiervon allerdings
unberuhrt. Die Haftung der Verwahrstelle bleibt wvon jeglicher
Befugnisubertragung in Bezug auf ihre Verwahrungsaufgaben unter dem
Verwahrungsvertrag unberihrt.

Informationen zu delegierten Verwahrungsaufgaben und Angaben zu den
betreffenden Bevollmachtigten und Unterbevollmachtigten finden sich im
Anhang VIl zum Prospekt.

Interessenkonflikte

Die Verwahrstelle ist Teil einer internationalen Gruppe von Firmen und
Gesellschaften, die im normalen Geschaftsbetrieb fur eine grosse Anzahl
von Kunden wie auch in Bezug auf eigene Interessen tatig sind, was zu
potenziellen oder tatsachlichen Interessenkonflikten fuhren kann. Diese
Konflikte kdnnen dort entstehen, wo die Verwahrstelle oder eines ihrer
verbundenen Unternehmen im Rahmen des Verwahrungsvertrags oder
aufgrund separater vertraglicher oder sonstiger Vereinbarungen téatig
wird. Dabei kann es sich u. a. um folgende Tatigkeiten handeln:

(i) Erbringung von Nominee-, Verwaltungs-, Register- und
Transferstellen-, Research-, Wertpapierleihvermittiungs-,
Anlageverwaltungs-, Finanzberatungs- und/oder andere Beratungsdienste
fur die Gesellschaft;

(ii) Beteiligung an Bank-, Verkaufs- und Handelsgeschaften,
einschliesslich von Devisen, Derivaten, Kapitalleihe, Maklerwesen,
Market-Making oder anderen Finanztransaktionen mit der Gesellschaft,
entweder als Auftraggeber und im eigenen Interesse, oder fur andere
Kunden.

Im Zusammenhang mit obigen Aktivitaten:

(i) ist/sind die Verwahrstelle oder ihre verbundenen Unternehmen
gewinnorientiert und hat/haben Anspruch auf alle Ertrage oder Honorare
jeglicher Form, die sie fur diese Aktivitdten erhalten. Sie ist/sind nicht
verpflichtet, die Natur oder die Hohe dieser, im Zusammenhang mit ihrer
Tatigkeit erhaltenen Ertrdge oder Honorare, wozu u. a. Gebuhren,
Kosten, Provisionen, Umsatzbeteiligungen, Spannen, Auf- und Abschlage,
Zinsen, Rabatte, Ermassigungen und andere Vorteile zahlen, vor dem
Fonds offenzulegen;
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(i) kann/kénnen die Verwahrstelle oder ihre verbundenen Unternehmen
Wertpapiere oder andere Finanzprodukte oder -instrumente als
Auftraggeber in eigenem Interesse, im Interesse ihrer verbundenen
Unternehmen oder im Interesse ihrer anderen Kunden kaufen, verkaufen,
ausstellen, handeln oder halten;

(iii) kann/kénnen die Verwahrstelle oder ihre verbundenen Unternehmen
in der gleichen oder umgekehrten Richtung zu den durchgefiihrten
Transaktionen handeln, auch aufgrund von Informationen, die sie
hat/haben, welche der Gesellschaft nicht zuganglich sind;

(iv) kann/kdénnen die Verwahrstelle oder ihre verbundenen Unternehmen
fir andere Kunden, einschliesslich von Mitbewerbern des Fonds, die
gleichen oder ahnliche Dienste erbringen;

(v) kann/kénnen der Verwahrstelle oder ihren verbundenen Unternehmen
seitens der Gesellschaft Glaubigerrechte zugestanden werden, die diese
ausuben kann/kénnen.

Die Gesellschaft kann ein verbundenes Unternehmen der Verwahrstelle
mit der Aus- bzw. Durchfihrung von Devisen-, Spot- oder Swap-
Geschéften auf Rechnung der Gesellschaft beauftragen. In diesen Fallen
wird das verbundene Unternehmen als Auftraggeber, nicht als Broker
oder Treuh&nder der Gesellschaft auftreten. Das verbundene
Unternehmen wird bei diesen Transaktionen gewinnorientiert handeln und
ist einerseits berechtigt, hieraus lukrierte Ertrage zu behalten und
andererseits nicht verpflichtet, diese vor der Gesellschaft offenzulegen.
Das verbundene Unternehmen wird derartige Geschafte zu Bedingungen
eingehen, die vorab mit der Gesellschaft vereinbart wurden.

In Bezug auf Barmittel der Gesellschaft, die bei einem verbundenen
Unternehmen eingelegt sind, das eine Bank ist, entsteht ein
Interessenkonflikt hinsichtlich (eventueller) Zinsen, die das verbundene
Unternehmen flr ein solches Konto zu zahlen oder zu belasten hat, und
hinsichtlich der Gebuhren und anderer Vorteile, die sich aus der Filhrung
eines solchen Barkontos als Bank, und nicht als Treuhander, ergeben
kénnen.

Der ACD kann auch Kunde oder Gegenpartei der Verwahrstelle oder ihrer
verbundenen Unternehmen sein.
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Potenzielle Konflikte, die sich aus dem Einsatz von Unterdepotbanken
seitens der Verwahrstelle ergeben kénnen umfassen die folgenden groben
vier Kategorien:

(1) Konflikte aufgrund der Auswahl der Unterdepotbank und der
Vermogensallokation zwischen mehreren Unterdepotbanken, die durch
(a) Kostenfaktoren, einschliesslich der niedrigsten erhobenen Gebihren,
Gebluhrenrabatte oder ahnlicher Anreize und (b) eine weitreichende
wechselseitige Geschéaftsbeziehung beeinflusst wird, bei der die
Verwahrstelle, zusatzlich zu objektiven Bewertungskriterien, auf Basis des
wirtschaftlichen Nutzens der Gesamtbeziehung agieren kénnte;

(2) Sowohl verbundene als auch unabhangige Unterdepotbanken agieren
far andere Kunden und deren Eigeninteresse, die im Konflikt mit den
Interessen der Kunden stehen kdnnen;

(3) Sowohl verbundene als auch unabhangige Unterdepotbanken haben
nur indirekte Beziehungen mit den Kunden und wenden sich als
Gegenpartei an die Verwahrstelle, was fur die Verwahrstelle einen Anreiz
schaffen kdnnte, zum Nachteil von Kunden in ihrem Eigeninteresse oder
im Interesse andere Kunden zu agieren; und

(4) Unterdepotbanken kdnnen marktbasierte Glaubigeranspriche auf die
Kundenvermoégen haben, die sie interessiert sind zur forcieren, wenn fir
Wertpapiertransaktionen nicht bezahlt wird.

Bei der Ausubung ihrer Pflichten muss die Verwahrstelle ehrlich, fair,
professionell, unabhangig und ausschliesslich im Interesse der
Gesellschaft und ihrer Anteilsinhaber agieren.

Die Verwahrstelle hat die Ausubung ihrer Verwahrungsaufgaben
funktionell und hierarchisch  von ihren  sonstigen potenziell
widerspriuchlichen Aufgaben getrennt. Das System interner Kontrollen,
die unterschiedlichen Berichtswege, die Zuteilung von Aufgaben und die
Verwaltung der Berichterstattung ermoglichen potenzielle
Interessenkonflikt und Verwahrungsbelange, die ordentlich identifiziert,
verwaltet und uUberwacht werden mussen. Ausserdem werden im
Zusammenhang mit dem Einsatz von Unterdepotbanken seitens der
Verwahrstelle vertragliche Beschrédnkungen auferlegt, um solche
potenzielle Interessenkonflikte zu bewaltigen, sie fuhrt regelmaéassige
Prafungen durch und Uberwacht die Unterdepotbanken, um bei diesen
Delegierten ein hohes Kundendienstniveau sicherzustellen.
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Ausserdem stattet die Verwahrstelle regelmassig Bericht Uber die
Kundenaktivitat und -holdings ab, wobei die zugrundeliegenden
Funktionen internen und externen Kontrollprifungen unterliegen.
Schliesslich trennt die Verwahrstelle die Austbung ihrer
Verwahrungsaufgaben intern von ihren eigenen Téatigkeiten und befolgt
Verhaltensnormen, die erfordern, dass Mitarbeiter ethisch, fair und
transparent mit Kunden umgehen.

Aktuelle Informationen zu der Verwahrstelle, ihren Aufgaben,
moglicherweise entstehenden Interessenkonflikten, den seitens der
Verwahrstelle delegierten Verwahrungsaufgaben, der Liste der Befugten
und Unterbefugten der Verwahrstelle sowie samtlichen
Interessenkonflikten, die sich aus einer Befugnisubertragung ergeben
kénnten, werden den Anteilinhabern auf Anfrage zur Verfugung gestellt.

6.4 Anlageverwalter

6.4.1

6.4.2

Allgemeines

Der ACD hat den Anlageverwalter, Argonaut Capital Partners LLP, mit
dem Anlagemanagement und der Anlageberatung fur den ACD beauftragt.
Der Anlageverwalter ist von der FCA zugelassen und wird durch diese
beaufsichtigt.

Der eingetragene Sitz des Anlageverwalters befindet sich in 4™ Floor, 115
George Street, Edinburgh EH2 4JN.

Die Haupttatigkeit des Anlageverwalters ist die Bereitstellung von
Anlageverwaltungsdienstleistungen.

Bedingungen der Ernennung:

Der Anlageverwalter wurde mit einem Vertrag zwischen dem ACD und
dem Anlageverwalter vom 13. Juli 2012 in der jeweils aktuellen Fassung
dieses Vertrags ernannt (der , Anlageverwaltungsvertrag®).

Bei der Ausubung der Anlagefunktionen des ACD Dbesitzt der
Anlageverwalter (vorbehaltlich der Festlegung der Gesamtpolitik und der
Beaufsichtigung durch den ACD) bei der Verwaltung der Anlage des
Fondsvermogens der Gesellschaft uneingeschrankte  Befugnisse,
Ermachtigungen und Rechte, die Funktionen, Pflichten, Befugnisse und
Entscheidungsfreiheiten auszuiiben, die der ACD gemaéss der Satzung
oder den Vorschriften austiben kann. Der Anlageverwalter ist
bevollmachtigt, im Rahmen des Anlageverwaltungsvertrags zu delegieren.
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6.5

Der Anlagemanager kann auch die Austiibung von Rechten (einschliesslich
Stimmrechten), die mit dem Eigentum am Fondsvermégen der
Gesellschaft verbunden sind, veranlassen.

Dieser Anlageverwaltungsvertrag wird fur einen Zeitraum von mindestens
vier Jahren ab dem Datum des Inkrafttretens abgeschlossen, sofern er
nicht gemass den Bedingungen des Vertrags gekundigt wird, und kann
vom Anlageverwalter nach Ablauf des ersten Jahres unter Einhaltung
einer 6-monatigen Kundigungsfrist beim ACD gekiundigt werden. Beide
Parteien kdnnen den Anlageverwaltungsvertrag fristlos kiindigen, sofern
dies im besten Interesse der Anleger ist. Er endet ausserdem
automatisch, wenn der Vertrag, mit dem der ACD ernannt wurde,
gekundigt wird oder der ACD oder der Anlageverwalter nicht mehr die
Zulassung besitzt, ihre entsprechenden Funktionen wahrzunehmen.

Der Anlageverwalter hat Anspruch auf eine Gebuhr, die aus der an den
ACD gezahlten Gebuhr beglichen wird, wie nachstehend in Absatz 7
erlautert.

Der Anlageverwalter wird gegenuber der Gesellschaft nicht als ,,Broker
Fund Adviser” geméass dem FCA Handbook angesehen.

Wertpapierleihstelle

Die Verwahrstelle hat State Street Bank GmbH, Niederlassung London, dazu
ernannt, als Wertpapierleihstelle fur den Fonds zu agieren. Vorbehaltlich geeigneter
Kontrollen, die durch die Verwahrstelle, alle relevanten Gesetze, die FCA-
Vorschriften, diesen Prospekt und die Satzung vorgegeben sind, liegt es im
Ermessen der Wertpapierleihstelle, taglich Entscheidungen im Zusammenhang mit
der Wertpapierleihe der Fonds, ohne vorherige Weiterleitung an die Verwahrstelle,
zu treffen. Die Bedingungen der Vereinbarung, unter denen Wertpapiere von den
Fonds zuruckgekauft werden, miussen einer Form entsprechen, die fur die
Verwahrstelle annehmbar ist und einer guten Marktpraxis entspricht.
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6.6

6.7

6.8

6.9

Verwalter

Der ACD hat im Auftrag der Gesellschaft den Verwalter, DST Financial Services
Europe Limited, mit der Erbringung bestimmter Verwaltungsleistungen beauftragt.
Der eingetragene Sitz des Verwalters ist DST House, St. Nicholas Lane, Basildon,
Essex SS15 5FS.

Registerstelle
6.7.1 Allgemeines

Der ACD hat im Auftrag der Gesellschaft DST Financial Services Europe
Limited als Registerstelle der Gesellschaft bestelit.

Der eingetragene Sitz der Registerstelle ist DST House, St. Nicholas Lane,
Basildon, Essex SS15 5FS.

6.7.2 Register der Anteilinhaber

Das Register der Anteilinhaber wird von Registerstelle an ihrem oben
angegebenen Sitz gefuhrt und kann an dieser Anschrift wahrend der
Ublichen Geschéaftszeiten von jedem Anteilinhaber oder von jedem
ordnungsgemass bevollméachtigten Vertreter eines Anteilinhabers
eingesehen werden.

Das Planregister, ein Verzeichnis der Personen, die Anteile Gber ISA-Plane
zeichnen, kann im Buro des Verwalters eingesehen werden.

Abschlusspriufer

Als Abschlussprufer der Gesellschaft fungiert Deloitte LLP mit Sitz im Saltire Court,
20 Castle Terrace, Edinburgh EH1 2DB.

Interessenkonflikte

Der ACD und andere Gesellschaften der Unternehmensgruppe des ACDs sowie der
Anlageverwalter kdnnen gegebenenfalls als Manager fur andere Fonds oder
Teilfonds agieren, die ahnliche Anlageziele wie die Fonds verfolgen. Es ist deshalb
maoglich, dass der ACD und/oder der Anlageverwalter im Verlauf seiner
geschaftlichen Tatigkeit in einen Interessenkonflikt mit der Gesellschaft oder
einem bestimmten Fonds gerat. Der ACD und/oder der Anlageverwalter werden
jedoch in einem derartigen Fall die Verpflichtungen des ACD aus dem ACD-Vertrag
einhalten, insbesondere seine Verpflichtung, soweit wie mdoglich im besten
Interesse der Gesellschaft zu handeln. Bei der Vornahme von Anlagen, bei denen
sich Interessenkonflikte ergeben kénnten, wird er aber auch seine Verpflichtungen
gegenuber anderen Kunden bericksichtigen. Sofern sich ein Interessenkonflikt
nicht vermeiden lasst, wird der ACD sicherstellen, dass die Gesellschaft und
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etwaige andere von ihm verwalteten Organismen fir gemeinsame Anlagen fair
behandelt werden. Der ACD bestétigt, dass Situationen eintreten kdnnen, in
denen die organisatorischen oder administrativen Vorkehrungen fir den Umgang
mit Interessenkonflikten nicht ausreichend sind, um mit angemessener Sicherheit
zu gewahrleisten, dass die Risiken einer Schadigung der Interessen der
Gesellschaft oder ihrer Anteilinhaber vermieden werden. Sollten derartige
Situationen auftreten, legt der ACD diese den Anteilinhabern in angemessener
Form offen.

Die Verwahrstelle kann als Verwahrstelle anderer Investmentgesellschaften des
offenen Typs und als Treuhander oder Depotbank anderer Organismen fur
gemeinsame Anlagen handeln.

Der Anlageverwalter kann andere Konten/Portfolios mit &hnlichen Anlagezielen
wie die Fonds verwalten.

69



7.1

7.2

GEBUHREN UND AUFWENDUNGEN
Allgemeines

Jeder nach Inkrafttreten dieses Verkaufsprospekts gegriindete Fonds darf seine
eigenen direkten Grindungskosten tragen.

Die Gesellschaft kann aus dem Vermégen der Gesellschaft Verbindlichkeiten
begleichen, die aus der Einheitsbildung, der Verschmelzung oder der
Reorganisation der Gesellschaft oder eines Fonds ergeben.

An den ACD zu zahlende Gebuhren
Jahrliche Managementgebiuhr

Als Vergutung fur die Erfullung seiner Pflichten und Verantwortlichkeiten ist der
ACD berechtigt, aus jedem Fonds eine jahrliche Managementgebihr zu
entnehmen. Die jahrliche Managementgebihr wird taglich auf Grundlage des
Nettoinventarwerts des jeweiligen Fonds am vorangehenden Handelstag
berechnet und verbucht, und der fur jeden Monat fallige Betrag ist fur jeden
Kalendermonat so bald wie praktisch mdglich nach Ende des Monats zu zahlen.
Die derzeitige jahrliche Managementgebihr fir die einzelnen Fonds (ausgedriickt
als prozentualer Anteil des Nettoinventarwerts des betreffenden Fonds pro Jahr)
ist in Anhang | aufgefuhrt.

Der ACD hat des Weiteren Anspruch auf Erstattung aller angemessenen und
ordnungsgemass belegten Auslagen, die ihm bei der Erfillung seiner Pflichten
entstanden sind.

Auf diese Gebuhren ist unter Umstanden Mehrwertsteuer zu zahlen.

Ist das Anlageziel eines Fonds eher ertrags- als wachstumsorientiert oder
gleichermassen ertrags- und wachstumsorientiert, kann die Gebuhr fir den ACD
ganz oder teilweise dem Kapital statt den Ertrdgen belastet werden, wie in
Anhang | dargestellt ist. Dies erfolgt nur mit Zustimmung der Verwahrstelle. Diese
Behandlung der Gebuhren fur den ACD erhoht den fur die Ausschiuttung an die
Anteilinhaber des betreffenden Fonds verflugbaren (gegebenenfalls
steuerpflichtigen) Ertrag, was jedoch zu Lasten des Kapitalwachstums gehen
kann.

Sind in irgendeinem Zeitraum die Auslagen einer Klasse hoher als die Ertrage,
kann der ACD den Fehlbetrag aus dem dieser Klasse zuzurechnenden Kapital
bestreiten.
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Performancegebihr

Der Anlageverwalter hat gegebenenfalls Anspruch auf eine an die Wertentwicklung
eines Fonds gebundene Gebihr, die aus dem Fondsvermdégen bestritten wird.
Diese Performancegebiuhr wird gemass den Angaben in Anhang VI berechnet und
gezahlt.

Allgemeine Verwaltungsgebuhr

Die allgemeine Verwaltungsgebihr (,,AVG*) entschadigt den ACD fir die folgenden
Kosten, Gebuhren und Aufwendungen, die er im Auftrag des Fonds bezahlt:

7.2.1 Gebihren und Aufwendungen, die an die Verwahrstelle, den Verwalter,
die Registerstelle und an den Fondsbuchhalter und ihre jeweiligen
Vertreter (nicht aber an jene mit Bezug zur Depotbank) zu zahlen sind,
sofern im Verkaufsprospekt nichts Anderweitiges angegeben st
(einschliesslich der angemessenen Barauslagen, die der Verwahrstelle
(siehe 7.6 unten), dem Verwalter, der Registerstelle und dem
Fondsbuchhalter bei der Erfullung ihrer Pflichten entstanden sind);

7.2.2 die GeblUhren und Auslagen der Abschlussprifer der Gesellschaft;

7.2.3 Gebuhren, die gemass dem Financial Services and Markets Act 2000 an
die FCA zu entrichten sind;

Die derzeitige AVG der einzelnen Anteilsklassen ist in Anhang | aufgefihrt.

Die AVG wird taglich berechnet unter Bezugnahme auf den Nettoinventarwert des
Fonds am vorherigen Handelstag und lauft taglich auf. Der fur jeden Monat fallige
Betrag fur jeden Kalendermonat ist so rasch wie moéglich nach Monatsende als
prozentualer Anteil des Fondsvermégens je Anteilsklasse pro Jahr zu zahlen.

Zur Klarstellung sei erwahnt, dass Abziige und Ertrage aus der Wertpapierleihe
nicht in der AVG enthalten sind.

Auf diese Gebuhren ist unter Umstanden Mehrwertsteuer zu zahlen.

Es wird derzeit nicht beabsichtigt, eine Notierung der Anteile an einer
Wertpapierborse zu beantragen. Sollte in der Zukunft jedoch eine solche
Notierung beantragt werden, sind die mit der Notierung verbundenen Gebihren
von der Gesellschaft zu zahlen.

Entsprechend dem COLL Sourcebook werden Aufwendungen auf Kapital und
Ertrdge umgelegt.

Der Satz, zu dem die AVG berechnet wird, wird vom ACD regelmaéssig Uberprift,
mindestens jedoch einmal pro Jahr. Sie wird gegebenenfalls angepasst, um
sicherzustellen, dass sie auch weiterhin den dem ACD entstehenden Fondskosten
entspricht.
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7.3

Nicht in der jahrlichen Managementgebiuhr oder der AVG enthaltene
Gebuhren und Aufwendungen

Die folgenden sonstigen im Zusammenhang mit den Fonds zu zahlenden

Gebiuhren sind nicht in der AVG enthalten, sondern werden stattdessen dem

Fondsvermogen entnommen:

7.3.1

7.3.2

7.3.3

7.3.4

7.3.5

7.3.6

7.3.7

7.3.8

7.3.9

7.3.10

7.3.11

Transaktionskosten (einschliesslich und ohne Begrenzung Gebuhren
und/oder Aufwendungen, die bei Erwerb, Eintragung und Verausserung
von Anlagen anfallen);

Aufwendung, die bei der Erstellung, der Ausschittung und der
Versendung von Ertragen und sonstigen Zahlungen an Anteilinhaber
anfallen;

die Kosten fur die Einberufung und Abhaltung von Versammlungen der
Anteilinhaber (einschliesslich (gegebenenfalls von Anteilinhabern
einberufenen) Versammlungen der Anteilinhaber eines bestimmten
Fonds oder einer bestimmten Anteilsklasse innerhalb eines Fonds);

Kosten des Abschlusses und der Unterhaltung von Versicherungspolicen
far die Gesellschaft und/oder deren Verwaltungsratsmitglieder;

Aufwendungen in Verbindung mit den Sekretariatspflichten der
Gesellschaft einschliesslich der Kosten der Protokollblicher und
sonstigen Unterlagen, die von der Gesellschaft gefihrt werden mussen;

Zahlungen, Kosten oder sonstige verwaltungstechnische Aufwendungen
in Verbindung mit der Erstellung und Verbreitung notwendiger oder flr
die Erfullung der Vorschriften oder sonstiger geltender Gesetze oder
Vorschriften erforderlicher Dokumentation (mit Ausnahme der Kosten
far die Verbreitung des Dokuments mit den wesentlichen Informationen
fur den Anleger oder einer entsprechenden Nachfolgedokumentation);

von der Gesellschaft zu zahlende Steuern und Abgaben;

alle Betrage, welche die Gesellschaft aufgrund von in der Satzung oder
in einem Vertrag mit einem Funktionstrager der Gesellschaft
enthaltenen Entschadigungsklauseln zu zahlen hat;

samtliche Zahlungen, die aufgrund von Anderungen der Vorschriften
fallig sind;
Kosten fur die Kommunikation mit Anlegern (ausser Werbekosten);

Gebuhren von Zahilstellen, Représentanten und sonstigen Vertretern der
Gesellschaft oder des ACD;
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7.3.12

7.3.13

7.3.14

7.3.15

7.3.16

7.3.17

7.3.18

7.3.19

etwaige Kosten fiir die Anderung des ACD-Vertrags und anderer geméass
den Vorschriften erforderlicher Dokumente;

die Gebuhren von Wertpapierleihbeauftragten und die Gebuhren des
ACD oder einer weiteren Partei fur die Organisierung von
Wertpapierleihen;

die im Zusammenhang mit dem Kauf der Investment Research, die fur
die Verwaltung der Vermdgenswerte der Fonds verwendet wird,
entstandenen Gebihren und Kosten (vorbehaltlich jeder Zeit der
Einhaltung der anwendbaren FCA-Anforderungen durch den ADC und
den Anlageverwalter). (Weitere Angaben finden Sie in Abschnitt 7.9 des
Prospekts);

bestimmte Verbindlichkeiten aus der Zusammenlegung oder
Reorganisierung, die nach der Ubertragung von Vermoégenswerten auf
die Gesellschaft als Gegenleistung fur die Ausgabe von Anteilen
entstehen, wie ausfuhrlicher gemass COLL bestimmt;

alle Gebuhren und Aufwendungen, die in Verbindung mit der Auflegung
und anfanglichen Organisation neuer Fonds, der amtlichen Notierung an
einer Borse, der Ausgabe von Anteilen (einschliesslich der Erstellung,
der Ubersetzung, des Drucks und der Verteilung von Prospekten (ausser
den Kosten und Aufwendungen fur die Verteilung von wesentlichen
Anlegerinformationen) und Notierungsunterlagen) und der Zeichnung,
Umschichtung und Loéschung von Anteilen an einem neuen oder
bestehenden Fonds anfallen, sowie Kosten und Aufwendungen, die in
Verbindung mit der Eintragung, Zulassung oder sonstiger Verfahren im
Zusammenhang mit der Gesellschaft oder einem Fonds in jedwedem
Hoheitsgebiet ausserhalb Grossbritanniens fur Zwecke der Vermarktung
von Anteilen in diesem Hoheitsgebiet anfallen, einschliesslich etwaiger
Ubersetzungskosten;

Nutzungsentgelte, Lizenzgebihren und &hnliche Zahlungen in
Verbindung mit der Nutzung geistigen Eigentums;

die Kosten des Handels mit Fondsvermégen, die eingegangen werden
mussen und normalerweise in Auftragsbestatigungen und &hnlichen
Dokumenten angegeben sind;

die an die Depotbank und ihre Vertreter zu zahlenden Gebihren und
Aufwendungen (einschliesslich der angemessenen Barauslagen, die der
Depotbank bei Erfullung ihrer Pflichten entstanden sind), einschliesslich
Transaktionsgebihren;
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7.3.20

7.3.21

7.3.22

7.3.23

7.3.24

7.3.25

7.3.26

7.3.27

7.3.28

Stempelsteuern (einschliesslich, um Missverstandnisse zu vermeiden,
SDRT im Sinne des vorstehenden Abschnitts 3.7.5) und andere
Abgaben, Steuern, staatliche Abgaben, Provisionen, Maklergebuhren,
Ubertragungsgebiihren, Eintragungsgebiihren und andere Kosten, die in
Bezug auf den Erwerb, den Besitz oder die Realisierung von Anlagen und
in Verbindung mit diesen getatigten Devisentransaktionen zu zahlen
sind;

alle Kosten jedweder Art, die der Gesellschaft durch die Einlage von
Barmitteln — oder in Verbindung mit dieser — entstehen;

alle Steuern und Abgaben, die in Verbindung mit dem Eigentum an
Fondsvermdgen oder der Ausgabe von Anteilen zu entrichten sind,
einschliesslich Stempelsteuern und anderer Abgaben oder Steuern in
Verbindung mit der Ubertragung von Vermogenswerten auf die
Gesellschaft als Gegenleistung fur die Ausgabe von Anteilen;

alle Steuern und Gebuhren, die von der Gesellschaft an Regierungen
oder andere Instanzen oder Behdrden von Regierungen oder Instanzen
zu zahlen sind, sowohl innerhalb als auch ausserhalb von
Grossbritannien;

alle Zinsen auf Kredite sowie Gebihren und Kosten, die bei der
Aufnahme oder Tilgung solcher Kredite oder durch das Aushandeln oder
eine Anderung der Bedingungen solcher Kredite entstehen; und

Kosten, die beim Erwerb und bei der Verausserung von Anlagen anfallen
(einschliesslich der Kosten in Verbindung mit dem Abschluss von
Absicherungsgeschéften fur abgesicherte Anteilklassen (was die an
jeden Dienstleistungsanbieter flr Absicherungsgeschéfte gezahlten
Kosten fur die Berechnung der téaglichen Absicherung und die
Durchfuhrung entsprechender Absicherungsgeschafte beinhaltet),
welche nur der betreffenden abgesicherten Anteilklasse zugerechnet
werden).

die Kosten der Registrierung von Anlagen;

Gebihren, die in Verbindung mit der Verdffentlichung und Weitergabe
von Angaben zum Nettoinventarwert (einschliesslich der Kosten fur
elektronische Daten/Informationsquellen) entstehen, sowie die Kosten
far den Erhalt von Fondsratings und Benchmark-Kosten;

die Gebihren, Honorare und Auslagen der Steuer-, Rechts- und
sonstigen  professionellen  Dienstleister oder Fachberater der
Gesellschaft;

74



7.4

7.3.29 die regelméassigen Gebihren von Aufsichtsbehdrden in Landern oder
Territorien ausserhalb von Grossbritannien, in denen Anteile der
Gesellschaft rechtméssig vermarktet werden oder vermarktet werden
kénnen;

7.3.30 die an die Verwahrstelle, den Administrator, die Registerstelle und den
Fondsbuchhalter und deren entsprechenden Delegierten (einschliesslich
der Depotbank) zahlbaren Gebuhren und Aufwendungen, ausser wenn in
diesem Prospekt anderweitig angegeben (einschliesslich Spesen, die der
Verwahrstelle (siehe 7.7 unten), dem Administrator, der Registerstelle
und dem Fondsbuchhalter bei der Austbung ihrer Pflichten, tatsachlich
und angemessen entstanden sind;

7.3.31 die an den Wirtschaftsprifer zahlbaren Gebihren und Aufwendungen;

7.3.32 Geblihren der FCA im Rahmen des Financial Services and Markets Act
2000;

7.3.33 die Gebuhren und Aufwendungen in Bezug auf dritte Systemanbieter, um
die STP mit der Registerstelle zu ermdglichen;

7.3.34 jegliche Kosten und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Meldung
von Daten bezuglich der Auflagen im Rahmen der Richtlinien oder wenn
der ACD oder die Gesellschaft verpflichtet ist, Daten nach internationalem
Recht und Vereinbarungen (d. h. in Bezug auf OGAW V, FATCA etc.) zu
unterbreiten;

Gegebenenfalls ist auf diese Geblihren Mehrwertsteuer zu entrichten.
Erh6hung der an den ACD zu zahlenden Gebuhren

Jedwede Erhohung der jahrlichen Managementgebihr oder der allgemeinen
Verwaltungsgebuhr durch den ACD erfolgt im Einklang mit den Vorschriften.

Kosten in Verbindung mit einem effizienten Portfoliomanagement

Gelegentlich kdnnen direkte und indirekte Betriebskosten und/oder Gebihren im
Rahmen von Techniken fur ein effizientes Portfoliomanagement, die zu Gunsten
der Gesellschaft und/oder der Fonds genutzt werden, entstehen. Diese Kosten
und/oder Gebuhren werden als Transaktionskosten angesehen und fallen daher
unter den vorstehenden Abschnitt 7.3.1. Weitere Einzelheiten zur Zahlung von
Kosten und/oder GebuUhren in Verbindung mit Techniken fiur ein effizientes
Portfoliomanagement werden im Jahresbericht vertffentlicht.
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7.5

7.6

7.7

Gebuhr des Anlageverwalters

Gebiuhren und Aufwendungen des Anlageverwalters (zuzuglich Mehrwertsteuer)
far die Erbringung von Anlageverwaltungsdiensten werden vom ACD aus der
jahrlichen Managementgebuhr beglichen.

Einnahmen aus der Wertpapierleihe

Die Wertpapierleihe wird in den Fonds vorgenommen, was zu weiteren Einnahmen
far die Fonds fuhren sollte. Wo auf solche Weise zusatzliche Einnahmen generiert
werden, wird ein Minimum von 60 Prozent dieser Einnahmen zu Gunsten des
jeweiligen Fonds zugewiesen und ein Maximum von 40 Prozent zwischen der
Wertpapierleihstelle und dem Anlageverwalter aufgeteilt, so dass die
Wertpapierleihstelle héchstens 20 Prozent und der Anlageverwalter hochstens 20
Prozent erhalten. Die Aufteilung der Einnahmen zwischen den Beteiligten wird
regelmassig uUberpruft.

GebuUhren und Aufwendungen der Verwahrstelle

Die Verwahrstelle hat als Vergutung Anspruch auf eine regelmassige Gebuhr aus
dem Vermogen eines jeden Fonds, die taglich auflauft und berechnet wird und so
bald wie moglich nach dem Ende eines jeden Monats zahlbar ist. Die regelméassige
Gebuhr der Verwahrstelle wird zun&chst vom ACD bezahlt; dieser Betrag wird
dem ACD dann wie oben erldutert durch die AVG erstattet. Der Satz bzw. die
Satze und/oder Betrdge der regelmassigen Gebuhr der Verwahrstelle fur die
einzelnen Fonds werden jeweils zwischen dem ACD und der Verwahrstelle
vereinbart.

Die regelméssige Gebuhr der Verwahrstelle wird derzeit auf den Nettoinventarwert
aller Fonds zu einem Prozentsatz von 0,02 % pro Jahr berechnet, bei einer
jahrlichen Mindestgebiihr von 15'000 GBP.

Die Gebuhr der Verwahrstelle wird taglich auf den Nettoinventarwert der
einzelnen Fonds am vorhergehenden Geschaftstag berechnet. An Tagen, die keine
Geschéaftstage sind, wird der am vorherigen Geschéaftstag berechnete Wert zur
Bewertung herangezogen. Ausserdem wird aus den einzelnen Fonds die
Mehrwertsteuer auf den Betrag der regelméassigen Gebuhr bezahlt.

Im Fall der Auflésung eines Fonds hat die Verwahrstelle weiterhin Anrecht auf die
regelmassige Gebihr in Bezug auf diesen Fonds bis zu einschliesslich dem Tag, an
dem die Endausschittung zur Auflésung des Fonds erfolgt, oder, im Fall der
Auflésung nach der Verabschiedung eines ausserordentlichen Beschlusses zur
Genehmigung eines Vergleichs, bis zu einschliesslich dem letzten Tag, an dem der
Verwahrstelle die Verwahrung des Fondsvermédgens obliegt. Eine solche
regelmassige Gebihr wird berechnet, unterliegt den gleichen Bedingungen, lauft
auf und wird bezahlt wie oben erlautert, wobei jedoch fur die Zwecke der
Berechnung der regelméassigen Geblhr beziglich eines Tages nach dem Tag, an
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dem die Aufldsung des Fonds beginnt, der Wert des Fondsvermodgens dem
Nettoinventarwert entspricht, der zu Beginn dieses Tages bestimmt wurde.

Der Verwahrungsvertrag zwischen der Gesellschaft und der Verwahrstelle sieht
vor, dass der Verwahrstelle als Vergutung ausserdem Verwahrungsgebihren
sowie sonstige Transaktions- und Bankgebihren zustehen kénnen, welche aus
dem Vermogen der Gesellschaft bezahlt werden. Gegenwartig delegiert die
Verwahrstelle die Aufgaben der Verwahrung des Fondsvermdgens an die
Depotbank.

Die Vergutung fur die Tatigkeit als Depotbank entspricht dem Satz bzw. den
Satzen und/oder den Betragen, die jeweils vereinbart werden. Die Vergltung liegt
derzeit zwischen 0,0075% per annum und 0,5% per annum des
Vermogenswerts eines jeden Fonds (gegebenenfalls zzgl. MwsSt.), der dem
Nettoinventarwert des Fonds am letzten Geschéftstag eines jeden Monats
entspricht. An Tagen, die keine Geschaftstage sind, wird der am vorherigen
Geschaftstag berechnete Wert zur Bewertung herangezogen. Die
Transaktionsgebihren liegen derzeit zwischen 10 GBP und 100 GBP je Transaktion
(gegebenenfalls zzgl. MwsSt.). Die Verwahrungs- und Transaktionsgebihren
werden monatlich rickwirkend aus dem Vermégen der einzelnen Fonds gezahlt
und sind kein Bestandteil der AVG.

Neben der oben erwdhnten Vergltung hat die Verwahrstelle Anspruch auf
Erstattung ihrer Auslagen, die ihr ordnungsgemass bei der Erfullung ihrer Pflichten
oder AuslUbung der Befugnisse mit Bezug auf die Gesellschaft und die einzelnen
Fonds entstehen. Diese Aufwendungen werden anfanglich vom ACD beglichen, der
diese dann wieder Uber die AVG vereinnahmt. Solche Auslagen umfassen unter
anderem:

7.7.1 alle von Vertretern, die die Verwahrstelle zur Unterstitzung bei der
Erfullung ihrer Aufgaben ernannt hat, erhobenen Gebuhren und
Aufwendungen;

7.7.2 alle Gebuhren und Aufwendungen, die in Verbindung mit der Einziehung
und Ausschuttung von Ertrdgen entstehen;

7.7.3 alle Gebihren und Aufwendungen, die in Bezug auf die Erstellung des
Jahresberichts der Verwahrstelle fur die Anteilinhaber entstehen;

7.7.4 alle Gebihren und Aufwendungen, die in Bezug auf Aktienleihgeschafte
oder andere Transaktionen entstehen;

7.7.5 Gebuhren und Aufwendungen, die an Fachberater zu zahlen sind, die die
Verwahrstelle beraten oder unterstiutzen.
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7.8

Zusatzlich dazu ist in Verbindung mit dem Vorstehenden gegebenenfalls
Mehrwertsteuer zu zahlen.

Bei einer Abwicklung der Gesellschaft, der Auflésung eines Fonds oder der
Rucknahme aller umlaufenden Anteile einer Anteilsklasse hat die Verwahrstelle ein
Anrecht auf ihre anteiligen Gebihren und Aufwendungen bis zum Tag dieser
Abwicklung, Auflésung oder Ricknahme sowie auf zusatzliche Aufwendungen, die
bei der Abwicklung oder Entgegennahme offener Obliegenheiten
notwendigerweise anfallen.

Fondsbuchhaltungsgebuhr

Die Fondsbuchhaltungsgebihr ist eine jahrliche Gebihr, die aus dem Vermdgen
jedes Fonds fiur die Bereitstellung von Buchhaltungsdiensten zahlbar ist. Die
Gebuhr 1auft auf und wird monatlich auf Basis des Nettoinventarwerts jedes Fonds
am Monatsende am letzten Geschaftstag jedes Monats berechnet. Die Gebuhr ist
jeden Monat in Bezug auf jeden Kalendermonat so bald wie mdéglich nach
Monatsende zahlbar.

Die Fondsbuchhaltungsgebiuhr wird aktuell auf Grundlage des Wertes jedes
einzelnen Fonds auf folgender Basis berechnet:

Nettoinventarwert (NIW) Satze
Fondswert bis zu den ersten 100 Mio. GBP 0,025 %
Folgende 200 Mio. GBP 0,02 %
Folgende 300 Mio. GBP 0,015 %
Folgende 500 Mio. GBP 0,01 %
Restbetrag 0,0075 %

Unterliegt einer jahrlichen Mindestgebihr von 30.000 GBP je Fonds (ohne MwSt.)

Die obigen Satze sind inklusive der beiden Basiswahrungsanteilsklassen je

Fonds.

Gebuhren fur zusatzliche Anteilsklassen Jahrliche Gebuhren
Mehr als zwei Basiswahrungsanteilklassen 600 GBP je Anteilsklasse
Anteilsklasse nicht in der Basiswahrung 1.200 GBP je Anteilsklasse
Abgesicherte Anteilsklasse 4.800 GBP je Anteilsklasse
Anteilsklasse mit an die Wertentwicklung 6.000 GBP je Anteilsklasse

gebundene Gebuhr

Gebuihr far Umsetzung der an die | 20.000 GBP je Berechnung der an die

Wertentwicklung gebundenen Gebuhr Wertentwicklung gebundenen Gebuhr
Steuerberichterstattung 1.500 GBP je Fonds
Deutsche Steuerberichterstattung 10.000 GBP je Fonds
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7.9

Research Payment Account

Ab dem 19. Januar 2018 organisiert der Anlageverwalter die Anlage eines
Research Payment Account (,,RPA") im Namen der Gesellschaft.

Der Zweck eines RPA besteht darin, die Zahlung fir die Research in Wertpapieren
und Méarkten durch den Fonds zu erleichtern, an denen der Fonds eventuell bereits
investiert hat oder beabsichtigt, in diese zu investieren. Diese Research bietet
dem Anlageverwalter detaillierte Informationen im Zusammenhang mit der Anlage
oder der vorgeschlagenen Anlage, mit dem Ziel, es ihm zu ermdglichen, im
Namen des Fonds fundiertere Anlageentscheidungen zu treffen.

Der Anlageverwalter wird fur den Fonds ein Budget festlegen (das ,,RPA-Budget®),
das vom ACD angenommen und genehmigt wird. Das Research-Budget gilt fur
den Zeitraum vom 19. Januar 2018 bis zum 28. Februar 2018 und folglich wird
ein Jahresbudget festgelegt, um das Budget an das Berichtsjahr des Fonds
anzupassen (das ,,RPA-Jahr®). Das RPA-Budget kann wahrend des RPA-Jahres
nicht Uberschritten werden, auch wenn es wahrend des RPA-Jahres durch eine
Vereinbarung zwischen dem Anlageverwalter und dem ACD erhoht werden kann.
Jede Erhoéhung des RPA-Budgets wird im Einklang mit den anwendbaren FCA-
Vorschriften eingefihrt.

Das RPA-Budget einschliesslich der erwartungsgemass dem Fonds berechneten
Gebuhr steht den Anteilinhabern des Fonds in den Jahresberichten und
Abschliissen unter www. fundrock.com /fund/ verfugbar, bei der Argonaut Capital

Partners LLP (vom 19. Januar 2018 fur den Erstzeitraum und dann ab dem 1.
Marz eines jeden Jahres, um das ganze RPA-Jahr abzudecken) oder auf Antrag
beim ACD bei dessen eingetragener Adresse.

Wird der genehmigte budgetierte Betrag nicht innerhalb des RPA-Jahres
ausgeschopft, so wird der Saldo entweder an den Fonds zurickgegeben oder auf
das néchste RPA-Jahr vorgeschrieben. Der ACD wird die Handhabung mdéglicher
Uberschiisse in seinen Mitteilungen mit den Anteilinhabern und auf den oben
genannten Webseiten bestdtigen. Bei einem Fehlbetrag (ohne dass vorher eine
Erh6éhung des Betrags des RPA-Budgets vereinbart wurde und die Anteilinhaber
informiert wurden) wird dieser Fehlbetrag vom Anlageverwalter gezahlt. Das RPA-
Budget steht nicht genau im Zusammenhang mit dem Volumen oder Wert der in
Absatz 3 unten erdrterten Transaktionen

In seiner Funktion als ACD der Gesellschaft fuhrt FundRock Partners Limited eine
angemessene Uberpriifung der Handhabung des RPAs durch den Anlageverwalters
durch und prift, dass dieser die Vorschriften (einschliesslich COBS 2.3B) einhaélt.
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Weitere Offenlegung im Zusammenhang mit dem Betrieb und den Vorteilen der RPAs.

1.

7.10

Die Fonds werden von der detaillierten Investment Research in Bezug auf
individuelle Wertpapiere, Branchen und geographische Sektoren, die dem
Anlageverwalter zur Verfugung gestellt wird, profitieren, was es dem
Anlageverwalter ermoglicht, fundiertere Entscheidungen in Bezug auf die vom
Fonds zu haltenden Anlagen zu treffen;

Der Anlageverwalter wird regelmassig die Qualitat der gekauften Research auf
Grundlage robuster Qualitatskriterien prifen und seine Fahigkeit, zu besseren
Anlageentscheidungen im Namen des Fonds beizutragen. Kommentare in Bezug auf
diese Beurteilung werden in den Bericht des Anlageverwalters aufgenommen, der
zwei Mal jahrlich verdffentlicht wird;

Der Anlageverwalter schlagt vor, fur die Erfassung solcher Research-Gebuhren vor
allem die ,Transaktionsmethode“ zu verwenden. Das bedeutet, dass der
Anlageverwalter die Makler anweist, neben ihren eigenen Transaktionsgebuhren
und Kosten Betréage hinsichtlich der Research-Gebiuhren zu erfassen. Diese Betrage
werden separat von der Transaktion berechnet, neben der Transaktion erfasst und
von den Vermdgenswerten des Fonds an oder um den Zeitpunkt der
entsprechenden Transaktion abgezogen. Die Makler werden dann die Research-
Kosten auf das RPA des Anlageverwalters zahlen, das der Anlageverwalter
anschliessend verwenden wird, um die Research-Anbieter zu zahlen;

Die tatsachliche Belastung fir das RPA-Budget fir den Fonds ist ab dem ersten
Ende des Berichtszeitraums nach dem 19. Januar 2018 jeweils im Halbjahresbericht
zu finden, den der ACD der Gesellschaft ausgibt.

Zuweisung von Gebuhren und Aufwendungen an die einzelnen Fonds

Alle obigen Gebuhren, Abgaben und Aufwendungen (soweit sie nicht vom ACD
getragen werden) werden dem Fonds belastet, fur dessen Rechnung sie
entstanden sind. Aufwendungen, die nicht einem bestimmten Fonds zuzurechnen
sind, werden normalerweise anteilig auf alle Fonds nach Massgabe des
Nettoinventarwerts der Fonds umgelegt. Der ACD kann diese Gebuhren und
Aufwendungen jedoch auch nach eigenem Ermessen in einer Weise zuordnen, die
er fur die Anteilinhaber insgesamt fur gerecht halt.
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8.2

8.3

8.4

VERSAMMLUNGEN DER ANTEILINHABER UND STIMMRECHTE
Versammlungen der Anteilinhaber einer Klasse oder eines Fonds

Die Gesellschaft verzichtet darauf, Jahreshauptversammlungen abzuhalten.

Sofern sich nicht aus dem Zusammenhang etwas Anderweitiges ergibt, gelten die
folgenden Bestimmungen Uber Hauptversammlungen der Gesellschaft auch fur die
Versammlungen der Anteilinhaber einer Klasse oder eines Fonds, allerdings mit
Bezug auf die Anteile der betreffenden Klasse bzw. des betreffenden Fonds und
jeweils auf den Wert und die Preise dieser Anteile.

Beantragung von Versammlungen

Der ACD kann jederzeit eine Hauptversammlung beantragen.

Anteilinhaber koénnen ebenfalls eine Hauptversammlung der Gesellschaft
beantragen. Ein Antrag seitens der Anteilinhaber muss den Zweck der
Versammlung angeben, datiert und von Anteilinhabern unterzeichnet sein, die am
Datum des Antrags als Anteilinhaber von mindestens einem Zehntel des Werts
aller an diesem Tag umlaufenden Anteile eingetragen sind. Der Antrag ist am
Hauptsitz der Gesellschaft einzureichen. Der ACD muss spatestens acht Wochen
nach Eingang eines derartigen Antrags eine Hauptversammlung einberufen.

Benachrichtigungsfrist und Quorum

Den Anteilinhabern ist die Hauptversammlung mindestens 14 Tage zuvor
anzukundigen. Sie haben das Recht, bei der Feststellung des Quorums mitgezahit
zu werden, und sind auf einer solchen Versammlung entweder personlich oder
durch ihren Bevollméachtigten stimmberechtigt. Das Quorum fur die Versammlung
besteht aus zwei personlich anwesenden oder vertretenen Anteilinhabern. Das
Quorum fur eine vertagte Versammlung besteht aus einer Person, die berechtigt
ist, bei der Feststellung des Quorums mitgezéhlt zu werden. Benachrichtigungen
Uber Versammlungen und vertagte Versammlungen werden den Anteilinhabern an
ihre eingetragene Anschrift Ubersandt.

Stimmrechte

Auf einer Hauptversammlung hat bei einer Abstimmung per Handzeichen jeder
personlich (falls es sich um eine naturliche Person handelt) oder durch seinen
ordnungsgemass bevollmachtigten Vertreter (falls es sich um eine juristische
Person handelt) anwesende Anteilinhaber eine Stimme.

Bei einer Wahlabstimmung kann ein Anteilinhaber entweder persénlich oder durch
seinen Bevollmachtigten abstimmen. Die mit jedem Anteil verbundenen
Stimmrechte entsprechen dem prozentualen Anteil der mit allen umlaufenden
Anteilen insgesamt verbundenen Stimmrechte, welcher dem Verhéltnis des
Anteilpreises zur Summe der Preise aller Anteile entspricht, die sieben Tage vor
dem Tag, an dem die Ankiindigung der Versammlung versandt wurde, in Umlauf
waren.
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Ein Anteilinhaber, der mehr als eine Stimme besitzt, muss bei einer Abstimmung
nicht alle seine Stimmrechte verwenden oder alle Stimmen, die er abgibt, in
derselben Weise verwenden.

Im Fall gemeinsamer Anteilinhaber wird die Stimme des vorrangigen
Anteilinhabers, der personlich oder durch einen Vertreter an der Abstimmung
teilnimmt, unter Ausschluss der Stimmen der Ubrigen Anteilinhaber angenommen.
Vorrangigkeit bezieht sich in diesem Zusammenhang auf die Reihenfolge, in der
die Namen der Anteilinhaber im Register gefuhrt werden.

Abgesehen von den Féllen, in denen das COLL Sourcebook oder die Satzung einen
ausserordentlichen Beschluss vorschreiben (der mindestens mit
Dreiviertelmehrheit der bei einer Versammlung abgegebenen Stimmen zustande
kommen muss), kommt jeder vom COLL Sourcebook vorgeschriebene Beschluss
mit einfacher Mehrheit der fir und gegen den Beschluss abgegebenen gultigen
Stimmen zustande.

Der ACD darf bei der Feststellung der Beschlussfahigkeit einer Versammlung nicht
mitgezahlt werden. Weder der ACD noch ein mit ihm verbundenes Unternehmen
(im Sinne des COLL Sourcebook) darf auf einer Versammlung der Gesellschaft
abstimmen, es sei denn in Bezug auf Anteile, welche der ACD oder das mit ihm
verbundene Unternehmen im Namen einer Person bzw. gemeinsam mit einer
Person halt, die, falls sie der registrierte Anteilinhaber ist, abstimmen durfte und
von welcher der ACD oder das mit ihm verbundene Unternehmen Anweisungen
hinsichtlich der Stimmrechtsausubung erhalten hat.

Wenn alle Anteile eines Fonds auf den ACD oder mit ihm verbundene
Unternehmen registriert sind bzw. von ihm/ihnen gehalten werden und daher von
der Abstimmung ausgeschlossen sind und ein Beschluss (einschliesslich eines
ausserordentlichen Beschlusses) fur die Durchfuhrung einer Versammlung
erforderlich ist, muss zu diesem Zweck keine entsprechende Versammlung
einberufen werden. Ein Beschluss kann stattdessen nach vorheriger schriftlicher
Zustimmung der Verwahrstelle mit dem schriftlichen Einverstandnis von
Anteilinhabern, die mindestens 50 % bzw. im Falle eines ausserordentlichen
Beschlusses mindestens 75 % der ausgegebenen Anteile vertreten, gefasst
werden.

Unter ,Anteilinhabern“ werden in diesem Zusammenhang Anteilinhaber
verstanden, die zu einem vom ACD festzulegenden und in der Einladung zur
Versammlung anzugebenden Termin in das Register aufgenommen wurden, wobei
dieser Termin hochstens 48 Stunden vor dem festgelegten Zeitpunkt der
Versammlung liegen muss.
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9.1

9.2

BESTEUERUNG
Allgemeines

Die nachfolgenden Angaben stellen einen allgemeinen Leitfaden auf Grundlage
des geltenden Rechts im Vereinigten Konigreich und der Praxis der britischen
Steuerbehodrde (HM Revenue and Customs) dar, die Anderungen unterliegen. Sie
fassen (sofern nichts Anderweitiges angegeben ist) die Steuersituation der Fonds
und der Anleger zusammen, die im Vereinigten Konigreich anséssig sind und
Anteile als Anlagen halten. Potenziellen Anlegern, die Fragen zu ihrer
Steuersituation haben oder anderen Steuergesetzen als denen Grossbritanniens
unterliegen, wird empfohlen, sich fachlich beraten zu lassen.

Die Fonds

Jeder Fonds wird fur Zwecke der Besteuerung nach britischem Steuerrecht als
separate Einheit behandelt.

Die Fonds sind allgemein von der britischen Steuer auf Kapitalertrage befreit, die
bei der Verausserung der von ihnen gehaltenen Anlagen (einschliesslich
zinsausschittender Wertpapiere und Derivate der Fonds aber unter Ausschluss
von nicht meldenden Offshore-Fonds) realisiert werden.

Es ist von den Fonds keine weitere Steuer auf Dividendenertrage von
Unternehmen aus dem Vereinigten Konigreich und ausserhalb des Vereinigten
Konigreichs zu entrichten. Die Fonds unterliegen jeweils auf die meisten
Einkommensarten einer Korperschaftssteuer von 20 %, jedoch nach Abzug von
anrechenbaren Verwaltungskosten und dem Bruttobetrag jeglicher
Zinsausschittungen. Wenn ein Fonds auf ein erhaltenes Einkommen
auslandischen Steuern unterliegt, wird dies normalerweise als Aufwendung
behandelt oder von im Vereinigten Konigreich auf dieses Einkommen zahlbaren
Steuern abgezogen.

Vormals konnten Abtretungen oder gewissen anderen Ubertragungen von Anteilen
eines Fonds zu einer britischen Stamp Duty Reserve Tax (,SDRT“) gemass
Schedule 19, Finance Act 1999 fuhren. Die Auflage der SDRT auf derartige
Transaktionen gemass Schedule 19, Finance Act 1999 wurde durch den Finance
Act 2014 in Bezug auf Abtretungen und entsprechende andere Ubertragungen, die
am oder nach dem 30. Méarz 2014 stattfanden, aufgehoben. Die einzige Ausnahme
ist eine In-Specie-Rucknahme, die nicht anteilig auf die vom Fonds gehaltenen
Vermogenswerte beglichen wird. In diesem Fall unterliegt der ricknehmende
Anteilsinhaber der SDRT mit einem Satz von 0,5% des Wertes der
zurickgegebenen Anteile.
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9.3

Anteilinhaber

9.3.1

Ertrage — Aktienfonds

Fonds, bei denen es sich fur steuerliche Zwecke um so genannte
»Aktienfonds“ handelt, zahlen samtliche ausschittungsfahigen Ertrage in
Form von Dividendenausschuttungen (die im Fall von thesaurierenden
Anteilen automatisch vom Fonds einbehalten werden) aus. N&ahere
Angaben daruber, ob ein bestimmter Fonds aus steuerlicher Sicht ein
»Aktienfonds“ oder ein ,Rentenfonds” ist, befinden sich in Anhang I.

Naturliche Anteilinhaber mit Wohnsitz im Vereinigten Koénigreich

Schittet die Gesellschaft Dividenden an einen naturlichen Anteilinhaber
mit Sitz im Vereinigten Konigreich aus, kénnen fur diese Ausschiuttung
Steuern anfallen.

Fur naturliche Personen mit Sitz im Vereinigten Konigreich féallt in Bezug
auf die ersten 5.000 GBP an Dividendenertrégen, die im Steuerjahr von
allen Quellen erhalten werden, keine Einkommenssteuer an (auch wenn
dieses Einkommen trotzdem zu den Schwellen fur den Basissatz,
erhohteren Satz und des Hochstsatz zahlt). Fur erhaltene Dividenden,
die in einem Jahr Uber 5.000 GBP uUberschreiten, waren die
Steuerertrage fur Ertrage, die innerhalb des Basissatzes, des erhdhteren
Satzes und des Hdochstsatzes fallen, mit 7,5 %, 32,5 % bzw. 38,1 %
besteuerbar. Die Regierung hat bekannt gegeben, dass der jahrliche
Dividendenfreibetrag mit Wirkung zum 6. April 2018 von 5.000 GBP auf
2.000 GBP reduziert wird.

Naturliche Personen sollten beachten, dass fur den Dividendenertrag,
der den Jahresfreibetrag Uberschreitet, die Steuersatze fur den neuen
Bereich/die neue Stufe gelten, sollte der Erhalt des Zinsertrags sie von
einem Bereich/einer Stufe der britischen Einkommenssteuer in einen
anderen Bereich/eine andere Stufe bringen.

Ein britischer naturlicher Anteilinhaber, der seine Anteile in einem ISA
halt, ist von der Einkommenssteuer auf Dividendenausschittungen
hinsichtlich dieser Anteile ausgenommen.
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Anteilinhaber, bei denen es sich um juristische Personen
handelt, im Rahmen der Kérperschaftsteuer

Eine von der Gesellschaft hinsichtlich der Ertragsanteile an einen
Anteilinhaber, der eine  juristische Person ist, geleistete
Dividendenausschuttung (oder die hinsichtlich von
Thesaurierungsanteilen als eine solche gilt), die im Rahmen der
Korperschaftsteuer hinsichtlich seiner Anlagen in die Gesellschaft anfallt,
wird gemass dem Basisbruttoeinkommen der Gesellschaft in besteuerte
und unbesteuerte Teile aufgeteilt. Sehr allgemein gesehen, entspricht
der unbesteuerte Teil dem Teil des Bruttoertrags der Gesellschaft, der
nicht von dem besteuerten Anlageertrag abgeleitet wurde. Der
unbesteuerte Teil wird auf dieselbe Art und Weise , wie
Dividendenertrédge eines Anteilinhabers, der eine juristische Person ist
und seinen Sitz im Vereinigten Konigreich hat und der von der Steuer
befreit ist, behandelt. Der unbesteuerte Teil wird als eine jahrlich nach
Abzug der Einkommenssteuer zum Basisgrundsatz (aktuell 20 %) von
einem entsprechenden Bruttobetrag erhaltene Zahlung behandelt und
der Anteilinhaber, der eine juristische Person ist, ist dementsprechend
korperschaftsteuerpflichtig, aber hat die Vorteile der Gutschrift oder
(vorbehaltlich anwendbarer Einschrankungen) der Rluckzahlung der an
der Quelle einbehaltenen Einkommenssteuer.

Nicht im Vereinigten Konigreich ansassige Anteilinhaber

Die Dividendenausschiuttungen werden an Anteilinhaber, die nicht im
Vereinigten Konigreich anséassig sind, in brutto geleistet. Anteilinhaber,
die nicht dort anséssig sind und bei denen es sich um Privatpersonen
handelt, sind far diese Dividendenausschuttung nicht
einkommensteuerpflichtig. Anteilinhabern, die nicht im Vereinigten
Koénigreich anséssig sind, wird empfohlen, den Rat von Fachberatern
einzuholen, wie die steuerlichen Folgen aussehen, eine
Dividendenausschiuttung im Rahmen der Gesetze der Gerichtsbarkeit
ihres Wohnsitzes zu erhalten.

Nicht im Vereinigten Konigreich anséssige Trusts unterliegen eventuell
einer britischen Einkommenssteuer auf Ausschittungen der Gesellschaft
und sollten sich diesbezlglich professionell beraten lassen
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9.3.2

Ertrage Anleihenfonds

Fonds, die zu Steuerzwecken sogenannte ,Bond Fonds“ sind, zahlen
aktuell Zinsausschittungen (die im Falle von Thesaurierungsaktien
automatisch einbehalten werden). Details dazu, ob es sich bei einem
bestimmten Fonds zu Steuerzwecken um einen ,Aktienfonds“ oder
»Anleihenfonds* handelt, sind in Anhang | aufgefuhrt.

Mit Auswirkung zum 6. April 2017 werden die Zinsausschiuttungen
brutto an die Anteilinhaber ausgezahlt (ohne dass die
Einkommenssteuer von der Zahlung abgezogen wird).

Im Vereinigten Konigreich anséssige private Anteilinhaber unterliegen
(vorbehaltlich eines Freibetrags) einer Einkommenssteuer zum
entsprechenden Steuersatz auf alle Zinsausschuttungen (oder die
hinsichtlich von Thesaurierungsanteilen als eine solche gilt) eines Fonds
der Gesellschaft.

Im Vereinigten Konigreich ansassige private Anteilinhaber kdénnten in
jedem Jahr das Recht auf einen persodnlichen Sparfreibetrag haben (der
Freibetrag hangt davon ab, ob es sich bei dem Steuerzahler um einen
Steuerzahler mit Basissatz, erhéhterem Satz und HOchstsatz handelt).

Ein britischer naturlicher Anteilinhaber, der seine Anteile in einem ISA
halt, ist von der Einkommenssteuer auf Zinsausschittungen hinsichtlich
dieser Anteile ausgenommen.

Ein Anteilinhaber, der im Rahmen der britischen Kdrperschaftsteuer in
Bezug auf einen Anteil eine juristische Person ist, unterliegt der
Korperschaftsteuer flr Zinsausschiuttungen (oder die hinsichtlich von
Thesaurierungsanteilen als eine solche gilt) von einem Fonds der
Gesellschaft.

Anteilinhaber, die ihren Sitz nicht im Vereinigten Konigreich haben,
haben eventuell Anrecht auf eine Ruckerstattung der wvon ihren
Zinsausschuttungen abgezogenen Steuern durch das HM Revenue and
Customs (oder eines Teils davon). Dies wird von ihren personlichen
Umstanden abhangen und von den Bedingungen eines
Doppelbesteuerungsabkommens zwischen ihrem Wohnsitzland und dem
vereinigten Konigreich.

Derzeit werden von der Gesellschaft keine Rentenfonds
angeboten.
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9.3.3

9.3.4

9.3.5

Meldevorschriften

Die Gesellschaft muss gegebenenfalls Angaben Uber Zinszahlungen an
im Vereinigten Konigreich anséassige Personen machen.

Die Gesellschaft kann dem HMRC auch Informationen Uuber die
Anteilinhaber in Einhaltung ihrer heimischen (und internationalen)
Verpflichtungen in Bezug auf FATCA melden. Weitere Informationen
finden Sie in Abschnitt 3.1.1 oben.

Ertragsausgleich

Die erste Ertragszuweisung an einen Anleger nach der Zeichnung von
Anteilen kann einen Ertragsausgleichsbetrag enthalten. Hierbei handelt
es sich um die Rickzahlung des Ertragsausgleichs, der vom
Anteilinhaber als Teil des Kaufpreises gezahlt wurde. Dies ist eine
Kapitalrickfihrung, die nicht steuerpflichtig ist. Dieser Betrag ist
vielmehr fir die Bestimmung der Kapitalertragsteuer von den
Erwerbskosten der Anteile abzuziehen. Der Ausgleich wird auf alle Fonds
angewandt.

Kapitalgewinne
Private Anteilinhaber mit Wohnsitz im Vereinigten Konigreich

Ein naturlicher Anteilinhaber ist fur alle steuerpflichtigen Gewinne bei
Verkauf oder angenommenem Verkauf (einschliesslich Ricknahme,
Umtausch und bestimmen Umschichtungen) der Anteile in der
Gesellschaft  kapitalsteuerpflichtig. Die Kapitalsteuer wird im
Allgemeinen mit einem Satz von 10 % bzw. 20 % berechnet, abhangig
von dem Gesamtbetrag des steuerpflichtigen Einkommens und der
Ertrage der Person in einem Steuerjahr. Ein naturlicher Anteilinhaber
kann zudem Anrecht darauf haben, alle oder einen Teil der Gewinne
gegen seine jahrliche Steuerbefreiung fur Kapitalgewinne zu verkaufen.

Ein britischer naturlicher Anteilinhaber, der seine Anteile in einem ISA
halt, ist von der Kapitalsteuer auf Gewinne ausgenommen, die sich bei
der Verdusserung oder angenommenen Verausserung der Anteile
ergeben.

Private Anteilinhaber erhalten in den Help Sheets von HM Revenue and
Customs fur die Steuerseiten fir Kapitalsteuer ihrer Steuererklarungen
weitere Informationen.
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Anteilinhaber, bei denen es sich um eine juristische Person
handelt, im Rahmen der Kérperschaftsteuer

Vorbehaltlich der moglichen Anwendung der Vorschriften fur die
Handhabung eines Anteils an einer Gesellschaft als Kreditverhaltnis, ist
ein Anteilinhaber, der im Rahmen der Kérperschaftsteuer in Bezug auf
seine Anlage in die Gesellschaft eine juristische Person ist,
korperschaftsteuerpflichtig fur steuerpflichtige Gewinne, die ihm bei
Verausserung oder angenommener Verdusserung seiner Anteile in der
Gesellschaft anfallen (u.a. Rucknahme, Umtausch oder bestimmte
Umschichtungen). Eine Indexierungsbefreiung kann eventuell verfugbar
sein, um einen solchen Gewinn zu senken oder auszuldschen, aber nicht
um einen zulassigen Gewinn zu schaffen oder zu erhéhen.

Erbschaftssteuer

Ein Geschenkt der Anteile in der Gesellschaft eines privaten Anteilinhabers, der zu
Erbschaftsteuerzwecken seinen Sitz im Vereinigten Koénigreich hat (oder davon
ausgegangen wird, dass dies so ist) oder der Tod eines solchen Anteilinhabers
kénnen zu einer Erbschaftsteuerpflicht fuhren. Zu diesen Zwecken kann eine
Ubertragung der Anteile, die weniger als den vollen Marktwert betragen, als
Geschenk behandelt werden.

Stamp Duty Reserve Tax (SDRT)

Die Anleger unterliegen einer SDRT von 0,5 % auf den Kauf von Anteilen von
einer dritten Partei (ausser bei einer Ausgabe der Anteile durch die Gesellschaft).
SDRT kann auch in Fallen anfallen, wenn ein Anleger Anteile als Gegenleistung fur
die Ubertragung von Vermogenswerten der Gesellschaft ausser Barmittel
Ubertragt (d.h. eine Rucknahme gegen Sachleistung), wo diese Vergutung nicht
entsprechend ihrer Beteiligung geschieht (d.h. nicht anteilsméassig zu den
Gesamtvermogenswerten der Gesellschaft).

OECD Common Reporting Standard (CRS)

Um die Anforderungen eines automatischen Austausches von Finanzinformationen
zwischen Steuerbehdrden weltweit zu erfullen, missen CRS-Lander Informationen
von den entsprechenden Kunden beziehen und diese Informationen mit den
Steuerbehérden anderer CRS-Lander austauschen. Im Vereinigten Konigreich
wurde das CRS-System durch ,The International Tax Compliance Regulations
2015“ geregelt.

Ab dem 1. Januar 2016 muss der ACD Informationen uUber alle zum 31. Dezember
2015 bestehenden Konten und alle neuen Konten, die nach dem 1. Januar 2016
eroffnet wurden, erfassen und die Informationen ab 2017 an HM Revenue and
Customs melden.
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FATCA

Die Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ist eine Gesetzgebung, die von
der Regierung der Vereinigten Staaten eingefuhrt wurde, um US-amerikanischer
Steuerhinterziehung entgegenzuwirken, indem eine effektivere Meldung von
Informationen geférdert wird.

Im Vereinigten Koénigreich wurden die Prinzipien der FATCA in nationales Recht
umgesetzt. Das bedeutet, dass der ACD Informationen Uber US-Konten an die
ortliche Steuerbehdrde, HM Revenue and Customs (HMRC) liefern muss.

Weitere Informationen Uber die FATCA finden sich im Abschnitt Uber die
internationale Steuerberichterstattung, der sich vor dem Inhaltsverzeichnis
befindet.

ABWICKLUNG DER GESELLSCHAFT ODER AUFLOSUNG EINES FONDS

Die Gesellschaft wird nicht abgewickelt, es sei denn, dies geschieht als nicht
eingetragene  Gesellschaft gemass Teil V des Insolvency Act 1986
(Insolvenzgesetz von 1986) oder gemass dem COLL Sourcebook. Ein Fonds kann
nur gemass dem COLL Sourcebook aufgeldst werden.

Soll die Gesellschaft abgewickelt oder ein Fonds geméss dem COLL Sourcebook
aufgelost werden, kann die Abwicklung bzw. Auflésung nur nach Zustimmung der
FCA eingeleitet werden. Die FCA kann diese Zustimmung nur erteilen, wenn der
ACD (nach Untersuchung der Angelegenheiten der Gesellschaft) entweder erklart,
dass die Gesellschaft binnen zwd6lf Monaten ab dem Tag der Erklarung in der Lage
sein wird, ihre Verbindlichkeiten zu erfullen oder aber, dass sie dazu nicht in der
Lage sein wird. Nach dem COLL Sourcebook kann die Gesellschaft nicht aufgeldst
werden, falls zum entsprechenden Zeitpunkt das Amt des ACD nicht besetzt ist.

Die Gesellschaft kann abgewickelt bzw. ein Fonds geméss dem COLL Sourcebook
aufgelost werden, wenn:

die Anteilinhaber einen entsprechenden ausserordentlichen Beschluss fassen, oder

der (gegebenenfalls) in der Satzung fur die Dauer der Gesellschaft oder einen
bestimmten Fonds festgelegte Zeitraum ablauft oder ein Ereignis eintritt, fur
dessen Eintreten die Satzung die Abwicklung der Gesellschaft oder die Aufl6sung
eines bestimmten Fonds vorsieht (z. B. wenn das Anteilskapital der Gesellschaft
oder (mit Bezug auf einen Fonds) der Nettoinventarwert des Fonds weniger als
10 Mio. GBP betragt, oder wenn eine Anderung der Gesetze oder Vorschriften
eines Landes bedeutet, dass es nach Ansicht des ACD winschenswert ist, den
Fonds aufzulésen), oder

89



10.3
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10.6

10.7

10.8

10.9

10.10

10.11

der Tag eintritt, an dem ein vom ACD beantragter und von der FCA bewilligter
Widerruf des Zulassungsbescheids fir die Gesellschaft oder die Auflésung des
betreffenden Fonds wirksam wird, oder

am Tag des Inkrafttretens eines ordnungsgeméass genehmigten Vergleichs, was
dazu fuhrt, dass der Fonds kein Fondsvermégen mehr besitzt, oder

im Falle eines Fonds, am Tag des Inkrafttretens eines ordnungsgemass
genehmigten Vergleichs, was dazu fuhrt, dass der Fonds kein Fondsvermégen
mehr besitzt, oder

an dem Tag, an dem alle Fonds unter Punkt 10.5 oben fallen oder ansonsten kein
Fondsvermdgen mehr halten, obwohl der Fonds Vermdgenswerte und
Verbindlichkeiten aufweisen kann, die keinem bestimmten Teilfonds zugewiesen
werden kdnnen.

Bei Eintreten eines der obigen Ereignisse

gelten COLL 6.2 (Dealing Handel), COLL 6.3 (Valuation and Pricing, Bewertung
und Preisbestimmung) und COLL 5 (Investment and borrowing powers, Anlage-
und Kreditaufnahmebefugnisse) nicht mehr fur die Gesellschaft oder den
betreffenden Fonds;

stellt die Gesellschaft die Ausgabe und Loschung von Anteilen an der Gesellschaft
oder dem betreffenden Fonds ein, und der ACD stellt den Verkauf oder die
Ricknahme von Anteilen bzw. die mit der Gesellschaft vereinbarte Ausgabe oder
Loschung von Anteilen fur Rechnung der Gesellschaft oder des betreffenden Fonds
ein;

wird ohne Genehmigung des ACD keine Ubertragung eines Anteils registriert und
keine sonstige Anderung des Registers der Anteilinhaber vorgenommen;

stellt die Gesellschaft, falls sie abgewickelt wird, ihre Geschaftstatigkeit ein, sofern
diese nicht fur die Abwicklung der Gesellschaft von Vorteil ist;

bleiben die Rechtsstellung und Befugnisse als Kapitalgesellschaft sowie nach
Massgabe der obigen Bestimmungen 10.2 bis 10.7 die Befugnisse der
Verwahrstelle bis zur Auflésung der Gesellschaft bestehen.

Sobald nach Beginn der Abwicklung der Gesellschaft bzw. der Auflosung des
Fonds durchfuhrbar, veraussert der ACD das Vermdégen der Gesellschaft und
begleicht ihre Verbindlichkeiten. Nach der Auszahlung bzw. Bildung angemessener
Ruckstellungen fur samtliche ordnungsgemaéass zu bezahlenden Verbindlichkeiten
und die Bildung von Ruckstellungen fur die Abwicklungs- oder Auflésungskosten
sorgt er dafir, dass die Verwahrstelle aus dem Erlés an die Anteilinhaber eine
oder mehrere Zwischenausschiuttungen entsprechend ihren Anrechten auf
Beteiligung am Vermégen der Gesellschaft oder des Fonds vornimmt.
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Wenn der ACD die Anteilinhaber nicht bereits Uber den Vorschlag zur Abwicklung
der Gesellschaft bzw. zur Auflésung des Fonds informiert hat, muss der ACD so
bald wie méglich nach Beginn der Abwicklung der Gesellschaft oder der Auflosung
des Fonds die Anteilinhaber uUber deren Beginn schriftlich informieren. Hat der
ACD das gesamte Vermogen verwerten und alle Verbindlichkeiten der Gesellschaft
oder des betreffenden Fonds begleichen lassen, sorgt er dafur, dass die
Verwahrstelle an oder vor dem Tag, an dem die Schlussabrechnung an die
Anteilinhaber geschickt wird, ebenfalls aus dem etwa verbliebenen Saldo eine
letzte Ausschuttung an die Anteilinhaber entsprechend ihrer Beteiligung an der
Gesellschaft oder dem jeweiligen Fonds vornimmt.

Sobald vernunftigerweise nach Abschluss der Abwicklung der Gesellschaft oder
der Auflésung des jeweiligen Fonds durchfuhrbar, benachrichtigt die Verwahrstelle
die FCA Uber den Abschluss der Abwicklung bzw. der Auflésung.

Ist die Abwicklung der Gesellschaft abgeschlossen, wird sie aufgelést und das
noch auf dem Konto der Gesellschaft vorhandene Geld (einschliesslich nicht
abgerufener Ausschittungen) vom ACD innerhalb eines Monats nach Auflésung an
das Gericht gezahlt.

Nach Abschluss der Abwicklung der Gesellschaft oder der Auflosung eines Fonds
hat der ACD eine Schlussabrechnung zu erstellen, aus der hervorgeht, wie die
Abwicklung oder Auflésung stattgefunden hat und wie das Vermdgen verteilt
wurde. Der Abschlussprifer der Gesellschaft verfasst einen Bericht Uber die
Schlussabrechnung und gibt an, ob seines Erachtens die Schlussabrechnung
ordnungsgemass erstellt worden ist. Diese Schlussabrechnung und der Bericht des
Abschlussprifers sind innerhalb von vier Monaten nach dem Abschluss der
Abwicklung oder Aufldsung der FCA und jedem Anteilinhaber (oder im Fall von
gemeinsamen Anteilinhabern dem zuerst genannten Anteilinhaber) zuzusenden.
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ALLGEMEINE INFORMATIONEN
Rechnungsperioden

Das Rechnungsjahr der Gesellschaft endet jahrlich am letzten Tag des Monats
Februar (dem Abschlussstichtag), der Zwischenrechnungszeitraum jeweils am 31.
August.

Zuweisung von Ertragen

Manche Fonds kdnnen Zwischen- und Abschlussertragszuteilungen vornehmen,
andere Fonds vierteljdhrliche Ertragszuteilungen und bestimmte Fonds
ausschliesslich Abschlussertragszuteilungen (siehe Anhang I). Bei jedem Fonds
wird der Ertrag entsprechend dem am jeweiligen Bilanzstichtag verflugbaren
Ertrag ausgeschuttet.

In Bezug auf ausschuttende Anteile werden die Ertragsausschuttungen fur jeden
Fonds, in dem ausschittende Anteile ausgegeben werden, an oder vor dem
entsprechenden jahrlichen Ertragszuteilungstag (s. Anhang 1) per Scheck oder
Uber das Banken-Clearingsystem direkt auf das Bankkonto des Anteilinhabers
Uberwiesen. Ertrage werden normalerweise innerhalb von zwei Monaten ab dem
bzw. den Abrechnungsstichtag(en) (je nach Anteilsklasse)
thesauriert/ausgeschittet. Der ACD behalt sich jedoch das Recht vor, die
Thesaurierung/Ausschittung zu einem spateren Zeitpunkt vorzunehmen,
spatestens jedoch, wie gemass den Regulations zulassig, vier Monate nach dem
jeweiligen Bilanzstichtag.

Bei Fonds, in denen thesaurierende Anteile ausgegeben werden, fliesst der Ertrag
dem Kapital des Fonds zu und schlagt sich am Ende des entsprechenden
Rechnungslegungszeitraums im Preis eines thesaurierenden Anteils nieder.

Ausschuttungen im Zusammenhang mit ausschiuttenden Anteilen, die nach Ablauf
einer Frist von sechs Jahren, nachdem sie fallig wurden, nicht abgerufen worden
sind, verfallen zugunsten des entsprechenden Fonds (oder, falls dieser nicht mehr
existiert, der Gesellschaft).

Der in jeder Rechnungsperiode zur Thesaurierung oder Ausschuttung verfugbare
Betrag wird wie folgt berechnet: Von der Summe der fir Rechnung des
betreffenden Fonds in der betreffenden Periode vereinnahmten oder zu
vereinnahmenden Ertrdge werden die Gebihren und Aufwendungen abgezogen,
die der betreffende Fonds fur diese Rechnungsperiode aus den Ertrdgen gezahlt
hat bzw. zu zahlen hat. Der ACD nimmt dann weitere Berichtigungen fur Steuern,
Ertragsausgleich, Ertrage, die voraussichtlich in den zw6lf Monaten nach dem
betreffenden Zuteilungsstichtag nicht vereinnahmt werden, Ertrage, die wegen
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11.5

ungentgender Kenntnis Uber ihr Falligwerden nicht auf Falligkeitsbasis verbucht
werden sollten, Ubertragungen zwischen dem Ertrags- und Kapitalkonto sowie
sonstige Angelegenheiten vor, die er nach Beratung mit dem Abschlussprifer der
Gesellschaft fur angebracht halt.

Mit der Einwilligung der Verwahrstelle werden einzelne Ertrage von bis zu 10 GBP
eventuell nicht ausbezahlt.

Jahresberichte

Der Jahresbericht der Gesellschaft wird normalerweise innerhalb von zwei
Monaten nach dem Ende des Rechnungsjahrs veroffentlicht. Der ACD behalt sich
jedoch das Recht vor, den Jahresbericht zu einem spéateren Zeitpunkt zu
verdffentlichen, spatestens jedoch vier Monate nach Ende des Rechnungsjahres.
Der Halbjahresbericht wird innerhalb von zwei Monaten nach Ablauf einer jeden
Zwischenrechnungsperiode veroffentlicht. Ein langer Bericht mit den vollstandigen

Abschliissen ist fur jedermann auf Anfrage unter www.fundrock.com und beim
ACD direkt kostenlos erhaltlich.

Unterlagen der Gesellschaft

Folgende Unterlagen kdnnen an jedem Geschéftstag wéahrend der normalen
Geschaftszeiten in den Buros des ACD in 8/9 Lovat Lane, London EC3R 8DW,
eingesehen werden:

11.4.1 die letzten Jahres- und Halbjahresberichte der Gesellschaft;
11.4.2 der Verkaufsprospekt;

11.4.3 die Satzung (samt etwaigen Anderungen) und

11.4.4 die unten genannten wesentlichen Vertrage.

Anteilinhaber kénnen Exemplare der obigen Unterlagen beim ACD anfordern. Der
ACD kann nach seinem Ermessen eine Gebuhr fur Exemplare der Unterlagen (mit
Ausnahme des letzten Jahres- und Halbjahresberichts der Gesellschaft, des
Verkaufsprospekts und der Satzung, die kostenlos erhaltlich sind) erheben.

Wesentliche Vertrage

Die folgenden Vertrdge sind von der Gesellschaft nicht im normalen
Geschaftsverkehr abgeschlossen worden; sie sind wesentlich oder koénnen
wesentlich sein:

11.5.1 der ACD-Vertrag vom 13. Juli 2012 zwischen der Gesellschaft und dem
ACD; und
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11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.5.2 der Verwahrungsvertrag vom 13. Oktober 2016 zwischen der
Gesellschaft, der Verwahrstelle und dem ACD.

Einzelheiten zu den obigen Vertragen sind im Abschnitt ,,Management und
Verwaltung* aufgefihrt.

Strategie fur die Ausibung von Stimmrechten

Der ACD verfolgt eine Strategie zur Bestimmung, wann und wie Stimmrechte, die
mit dem Eigentum des Fondsvermoégens verbunden sind, zugunsten der einzelnen
Fonds auszuiben sind. Eine Zusammenfassung dieser Strategie, zusammen mit
den damit verbundenen Massnahmen, ist auf Anfrage vom ACD erhéltlich und
kann schriftlich angefordert werden bei 8-9 Lovat Lane, London EC3R 8DW.

Best Execution

Die Richtlinie des ACD in Bezug auf die Best Execution bildet die Grundlage, nach
der der ACD im Zusammenhang mit der Gesellschaft Transaktionen durchfihrt
und Orders aufgibt. Hierbei erfullt er seine Pflichten gemé&ss dem FCA Handbook,
um fur die Gesellschaft das bestmdogliche Ergebnis zu erzielen. Né&here
Informationen Uber die Richtlinie zur Best Execution sind auf Anfrage vom ACD
erhaltlich.

Zuwendungen

Geméss den Anforderungen der FCA-Bestimmungen legt ACD der Gesellschaft
gegenuber Informationen Uber Zuwendungen offen. Nahere Informationen zu
derartigen Zuwendungen sind auf Anfrage vom ACD erhaltlich.

Erbringung von Anlageberatungsdiensten

Samtliche Angaben zur Gesellschaft und der Anlage in Anteilen der Gesellschaft
sind beim ACD in PO Box 11954, Chelmsford CM99 2DR erhaltlich. Der ACD st
nicht berechtigt, Anlageberatungsdienste zu erbringen; Personen, die solche
Beratung winschen, sollten sich an einen professionellen Finanzberater wenden.
Alle Antrage auf Zeichnung von Anteilen erfolgen ausschliesslich auf Grundlage
des aktuellen Verkaufsprospekts der Gesellschaft, und Anleger sollten darauf
achten, dass sie Uber die neueste Ausgabe verfiugen.

Telefonaufzeichnungen

Bitte beachten Sie, dass der ACD und der Verwalter Telefonanrufe zu Schulungs-
und Uberwachungszwecken sowie zur Bestatigung der Anweisungen von Anlegern
aufzeichnen kann. Telefongesprache werden fur bis zu 7 Jahre gespeichert.
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11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

Beschwerden

Beschwerden Uber den Geschaftsbetrieb oder die Vermarktung der Gesellschaft
sollten zun&chst beim ACD zu Handen des Complaints Officer in PO Box 11954,
Chelmsford CM99 2DR, bzw. falls Sie die Beschwerde weiterfihren mdchten, direkt
beim ,Financial Ombudsman Service* in Exchange Tower, Harbour Exchange
Square, eingereicht werden.

Risikomanagement

Der ACD stellt einem Anteilinhaber auf Wunsch folgende weiteren Informationen
zur Verfugung:

11.12.1 die quantitativen Grenzen, die fur das Risikomanagement eines Fonds
gelten;

11.12.2 die mit Bezug auf Absatz 11.12.1 verwendeten Methoden und

11.12.3 neue Entwicklungen des Risikos und der Renditen der
Hauptanlagekategorien.

Haftungsfreistellung

Die Satzung enthalt Bestimmungen, die (ausser bei Fahrlassigkeit, Verzug,
Pflichtverletzung oder Vertrauensbruch) die Verwaltungsratsmitglieder, sonstige
leitende Angestellte und Abschlussprifer der Gesellschaft sowie (ausser bei dem
Versaumnis, gebuhrende Sorgfalt und Umsicht bei der Austibung ihrer Funktionen
bezuglich der Gesellschaft walten zu lassen) die Verwahrstelle unter bestimmten
Umstanden von der Haftung freistellen.

Mitteilungen

Alle Mitteilungen oder Dokumente, die den Anteilinhabern zugestellt werden
mussen, werden per Post an die im Register der Anteilinhaber eingetragene
Anschrift zugestellt. Alle Dokumente und Uberweisungen werden auf Risiko des
jeweiligen Anteilinhabers gesendet.

Echte Streuung der Eigentumsverhaltnisse

Anteile der Fonds stehen allen Anlegern zur Verfigung und werden auch weiterhin
weitlaufig verfugbar sein. Bei den vorgesehenen Anlegerkategorien handelt es sich
um Privatanleger (die vor einer Anlage in einem Fonds einen unabhangigen
Finanzberater zurate ziehen sollten) und institutionelle Anleger. Verschiedene
Anteilsklassen eines Fonds werden an unterschiedliche Arten von Anlegern
ausgegeben.

Anteile der Fonds werden jetzt und in Zukunft weitlaufig vermarktet und zur
Verfigung gestellt, so dass sie die beabsichtigten Anlegerkategorien der
jeweiligen Anteilsklassen erreichen, und zwar auf eine Art und Weise, die fur diese
Anleger attraktiv ist.
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Richtlinie zur Handhabung von Sicherheiten

Der ACD verfolgt eine Richtlinie zur Handhabung von Sicherheiten, die er
regelmassig Uberprift. In dieser Richtlinie sind ,,zulassige* Arten von Sicherheiten
definiert, die der Fonds entgegennehmen kann, um das Kontrahentenrisiko zu
verringern. Die Richtlinie enthélt dartber hinaus zusatzliche Beschrankungen, die
vom ACD als sinnvoll angesehen werden. Sicherheiten mussen im Allgemeinen
von hoher Qualitat und liquide sein (d. h. Barmittel und Staatsanleihen). Sollte
sich dies andern, wird die Richtlinie Uberpriuft und aktualisiert.

Der ACD ermittelt die annehmbaren Sicherheiten entsprechend seiner Risikopolitik
im Hinblick auf Kontrahenten und den Wert dieser Sicherheiten in Abhéangigkeit
von den bestehenden Vereinbarungen. Der ACD fordert Sicherheiten mit einem
Wert ein, die mindestens den investierten Nennwert vollstandig (100 %) deckt.
Sicherheiten kénnen in Abhéngigkeit von den entgegengenommenen Vermdogens-
klassen einem Sicherheitsabschlag unterliegen. Die Politik far
Sicherheitsabschlage ist von der Qualitait der entgegengenommenen
Vermogenswerte, deren Preisvolatilitait sowie den Ergebnissen von Stresstests
unter normalen und aussergewdhnlichen Liquiditatsbedingungen abhangig. Wenn
Barsicherheiten wiederangelegt werden, werden sie in Ubereinstimmung mit den
Auflagen der ESMA-Richtlinien zu ETF und anderen OGAW-Fragen
(ESMA/2012/832EN) diversifiziert. Wenn ein Fonds Barsicherheiten in einer oder
mehreren zulassigen Arten von Anlagen wiederanlegt, besteht das Risiko, dass die
Anlage einen geringeren Ertrag bringt als die an den Kontrahenten fur diese
Barmittel zu zahlenden Zinsen und dass ihr Ertrag geringer als der investierte
Barbetrag ist.

Bestimmungen zur Erleichterung der zukunftigen AusuUbung eines
Wahlrechts bezuglich des Status als Tax-Elected Fund

Die Fonds durfen weder ein Immobiliengeschaft im Vereinigten Konigreich noch
ein auslandisches Immobiliengeschaft (geméss der Definition in Regulation 69246
der Authorised Investment Funds (Tax) Regulations 2006) betreiben.

Kein Fonds darf Darlehen jedweder Art abschliessen bzw. an entsprechenden
Darlehen beteiligt sein, deren Zinssatz von den Ergebnissen des betreffenden
Fonds oder vom Wert seiner Vermdgenswerte abhangt, oder bei denen der
Zinssatz Uber einer normalen gewerblichen Kapitalrendite liegt oder bei denen das
zuriickzuzahlende Kapital den geliehenen Betrag Ubersteigt oder nicht mit den
generell fur borsennotierte Wertpapiere (gemass Regulation 69247 der Authorised
Investment Funds (Tax) Regulations 2006) zurickzuzahlenden Betragen
vergleichbar ist.
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Offenlegung der Verguitung

Gemass den Anforderungen der OGAW V und des OGAW Vergutungskodex, muss
FundRock Partners, als OGAW-Verwalter, fur seine Mitarbeiter, die einen
wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil von FundRock Partners oder den Fonds
haben, eine Vergutungspolitik und -praktiken etablieren und anwenden.

Diese Praktiken mussen dem soliden und effektiven Risikomanagement
entsprechen und dieses unterstitzen, dirfen kein Risiko fordern, das nicht dem
Risikoprofil des Fonds, wie in der Satzung des Fonds oder dem Prospekt
dargelegt, entspricht und darf fUr FundRock Partners, die Einhaltung der Pflicht im
besten Interesse des von ihm verwalteten Fonds zu agieren, nicht
beeintrachtigen. Gemass des OGAW Vergutungskodex muss FundRock Partners
offenlegen, wie diejenigen Personen, deren Handlungen eine wesentliche
Auswirkung auf den Fonds haben, vergltet werden.

FundRock Partners halt seine Tatigkeiten, aufgrund der Tatsache, dass die die
Richtlinien Beschréankungen der ausgefihrten OGAW-Strategien bedeuten und
dass der Rahmen seiner Anlagen derart beschrénkt wird, dass das Anlegerrisiko
gemassigt wird, fur nicht komplex. Das Ermessen von FundRock Partners und des
Portfolioverwalters wird strikt innerhalb bestimmter vorgegebener Parameter, die
im Prospekt jedes OGAW festgelegt werden, kontrolliert. In seiner Rolle als
OGAW-Verwalter halt sich FundRock Partners, aufgrund der Art der von ihm
ausgefuhrten Aktivitdten und der Grdsse der Firma, fur ein niedriges Risiko. Somit
unterliegt die Vergltungsstrategie bei FundRock Partners dem Vorstand von
FundRock Partners und FundRock Partner hat sich entschieden, kein Vergutungs-
Komitee zu berufen. Der Vorstand von FundRock Partners hat eine
Vergutungspolitik  etabliert, die sicherstellen soll, dass der OGAW
Vergutungskodex und das Handbuch der britischen Financial Conduct Authority fur
alle OGAW-Vergutungskodex-Mitarbeiter entsprechend erfillt werden.

Der Jahresbericht der Gesellschaft und eine aktuelle Version der Vergutungspolitik
des ACD, einschliesslich jedoch nicht beschrankt auf (i) eine Beschreibung wie die
Vergltung und Leistungen berechnet werden ebenso wie (ii) die Identitat der fur
die Vergabe der Vergltungen und Leistungen verantwortlichen Personen kénnen
kostenlos vom ACD bei FundRock Partners Limited — Argonaut, PO Box 11954,
Chelmsford CM99 2DR oder wahrend normalen Geschéftszeiten unter 01268 44
7403 oder von ausserhalb des Vereinigten Koénigreichs unter +44 (0)1268 44
7403 angefordert werden. Diese Unterlagen sind auf Englisch erhaltlich.

97



11.19 Offenlegung der Wertpapierfinanzierungsgeschafte

(A)Der ACD, als ,, OGAW-Manager* der Fonds, unterliegt den Auflagen der
Europdaischen Richtlinien Uber Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschéften
und der Weiterverwendung (sog. ,.SFTR“). Unter anderem legen die SFTR
bestimmte Offenlegungsanforderungen in Bezug auf den Einsatz bestimmter
Wertpapierfinanzierungsgeschafte seitens des ACD (und somit seitens des
Anlageberaters) fest:

11.19.1 Der Fonds kann Wertpapierfinanzierungsgeschéfte (sog. ,SFT“, wie im
SFTR als Pensionsgeschafte oder umgekehrte Pensionsgeschéafte,
Wertpapier- oder Warenleihgeschaft oder Wertpapier- oder
Warenentleihgeschaft, ein Kauf-/Ruckkaufgeschaft oder Verkauf-
/Ruckkaufgeschéaft oder ein Lombardgeschaft definiert (jeweils im SFTR
genauer definiert)) zur effizienten Portfolioverwaltung und fur Total
Return Swaps (,,TRS*) einsetzen. Die Einschrankungen Uber deren Einsatz
werden in Anhang 111 dieses Prospekts unter der Uberschrift ,,Anlage- und
Kreditaufnahmebefugnisse der Gesellschaft® erldutert. Der Einsatz von
SFTs und TRSs seitens der Fonds erfolgt im Rahmen ihrer entsprechenden
Anlageziele und -politik und folglich kénnen SFTs und TRSs verwendet
werden, um das Risiko bzw. die Kosten zu reduzieren und/oder
zusatzliches Kapital oder Ertrage mit einem Risikoniveau zu schaffen, das
den Fonds und den Risikodiversifizierungsregeln im Rahmen des COLL-
Sourcebook entspricht.

11.19.2 Gemass der SFTR wird der ACD in seinem Jahresbericht gewisse
Informationen bezlglich des Einsatzes von SFTs und TRSs offenlegen. Im
Rahmen der oben unter 11.19.1 erwahnten Einschrankungen kdnnen die Fonds
Wertpapierleihen, Differenzkontrakte (sog. ,CFDs“) und Leerverkdufe tatigen.
Diese Tatigkeiten werden zur Optimierung der Gesamtrendite fir
Anteilsinhaber durch Kostenreduzierungen oder zusatzliches Einkommen
verwendet. 100 % des bodrsennotierten Aktienvermdgens der Fonds kann
far derartige STFs verwendet werden, unter der Annahme, dass jederzeit
nicht mehr als ungeféhr:

i. 80 % des Fondsvermoégens des FP Argonaut Absolute Return Fund flr
CFDs verwendet wird;

ii. nicht mehr als 50 % des Fondsvermégens jedes Fonds flr eine
Wertpapierleihe verwendet wird (FP Argonaut Absolute Return Fund
und FP Argonaut European Alpha Fund).
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11.19.3

11.19.4

11.19.5

Wie in Anhang Il dieses Prospekts erlautert, werden SFTs und TRSs nur
mit ,genehmigten Gegenparteien“ gemass der Definition im FCA-
Handbuch eingegangen.

Der Fonds akzeptiert im Zusammenhang mit SFTs und TRSs Barmittel
und von Regierungen emittierte Anleihen mit Laufzeiten, die den
folgenden Kriterien entsprechen, als Sicherheiten:

i. Liquiditat: die Anleihesicherheit muss liquide sein und zu einem Kurs
gehandelt werden kénnen, der in der Nahe der Bewertung vor dem
Verkauf liegt;

ii. Bewertung: Die fur Anleihen entgegengenommenen Sicherheiten
mussen mindestens tagesgenau bewertet werden koénnen und
Vermodgenswerte, die eine hohe Kurs- oder Preisvolatilitat aufweisen,
sollen nicht als Sicherheiten akzeptiert, es sei denn, es wurden
geeignete konservative Sicherheitsabschlage vorgenommen;

iii. Bonitat des Emittenten: Die Sicherheit muss beim Eingang ein relativ
niedriges Kreditrisiko haben;

iv. Korrelation: Die Sicherheit darf keine hohe Korrelation mit der
Wertentwicklung des Kontrahenten aufweisen; und

v. Diversifizierung: Barsicherheiten (USD, GBP, EUR), Staatstitel und
staatsgarantierte Papiere, Anleihen von supranationalen
Koérperschaften, Unternehmen und Wandelanleihen mit Investment
Grade ebenso wie bdrsengehandelte Fonds unterliegen keinen
Diversifizierungsanforderungen. Sonstige Sicherheiten, die von einem
Land oder einem einzelnen Emittenten stammen, dirfen von allen
Beziehern insgesamt nicht mehr als 20 % des Nettoinventarwerts des
Fonds ausmachen.

Erhaltene Sicherheiten missen vom Fonds im Falle eines Ausfalls
ohne Bezugnahme oder Genehmigung seitens der Gegenpartei, die
die Sicherheit stellt, durchsetzbar sein.

Die Engagements und der Wert der Sicherheiten werden ublicherweise zu
beobachtbaren Marktwerten an jedem Geschaftstag angesetzt. Soweit
moglich werden die Kurse von renommierten Kursquellen bezogen, die
aktuelle Handelskurse widerspiegeln. Wenn ein Fonds vertraglich
berechtigt ist, eine wesentliche Menge Sicherheiten als Margenvariation
zu beziehen, verfolgt der Fonds die Strategie, die Bereitstellung einer
Sicherheit anzufordern.
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11.19.6

11.19.7

11.19.8

11.19.9

11.19.10

Die Berechtigung des Fonds eine Sicherheit zu beziehen wird im Rahmen
eines Vertrags geregelt. Der Fonds strebt Ublicherweise an, Bedingungen
auszuhandeln, die dem Fonds ermdglichen, fur Mark-to-Market-
Schwankungen zugunsten des Fonds Margenvariationen zu beziehen.
Allerdings ist es im Rahmen der normaler Handelspraxis von grossen
Handlern bei SFTs und TRSs ublich, dass der Fonds sich bereiterklaren
muss, Margeneinschiisse an die Handelsgegenparteien von SFTs und
TRSs zu liefern. Dieser Margeneinschuss gilt als Schuldobligation
gegenuber dem Handler und ist ein Kreditrisiko bei diesem Handler.
Jeglicher Anspruch auf Sicherheiten seitens des Fonds wird Ublicherweise
vor Abzug der Margeneinschussanforderung berechnet, was bedeutet,
dass die eingehende Gesamtsicherheit bei SFTs und TRSs normalerweise
unter dem Mark-to-Market-Wert zugunsten des Fonds liegt.

Die Arten der akzeptablen Sicherheiten, ebenso wie die
Diversifizierungsanforderungen werden oben unter 11.19.4. erlautert.

Jegliche Sicherheit, die ein Fonds entsprechend einer SFT erhéalt, wird
gemaéass der Bewertungsrichtlinien des ACD, die in Abschnitt 4 dieses
Prospekt unter dem Titel ,Bewertung der Gesellschaft* dargelegt wird,
bewertet, unterliegt jedoch den Minderungsmassnahmen des ACD, die in
Abschnitt 11.16 unter ,Grundlagen der Verwaltung von Sicherheiten*
beschrieben wird. Solche Minderungsmassnahmen tragen der Tatsache
Rechnung, dass sich die Bewertung der Sicherheit oder deren
Liquiditatsprofil im Laufe der Zeit verschlechtern kann.

Abschnitt 5 dieses Prospekts namens ,Risikofaktoren* fiuhrt eine
Beschreibung der mit dem Einsatz von Derivaten zusammenhangenden
Risiken ebenso wie das Gegenparteirisiko auf.

Das Vermogen der Fonds, das einer SFT oder TRS unterliegt und jegliche
mit solchen Vereinbarungen zusammenhangende erhaltene Sicherheit,
wird von einem drittparteiischen Sicherheitsverwahrungsdienstverwalter
oder ansonsten in einem getrennten Sicherheitenkonto bei Euroclear
gefuhrt.
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11.19.11

11.19.12

11.19.13

Der Fonds unterliegt gegenluber seinen Gegenparteien einem gewissen
Kredit- und Betriebsrisiko, was erfordert, dass der Fonds Sicherheiten
poolt, um seine Verpflichtungen im Zusammenhang mit gewissen
Finanzierungsvereinbarungen zu erfullen. Dazu zahlt das Kreditrisiko, das
durch die Bereitstellung eines Margeneinschusses bei SFTs und TRSs
entsteht. Im Allgemeinen sind die Gegenparteien berechtigt, die vom
Fonds im Zusammenhang mit solchen Transaktionen gepoolte Sicherheit
zu verkaufen, weiterzuverpfanden, abzutreten oder anderweitig zu
veraussern. Ausserdem kann der Fonds Wertpapiere auf abgesicherter
oder unabgesicherter Basis verleihen.

Die Wiederverwendung einer Sicherheit wird durch das COLL-Sourcebook
auf bestimmte Vermdgensklassen beschrankt. Des Weiteren sollte die
Wiederverwendung nicht in einer Veranderung der Anlageziele des Fonds
resultieren, was wesentliche zuséatzliche Risiken im Risikoprofil des Fonds
bedeutet. Abschnitt 11.19.4 oben fuhrt die entsprechenden
Diversifizierungsanforderungen auf.

Wie in Abschnitt 7.6 erlautert, wird das Einkommen aus einer
Wertpapierleihe zwischen dem Fonds, dem Anlageverwalter fur die
Abwicklung der Wertpapierleihe im Auftrag des Fonds und der Agentur fur
die Wertpapierleihe, die die SFT-Tatigkeit verwaltet, aufgeteilt.
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ANHANG 1
ANGABEN UBER DIE FONDS

Name: FP Argonaut European Alpha Fund

Fondstyp: OGAW

FCA PRN: 635843

Auflegungsdatum: 14. Juli 2012

Erster Handelstag: 16. Juli 2012

Anlageziel: Erreichung einer Uberdurchschnittlichen Rendite

und Versuch, im Vergleich zu konkurrierenden
Fonds desselben Sektors eine Wertentwicklung im
oberen Quartil zu erzielen.

Anlagepolitik: Um sein Ziel zu erreichen, investiert der Fonds in
ein konzentriertes Portfolio mit ca. 30-60 Aktien.
Der Fonds investiert vornehmlich in Wertpapiere
von Unternehmen, die in Kontinentaleuropa und
Irland errichtet wurden. Der Fonds darf ausserdem
in Unternehmen investieren, die ihren Sitz
ausserhalb Europas haben bzw. die ausserhalb
Europas notiert sind, sofern sie einen wesentlichen
Teil ihres Geschéfts in Europa betreiben und ihre
Wertpapiere an qualifizierten Wertpapierbdrsen
notiert oder gehandelt werden.

Der Fonds konzentriert sich nicht auf einen
bestimmten Sektor, sondern investiert in ein
breites Spektrum von Aktien. Die
Marktkapitalisierung findet hierbei keine
Berlicksichtigung. Der Fondsmanager hat jedoch
ein Augenmerk auf Liquiditat und Tracking Error.

Der Fonds kann ausserdem in Ubertragbare
Wertpapiere, Anteile von Organismen flr
gemeinsame Anlagen, Geldmarktinstrumente und
Einlagen investieren.

Der Fonds kann zudem Derivate und
Terminkontrakte fur Zwecke eines effizienten
Portfoliomanagements einsetzen. Hierzu z&hlen
unter anderem auch Absicherungstechniken und
Aktienleihgeschéafte.
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Jahresbilanzstichtag:

Zwischenbilanzstichtage:

Ertragsausschiuttungstermine>:

Bewertungszeitpunkt:
Annahmeschluss:

Handelshaufigkeit:

* Ertrage werden normalerweise

Letzter Tag im Februar
31. August

31. Oktober, 30. April
12:00 Uhr

11:59 Uhr

Taglich an jedem Handelstag

innerhalb von zwei Monaten ab dem bzw. den

Abrechnungsstichtag(en) (je nach Anteilsklasse) thesauriert/ausgeschittet. Der ACD
behalt sich jedoch das Recht vor, die Thesaurierung/Ausschittung zu einem spateren
Zeitpunkt vorzunehmen, spéatestens jedoch, wie gemass den Regulations zuldssig, vier
Monate nach dem jeweiligen Bilanzstichtag.
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Anteilsklassen™*: Klasse A Klasse A Klasse R Klasse R Privat  Klasse | Klasse | Klasse A (Eur) Klasse | (Eur)
Privat Privat Privat Institutionell Institutionell Privat Institutionell

Anteilsarten: Netto Netto thesau- Netto Netto thesau- Netto Netto thesau- Netto thesau- Netto thesau-
ausschuttend rierend ausschuttend rierend ausschuttend rierend rierend rierend

Nennwéahrung:

Ausgabe-
aufschlag>*:

Rucknahmegebuhr:

Jéhrliche
Management-
gebuhr:

Allgemeine

Verwaltungsgebuihr:

Performancegebihr

Mindestbetrag bei
Erstanlage:

Mindestbetrag bei
Folgeanlagen:

Mindestanlage-
bestand:

Mindestricknahme:

Pfund Sterling
(E - GBP)

5,25 %

1,75 %

0,113 %

£ 500

£ 250

£ 250

£ 100

Pfund Sterling
(E - GBP)

525 %

1,75 %

0,113 %

£ 500

£ 250

£ 250

£ 100

Pfund Sterling
(E - GBP)

0,00 %

0,75 %

0,113 %

£ 500

£ 250

£ 250

£ 100

Pfund Sterling
(E - GBP)

0,00 %

0,75 %

0,113 %

£ 500

£ 250

£ 250

£ 100
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Pfund Sterling
(£ - GBP)

0,00 %

0,75 %

0,113 %

£ 3'000'000

£ 1'000

£ 3'000'000

£ 1'000

Pfund Sterling
(E - GBP)

0,00 %

0,75 %

0,113 %

£ 3'000'000

£ 1'000

£ 3'000'000

£ 1'000

Euro (€ - EUR)

5,25 %

1,75 %

0,113 %

€ 2'500

€ 1'000

€ 2'500

€ 1'000

Euro (€ - EUR)

0,00 %

0,75 %

0,113 %

€ 3'000'000

€ 1'000

€ 3'000'000

€ 1'000



*

*x

Anteilsklassen™*: Klasse A Klasse A Klasse R Klasse R Privat  Klasse | Klasse | Klasse A (Eur) Klasse | (Eur)
Privat Privat Privat Institutionell Institutionell Privat Institutionell
Regelmassiger Ja, Mindest- Ja, Mindest- Ja, Mindest- Ja, Mindest- n. v. n. v. n. v. n. v.
Sparplan: zahlung von zahlung von zahlung von zahlung von
£ 100 pro £ 100 pro £ 100 pro £ 100 pro
Monat Monat Monat Monat
(mindestens (mindestens (mindestens (mindestens
£ 50 pro £ 50 pro £ 50 pro £ 50 pro
Fonds) Fonds) Fonds) Fonds)
ISA-Status: Geeignete Geeignete Geeignete Geeignete n. v. n. v. n. v. n. v.
Anlage fur die Anlage fur die Anlage fur die  Anlage fiur die
Aktien- und Aktien- und Aktien- und Aktien- und
Beteiligungs- Beteiligungs- Beteiligungs- Beteiligungs-
komponente komponente komponente komponente
Abgaben werden Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

aus dem Ertrag
entnommen

Wertentwicklung in
der Vergangenheit:

Fondsstatus fur

steuerliche Zwecke:

Vor einer Zeichnung sollten Anleger sich Uber die Zeichnungskriterien fir jede Anteilsklasse, wie unter Absatz 2.2.2 erlautert,

informieren.

Der Ausgabeaufschlag wird als Prozentsatz des angelegten Betrags ausgewiesen und entspricht 5,5049 % des Anteilpreises

Angaben zur Wertentwicklung in der Vergangenheit sind in Anhang V enthalten

Der Fonds gilt fur steuerliche Zwecke als Aktienfonds.
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Name:
Fondstyp:

FCA PRN:

Auflegungsdatum:

Erster Handelstag:

Anlageziel:

Anlagepolitik:

FP Argonaut Absolute Return Fund
OGAW

635846

14. Juli 2012

16. Juli 2012

Erzielung einer positiven absoluten Rendite in
Pfund Sterling, der Wahrung der Anteilsklasse,
Uber einen rollierenden Zeitraum von drei Jahren
unter Nutzung unterschiedlicher Anlagenklassen
und unabhéngig von den Marktbedingungen. Der
Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen
formellen Vergleichsindex verwaltet.

Das in diesem Fonds angelegte Kapital ist Risiken
ausgesetzt und es besteht keine Garantie, dass
das Anlageziel innerhalb der rollierenden
Zeitraume von drei Jahren oder innerhalb eines
anderen Zeitraums erreicht wird.

Der Anlageberater zielt darauf ab, methodisch
diejenigen Anlagen Ublicherweise an européaischen
Markten (einschliesslich  Grossbritanniens und
Osteuropas) zu identifizieren, die die attraktivsten
sowie die am wenigsten attraktiven Eigenschaften
far eine Anlage aufweisen. Diese Beurteilung wird
vorgenommen, um Long-Engagements bei Aktien
mit Uberdurchschnittlichen oder unterschéatzten
Ertragstrends und Short-Engagements bei Aktien
mit unterdurchschnittlichen oder Uberschéatzten
Ertragstrends einzugehen.

Anfanglich kann der Anlageprozess den Einsatz
von Tools fur das Screening von Aktien sowie
Besprechungen mit Unternehmensleitungen und
Branchenexperten umfassen. Der Anlageberater
wendet dann seinen Aktienrechercheprozess an,
um Unternehmens- und Branchentrends sowie die

Managementkompetenzen bestimmter
Unternehmen zZu beurteilen, um ein
Bewertungsmodell zZu erstellen, das den

beizulegenden Zeitwert gegentber dem aktuellen
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Marktkurs beurteilt. Der Anlageberater verwendet
diesen Bottom-up-Ansatz, um das gegebenenfalls
angemessene (direkte oder Uber Derivate erzielte)
Anlageengagement des Fonds bei den
borsennotierten Aktien von Unternehmen in diesen
Markten (ohne bestimmte vorbestimmte
Portfoliogewichtungen) zu bestimmen. Anlagen
kénnen in geringerem Umfang auch in Schuldtitel
dieser Unternehmen vorgenommen werden. Die
Strategie konzentriert sich vor allem auf die
Anlage an den ,Extrempunkten” des Markts, d. h.
auf Anlagen in Werten, die als gunstig und
unterbewertet angesehen werden, wéahrend im
Gegenzug  bei Uberteuerten  Titeln  Short-
Engagements aufgebaut werden.

Die Anlagestrategien werden durch den Einsatz
von Derivatprodukten (hierzu zahlen
Differenzkontrakte (Swaps), gehandelte Optionen
und Finanzterminkontrakte) zur Verfolgung des
Anlageziels erreicht. Direktanlagen werden in
Aktien und Unternehmensanleihen vorgenommen,
um Long-Engagements einzugehen.
Borsengehandelte Finanzderivate sowie OTC-
Derivate (gemeinsam als ,Derivate” bezeichnet)
kénnen strategisch eingesetzt werden, um
(zusatzliche) Long- sowie Short-Engagements
einzugehen. Short-Positionen werden synthetisch
Uber Derivate aufgebaut. Diese sind so konzipiert,
dass sie es dem Fonds ermdglichen, wirtschaftlich
von einem Kursriickgang der zugrunde liegenden
Wertpapiere, auf die sich die Derivate beziehen, zu
profitieren.

Der Fonds setzt derivative Instrumente ein, um
zuséatzliche Ertrage zu erwirtschaften, indem er
systematisch »aus dem Geld* liegende
Verkaufsoptionen verkauft.

Der Einsatz von Kaufoptionen wird das
Kapitalwachstum beschréanken, wenn die
Kaufoptionen im Geld sind und gegenuber dem
Fonds ausgelibt werden. Dariber hinaus miussen
die Kaufoptionen gedeckt sein.

107



Zur Umsetzung seiner Anlagepolitik kann der
Fonds seine Vermégenswerte vollstdndig oder in
erheblichem Umfang in Bargeld, geldnahen
Anlagen, Einlagen, Optionsscheinen und/oder
Geldmarktinstrumenten halten; der Fonds darf
ausserdem in  Staatsanleihen und andere
Organismen flir eine gemeinsame Anlage in
Ubertragbare  Wertpapiere investieren (und
dariber hinaus Aktien leihen oder verleihen und
gemass den FCA Rules zulassige
Absicherungstechniken verwenden).

Zusatzlich zur Wahrung von Barbestdnden, die
einen Beitrag zur absoluten Rendite leisten,
kénnen erhebliche Barbestdnde zur Unterstutzung
von Derivaten notwendig werden, um dieselbe
wirtschaftliche Rendite zu erzielen, die durch das
Halten der eigentlichen Wertpapiere erwirtschaftet
wirde.

Die Transaktionen des Fonds mit OTC-Derivaten
kébnnen mit einem einzigen Kontrahenten
vorgenommen werden, und Strategien kdnnen
Uber einen einzigen Derivatkontrakt umgesetzt
werden. Unter allen Umstdnden halt der Fonds
jedoch die im Prospekt dargelegten
Anlagebeschrankungen und -grenzen ein.
Derivatstrategien sind darauf ausgelegt, denselben
wirtschaftlichen Effekt zu erzielen, als wirde der
Fonds direkt in die den Derivaten zugrunde
liegenden Aktien investieren.

Daruber hinaus darf der Fonds in Ubertragbare
Wertpapiere mit eingebetteten Derivaten wie z. B.
Wandelanleihen investieren. Fur Zwecke eines
effizienten Portfoliomanagements kann er zudem
Techniken wie Devisenterminkontrakte, Futures,
Optionen, Aktienleihgeschéafte und
Differenzkontrakte einsetzen. Diese Strategien
kbnnen eingesetzt werden, um das Risiko zu
reduzieren, Kosten zu senken oder zusatzliches
Kapital fur den Fonds zu generieren.
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Der Fonds beabsichtigt, durch funf Hauptstrategien
absolute Renditen zu erwirtschaften:

e Long-Positionen, wenn eine hohe
Uberzeugung vorherrscht, dass der
Aktienkurs steigen wird;

e Short-Positionen, wenn eine hohe
Uberzeugung vorherrscht, dass der
Aktienkurs fallen wird;

e Gepaarte Transaktionen — eine Kombination
aus Long- und Short-Anlagen zur
Minimierung von Sektor- und Marktrisiko.
Hierbei kdnnte es sich beispielsweise um
Arbitragemdglichkeiten handeln, z.B. bei
einer Long-Position auf Unternehmens-
anleihen gepaart mit einer Short-Position auf
Aktien;

. Barbestande von bis zu 100 % des Portfolios;

e Hebelung zur Steigerung des Long- oder
Short-Engagements bei Aktien und
Unternehmensanleihen, jedoch nur in dem
Ausmass, das gemass den FCA Regulations
zulassig ist.?

Jahresbilanzstichtag: Letzter Tag im Februar
Zwischenbilanzstichtage: 31. August
Ertragsausschiuttungstermine>: 31. Oktober, 30. April
Bewertungszeitpunkt: 12:00 Uhr
Annahmeschluss: 11:59 Uhr
Handelsh&aufigkeit: Taglich an jedem Handelstag

* Ertrdge werden normalerweise innerhalb von zwei Monaten ab dem bzw. den
Abrechnungsstichtag(en) (je nach Anteilsklasse) thesauriert/ausgeschuttet. Der ACD
behélt sich jedoch das Recht vor, die Thesaurierung/Ausschittung zu einem spéteren
Zeitpunkt vorzunehmen, spatestens jedoch, wie gemdass den Regulations zul&ssig, vier
Monate nach dem jeweiligen Bilanzstichtag.

1 Der ACD hat beschlossen, ein Uberschreiten der Hebelung des Fonds (ber die Hochstgrenze von 180 % seines

Nettoinventarwerts nicht zu gestatten. Weiterfuhrende Informationen hierzu finden sich in Punkt 5.22 ,Hebelung“ im Abschnitt
»Risikofaktoren®.
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Anteilsklassen™*: Klasse A Klasse R Klasse | Klasse A (Eur) Klasse | (Eur) Klasse | (USD)
(wahrungs- (wahrungs- (wahrungs- (wahrungs- (wahrungs- Institutionell
abgesichert) Privat  abgesichert) Privat  abgesichert) abgesichert) Privat  abgesichert)

Institutionell Institutionell
Anteilsarten: Netto Netto Netto Netto Netto Netto

Nennwahrung:

Ausgabe-
aufschlag**:

Rucknahmegebuhr:

Jahrliche
Managementgebuhr:

Allgemeine
Verwaltungsgebuhr:

Performancegebihr:

Mindestbetrag bei
Erstanlage:

Mindestbetrag bei
Folgeanlagen:

Mindestanlage-
bestand:

Mindestricknahme:

thesaurierend

Pfund Sterling
(£ - GBP)

5,25 %

1,50 %

0,153 %

Weitere
Informationen sind
in Anhang VI
enthalten

£ 500

£ 250

£ 250

£ 100

thesaurierend

Pfund Sterling
(E - GBP)

0,00 %

0,75 %

0,153 %

Weitere
Informationen sind
in Anhang Vi
enthalten

£ 500

£ 250

£ 250

£ 100

thesaurierend

Pfund Sterling
(£ - GBP)

0,00 %

0,75 %

0,153 %

Weitere
Informationen sind
in Anhang Vi
enthalten

£ 3'000'000

£ 1'000

£ 3'000'000

£ 1'000

thesaurierend

Euro (€ - EUR)

5,25 %

1,50 %

0,153 %

Weitere
Informationen sind
in Anhang VI
enthalten

€ 2'500

€ 1'000

€ 2'500

€ 1'000

110

thesaurierend

Euro (€ - EUR)

0,00 %

0,75 %

0,153 %

Weitere
Informationen sind
in Anhang Vi
enthalten

€ 3'000'000

€ 1'000

€ 3'000'000

€ 1'000

thesaurierend

$ — USD

0,00 %

0,75 %

0,153 %

Weitere
Informationen sind
in Anhang Vi
enthalten

$ 3'000'000

$ 1'000

$ 3'000'000

$ 1'000



Anteilsklassen™*: Klasse A Klasse R Klasse | Klasse A (Eur) Klasse | (Eur) Klasse | (USD)
(wahrungs- (wahrungs- (wahrungs- (wahrungs- (wahrungs- Institutionell
abgesichert) Privat  abgesichert) Privat  abgesichert) abgesichert) Privat  abgesichert)

Institutionell Institutionell

Regelmassiger Ja, Mindestzahlung Ja, Mindestzahlung n. v. n. v. n. v. n. v.

Sparplan: von £ 100 pro von £ 100 pro
Monat (mindestens Monat (mindestens
£ 50 pro Fonds) £ 50 pro Fonds)

ISA-Status: Geeignete Anlage Geeignete Anlage n.v. n. v. n.v. n.v.
fur die Aktien- und  fur die Aktien- und
Beteiligungs- Beteiligungs-
komponente komponente

Abgaben werden aus [ Ja Ja Ja Ja Ja Ja

dem Ertrag
entnommen:

Wertentwicklung in
der Vergangenheit:

Fondsstatus far
steuerliche Zwecke:

* Vor einer Zeichnung sollten Anleger sich Uber die Zeichnungskriterien fir jede Anteilsklasse, wie unter Absatz 2.2.2 erlautert,

informieren.

** Der Ausgabeaufschlag wird als Prozentsatz des angelegten Betrags ausgewiesen und entspricht 5,5049 % des Anteilpreises.

Angaben zur Wertentwicklung in der Vergangenheit sind in Anhang V enthalten

Der Fonds gilt fur steuerliche Zwecke als Aktienfonds.

111



ANHANG 11

QUALIFIZIERTE WERTPAPIER- UND DERIVATMARKTE

Jeder Fonds kann an Wertpapier- und Derivatemarkten handeln, bei denen es sich um
geregelte Markte handelt, die die Bedingungen flur qualifizierte Markte gemass COLL
5.2.10 erfullen, oder bei denen es sich um in EWR-Staaten* eingerichtete Markte handelt,
die geregelt sind, regelmassig arbeiten und der Offentlichkeit zuganglich sind.

* Belgien, Bulgarien, Danemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Estland, Griechenland,
Grossbritannien, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen,
Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumaénien,
Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn und Zypern.

Nachstehend sind die qualifizierten Markte aufgefuihrt, an denen die Fonds derzeit zum
Handel zugelassen sind:

Bitte beachten Sie, dass einige der qualifizierten Méarkte derzeit moglicherweise nicht
geodffnet sind. Sie werden erst dann geodffnet werden, wenn sie allen gebotenen
Sorgfaltspflichten (Due Diligence) nachgekommen sind.

Fir genehmigte Wertpapiere

NYSE Euronext

Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange (NYSE)

Kanada Toronto Stock Exchange
Tarkei Istanbul Stock Exchange
Schweiz SIX Swiss Exchange
Russland Moscow Exchange MICEX RTS

Fur genehmigte Derivate

Chicago Board Options Exchange (CBOE)

Chicago Board of Trade (CBOT)
Vereinigte Staaten

Chicago Mercantile Exchange (CME)

New York Mercantile Exchange(NYMEX)
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1.1

1.2

ANHANG 111

ANLAGE- UND KREDITAUFNAHMEBEFUGNISSE DER GESELLSCHAFT

Allgemeines

Das Vermégen jedes Fonds wird mit dem Ziel angelegt, das Anlageziel des
jeweiligen Fonds zu erreichen, aber auch unter Beachtung der Beschrankungen
gemass der Anlagepolitik des Fonds und dem vorliegenden Verkaufsprospekt sowie
der fur OGAWSs geltenden Beschrankungen in Kapitel 5 des COLL Sourcebook (,,COLL
5.

Normalerweise wird das Fondsvermdgen in voller Hohe angelegt. Ausgenommen
hiervon ist jeweils ein gewisser Betrag, der zur Verfolgung des Anlageziels des
Fonds, zur Rucknahme von Anteilen, zur effizienten Verwaltung des Fonds in Bezug
auf seine strategischen Ziele sowie fur sonstige nach vernunftgeméassem Ermessen
mit den Anlagezielen des Fonds verbundene Zwecke dient. Dieser Betrag schwankt
in Abhangigkeit der jeweiligen Umstande. Normalerweise sollte er zwar 10 % des
Gesamtwerts eines Fonds nicht Ubersteigen, wobei es jedoch Zeiten geben kann, in
denen der Anlageverwalter die Aktienmarkte fur Uberbewertet halt bzw. in denen er
davon ausgeht, dass eine Instabilitat vorherrscht, welche ungewd6hnliche Risiken
birgt. In solchen Féllen bzw. wahrend solcher Zeiten kann ein ho6heres
Liquiditatsniveau gewahrt und, sofern dies als ratsam erachtet wird, der Anteil der
gehaltenen festverzinslichen Wertpapiere, liquiden Mittel und geldnahen
Instrumente erhdht werden. Sofern die Marktbedingungen nicht als ungewdhnlich
riskant angesehen werden, durften die erhohten Betrdge nicht Uber 30 %
hinausgehen. Ein solcher Zeitraum durfte jeweils sechs Monate nicht Ubersteigen.

Umsichtige Risikostreuung

Der ACD muss gewahrleisten, dass das Vermégen jedes Fonds unter
Berucksichtigung der jeweiligen Anlageziele und der Anlagepolitik umsichtig
gestreut wird.

Deckung

1.2.1 Sofern das COLL Sourcebook den Abschluss einer Transaktion oder das
Halten einer Anlage nur dann gestattet (z. B. Anlagen in Optionsscheinen
und nicht oder teilweise einbezahlten Wertpapieren und die allgemeine
Annahme- oder Zeichnungsbefugnis), wenn madgliche Verpflichtungen aus
den Anlagetransaktionen oder dem Halten keinen Verstoss gegen einen
der Grenzbetrdge in COLL 5 bewirken wuirden, muss angenommen
werden, dass die maximale mdgliche Verbindlichkeit des Fonds nach einer
anderen dieser Regeln ebenfalls bertcksichtigt werden muss.
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2.1

2.2

1.2.2

Sofern eine Bestimmung im COLL Sourcebook den Abschluss einer
Anlagetransaktion oder das Halten einer Anlage nur dann gestattet, wenn
diese Anlagetransaktion oder das Halten oder andere &hnliche
Transaktionen gedeckt sind:

1.2.2.1 ist anzunehmen, dass der Fonds bei Anwendung einer dieser
Regeln gleichzeitig auch jede weitere Pflicht in Bezug auf
Deckung einhalt, und

1.2.2.2 darf kein Deckungselement mehr als einmal eingesetzt
werden.

OGAW — Allgemeines

Vorbehaltlich des Anlageziels und der Anlagepolitik eines Fonds darf das Vermdgen

eines Fonds vorbehaltlich anderweitiger Angaben in COLL 5 nur aus allen oder

einigen der folgenden Positionen bestehen:

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.4

2.1.5

Ubertragbare Wertpapiere;

zugelassene Geldmarktinstrumente;

zugelassene Anteile an zugelassenen Organismen fir gemeinsame
Anlagen;

zugelassene Derivate und Termingeschafte; und

zugelassene Einlagen.

In einem Fonds gehaltene Ubertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

mussen (vorbehaltlich der Bestimmungen in Absatz 2.3 dieses Anhangs):

2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.2.4

an einem nachfolgend beschriebenen qualifizierten Markt zugelassen sein
bzw. an einem qualifizierten Markt gehandelt werden, oder

an einem Markt in einem EWR-Mitgliedsland, der geregelt ist,
ordnungsmassig betrieben wird und der Offentlichkeit zuganglich ist,
gehandelt werden, oder

an einem qualifizierten Markt zugelassen sein bzw. an einem qualifizierten
Markt gehandelt werden, der vom ACD (wie nachfolgend beschrieben)
nach Beratschlagung mit der Verwahrstelle als qualifizierter Markt
festgelegt wurde, oder

Geldmarktinstrumente im Sinne von COLL 5.2.10 AR(1) (wie nachfolgend
in Absatz 10.5 ,Anlagen in zugelassenen Geldmarktinstrumenten*
beschrieben) sein, oder
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2.2.5 kirzlich ausgegebene Ubertragbare Wertpapiere sein, sofern

2.25.1 die Emissionsbedingungen die Verpflichtung enthalten, dass
die Zulassung zu einem qualifizierten Markt beantragt wird,
und

2.2.5.2 diese Zulassung innerhalb eines Jahres nach der Emission

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

3.4

gewahrleistet ist.

Maximal 10 % des Werts des Vermégens eines Fonds dirfen aus Ubertragbaren
Wertpapieren, die nicht unter Absatz 2.2 fallen, oder aus zugelassenen
Geldmarktinstrumenten, die nicht unter COLL 5.2.10 AR(1) fallen (wie
nachfolgend in Absatz 10.5 ,Anlagen in zugelassenen Geldmarktinstrumenten*
beschrieben), bestehen.

Die Anforderungen zur Streuung der Anlagen im Allgemeinen und in Bezug auf die
Anlage in Staatspapieren oder sonstigen Wertpapieren offentlicher Emittenten
gelten nicht in einem Zeitraum, in dem die Erfullung dieser Anforderungen nicht
praktisch moglich ist, sofern die Anforderung in Absatz 1.1 dieses Anhangs, eine
umsichtige Risikostreuung zu gewabhrleisten, eingehalten wird.

Ubertragbare Wertpapiere

Ein Ubertragbares Wertpapier ist eine Anlage, die unter Artikel 76 (Anteile usw.),
Artikel 77 (eine Verbindlichkeit schaffende oder anerkennende Instrumente),
Artikel 77A (alternative Schuldverschreibungen), Artikel 78 (Staatspapiere oder
Wertpapiere offentlicher Schuldner), Artikel 79 (ein Anrecht auf Anlagen
gewédhrende Instrumente) und Artikel 80 (bestimmte Wertpapiere darstellende
Zertifikate) des Regulated Activities Order fallt.

Eine Anlage ist kein Ubertragbares Wertpapier, wenn das Eigentum daran nicht
Ubertragen oder nur mit Zustimmung eines Dritten Ubertragen werden kann.

Unter Anwendung von Absatz 3.2 dieses Anhangs auf eine Anlage, die durch eine
Korperschaft ausgegeben wird und eine Anlage nach Artikel 76 (Anteile usw.)
oder 77 (eine Verbindlichkeit schaffende oder anerkennende Instrumente) oder
77A (alternative Schuldtitel) des Regulated Activities Order darstellt, kann die
Notwendigkeit einer Zustimmung seitens der Koérperschaft oder von Mitgliedern
oder Glaubigern derselben ausser Acht gelassen werden.

Eine Anlage ist kein uUbertragbares Wertpapier, wenn die Verpflichtung des
Wertpapierinhabers, sich an den Schulden des Emittenten zu beteiligen, nicht auf
einen derzeit vom Inhaber diesbeziiglich noch unbezahlten Betrag beschrénkt ist.
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3.5

Ein Fonds darf nur in ein Ubertragbares Wertpapier investieren, wenn dieses

folgende Kriterien erfullt:

3.5.1

3.5.2

3.5.3

3.5.4

3.5.5

der mogliche Verlust, der dem Fonds durch das Halten des Ubertragbaren

Wertpapiers entstehen kann, ist auf den Betrag begrenzt, der daflr

gezahlt wurde;

seine Liquiditat beeintrachtigt nicht die Fahigkeit des ACD, seiner

Verpflichtung zur Ricknahme von Anteilen auf Verlangen befugter

Anteilinhaber geméss dem COLL Sourcebook nachzukommen;

far das Wertpapier sind zuverlassige Bewertungen wie folgt erhaltlich:

3.5.3.1

3.5.3.2

fur ein Ubertragbares Wertpapier, das an einem qualifizierten
Markt zugelassen ist oder gehandelt wird, missen genaue,
zuverlassige und regulare Preise existieren, die entweder
Marktpreise sind oder Preise, die von
emittentenunabhangigen Bewertungssystemen bereitgestellt
werden;

far ein U0Obertragbares Wertpapier, das nicht an einem
qualifizierten Markt zugelassen ist oder gehandelt wird, muss
eine  regelméassige Bewertung  stattfinden, die auf
Informationen des Emittenten des Ubertragbaren Wertpapiers
oder eines kompetenten Investmentresearchs beruht;

far das Wertpapier sind angemessene Informationen wie folgt erhéltlich:

3.54.1

3.5.4.2

far ein Ubertragbares Wertpapier, das an einem qualifizierten
Markt zugelassen ist oder gehandelt wird, missen dem Markt
regelmassige, genaue und umfassende Informationen uber
das Ubertragbare Wertpapier oder gegebenenfalls Uber das
Portfolio des uUbertragbaren Wertpapiers zur Verfligung
stehen;

far ein UObertragbares Wertpapier, das nicht an einem
qualifizierten Markt zugelassen ist oder gehandelt wird,
mussen dem ACD regelmassige und genaue Informationen
Uber das ubertragbare Wertpapier oder gegebenenfalls tber
das Portfolio des Ubertragbaren Wertpapiers zur Verfigung
stehen;

es ist begebbar und
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3.6

3.7

3.8

3.9

3.5.6 seine Risiken werden vom Risikomanagementverfahren des ACD
angemessen erfasst.

Wenn dem ACD keine Informationen zur Verfigung stehen, die zu einer
anderweitigen Feststellung fuhren, wird davon ausgegangen, dass ein
Ubertragbares Wertpapier, das an einem qualifizierten Markt zugelassen ist oder
gehandelt wird,

3.6.1 die Fahigkeit des ACD, seiner Verpflichtung zur Ricknahme von Anteilen
auf Verlangen befugter Anteilinhaber nachzukommen, nicht beeintréachtigt,
und

3.6.2 begebbar ist.
Bis zu 5 % des Fondsvermégens kdnnen in Optionsscheinen angelegt werden.

Ein Anteil an einem geschlossenen Fonds gilt zum Zwecke der Anlage eines Fonds
als Ubertragbares Wertpapier, wenn er die in Absatz 3.5 oben genannten Kriterien
far Gbertragbare Wertpapiere erfullt und,

3.8.1 falls der geschlossene Fonds als Investmentgesellschaft oder
Investmentfonds errichtet wurde,

3.8.1.1 er Corporate Governance-Mechanismen fir Unternehmen
unterliegt, und

3.8.1.2 falls eine andere Person Anlageverwaltungstatigkeiten in
seinem Namen ausibt, diese Person nationalen Vorschriften
Uber den Anlegerschutz unterliegt, oder

3.8.2 falls der geschlossene Fonds nach dem Vertragsrecht errichtet wurde,

3.8.2.1 er Corporate Governance-Mechanismen unterliegt, die denen
far Unternehmen gleichwertig sind, und

3.8.2.2 er von einer Person verwaltet wird, die nationalen
Vorschriften tber den Anlegerschutz unterliegt.

Ein Fonds darf in eine andere Anlage investieren, die zum Zwecke der Anlage
eines Fonds als Ubertragbares Wertpapier gilt, sofern die Anlage

3.9.1 die in obigem Absatz 3.5 genannten Kriterien fur Ubertragbare
Wertpapiere erfullt und

3.9.2 durch die Performance anderer Vermodgenswerte besichert oder daran
gebunden ist, die sich von denen, in die ein Fonds investieren kann,
unterscheiden kénnen.
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3.10

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

Enthalt eine in Absatz 3.9 genannte Anlage eingebettete Derivate als
Komponente, gelten fur diese Komponente die Anforderungen dieses Abschnitts
in Bezug auf Derivate und Termingeschafte.

System der qualifizierten Markte: Zweck

Zum Schutz der Anleger sollten die Markte, an denen Anlagen eines Fonds
gehandelt werden, vom Zeitpunkt des Erwerbs bis zur Verdusserung der Anlage
eine angemessene Qualitat aufweisen (,,qualifiziert sein®).

Wenn ein Markt nicht mehr qualifiziert ist, verlieren Anlagen an diesem Markt den
Status zugelassener Wertpapiere. Es gilt die Beschrdnkung von Anlagen in nicht
zugelassenen Wertpapieren auf 10 %; wird dieser Grenzwert Uberschritten, weil
ein Markt nicht mehr qualifiziert ist, wird dies allgemein als unbeabsichtigte
Ubertretung betrachtet.

Ein Markt ist im Sinne der Regeln qualifiziert, wenn er:
4.3.1 ein geregelter Markt entsprechend der Definition im FCA Handbook oder

4.3.2 ein Markt in einem EWR-Mitgliedsland ist, der geregelt ist, ordnungsmassig
betrieben wird und der Offentlichkeit zugéanglich ist.

Ein nicht unter Absatz 4.3 dieses Anhangs fallender Markt ist im Sinne von COLL

5 qualifiziert, wenn:

4.4.1 der ACD nach Beratung mit und Benachrichtigung der Verwahrstelle
beschliesst, dass der entsprechende Markt fir die Anlage von oder den
Handel mit dem Vermdédgen eines Fonds geeignet ist;

4.4.2 der Markt in einer Liste im Prospekt enthalten ist, und
4.4.3 die Verwahrstelle angemessen Sorge dafur tragt, dass:
4.4.3.1 angemessene Verwahrungsmoéglichkeiten fir die an diesem

Markt gehandelte Anlage bereitgestellt werden kénnen, und

4.4.3.2 der ACD alle angemessenen Schritte unternommen hat, um
festzustellen, ob dieser Markt qualifiziert ist.

In Absatz 4.4.1 darf ein Markt nur dann als qualifiziert angesehen werden, wenn
er geregelt ist, ordnungsmassig betrieben wird, von einer auslandischen
Aufsichtsbehorde als Markt oder Borse oder selbstregulierende Organisation
anerkannt ist, der Offentlichkeit zuganglich ist, Uber angemessene Liquiditat
verfugt und geeignete Vorkehrungen fiir die ungehinderte Uberweisung von
Ertragen und Kapital an oder im Auftrag der Anleger aufweist.
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52

53

54

55

5.6

57

5.8

59

Streuung: Allgemeines

Diese Regel uber die Streuung gilt nicht fur Staatspapiere und sonstige
Wertpapiere offentlicher Emittenten.

Im Sinne dieser Anforderung sind Gesellschaften, die im Hinblick auf die
Erstellung des konsolidierten Abschlusses im Sinne der Richtlinie 83/349/EWG
oder nach den anerkannten internationalen Rechnungslegungsvorschriften
derselben Unternehmensgruppe angehéren, als eine einzige Korperschaft
anzusehen.

Maximal 20 % des Vermdgenswerts eines Fonds dirfen aus Einlagen bei einer
einzigen Korperschaft bestehen.

Maximal 5 % des Werts des Vermdgens eines Fonds dirfen aus Ubertragbaren
Wertpapieren (bzw. aus Zertifikaten, die solche Wertpapiere verkdrpern) oder
zugelassenen Geldmarktinstrumenten bestehen, die von einem einzigen
Emittenten begeben worden sind, wobei jedoch das Limit von 5 % in Bezug auf
bis zu 40 % des Vermdgenswerts eines Fonds auf 10 % angehoben wird
(gedeckte Anleihen miussen bei der Berechnung des Grenzwerts von 40 % nicht
beriucksichtigt werden).

Fir gedeckte Anleihen kann die Grenze von 5% auf 25 % des Werts des
Vermogens eines Fonds angehoben werden. Voraussetzung ist, dass wenn der
Fonds mehr als 5 % in gedeckte Anleihen investiert, die von ein und demselben
Emittenten begeben werden, der Gesamtwert der gehaltenen gedeckten Anleihen
80 % des Werts des Fondsvermdgens nicht Gberschreitet.

Im Fall von OTC-Derivaten darf das Engagement bei einzelnen Kontrahenten 5 %
des Vermoégenswerts eines Fonds nicht Uberschreiten. Dieser Grenzwert steigt auf
10 %, wenn es sich bei dem Kontrahenten um eine zugelassene Bank handelt.

Maximal 10 % des Vermégenswertes eines Fonds dirfen aus Anteilen eines
einzelnen Organismus fur gemeinsame Anlagen bestehen.

Maximal 20 % des Werts des Vermdgens des Fonds durfen aus uUbertragbaren
Wertpapieren und zugelassenen Geldmarktinstrumenten bestehen, die von
derselben Unternehmensgruppe begeben worden sind.

Bei Anwendung der in den Absatzen 5.3, 5.4 und 5.6 genannten Grenzwerte und
vorbehaltlich der Bestimmungen in Absatz 5.5 durfen maximal 20 % des Werts
des Vermogens eines Fonds eine Kombination von zwei oder mehr der folgenden
Komponenten darstellen:

o Ubertragbare Wertpapiere (einschliesslich gedeckter Anleihen) oder
zugelassene Geldmarktinstrumente, die begeben wurden von, oder

o Einlagen bei oder
o Engagements aus Transaktionen in OTC-Derivaten mit

einer einzigen Koérperschaft.
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5.10

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

Fur die Berechnung der Grenzwerte in den Abséatzen 5.6 und 5.9 dieses Absatzes
5 kann das Risiko in Bezug auf ein OTC-Derivat in dem Masse gesenkt werden,
wie eine entsprechende Sicherheit vorhanden ist, und sofern die Sicherheit jede
der folgenden Bedingungen erfullt:

5.10.1 Sie wird taglich auf der Grundlage des aktuellen Marktkurses bewertet
und Ubersteigt den Wert des entsprechenden Betrags;

5.10.2 sie ist lediglich vernachlassigbaren Risiken ausgesetzt (z.B.
Staatsanleihen mit erstklassiger Bonitétseinstufung oder Barmittel) und
liquide;

5.10.3 sie wird bei einer dritten Depotbank gehalten, die nicht mit dem Geber
in Verbindung steht, oder ist gegenuber den Folgen eines Ausfalls einer
verbundenen Partei rechtlich abgesichert, und

5.10.4 sie kann vom OGAW jederzeit in voller Hohe beigetrieben werden.
Kontrahentenrisiko und Emittentenkonzentration

Der ACD muss sicherstellen, dass fir das Kontrahentenrisiko, das sich aus einem
OTC-Derivat ergibt, die in den obigen Absatzen 5.6 und 5.9 aufgefihrten
Beschrankungen gelten.

Bei der Berechnung des Ausfallrisikos in Bezug auf einen Kontrahenten eines Fonds
gemass den Grenzwerten im obigen Absatz 5.6 muss der ACD den positiven Mark-
to-Market-Wert des OTC-Derivatkontrakts mit dem jeweiligen Kontrahenten
ansetzen.

Ein ACD darf die OTC-Derivatpositionen eines Fonds mit demselben Kontrahenten
saldieren, sofern er in die Lage ist, Saldierungsvereinbarungen mit dem
Kontrahenten im Namen des Fonds rechtlich durchzusetzen.

Die Saldierungsvereinbarungen in Absatz 6.3 sind nur fur OTC-Derivate mit
demselben Kontrahenten zulassig und gelten nicht fir sonstige Engagements des
Fonds bei demselben Kontrahenten.

Der ACD kann das Risiko des Fondsvermdgens gegenuber einem Kontrahenten eines
OTC-Derivats durch den Empfang von Sicherheiten reduzieren. Erhaltene
Sicherheiten mussen ausreichend liquide sein, so dass sie schnell zu einem Preis
verkauft werden koénnen, der in der N&he ihrer jeweiligen Bewertung vor dem
Verkauf liegt.

Der ACD muss bei der Berechnung des Kontrahentenrisikos geméass den

Beschrankungen in Absatz 5.6 oben Sicherheiten berlcksichtigen, wenn diese im
Namen eines Fonds an einen OTC-Kontrahenten ubertragen werden.
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6.7

6.8

6.9

7.1

7.2

7.3

Gemass Absatz 6.6 Ubertragene Sicherheiten kdénnen nur dann saldiert
bertcksichtigt werden, wenn der ACD in der Lage ist, Saldierungsvereinbarungen
mit dem entsprechenden Kontrahenten im Namen des betreffenden Fonds rechtlich
durchzusetzen.

Der ACD muss die in Absatz 5.6 oben aufgefiihrten
Emittentenkonzentrationsgrenzen auf Grundlage des zugrunde liegenden, durch den
Einsatz von OTC-Derivaten geschaffenen Risikos gemass dem Commitment-Ansatz
berechnen.

In Bezug auf das sich gemass Absatz 5.10 aus OTC-Derivaten ergebende Risiko
muss der ACD samtliche Kontrahentenrisiken aus den OTC-Derivaten bei der
Berechnung berucksichtigen.

Streuung: Staatspapiere und Wertpapiere o6ffentlicher Schuldner

Der folgende Abschnitt betrifft Staatspapiere und Wertpapiere o6ffentlicher
Schuldner (,,solche Wertpapiere®).

Wenn nicht mehr als 35 % des Vermdgenswerts eines Fonds in solchen
Wertpapieren einer einzigen Korperschaft angelegt werden, besteht kein
Grenzwert fur den Betrag, der in solchen Wertpapieren oder bei einer beliebigen
Emission angelegt werden kann.

Die Gesellschaft oder ein Fonds koénnen mehr als 35 % des Werts des
Fondsvermdgens in solchen Wertpapieren anlegen, die von einem einzelnen
Emittenten begeben wurden, sofern:

7.3.1 der ACD, bevor eine solche Anlage getatigt wird, sich mit der
Verwahrstelle beraten hat und aufgrund dessen der Auffassung ist, dass
der Emittent solcher Wertpapiere unter Bericksichtigung der Anlageziele
des zugelassenen Fonds geeignet ist;

7.3.2 maximal 30 % des Werts des Fondsvermégens aus solchen Wertpapieren
einer einzigen Emission bestehen;

7.3.3 das Vermogen eines Fonds solche Wertpapiere umfasst, die aus
mindestens sechs verschiedenen Emissionen stammen, die von diesem
oder einem anderen Emittenten begeben sein kénnen;

7.3.4 die von der FCA verlangten Offenlegungen im Verkaufsprospekt erfolgt
sind.
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8.1

Anlage in Organismen fur gemeinsame Anlagen

Bis zu 10 % des Werts des Fondsvermodgens dirfen in Anteile eines anderen

Organismus fur gemeinsame Anlagen (,,zweiter Organismus®) investiert werden,

sofern der zweite Organismus die folgenden Bedingungen erfullt:

8.1.1

8.1.2

8.1.3

Der zweite Organismus muss:

8.1.1.1 die notwendigen Bedingungen erfullen, um die Rechte
aufgrund der OGAW-Richtlinie auszuliben, oder

8.1.1.2 gemass der Bestimmung von Abschnitt 270 des Financial
Services and Markets Act 2000 anerkannt sein, oder

8.1.1.3 als Nicht-OGAW zugelassen sein (sofern die Anforderungen
von Artikel 50(1)(e) der OGAW-Richtlinie erflllt werden), oder

8.1.1.4 in einem anderen EWR-Mitgliedsland zugelassen sein (sofern
die Anforderungen von Artikel 50(1)(e) der OGAW-Richtlinie
erfullt werden), oder

8.1.1.5 von der zustandigen Behodrde eines OECD-Mitgliedslandes
(ausser einem anderen EWR-Staat) zugelassen sein, das:

@) das I0SCO Multilateral Memorandum of
Understanding unterzeichnet hat, und

(i) die Verwaltungsgesellschaft, die Satzung und die
Verwahrungsvertrage/ Verwahrstellenvertrage des
zweiten Organismus genehmigt hat;

(sofern die Anforderungen von Artikel 50(1)(e) der OGAW-
Richtlinie erfullt werden).

Fur den zweiten Organismus gelten Bedingungen, die untersagen, dass
mehr als 10 % des Werts des Fondsvermégens aus Anteilen an
Organismen fur gemeinsame Anlagen bestehen.

Anlagen durfen nur in zweiten Organismen oder anderen Organismen fur
gemeinsame Anlagen getéatigt werden, die vom ACD oder einem
verbundenen Unternehmen des ACD verwaltet werden, wenn der
Verkaufsprospekt des anlegenden Fonds zweifelsfrei angibt, dass er solche
Anlagen téatigen darf, und die im COLL Sourcebook enthaltenen
Vorschriften tUber eine Doppelbelastung eingehalten werden.
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8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.1.4 Wenn es sich bei dem zweiten Organismus um einen Umbrellafonds
handelt, gelten die Bestimmungen der Absatze 8.1.2 bis 8.1.3 fur jeden
Teilfonds so, als ob es sich um einen separaten Organismus handelte.

Das einem Fonds zurechenbare Fondsvermodgen darf vorbehaltlich der
Anforderungen des nachfolgenden Absatzes 8.3 Anteile eines anderen Fonds der
Gesellschaft (der ,,zweite Fonds*) umfassen.

Ein Fonds darf in Anteile eines ,zweiten Fonds" investieren bzw. derartige Anteile
veraussern, sofern:

8.3.1 der zweite Fonds keine Anteile eines anderen Fonds der Gesellschaft halt;

8.3.2 die in den nachfolgenden Absatzen 8.5 wund 8.6 aufgefuhrten
Anforderungen erfullt werden, und

8.3.3 maximal 35 % des Werts des Fondsvermégens des investierenden oder
veraussernden Fonds aus Anteilen des zweiten Fonds bestehen durfen.

Die Fonds durfen vorbehaltlich der im obigen Absatz 8.1 festgelegten Grenze in
Organismen flir gemeinsame Anlagen anlegen, die vom ACD verwaltet oder
betrieben werden oder deren Authorised Corporate Director der ACD der Fonds
oder eines seiner verbundenen Unternehmen ist.

Anlagen durfen nur in einen zweiten Fonds oder einen anderen Organismus fur
gemeinsame Anlagen getéatigt werden, der vom ACD verwaltet oder betrieben
wird oder dessen Authorised Corporate Director der ACD der Fonds oder eines
seiner verbundenen Unternehmen ist, wenn die im COLL Sourcebook enthaltenen
Vorschriften tUber eine Doppelbelastung eingehalten werden.

Wird ein erheblicher Anteil des Vermdégens eines Fonds in andere Organismen fur
gemeinsame Anlagen investiert, so betragt die maximale HOhe der
Verwaltungsgebihren, die dem Fonds von einem Organismus fur gemeinsame
Anlagen, in den der betreffende Fonds investiert, berechnet werden, 3 %.
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9. Anlage in unbezahlten und teilweise eingezahlten Wertpapieren

9.1 Ein Ubertragbares Wertpapier oder ein zugelassenes Geldmarktinstrument, fur
das ein beliebiger Betrag noch unbezahlt ist, fallt nur dann unter die
Anlagevollmacht, wenn vernunftigerweise abzusehen ist, dass der Betrag jeder
bestehenden und potenziellen Zahlungsaufforderung fir jede unbezahlte Summe
vom Fonds zum geforderten Zeitpunkt ohne Zuwiderhandlung gegen die Regeln in
COLL 5 gezahlt werden kann.

9.2 Ein Optionsschein, bei dem es sich um eine Anlage handelt, die unter Artikel 80
des Regulated Activities Order (bestimmte Wertpapiere darstellende Zertifikate)
fallt und die einer unter Artikel 79 (eine Berechtigung fur Anlagen gebende
Instrumente) des Regulated Activities Order fallenden Anlage ahnlich ist, darf nur
in das Fondsvermdgen aufgenommen werden, wenn er an einem qualifizierten
Wertpapiermarkt gehandelt wird.

10. Anlage in zugelassene Geldmarktinstrumente

10.1 Ein Fonds kann in zugelassenen Geldmarktinstrumenten anlegen, bei denen es
sich um in der Regel am Geldmarkt gehandelte Geldmarktinstrumente handelt,
die liquide sind und deren Wert jederzeit genau bestimmt werden kann.

10.2 Ein Geldmarktinstrument wird als in der Regel am Geldmarkt gehandelt
betrachtet, wenn

(a) es bei Ausgabe eine Laufzeit von bis zu 397 Tagen hat;
(b) es eine Restlaufzeit von bis zu 397 Tagen hat;

(c) seine Rendite regelmassig mindestens alle 397 Tage an die Lage am Geldmarkt
angepasst wird, oder

(d) es ein Risikoprofil einschliesslich Kredit- und Zinsrisiken hat, das dem eines
Instruments mit einer in den Absétzen 10.2(a) oder 10.2(b) genannten Laufzeit
entspricht, oder Renditeanpassungen gemass Absatz 10.2(c) unterliegt.

10.3 Ein Geldmarktinstrument wird als liquide angesehen, wenn es innerhalb eines
angemessen kurzen Zeitraums mit begrenzten Kosten verkauft werden kann.
Dabei ist die Verpflichtung des ACD zur Rucknahme von Anteilen auf Verlangen
befugter Anteilinhaber zu beriicksichtigen.
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10.4

10.5

10.6

Ein Geldmarktinstrument hat einen Wert, der jederzeit genau ermittelt werden
kann, wenn fehlerfreie und zuverlassige Bewertungssysteme zur Verfigung
stehen, die folgende Kriterien erflllen:

(a) sie ermoglichen dem ACD die Berechnung eines Nettoinventarwerts in
Ubereinstimmung mit dem Wert, zu dem das im Fonds gehaltene Instrument
zwischen sachverstandigen, vertragswilligen Geschéaftspartnern in einer
unabhéngigen Transaktion ausgetauscht werden kdnnte, und

(b) sie basieren auf Marktdaten oder Bewertungsmodellen, einschliesslich
Systemen, die auf der Methode der fortgefuhrten Anschaffungskosten
beruhen.

(c) Bei einem Geldmarktinstrument, das normalerweise auf dem Geldmarkt
gehandelt wird und an einem qualifizierten Markt zugelassen ist oder
gehandelt wird, wird davon ausgegangen, dass es liquide ist und einen Wert
hat, der jederzeit prazise bestimmt werden kann, wenn dem ACD keine
Informationen zur Verfugung stehen, die zu einer anderen Bestimmung fuhren
wurden.

Zusatzlich zu den an einem qualifizierten Markt zugelassenen oder gehandelten
Instrumenten kann ein Fonds in ein zugelassenes Geldmarktinstrument
investieren, sofern es die folgenden Anforderungen erfullt:

(a) die Emission oder der Emittent unterliegt Regelungen zum Schutz der Anleger
und Einlagen, und

(b) das Instrument ist in Ubereinstimmung mit nachstehendem Absatz 8.7
emittiert oder garantiert.

Die Emission oder der Emittent eines Geldmarktinstruments, das nicht an einem
qualifizierten Markt gehandelt wird, gilt als zum Zwecke des Schutzes der Anleger
und Einlagen reguliert, wenn:

(a) das Instrument ein zugelassenes Geldmarktinstrument ist;

(b) fur das Instrument angemessene Informationen (einschliesslich Informationen,
die eine angemessene Bewertung der mit dem Instrument verbundenen
Kreditrisiken erlauben) in Ubereinstimmung mit den nachstehenden Absatzen
10.9, 10.10 und 10.11 erhaltlich sind, und

(c) das Instrument frei Ubertragbar ist.
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10.7

10.8

Ein Fonds kann in ein zugelassenes Geldmarktinstrument investieren, wenn es:

(a) von einer der folgenden Institutionen emittiert oder garantiert ist:

(b)

O

Q)

(i)

(@iv)

)

(vi)

einer zentralstaatlichen Kérperschaft eines EWR-Mitgliedslandes oder,
sofern das EWR-Mitgliedsland ein Bundesstaat ist, einem Gliedstaat der
Foderation;

einer regionalen oder lokalen Kérperschaft eines EWR-Mitgliedslandes;

der Europaischen Zentralbank oder einer Zentralbank eines EWR-
Mitgliedslandes;

der Europaischen Union oder der Europaischen Investitionsbank;

einem Drittstaat oder im Falle eines Bundesstaates, einem Gliedstaat
der Foderation;

einer internationalen Einrichtung offentlich-rechtlichen Charakters, der
mindestens ein EWR-Mitgliedsland angehort, oder

von einer Kodrperschaft begeben wird, deren samtliche Wertpapiere auf einem

qualifizierten Markt gehandelt werden, oder

(c) von einem Institut emittiert oder garantiert werden, das:

0

(i)

gemass den im Gemeinschaftsrecht festgelegten Kriterien einer
Aufsicht unterstellt ist, oder

Aufsichtsbestimmungen, die nach Auffassung der FCA mindestens so
streng sind wie die des Europaischen Gemeinschaftsrechts, unterliegt
und diese einhalt.

Die Anforderung in Absatz 10.7 (c)(ii) gilt als von einem Institut erfillt, wenn

dieses Aufsichtsbestimmungen unterliegt und diese einhélt und wenn es eines

oder mehrere der folgenden Kriterien erfillt:

(a) Es hat seinen Sitz im Européaischen Wirtschaftsraum;

(b) Es hat seinen Sitz in einem OECD-Land, das zur Gruppe der 10 gehort;

(c) Es verfugt mindestens Uber ein Investment-Grade-Rating;

C)

Auf der Grundlage einer eingehenden Analyse des Emittenten kann

nachgewiesen werden, dass die fur diesen Emittenten geltenden

Aufsichtsbestimmungen mindestens so streng sind wie die des Européaischen

Gemeinschaftsrechts.
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10.9

10.10

10.11

Im Falle eines Geldmarktinstruments, das geméass den Absatzen 10.7 und 8.8
oben zugelassen ist oder von einer Einrichtung der in COLL 5.2.10EG genannten
Art emittiert wurde oder von einer Kdrperschaft gemass Absatz 10.7(a)(ii) oder
von einer internationalen Einrichtung offentlich-rechtlichen Charakters gemaéss
Absatz 10.7(a)(vi)(a) emittiert wurde, jedoch nicht von einer zentralstaatlichen
Korperschaft geméass 10.7(a)(i) garantiert ist, mussen die folgenden
Informationen zur Verfigung stehen:

(a) Informationen Uber die Emission und das Emissionsverfahren sowie uUber die
rechtliche und finanzielle Situation des Emittenten vor der Emission des
Instruments, deren Richtigkeit von entsprechend qualifizierten Dritten, die den

Anweisungen des Emittenten nicht unterliegen, bestéatigt wird;

(b) regelméssige Aktualisierungen dieser Informationen wund sobald ein

wesentliches Ereignis eintritt, und

(c) verfugbare und zuverlassige statistische Angaben zur Emission oder zum

Emissionsverfahren.

Im Falle eines zugelassenen Geldmarktinstruments, das von einer Einrichtung
gemass Absatz 10.7(c) ausgegeben oder garantiert ist, miussen die folgenden
Informationen zur Verfligung stehen:

0) Informationen Uber die Emission oder das Emissionsverfahren oder die
rechtliche und finanzielle Situation des Emittenten vor der Emission des

Instruments;

(ii) regelmassige Aktualisierungen dieser Informationen und sobald ein

wesentliches Ereignis eintritt, und

(iii) verfugbare zuverlassige statistische Angaben Uber die Emission oder das
Emissionsverfahren oder sonstige Angaben, die eine angemessene Bewertung
der mit der Anlage in diesen Instrumenten verbundenen Kreditrisiken

ermaoglichen.

Im Falle eines zugelassenen Geldmarktinstruments:

(a) gemaéss den Abséatzen 10.7(a)(i), 10.7(a)(iv) oder 10.7(a)(v), oder

(b) das von einer Korperschaft geméass Absatz 10.7(a)(ii) oder von einer
internationalen Einrichtung o6ffentlich-rechtlichen Charakters gemass Absatz
10.7(a)(vi)(a) emittiert wurde und von einer zentralstaatlichen Koérperschaft

gemass 10.7(a)(i) garantiert ist;

(c) miussen Informationen Uber die Emission oder das Emissionsverfahren oder die
rechtliche und finanzielle Situation des Emittenten vor der Emission des

Instruments zur Verfugung stehen.
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11.

11.1

11.2

Effizientes Portfoliomanagement

Die Fonds kdnnen Vermdgen einsetzen, um Transaktionen zum Zwecke eines
effizienten Portfoliomanagements abzuschliessen. Es gibt keine Begrenzung fir
den Betrag oder den Wert des Fondsvermdgens, der fur EPM-Geschafte
verwendet werden darf, aber der ACD muss gewéahrleisten, dass die Transaktion
wirtschaftlich angemessen ist, sich kostengiinstig realisieren lasst und fur eines
oder mehrere der folgenden spezifischen Ziele abgeschlossen wird: Reduzierung
der relevanten Risiken (sei es in Bezug auf den Kurs von Anlagen, Zinssatze oder
Wechselkurse) oder Reduzierung der relevanten Kosten und/oder Generierung
zusatzlichen Kapitals oder Ertrags bei Wahrung eines Risikoniveaus, das dem
Risikoprofil des Fonds und den Risikodiversifizierungsvorschriften geméass COLL
entspricht. Das Engagement muss durch Barmittel und/oder anderes Vermégen
voll gedeckt sein, sodass eine moglicherweise entstehende Zahlungs- oder
Lieferverpflichtung stets erflllt werden kann. Der Einsatz von Derivaten fur
Zwecke des effizienten Portfoliomanagements sollte nicht zu einem
Anstieg des Risikos der Fonds fuhren.

Zulassige Transaktionen sind solche, von denen der Fonds aus guten Grinden
annimmt, dass sie fur EPM wirtschaftlich geeignet sind, d. h.:

11.2.1  Transaktionen, die getétigt werden, um Risiken oder Kosten in Bezug auf
Schwankungen von Kursen, Zinsen oder Wechselkursen zu reduzieren,
wobei der ACD der begrindeten Meinung ist, dass die Transaktion Risiken
oder Kosten einer Art oder in einem Umfang, mindert, bei denen eine

Reduzierung sinnvoll ist, oder

11.2.2  Transaktionen, die zur Erwirtschaftung zusatzlichen Kapitalwachstums
oder zusatzlicher Ertrage fur den Fonds getatigt werden, indem Gewinne
genutzt werden, von denen der ACD aus guten Grinden annimmt, dass sie
(abgesehen von Ereignissen, die angemessenerweise nicht vorhersehbar

sind) sicher sind und aus folgenden Quellen stammen:

11.2.2.1 aus Kursungleichgewichten am Markt in Bezug auf den

Vermdogenswert, den der Fonds halt oder halten kdnnte, oder

11.2.2.2 aus dem Erhalt einer Pramie fur den Verkauf einer gedeckten
Kaufoption oder gedeckten Verkaufsoption auf einen
Vermégenswert des Fonds, den der Fonds bereit ist, zum

Ausitbungspreis zu kaufen bzw. zu veraussern, oder

11.2.2.3 aus Wertpapierleihgeschéaften.

Ein zuldssiges Geschaft in diesem Zusammenhang kann jederzeit

glattgestellt werden.
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11.3

12.

12.1

12.2

12.3

12.4

Transaktionen kénnen in Form von ,Derivatgeschaften” (also Transaktionen mit
Optionen, Futures oder Differenzkontrakten) oder Devisentermingeschaften
durchgefuhrt werden. Ein Derivatgeschaft muss sich entweder auf ein Derivat,
das an einem qualifizierten Markt fur derivative Finanzinstrumente gehandelt wird
(und nach den Regeln des betreffenden Marktes getéatigt wird), oder auf ein
ausserborslich gehandeltes Derivat, das die relevanten, in den FCA Rules
vorgesehenen Bedingungen erfullt, oder auf einen ,synthetischen Future“ (d. h.
ein zusammengesetztes Derivat, das aus zwei separaten Optionen gebildet wird)
beziehen. Devisentermintransaktionen missen mit Kontrahenten getatigt werden,
die den FCA Rules entsprechen. Eine zulassige Transaktion kann jederzeit
glattgestellt werden.

Derivate: Allgemeines

Ein Derivat- oder Termingeschaft darf flir einen Fonds nur eingegangen werden,
wenn die Transaktion einer der Arten entspricht, die nachfolgend in Absatz 13
(Zugelassene Transaktionen (Derivat- und Termingeschéafte)) beschrieben sind,
und die Transaktion gedeckt ist, wie in Absatz 23 (Deckung von Anlagen in
Derivaten) dieses Anhangs verlangt.

Wenn ein Fonds in Derivaten anlegt, darf das Risiko der Basiswerte die im COLL
Sourcebook genannten Grenzen in Bezug auf Streuung (COLL 5.2.11R Streuung:
Allgemeines; COLL 5.2.12R Streuung: Staatspapiere und Wertpapiere 6ffentlicher
Schuldner) nicht Ubersteigen; ausgenommen hiervon sind indexbasierte Derivate,
far die die nachfolgenden Regeln gelten.

Wenn ein Derivat in ein Ubertragbares Wertpapier oder ein zugelassenes
Geldmarktinstrument eingebettet ist, muss dies hinsichtlich der Einhaltung dieses
Abschnitts mit bertcksichtigt werden.

In ein Ubertragbares Wertpapier oder ein zugelassenes Geldmarktinstrument ist
ein Derivat eingebettet, wenn es eine Komponente enthalt, die die folgenden
Kriterien erfullt:

(a) Diese Komponente kann einen Teil oder alle Zahlungsstrome aus einem
Ubertragbaren Wertpapier oder zugelassenen Geldmarktinstrument, das als
Basisvertrag fungiert, in Abhangigkeit von einem bestimmten Zinssatz, Preis
eines Finanzinstruments, Wechselkurs, Preis- oder Kursindex, Bonitatsrating
oder -index oder einer anderen Variablen verandern. Die Zahlungsstrome
sind daher &ahnlichen Schwankungen ausgesetzt wie ein freistehendes
Derivat;

(b) seine wirtschaftlichen Merkmale und Risiken sind nicht eng mit den
wirtschaftlichen Merkmalen und Risiken des Basisvertrags verbunden, und
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12.5

12.6

12.7

12.8

(c) es hat einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil und die
Preisfestsetzung des Ubertragbaren Wertpapiers oder zugelassenen
Geldmarktinstruments.

In ein Ubertragbares Wertpapier oder ein zugelassenes Geldmarktinstrument ist
kein Derivat eingebettet, wenn es eine Komponente enthalt, die unabhéangig von
dem Ubertragbaren Wertpapier oder dem zugelassenen Geldmarktinstrument
vertraglich Ubertragbar ist. Diese Komponente ist als ein separates Instrument

anzusehen.

Wenn ein Fonds in einem indexbasierten Derivat anlegt und sofern der
entsprechende Index in den Geltungsbereich von COLL 5.2.33R (Relevant Indices
Relevante Messzahlen) fallt, missen die zugrunde liegenden Bestandteile des
Index fur die Zwecke von COLL 5.2.11R und COLL 5.2.12R nicht berlcksichtigt
werden.

Im Kontext dieses Verkaufsprospekts bezieht sich der Ausdruck ,effizientes
Portfoliomanagement”“ auf den Einsatz von (begrindeterweise vom ACD als
wirtschaftlich geeignet angesehenen und volilstandig gedeckten) Derivaten zur
Erzielung einer Reduzierung bestimmter relevanter Risiken, einer Reduzierung
von Kosten oder die Erwirtschaftung zusatzlichen Kapitals oder Ertrags fur die
Fonds ohne zusatzliche Risiken bzw. zu einem akzeptabel niedrigen Risikoniveau.

Der FP Argonaut Absolute Return Fund wird in der Lage sein, Derivate
nicht nur fuar Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements, sondern
auch zur Erreichung seiner Anlageziele und zur Verfolgung seiner
Anlagepolitik einzusetzen.

Wenn der ACD zur Erreichung der Anlageziele und zur Verfolgung der
Anlagepolitik eines Fonds in Derivate und Termingeschéafte investiert,
kann der Nettoinventarwert des betreffenden Fonds gelegentlich eine
erhohte Volatilitat aufweisen (sofern keine ausgleichenden
Anlagetechniken angewandt werden). Die Volatilitat eines solchen Fonds
kann aufgrund des Einsatzes von Derivaten und/oder Termingeschéaften
zur Erreichung der Anlageziele die allgemeine Marktvolatilitdt der
Méarkte, an denen die zugrunde liegenden Anlagen des Fonds gehandelt
werden, Ubersteigen. Der Einsatz von Derivaten und/oder
Termingeschaften zur Erreichung des Anlageziels eines Fonds kann dazu
fuhren, dass sich dessen Risikoprofil andert. Diese Anderung kann
erheblich ausfallen.
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13. Zugelassene Transaktionen (Derivat- und Termingeschafte)
13.1 Eine Transaktion mit einem Derivat muss
13.1.1 ein zugelassenes Derivat oder

13.1.2  ein Derivat betreffen, dass Absatz 16 (Transaktionen in OTC-Derivaten)
dieses Anhangs entspricht.

13.2 Bei einem Derivatgeschaft miussen die Basiswerte aus einer oder mehreren der
folgenden Positionen bestehen, in die der Fonds investieren darf: 9.1
Ubertragbare Wertpapiere, zugelassene Geldmarktinstrumente, die gemass
Absatz 9.1 (Anlage in zugelassenen Geldmarktinstrumenten) zugelassen sind,
Einlagen, geméass diesem Absatz zugelassene Derivate, Anteile von Organismen
fur gemeinsame Anlagen, die geméass Absatz 7.3.3 (Anlage in Organismen flr
gemeinsame Anlagen) zugelassen sind, Finanzindizes, welche die von COLL
5.2.20 (Zinssatze, Devisenkurse und Devisen vorgegebenen Kriterien erflllen.

13.3 Ein Geschéft mit einem zugelassenen Derivat muss auf einem qualifizierten
Derivatmarkt oder nach dessen Regeln erfolgen.

13.4 Ein Geschaft mit einem Derivat darf nicht dazu fuhren, dass ein Fonds von seinen
Anlagezielen entsprechend seiner Grundungsurkunde und der zuletzt
veroffentlichten Ausgabe dieses Verkaufsprospekts abweicht.

13.5 Ein Geschaft mit einem Derivat darf nicht mit dem Zweck abgeschlossen werden,
die Moglichkeit eines ungedeckten Verkaufs eines oder mehrerer Ubertragbarer
Wertpapiere, von Geldmarktinstrumenten, Anteilen an Organismen fur
gemeinsame Anlagen oder von Derivaten zu schaffen.

13.6 Samtliche Termingeschéfte mussen mit einer qualifizierten Institution oder einer
zugelassenen Bank erfolgen.

14. Derivaten zugrunde liegende Finanzindizes
14.1 Die in Absatz 14.2 genannten Finanzindizes erfillen folgende Kriterien:
(a) der Index ist hinreichend diversifiziert;

(b) der Index stellt einen geeigneten Vergleichsindex fur den Markt dar, auf den er
sich bezieht, und

(c) der Index wird in angemessener Weise veroffentlicht.
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14.2

14.3

14.4

14.5

Ein Finanzindex ist hinreichend diversifiziert, wenn:

@

(b)

©

er so zusammengesetzt ist, dass Kursschwankungen oder Handelsaktivitaten
in Bezug auf eine Komponente die Performance des Gesamtindex nicht
unangemessen beeinflussen;

falls er sich aus Vermégenswerten zusammensetzt, in die ein Fonds
investieren darf, seine Zusammensetzung zumindest entsprechend den in
diesem Abschnitt genannten Anforderungen hinsichtlich Streuung und
Konzentration diversifiziert ist, und

falls er sich aus Vermdgenswerten zusammensetzt, in die ein Fonds nicht
investieren darf, er in einer Weise diversifiziert ist, die der Diversifizierung
entspricht, welche durch die in diesem Abschnitt genannten Anforderungen
hinsichtlich Streuung und Konzentration erreicht wird.

Ein Finanzindex stellt einen geeigneten Vergleichsindex fiir den Markt dar, auf den

er sich bezieht, wenn:

€Y

(b)

©)

er die Performance einer reprasentativen Gruppe von Basiswerten auf
relevante und angemessene Weise bewertet;

er nach offentlich verfliigbaren Kriterien regelmaéassig Uberprift oder angepasst
wird, um sicherzustellen, dass er fortwdhrend die Markte widerspiegelt, auf die
er sich bezieht, und

die Basiswerte ausreichend liquide sind und den Nutzern gegebenenfalls seine
Nachbildung erlauben.

Ein Finanzindex wird in angemessener Weise verdffentlicht, wenn:

@

(b)

seine Veroffentlichung auf soliden Verfahren zum Bezug von Kursen sowie zur
Berechnung und anschliessenden Verdffentlichung des Indexwertes beruht,
einschliesslich Verfahren zur Kursermittlung bei Komponenten, fir die kein
Marktpreis verfugbar ist, und

rechtzeitig und auf Dbreiter Basis wesentliche Informationen Uber
Angelegenheiten wie Berechnung, Anpassung, Methoden, Indexveranderungen
oder operative Schwierigkeiten bei der Bereitstellung aktueller oder genauer
Informationen zur Verfigung gestellt werden.

Erfullt die Zusammensetzung der Basiswerte bei einem Derivatgeschaft nicht die

far einen Finanzindex geltenden Anforderungen, sind die Basiswerte bei dieser

Transaktion, wenn sie die Anforderungen in Bezug auf andere Basiswerte gemass

Absatz 13.2 erflllen, als eine Kombination aus diesen Basiswerten zu betrachten.
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15.

15.1

16.

16.1

17.

17.1

Transaktionen zum Erwerb von Vermdégensgegenstanden

Ein Derivat- oder Termingeschaft, das dazu fuhren wirde oder koénnte, dass
Vermoégen fur Rechnung der Gesellschaft Gbergeben wird, darf nur abgeschlossen
werden, wenn dieses Vermdgen fur Rechnung der Gesellschaft gehalten werden
kann und der ACD angemessen dafiir Sorge getragen hat, dass die Ubergabe des
Vermoégens im Rahmen der Transaktion nicht zu einer Verletzung der Vorschriften
des COLL Sourcebook fuhrt.

Anforderung der Deckung von Verkaufspositionen

Eine Vereinbarung durch oder im Auftrag der Gesellschaft zur Verdusserung von
Vermogenswerten oder Rechten kann nur erfolgen, wenn die Verpflichtung, die
Verausserung durchzufihren, und jede ahnliche Verpflichtung von der
Gesellschaft umgehend erfullt werden kann, indem die Ubergabe des
Vermogensgegenstands erfillt oder die Abtretung von Rechten erfolgt, und der
genannte Vermobgensgegenstand und die genannten Rechte zum
Vertragszeitpunkt im Besitz der Gesellschaft sind. Diese Anforderung gilt nicht fur
eine Einlage.

Transaktionen in OTC-Derivaten
Transaktionen in OTC-Derivativen gemass Absatz 13.1.2 missen:

17.1.1 in einem Future-Kontrakt, einer Option oder einem Differenzgeschaft
und

17.1.2 mit einem zugelassenen Kontrahenten erfolgen. Ein Kontrahent bei
einer Transaktion in Derivaten ist nur zugelassen, wenn es sich dabei
um eine qualifizierte Institution oder eine zugelassene Bank oder um
eine natdrliche Person handelt, deren Zulassung (einschliesslich
etwaiger Anforderungen oder Beschrankungen) gemass dem FCA
Register bzw. deren Zulassung in ihrem jeweiligen Land ihr gestattet,
die Transaktion auf eigene Rechnung und ausserborslich einzugehen;

17.1.3 zu genehmigten Bedingungen erfolgen, d. h., die Bedingungen der
Transaktion in Derivaten werden nur genehmigt, wenn der ACD
mindestens taglich eine zuverlassige und Uberprifbare Bewertung
hinsichtlich dieser Transaktion durchfuhrt, die ihrem beizulegenden
Zeitwert entspricht und die nicht nur auf den Marktkursen des
Kontrahenten beruht, und wenn der ACD eine oder mehrere weitere
Transaktionen eingehen kann, um diese Transaktion zu ihrem
beizulegenden Zeitwert zu verkaufen, zu realisieren oder glattzustellen,
und
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18.

18.1

17.1.4 zur zuverlassigen Bewertung geeignet sein. Eine Transaktion in
Derivaten ist nur dann zur zuverlassigen Bewertung geeignet, wenn der
ACD mit angemessener Sorgfalt feststellt, dass er (sofern die
Transaktion eingegangen wird) Uber die gesamte Laufzeit des Derivats
hinweg fahig ist, die betreffende Anlage mit angemessener Genauigkeit
zu bewerten:

17.1.4.1 auf der Grundlage eines aktuellen Marktwertes, der vom
ACD und der Verwahrstelle als zuverlassig vereinbart
wurde, oder

17.1.4.2 wenn der in Absatz 17.1.4.1 genannte Wert nicht verfugbar
ist, auf der Grundlage eines Preismodells, das nach Ansicht
des ACD und der Verwahrstelle eine angemessene
anerkannte Methode verwendet, und

17.1.5 einer Uberprifbaren Bewertung unterliegen: Ein Derivatgeschaft
unterliegt nur dann einer UuUberprufbaren Bewertung, wenn die
Bewertung (sofern die Transaktion eingegangen wird) Uber die gesamte
Laufzeit des Derivats hinweg wie folgt Uberpruft wird:

17.1.5.1 von einem geeigneten Dritten, der vom Kontrahenten des
Derivats unabhangig ist, und zwar mit angemessener
Haufigkeit und derart, dass der ACD sie Uberprifen kann,
oder

17.1.5.2 von einer Abteilung innerhalb des ACD, die von der fur die
Verwaltung des Fonds zusté&ndigen Abteilung unabhangig
und fur diesen Zweck angemessen ausgestattet ist.

Fur die Zwecke des obigen Absatzes 17.1.3 ist der beizulegende Zeitwert der
Betrag, zu dem zwischen sachverstandigen, vertragswilligen und unter voneinander
unabhangigen Geschaftspartnern zu marktiblichen Bedingungen ein Vermdgenswert
getauscht oder eine Verbindlichkeit beglichen werden kdnnte.

Bewertung von OTC-Derivaten
Fur die Zwecke von Absatz 17.1.3. muss der ACD:

18.1.1 Vereinbarungen und Verfahren einrichten, umsetzen und
aufrechterhalten, die eine angemessene, transparente und faire Bewertung
der Risiken eines Fonds aus OTC-Derivaten gewéahrleisten, und

18.1.2 sicherstellen, dass der beizulegende Zeitwert von OTC-Derivaten einer
angemessenen, prézisen und unabhangigen Beurteilung unterzogen wird.
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18.2

18.3

19.

19.1

19.2

19.3

20.

20.1

Sofern die im obigen Absatz 18.1 erwahnten Vereinbarungen und Verfahren die
Durchfihrung bestimmter Massnahmen durch Dritte umfassen, muss der ACD die
Anforderungen von SYSC 8.1.13 R (Zusatzanforderungen fir eine
Verwaltungsgesellschaft) und COLL 6.6A.4 R (4) bis (6) (Due-Diligence-
Anforderungen fir AFMs von OGAW) erfillen.

Die in Absatz 18.1 oben erwahnten Vereinbarungen und Verfahren mussen:

18.3.1 angemessen sein und dem Wesen und der Komplexitat des jeweiligen
OTC-Derivats entsprechen, und

18.3.2 angemessen dokumentiert werden.
Risikomanagement

Der ACD wendet einen Risikomanagementprozess (einschliesslich
Risikomanagementrichtlinie gemass COLL 6.12) an, der ihn in die Lage versetzt,
jederzeit das Risiko der Positionen eines Fonds sowie deren jeweiligen Beitrag
zum Gesamtrisikoprofil des Fonds zu Uberwachen und zu messen.

Bevor er den Prozess anwendet, teilt der ACD der FCA Einzelheiten des
Risikomanagement-Prozesses  mit. Die folgenden Detailangaben  zum
Risikomanagementprozess mussen der FCA regelmassig, mindestens jedoch
jahrlich, mitgeteilt werden:

19.2.1  Ein wahrheitsgetreues und angemessenes Bild der Arten der innerhalb
des Fonds zu verwendenden Derivate und Termingeschéafte,
einschliesslich ihrer jeweiligen zugrunde liegenden Risiken und
anwendbaren quantitativen Beschrankungen, und

19.2.2 Die Methoden zur Einschatzung der Risiken von Derivaten und
Termingeschéaften.

Der ACD muss die FCA im Voraus Uber wesentliche Anderungen an den oben
aufgefuhrten Angaben informieren.

Anlagen in Einlagen

Der Fonds darf nur in Einlagen bei einer zugelassenen Bank anlegen, die auf
Verlangen zuriickzuzahlen sind oder abgehoben werden kdnnen und spéatestens in
zwolf Monaten fallig werden.
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21.

21.1

21.2

21.3

21.4

Aktienleihe

Der Abschluss von Wertpapierleih- oder Pensionsgeschaften fur Rechnung des
Fonds im Hinblick auf die Erwirtschaftung zuséatzlicher Ertrage fir den Fonds und
damit seine Anleger ist gestattet.

Die in diesem Abschnitt zugelassene spezifische Methode der Aktienleihe ist
eigentlich keine Transaktion, die einem Leihgeschéaft im herkdmmlichen Sinne
entspricht. Es handelt sich eher um ein Geschéaft, wie es in Abschnitt 263B des
Taxation of Chargeable Gains Act 1992 beschrieben ist, wobei der Leihgeber dem
Leihnehmer Wertpapiere in einer anderen Weise als dem Verkauf tbertragt und
der Leihnehmer diese Wertpapiere oder Wertpapiere in gleicher Menge und Art zu
einem spéateren Zeitpunkt an den Leihgeber zurickgibt. Guten Marktpraktiken
entsprechend findet noch eine weitere Transaktion statt, bei der Vermdgenswerte
Ubertragen werden, um dem ,,Leihgeber” eine Sicherheit zu stellen, die das Risiko
einer zukinftigen unzureichenden Ruckibertragung der Wertpapiere abdeckt.

Die in diesem Abschnitt genehmigte Wertpapierleihe kann von dem Fonds
durchgefuhrt werden, wenn sie nach der begriindeten Ansicht des Fonds geeignet
ist, zusatzliche Ertrage fur den Fonds mit einem annehmbaren Risiko zu
erwirtschaften.

Die Gesellschaft oder die Verwahrstelle im Auftrag der Gesellschaft kann nur dann
eine Aktienleihvereinbarung eingehen, wie sie in Abschnitt 263B des Taxation of
Chargeable Gains Act von 1992 (ohne die Erweiterung durch Abschnitt 263C)
vorgesehen sind, wenn:

21.4.1 samtliche Bedingungen der Vereinbarung, nach der Wertpapiere von der
Verwahrstelle zugunsten des Fonds wiedererworben werden sollen, fir
die Verwahrstelle annehmbar sind und gangigen Marktpraktiken
entsprechen,

21.4.2 der Kontrahent:
21.4.2.1 eine autorisierte Person oder

21.4.2.2 eine von einer Aufsichtsbehdrde in seinem jeweiligen
Heimatland autorisierte Person oder

21.4.2.3 eine als Broker/Handler bei der US-amerikanischen
Securities and Exchange Commission eingetragene Person
oder

21.4.2.4 eine Bank oder eine Zweigstelle einer Bank ist, die befugt
ist, in Bezug auf OTC-Derivate mit Kapitalanlagen zu
handeln und von mindestens einem der folgenden
Bundesaufsichtsamter fir das Kreditwesen der Vereinigten
Staaten von Amerika beaufsichtigt wird:
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(a) das Office of the Comptroller of the Currency;

(b) die Federal Deposit Insurance Corporation;
(©) das Board of Governors des Federal Reserve System
und

(d) das Office of Thrift Supervision und

21.4.3 Sicherheiten fur die Verbindlichkeit des Kontrahenten geméss den
Bedingungen in Absatz 21.4.1 erhalten wurden und die Sicherheiten:

21.4.3.1 far die Verwahrstelle annehmbar,
21.4.3.2 angemessen und
21.4.3.3 frihzeitig genug fallig ist.

21.4.4 Der Kontrahent im Sinne von Absatz 21.4 ist die Person, die im Rahmen
der in Absatz 21.4.1 erwahnten Vereinbarung verpflichtet ist, der
Verwahrstelle die von der Verwahrstelle im Rahmen der
Aktienleihvereinbarung uUbertragenen Wertpapiere oder identische

Wertpapiere zu Ubertragen.

21.4.5 Absatz 21.4.3 gqilt nicht fur eine Aktienleihe, die Uber das
Wertpapierleihgeschéftssystem (Securities Lending and Borrowing
Programme) von Euroclear Bank SA/NV vorgenommen wird.

21.5 Die Verwahrstelle muss gewahrleisten, dass der Wert der Sicherheit stets
mindestens dem Wert der von der Verwahrstelle Ubertragenen Wertpapiere
entspricht. Diese Pflicht kann fur Sicherheiten, deren Gultigkeit demnéchst ablauft
oder abgelaufen ist, als erfullt betrachtet werden, wenn die Verwahrstelle
angemessen Sorge dafur tragt, dass spatestens zum Geschéaftsschluss am Tag
des Ablaufs erneut ausreichende Sicherheiten tUbertragen werden.

21.6 Jedwede Vereinbarung tber die Ubertragung von Wertpapieren oder Sicherheiten
(oder der jeweiligen Entsprechung) zu einem spéteren Zeitpunkt kann fir die
Zwecke der Bewertung gemass dem COLL Sourcebook als eine bedingungsfreie
Vereinbarung Uber den Verkauf oder die Ubertragung von
Vermoégensgegenstanden betrachtet werden, ungeachtet dessen, ob der
Vermogensgegenstand Teil des Fondsvermdégens ist oder nicht.
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21.7

22.

22.1

22.2

22.3

22.4

23.

23.1

Der Wert des Fondsvermdégens, das flir Wertpapierleihgeschafte eingesetzt
werden darf, ist nicht begrenzt.

Organismen, die einen Index nachbilden

Ein Fonds kann bis zu 20 % des Werts seines Vermdgens in Anteilen und
Schuldtiteln ein und desselben Emittenten anlegen, wenn es ausdrickliche
Anlagepolitik ist, die Zusammensetzung eines relevanten Index entsprechend der
nachstehenden Definition nachzubilden.

Der Grenzwert von 20 % kann fur einen bestimmten Fonds auf bis zu 35 % des
Vermogenswerts angehoben werden, allerdings nur in Bezug auf eine einzige
Einrichtung und sofern dies aufgrund aussergewohnlicher Marktbedingungen
gerechtfertigt ist.

Im Fall eines Fonds, der einen Index nachbildet, muss das Fondsvermédgen nicht
die exakte Zusammensetzung und Gewichtung des zugrunde liegenden Index
aufweisen, wenn eine Abweichung aus Grunden einer geringen Liquiditat oder
Ubermaéssiger Kosten fir den Organismus beim Handel mit einem Basiswert
angebracht ist.

Die oben genannten Indizes erfillen folgende Kriterien:
22.4.1 Die Zusammensetzung ist hinreichend diversifiziert;

22.4.2 der Index stellt eine adaquate Bezugsgrundlage fur den Markt dar, auf
den er sich bezieht, und

22.4.3 der Index wird in angemessener Weise veroffentlicht.
Deckung fur Anlagen in Derivaten

Ein Fonds darf im Rahmen seiner Anlagepolitik in Derivaten und Termingeschaften
anlegen, sofern:

23.1.1  sein Gesamtrisiko in Bezug auf im Fonds gehaltene Derivate und
Termingeschafte den Nettowert des Fondsvermdgens nicht Ubersteigt,
und

23.1.2 das Gesamtrisiko der zugrunde liegenden Vermdégenswerte insgesamt
die in Absatz 5 oben (Streuung: Allgemeines) genannten Anlagegrenzen
nicht Uberschreitet.
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24.

24.1

24.2

25.

25.1

25.2

25.3

25.4

25.5

Tagliche Berechnung des Gesamtrisikos
Der ACD muss das Gesamtrisiko eines Fonds mindestens taglich berechnen.

Fur die Zwecke dieses Abschnitts muss das Risiko unter Berilicksichtigung des
aktuellen Werts der Basiswerte, des Kontrahentenrisikos, zukunftiger
Marktbewegungen und der zur Liquidierung von Positionen verfligbaren Zeit
berechnet werden.

Berechnung des Gesamtrisikos
Der ACD muss das Gesamtrisiko eines von ihm verwalteten Fonds entweder als:

25.1.1 das durch den Einsatz von Derivaten und Termingeschaften
(einschliesslich der in Absatz 12 (Derivate: Allgemeines) erwéhnten
eingebetteten Derivate) geschaffene inkrementelle Risiko bzw. die
hierdurch geschaffene inkrementelle Hebelung, die maximal 100 % des
Nettowerts des Fondsvermégens betragen darf, oder als

25.1.2 das Marktrisiko des Fondsvermdgens berechnen.

Der ACD hat fur die Berechnung des Gesamtrisikos eines Fonds entweder
25.2.1 den Commitment-Ansatz oder

25.2.2 den Value-at-Risk-Ansatz zu verwenden.

Der ACD muss sicherstellen, dass die in Absatz 25.2 gewahlte Methode
angemessen ist. Hierbei ist Folgendes zu berucksichtigen:

25.3.1 Die vom Fonds verfolgte Anlagestrategie;

25.3.2 Die Arten und die Komplexitdt der verwendeten Derivate und
Termingeschafte, und

25.3.3 Der Anteil des Fondsvermoégens, der Derivate und Termingeschéfte
umfasst.

Sofern ein Fonds Techniken und Instrumente wie z. B. Pensionsgeschafte oder
Wertpapierleihgeschafte gemass Absatz 19 (Aktienleihe) einsetzt, um eine
zusatzliche Hebelung oder ein zuséatzliches Marktrisiko zu schaffen, muss der ACD
diese Transaktionen bei der Berechnung des Gesamtrisikos bertcksichtigen.

Fur die Zwecke von Absatz 25.2 bezieht sich der Begriff ,,Value at Risk* auf eine
Kennzahl zur Messung des maximalen erwarteten Verlusts bei einem
vorgegebenen Konfidenzniveau Uber einen bestimmten Zeitraum hinweg.
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25.6

25.7

25.8

25.9

25.10

26.

26.1

26.2

Sofern der ACD fiur die Berechnung des Gesamtrisikos den Commitment-Ansatz
anwendet, muss er:

25.6.1 sicherstellen, dass er diesen Ansatz auf alle Derivate und
Termingeschafte (einschliesslich den in Absatz 12 (Derivate:
Allgemeines) erwahnten eingebetteten Derivaten) anwendet, ganz
gleich, ob diese im Rahmen der allgemeinen Anlagepolitik des Fonds,
zur Reduzierung von Risiken oder zu Zwecken eines effizienten
Portfoliomanagements geméss Absatz 21 (Aktienleihe) eingesetzt
werden, und

25.6.2 samtliche Derivate oder Termingeschafte in den Marktwert einer
aquivalenten Position des Basiswerts des jeweiligen Derivats oder
Termingeschafts umrechnen (Standard-Commitment-Ansatz).

Der ACD kann andere Berechnungsmethoden anwenden, die dem Standard-
Commitment-Ansatz gleichwertig sind.

Der ACD kann bei der Berechnung des Gesamtrisikos eines Fonds Saldierungs-
und Absicherungsvereinbarungen bertcksichtigen, sofern diese Vereinbarungen
keine offensichtlichen und wesentlichen Risiken ausser Acht lassen und zu einer
eindeutigen Reduzierung des Risikos fuhren.

Sofern der Einsatz von Derivaten oder Termingeschaften kein zusétzliches Risiko
far den Fonds schafft, braucht das zugrunde liegende Risiko bei der Commitment-
Berechnung nicht berucksichtigt zu werden.

Bei Verwendung des Commitment-Ansatzes brauchen bei der Berechnung des
Gesamtrisikos vorléaufige Kreditaufnahmevereinbarungen, die geméss Absatz 28
(Kreditaufnahmebefugnisse) im Namen des Fonds abgeschlossen werden, nicht
bericksichtigt zu werden.

Deckung und Kreditaufnahme

Barmittel aus einer Kreditaufnahme, wobei der ACD in begriundeter Weise davon
ausgeht, dass der Kreditgeber eine qualifizierte Institution oder eine zugelassene
Bank ist, steht als Deckung geméass Absatz 23 dieses Anhangs zur Verfugung,
solange die Ublichen Kreditlimits (siehe unten) eingehalten werden.

Wenn die Gesellschaft fur die Zwecke dieses Absatzes einen Wahrungsbetrag bei
einer qualifizierten Institution oder einer zugelassenen Bank aufnimmt und einen
Betrag in einer anderen Wahrung in mindestens der H6he dieses Kredits fur die
Dauer der Einlage beim Kreditgeber (oder dessen Vertreter oder
Bevollméchtigten) hélt, gilt dies, als ob die aufgenommene Wé&hrung und nicht die
hinterlegte Wahrung Teil des Fondsvermégens waéare. In diesem Fall sind die
Ublichen Kreditlimits geméss Absatz 29 30 (Befugnisse zur Kreditaufnahme)
dieses Anhangs fur diese Kreditaufnahme nicht anwendbar.
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27.

27.1

27.2

28.

28.1

28.2

28.3

28.4

Barmittel und geldnahe Anlagen

Barmittel und geldnahe Anlagen dirfen nur im Vermdgen eines Fonds gehalten
werden, wenn dies als notwendig erachtet werden kann, um:

27.1.1  die Anlageziele des Fonds zu erreichen oder
27.1.2 die Rucknahme von Anteilen oder

27.1.3 die effiziente Verwaltung des Fonds in Ubereinstimmung mit seinem
Anlageziel oder

27.1.4 andere, nach vernunftgeméssem Ermessen mit dem Anlageziel des
Fonds verbundene Zwecke zu verfolgen.

Wahrend des Erstangebots kann das Fondsvermdgen ohne Beschrankungen aus
Barmitteln und geldnahen Anlagen bestehen.

Allgemeines

Es ist vorgesehen, dass das Fondsvermdgen in der Regel in voller Hohe angelegt
wird. Es kann jedoch zeitweise angebracht sein, es nicht in voller Hohe
anzulegen, sofern der ACD dies in begrindeter Weise als notwendig erachtet, um
die Ricknahme von Anteilen und die effiziente Verwaltung des Fonds oder
andere, nach vernunftgemassem Ermessen mit dem Anlageziel eines Fonds
verbundene Ziele zu gestatten.

Wenn ein Fonds Anteile eines anderen Organismus fur gemeinsame Anlagen, der
durch den ACD oder ein verbundenes Unternehmen des ACD verwaltet oder
betrieben wird, erwirbt oder veraussert, muss der ACD dem Fonds zum
Geschéftsschluss am vierten Geschaftstag den Betrag eines etwaigen
Ausgabeaufschlags fur den Kauf oder, im Fall der Verausserung, eine etwaige
Verausserungsgebuhr zahlen.

Ein potenzieller Verstoss gegen diese Grenzen stellt kein Hindernis fur die
Ausubung der mit den Anlagen des Fonds verbundenen Rechte dar. Der ACD
muss jedoch im Falle eines weiteren Verstosses so schnell wie mdglich und unter
Wahrung der Interessen der Anteilinhaber diejenigen Massnahmen ergreifen, die
zur Einhaltung der Anlagegrenzen erforderlich sind.

Es ist nicht vorgesehen, dass sich die Gesellschaft fur die unmittelbare
Durchfuhrung ihres Geschéfts an Immobilien oder Sachwerten beteiligt.
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29. Underwriting

Unter gewissen Voraussetzungen, die im COLL Sourcebook festgelegt sind, kénnen
auch Emissions-, Unteremissions- und Platzierungsvertrage fir Rechnung der
Gesellschaft abgeschlossen werden.

30. Befugnisse zur Kreditaufnahme

30.1 Der ACD kann auf Anweisung des Fonds und entsprechend dem COLL Sourcebook
von einer qualifizierten Institution oder einer zugelassenen Bank Mittel fur den
Einsatz durch den Fonds unter der Bedingung aufnehmen, dass die
aufgenommenen Mittel aus dem Vermégen zuriickzuzahlen sind.

30.2 Die Mittel durfen nur vortubergehend und nicht dauernd und ohne vorherige
Einwilligung der Verwahrstelle auf keinen Fall langer als drei Monate
aufgenommen werden; die Einwilligung kann nur unter Bedingungen gegeben
werden, die die Verwahrstelle fir angemessen halt, um sicherzustellen, dass die
Kreditaufnahmen vorubergehend bleiben.

30.3 Der ACD muss sicherstellen, dass die Kreditaufnahmen an einem beliebigen
Geschéftstag nicht mehr als 10 % des Fondsvermdgens ausmachen.

30.4 Diese Beschrankungen hinsichtlich Kreditaufnahmen gelten nicht fur parallele
Kreditaufnahmen zur Devisenkurssicherung (d. h. Kreditaufnahmen, die im
Hinblick auf Minderung oder Ausschaltung des Wechselkursrisikos durch
Schwankungen gestattet sind).

31. Beschrankungen bezuglich der Verleihung von Vermodgenswerten, bei
denen es sich nicht um Barmittel handelt

31.1 Fondsvermdgen, bei dem es sich nicht um Bargeld handelt, darf nicht in Form von
Einlagen oder anderweitig verliehen werden.

31.2 Gemass Absatz 21 (Aktienleihe) zulassige Transaktionen sind nicht als Leihe im
Sinne von Absatz 31.1 anzusehen.

31.3 Dieser Absatz hindert die Verwahrstelle in keiner Weise daran, auf Anforderung
des ACD hin Fondsvermdégen zur Erfillung von Einschussverpflichtungen zu
verleihen, zu hinterlegen, zu verpfanden oder zu belasten, wenn Derivat- oder
Termingeschafte geméass COLL 5 fir Rechnung der Gesellschaft getatigt werden.

32. Beschrankungen bezuglich der Verleihung von Barmitteln

32.1 Im Fondsvermdgen gehaltenes Geld darf nicht verliehen werden. Geld gilt im
Sinne dieses Absatzes als vom Fonds verliehen, wenn es auf der Grundlage, dass
es zuruckzuzahlen ist, an eine Person (der ,Zahlungsempfanger®) gezahlt wird.
Hierbei ist irrelevant, ob die Ruckzahlung vom Zahlungsempfanger oder von einer
anderen Person vorgenommen werden soll.
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32.2

33.

33.1

33.2

33.3

34.

34.1

34.2

34.3

34.4

34.5

Der Erwerb eines Schuldtitels gilt nicht als Verleihen im Sinne von Absatz 32.1.
Gleiches gilt fur die Verwahrung von Geldern in Einlagen- oder Girokonten.

Garantien und Freistellungen

Die Verwahrstelle darf fur Rechnung eines Fonds keine Garantien oder
Freistellungen bezlglich der Verpflichtungen einer Person bereitstellen.

Fondsvermdgen darf nicht verwendet werden, um eine Verpflichtung aus einer
Garantie oder Freistellung beziglich der Verpflichtungen einer Person zu
begleichen.

Die Absatze 33.1 und 33.2 gelten weder fir eine Freistellung oder Garantie fur
Einschussverpflichtungen im Fall eines Einsatzes von Derivaten oder
Termingeschaften noch fur eine Freistellung einer Person, die eine Korperschaft
oder einen anderen Organismus unter Umstadnden abwickelt, in denen
Anteilsvermodgen durch Einheitsbildung Teil des Fondsvermdégens wird.

Konzentration
Ein OGAW:
darf keine anderen Wertpapiere (ausser Schuldtiteln) erwerben, die:

34.1.1 nicht mit einem Stimmrecht zu beliebigen Angelegenheiten einer
Hauptversammlung der begebenden Korperschaft ausgestattet sind,
und

34.1.2 die mehr als 10 % der von dieser Kdrperschaft begebenen Wertpapiere
entsprechen,

darf nicht mehr als 10 % der Schuldtitel eines einzelnen Emittenten erwerben;

darf nicht mehr als 25 % der Anteile eines Organismus fur gemeinsame Anlagen

erwerben;

darf nicht mehr als 10 % der Geldmarktinstrumente eines einzelnen Emittenten

erwerben;

muss nicht die Grenzbetrage in den Absatzen 34.2, 34.3 und 34.4 und dieses
Anhangs einhalten, wenn zum Zeitpunkt des Kaufs der Nettobetrag der
ausgegebenen Wertpapiere nicht berechnet werden kann.
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35.

35.1

35.2

Massgeblicher Einfluss

Die Gesellschaft darf keine Wertpapiere erwerben, die von einer Koérperschaft
begeben wurden und mit Stimmrechten (mit oder ohne Beschrankung)
ausgestattet sind, welche auf der Hauptversammlung dieser Kdrperschaft

ausgelbt werden kénnen, wenn

35.1.1 die unmittelbar vor dem Erwerb in den Bestanden der Gesellschaft
gefihrten Wertpapiere ihr wesentlichen Einfluss auf die Flihrung der
Geschéafte der Kdrperschaft verleihen, oder

35.1.2 der Erwerb der Gesellschaft einen solchen Einfluss verleiht.

Im Sinne von Absatz 35.1 wird davon ausgegangen, dass die Gesellschaft
wesentlichen Einfluss auf die Geschaftsfuhrung einer Korperschaft hat, wenn sie
aufgrund der von ihr gehaltenen Wertpapiere 20 % oder mehr der Stimmrechte
der Korperschaft ausibt oder Kontrolle Uber die Ausibung hat (unter
Ausserachtlassung jeglicher voriibergehenden Aussetzung von Stimmrechten
beziglich der Ubertragbaren Wertpapiere der betreffenden Koérperschaft).
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ANHANG IV

LISTE ANDERER ZUGELASSENER DURCH DEN ACD BETRIEBENEN ORGANISMEN FUR
GEMEINSAME ANLAGEN

Der ACD ist auch der bevollméachtigte Direktor der Korperschaft oder der bevollméachtigte
Fondsmanager anderer offener Investmentgesellschaften und Investmentfonds.
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ANHANG V

BISHERIGE WERTENTWICKLUNG UND ANLEGERPROFILE SAMTLICHER FONDS

1. Ubersicht Uber historische Wertentwicklung:

Unten haben wir die historische Wertentwicklung fur den Zeitraum zum 31. Dezember 2017
aufgefuhrt. Sofern madglich, haben wir die Wertentwicklung der letzten funf Jahre fur jedes
vollstandige Jahr bis zum letzten Quartalsende angegeben. Wenn der Fonds jedoch noch nicht
so lange wie oben angegeben besteht, geben wir die Wertentwicklung seit der Auflegung des

Fonds sowie flur jedes weitere vollstandige Jahr bis zum letzten Quartalsende an.

° In Bezug auf ausschittende Anteile (soweit verfugbar) wird bei der angegebenen
Wertentwicklung davon ausgegangen, dass Ertrage ausgeschittet wurden (d. h. nicht
in den Kauf zusatzlicher Anteile reinvestiert wurden).

FP Argonaut European Alpha Fund Klasse A (GBP) Privat Ausschuttend

Prozentuales

Prozentuales

Prozentuales

Prozentuales

Prozentuales

Prozentuales

Wachstum Wachstum Wachstum Wachstum Wachstum Wachstum von
P g Geschéftsjahr Geschaftsjahr Geschéftsjahr | der Auflegung
Geschéftsjahr Geschéftsjahr .
zum 31. zum 31. zum 31. bis zum 31.
zum 31. zum 31.
Dezember 2013 | Dezember 2014 Dezember Dezember Dezember Dezember
2015 2016 2017 2017
31,75 % 4,03 % 16,15 % -1,03 % 14,92 % 104,49 %

Auflegungsdatum: 14. Juli 2012*

FP Argonaut European Alpha Fund Klasse A (GBP) Privat Thesaurierend

Prozentuales

Prozentuales

Prozentuales

Prozentuales

Prozentuales

Prozentuales

Wachstum Wachstum Wachstum Wachstum Wachstum Wachstum von
e P Geschaftsjahr Geschéaftsjahr Geschéaftsjahr | der Auflegung
Geschéftsjahr Geschéaftsjahr .
zum 31. zum 31. zum 31. bis zum 31.
zum 31. zum 31.
Dezember 2013 | Dezember 2014 Dezember Dezember Dezember Dezember
2015 2016 2017 2017
31,76 % 4,05 % 16,14 % -1,02 % 14,93 % 105,21 %

Auflegungsdatum: 14. Juli 2012*

146




FP Argonaut European Alpha Fund Klasse A (EUR) Privat Thesaurierend

Prozentuales

Prozentuales

Prozentuales

Prozentuales

Prozentuales

Prozentuales

Wachstum Wachstum Wachstum Wachstum Wachstum Wachstum von
e P Geschaftsjahr Geschéaftsjahr Geschéaftsjahr | der Auflegung
Geschaftsjahr Geschéftsjahr .
zum 31. zum 31. zum 31. bis zum 31.
zum 31. zum 31.
Dezember 2013 | Dezember 2014 Dezember Dezember Dezember Dezember
2015 2016 2017 2017
27,98 % 10,18 % 21,84 % -16,08 % 10,01 % 73,90 %

Auflegungsdatum: 14. Juli 2012*

FP Argonaut European Alpha Fund Klasse R (GBP) Privat Ausschittend

Prozentuales

Prozentuales

Prozentuales

Prozentuales

Prozentuales

Prozentuales

Wachstum Wachstum Wachstum Wachstum Wachstum Wachstum von
P P Geschéftsjahr Geschaftsjahr Geschéftsjahr | der Auflegung
Geschaftsjahr Geschéaftsjahr .
zum 31. zum 31. zum 31. bis zum 31.
zum 31. zum 31.
Dezember 2013 | Dezember 2014 Dezember Dezember Dezember Dezember
2015 2016 2017 2017
30,73 % 2,97 % 14,98 % -2,01 % 13,78 % 93,77 %

Auflegungsdatum: 14. Juli 2012*

FP Argonaut European Alpha Fund Klasse R (GBP) Privat Thesaurierend

Prozentuales

Prozentuales

Prozentuales

Prozentuales

Prozentuales

Prozentuales

Wachstum Wachstum Wachstum Wachstum Wachstum Wachstum von
ey - e s Geschéftsjahr Geschéftsjahr Geschéftsjahr der Auflegung
Geschéftsjahr Geschéaftsjahr .
zum 31. zum 31. zum 31. bis zum 31.
zum 31. zum 31.
Dezember 2013 | Dezember 2014 Dezember Dezember Dezember Dezember
2015 2016 2017 2017
30,72 % 2,98 % 14,98 % -2,01 % 13,79 % 95,44 %

Auflegungsdatum: 14. Juli 2012*

FP Argonaut European Alpha Fund Klasse 1 (GBP) Institutionell Ausschiuttendt

Prozentuales

Prozentuales

Prozentuales

Prozentuales

Prozentuales

Prozentuales

Wachstum Wachstum Wachstum Wachstum von
Wachstum Wachstum P P R
e P Geschéftsjahr Geschaftsjahr Geschéaftsjahr | der Auflegung
Geschéftsjahr Geschéftsjahr .
zum 31. zum 31. zum 31. bis zum 31.
zum 31. zum 31.
Dezember 2013 | Dezember 2014 Dezember Dezember Dezember Dezember
2015 2016 2017 2017
32,04 % 4,01 % 16,15 % -1,03 % 14,92 % 102,76 %

Auflegungsdatum: 14. Juli 2012*
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FP Argonaut European Alpha Fund Klasse 1 (GBP) Institutionell Thesaurierendt

Prozentuales

Prozentuales

Prozentuales

Prozentuales

Prozentuales

Prozentuales

Wachstum Wachstum Wachstum Wachstum Wachstum Wachstum von
P P Geschéftsjahr Geschaftsjahr Geschéftsjahr | der Auflegung
Geschaftsjahr Geschéftsjahr .
zum 31. zum 31. zum 31. bis zum 31.
zum 31. zum 31.
Dezember 2013 | Dezember 2014 Dezember Dezember Dezember Dezember
2015 2016 2017 2017
32,04 % 4,02 % 16,14 % -1,03 % 14,93 % 106,42 %

Auflegungsdatum: 14. Juli 2012*

FP Argonaut European Alpha Fund Klasse |1
Institutionell Thesaurierendt

(GBP)

(Wahrungsabsicherung)

Prozentuales

Prozentuales

Prozentuales

Prozentuales

Prozentuales

Prozentuales

Wachstum Wachstum Wachstum Wachstum von
Wachstum Wachstum e - e e -
g P Geschaftsjahr Geschéaftsjahr Geschéaftsjahr | der Auflegung
Geschéftsjahr Geschéftsjahr .
zum 31. zum 31. zum 31. bis zum 31.
zum 31. zum 31.
Dezember 2013 | Dezember 2014 Dezember Dezember Dezember Dezember
2015 2016 2017 2017
n. v. n. v. n. v. n. v. 12,23 % 6,24 %

Auflegungsdatum: 6. April 2016

FP Argonaut European Alpha Fund Klasse 1 (EUR) Institutionell Thesaurierendt

Prozentuales

Prozentuales

Prozentuales

Prozentuales

Prozentuales

Prozentuales

Wachstum Wachstum Wachstum Wachstum Wachstum Wachstum von
ey - e s Geschéftsjahr Geschéftsjahr Geschéftsjahr der Auflegung
Geschaftsjahr Geschéaftsjahr )
zum 31. zum 31. zum 31. bis zum 31.
zum 31. zum 31.
Dezember 2013 | Dezember 2014 Dezember Dezember Dezember Dezember
2015 2016 2017 2017
29,27 % 11,26 % 23,05 % -15,22 % 11,17 % 83,78 %

Auflegungsdatum: 14. Juli 2012*

*Die in den obigen Graphiken dargestellte frihere Wertentwicklung berucksichtigt die

fruhere Wertentwicklung des Ignis Argonaut European Alpha Fund (der am 14. Juli 2012 mit

dem Fonds zusammengelegt wurde).

TDie Fondshistorie dieser Anteilsklasse wurde ausgeweitet, um einen Eindruck einer langeren

Erfolgsbilanz des Fonds insgesamt zu vermitteln.
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FP Argonaut Absolute Return Fund Klasse A (GBP) (Wahrungsabsicherung) Privat

Thesaurierend

Prozentuales

Prozentuales

Prozentuales

Prozentuales

Prozentuales

Prozentuales

Wachstum Wachstum Wachstum Wachstum Wachstum Wachstum von
e g Geschéftsjahr Geschéftsjahr Geschéftsjahr | der Auflegung
Geschéftsjahr Geschéaftsjahr .
zum 31. zum 31. zum 31. bis zum 31.
zum 31. zum 31.
Dezember 2013 | Dezember 2014 Dezember Dezember Dezember Dezember
2015 2016 2017 2017
38,61 % 12,82 % 10,99 % -26,14 % 16,43 % 55,82 %

Auflegungsdatum: 14. Juli 2012#

FP Argonaut Absolute Return Fund Klasse A (EUR) (Wéahrungsabsicherung) Privat

Thesaurierend

Prozentuales

Prozentuales

Prozentuales

Prozentuales

Prozentuales

Prozentuales

Wachstum Wachstum Wachstum Wachstum Wachstum Wachstum von
e - P Geschaftsjahr Geschéaftsjahr Geschaftsjahr der Auflegung
Geschéftsjahr Geschéaftsjahr .
zum 31. zum 31. zum 31. bis zum 31.
zum 31. zum 31.
Dezember 2013 | Dezember 2014 Dezember Dezember Dezember Dezember
2015 2016 2017 2017
37,96 %,, 12,48 % 10,53 % -27,00 % 15,34 % 51,07 %

Auflegungsdatum: 14. Juli 2012

FP Argonaut Absolute Return Fund Klasse R (GBP) (Wéahrungsabsicherung) Privat

Thesaurierend

Prozentuales

Prozentuales

Prozentuales

Prozentuales

Prozentuales

Prozentuales

Wachstum Wachstum Wachstum Wachstum Wachstum Wachstum von
ey - e s Geschéftsjahr Geschéftsjahr Geschéftsjahr der Auflegung
Geschéftsjahr Geschéaftsjahr .
zum 31. zum 31. zum 31. bis zum 31.
zum 31. zum 31.
Dezember 2013 | Dezember 2014 Dezember Dezember Dezember Dezember
2015 2016 2017 2017
39,67 % 13,63 % 11,87 % -25,58 % 17,27 % 63,22 %

Auflegungsdatum: 14. Juli 2012#

FP Argonaut Absolute Return Fund Klasse |1
Institutionell Thesaurierendt

(GBP)

(Wahrungsabsicherung)

Prozentuales

Prozentuales

Prozentuales

Prozentuales

Prozentuales

Prozentuales

Wachstum Wachstum Wachstum Wachstum Wachstum Wachstum von
P e Geschéftsjahr Geschaftsjahr Geschéftsjahr | der Auflegung
Geschéftsjahr Geschéftsjahr .
zum 31. zum 31. zum 31. bis zum 31.
zum 31. zum 31.
Dezember 2013 | Dezember 2014 Dezember Dezember Dezember Dezember
2015 2016 2017 2017
39,71 % 13,62 % 10,96 % -25,58 % 17,29 % 61,37 %

Auflegungsdatum: 14. Juli 2012#
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FP Argonaut Absolute Return Fund Klasse 1
Institutionell Thesaurierendt

(EUR) (Wahrungsabsicherung)

Prozentuales

Prozentuales

Prozentuales

Prozentuales

Prozentuales

Prozentuales

Wachstum Wachstum Wachstum Wachstum Wachstum Wachstum von
e g Geschéftsjahr Geschéftsjahr Geschéftsjahr | der Auflegung
Geschéftsjahr Geschéaftsjahr .
zum 31. zum 31. zum 31. bis zum 31.
zum 31. zum 31.
Dezember 2013 | Dezember 2014 Dezember Dezember Dezember Dezember
2015 2016 2017 2017
39,00 % 13,12 % 11,96 % -26,68 % 15,67 % 56,24 %

Auflegungsdatum: 14. Juli 2012#

FP Argonaut Absolute Return Fund Klasse |
Institutionell Thesaurierendt

(USD)

(Wahrungsabsicherung)

Prozentuales

Prozentuales

Prozentuales

Prozentuales

Prozentuales

Prozentuales

Wachstum Wachstum Wachstum Wachstum Wachstum Wachstum von
e P Geschaftsjahr Geschéaftsjahr Geschéaftsjahr | der Auflegung
Geschéftsjahr Geschéaftsjahr .
zum 31. zum 31. zum 31. bis zum 31.
zum 31. zum 31.
Dezember 2013 | Dezember 2014 Dezember Dezember Dezember Dezember
2015 2016 2017 2017
n. v. 10,25 %,, 11,34 % -25,44 % 18,62 % 6,20 %

Auflegungsdatum: 20. Marz 2014.

#Die in den obigen Graphiken dargestellte fruhere Wertentwicklung berlcksichtigt die
frihere Wertentwicklung des Ignis Argonaut Absolute Return Fund (der am 14. Juli 2012 mit

dem Fonds zusammengelegt wurde).

tDie Fondshistorie dieser Anteilsklasse wurde ausgeweitet, um einen Eindruck einer langeren

Erfolgsbilanz des Fonds insgesamt zu vermitteln.

Quelle der Daten zur Wertentwicklung: Morningstar Direct
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Anlegerprofile

Im Einklang mit dem OGAW-System findet sich unten in diesem Prospekt eine
Beschreibung des typischen Anlegers fur den die jeweiligen Fonds jeweils entworfen
wurden. Bitte beachten Sie jedoch, dass es sich bei dieser Beschreibung nicht um
die Beurteilung des Zielmarktes fur die Fonds zum Zwecke des Systems der EU zur
Produktsteuerung durch den ACD handelt, die separat von den Vertriebsstellen und
anderen Zwischenhandlern vom ACD erhalten werden kann.

Die Fonds konnen sowohl an Privatanleger als auch an institutionelle Anleger
vermarktet werden. Anteile der Klasse A richten sich an Privatanleger, wahrend
Anteile der Klasse | fur institutionelle Anleger vorgesehen sind.

FP Argonaut European Alpha Fund

Der Fonds eignet sich fur Anleger, die Uber ein konzentriertes Portfolio ein
Engagement bei europaischen Aktienmarkten eingehen machten. Anleger sollten die
héheren Risiken verstehen, die mit einem konzentrierten Portfolio einhergehen.
Anleger mussen in der Lage sein, erhebliche voribergehende Verluste hinzunehmen.
Daher eignet sich dieser Fonds fur Anleger, die es sich leisten kdnnen, ihr Kapital
Uber einen Zeitraum von mindestens funf Jahren beiseitezulegen.

Eine Anlage in den Fonds sollte keinen erheblichen Teil eines Portfolios ausmachen
und ist eventuell nicht fur alle Anleger geeignet.

FP Argonaut Absolute Return Fund

Der FP Argonaut Absolute Return Fund eignet sich far Anleger, die Uber ein
konzentriertes Portfolio (anhand von Direktbeteiligungen und Derivaten) ein
Engagement bei europaischen Markten fir Aktien und Unternehmensanleihen
eingehen mochten, um absolute Renditen zu erzielen. Anleger sollten sich sowohl
Uber die Risiken, die mit Short-Engagements verbunden sind, als auch Uber das
hohere Risiko eines konzentrierten Portfolios im Klaren sein. Es wird nicht garantiert,
dass das Anlageziel erreicht wird, und Anleger mussen in der Lage sein, erhebliche
vorubergehende Verluste hinzunehmen. Daher eignet sich dieser Fonds fur
erfahrene Anleger, die erhdhte absolute Renditen erzielen méchten und es sich
leisten kdnnen, ihr Kapital Uber einen Zeitraum von mindestens funf Jahren
beiseitezulegen.

Eine Anlage in diesem Fonds sollte nicht den wesentlichen Teil eines Anlageportfolios
ausmachen und ist unter Umstanden nicht fur alle Anleger geeignet.
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ANHANG VI

ANHANG ZUR PERFORMANCEGEBUHR

Zusatzlich zu der oben aufgefuihrten Gebuhr hat der Anlageverwalter Anspruch auf eine
Performancegebihr. Die Gebihr wird fallig, wenn der (zum Bewertungszeitpunkt am letzten
Handelstag des (nachfolgend definierten) Performancezeitraums berechnete) Mittelkurs der
Anteile der Klasse A bzw. der Klasse | des Fonds, jeweils angepasst, um wahrend des
Performancezeitraums gebildete Rickstellungen fur die Performancegebihr auszuschliessen,
Uber dem jeweils hoheren der beiden folgenden Werte liegt:

(i) der Mittelkurs der Anteile der Klasse A bzw. der Klasse | zum letzten Handelstag des
vorherigen Performancezeitraums (oder, sollte aus irgendeinem Grund am letzten
Handelstag keine Bewertung durchgefiihrt worden sein, am letzten vorangehenden
Handelstag, an dem eine Bewertung durchgefuhrt wurde) (und unter der Massgabe,
dass im Fall des ersten Performancezeitraums der Mittelkurs der Anteile am ersten
Handelstag des betreffenden Zeitraums, an dem eine Bewertung ausgefuhrt wird, gilt),
jeweils gegeniuber dem letzten Handelstag des vorangehenden Performancezeitraums
erhéht um 5 % pro Jahr (die ,,Hurdle-Rate"), und

(ii) der hochste vorherige Mittelkurs, nach Abzug einer eventuellen Performancegebihr,
der am Ende eines vorherigen Performancezeitraums berechnet wurde (die ,High
Water Mark®)

(wobei der hdhere Wert als der ,,Zielpreis* bezeichnet wird).

Der ,Performancezeitraum* wird kunftig der 1. Januar bis 31. Dezember jedes Jahres
sein, im Gegensatz zum ersten Performancezeitraum, der am 14. Juli 2012 begann und am
31. Dezember 2012 endete.

Die Performancegebuhr wird auf 20 % der kumulierten oben definierten Outperformance
(d. h. dem kumulierten Uberschuss des (zum Ausschluss von Riickstellungen fur die
Performancegebuhr angepassten) Mittelkurses je Anteil der betreffenden Klasse gegentber
dem Zielpreis) festgelegt und ist jahrlich spatestens am letzten Handelstag des
Kalendermonats zahlbar, der unmittelbar auf das Ende des Performancezeitraums folgt. Da
der Mittelkurs von Anteilen fur die verschiedenen Anteilsklassen unterschiedlich ausfallen
kann, wird die Performancegebuhr fir die jeweiligen Anteilsklassen eines Fonds einzeln
berechnet, sodass fur den Fonds Performancegebihren in unterschiedlicher Hohe anfallen
kénnen.

Der ACD kann beschliessen, die Hurdle-Rate zu erhéhen, wenn er dies zur Festlegung fairer
Performancekriterien fur angemessen hélt. Unter solchen Umstanden wird der ACD die
Anteilinhaber vor Durchfithrung der Anderung hiertiber benachrichtigen.
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Sollte die Bestellung des ACD wahrend eines Performancezeitraums oder bei Eintreten eines
der in COLL 7.4.3(2) angegebenen Ereignisse beendet werden, so lauft keine weitere
Performancegebihr auf, und der zu diesem Zeitpunkt laufende Performancezeitraum endet
mit Wirkung zum letzten Handelstag vor der Kundigung bzw. dem Eintreten des betreffenden
Ereignisses geméass COLL 7.4.3(2) (in beiden Fallen jeweils das ,Kindigungsdatum®). In
einem solchen Fall wird die Performancegebiuhr zum Kindigungsdatum berechnet. Ist eine
Performancegebihr fallig, so wird diese spatestens am letzten Handelstag des unmittelbar
auf das Kindigungsdatum folgenden Kalendermonats zahlbar.

Die Performancegebihr lauft jeden Tag auf der Grundlage der Wertentwicklung des
Mittelkurses der betreffenden Klasse (jeweils angepasst, um Ruickstellungen fir die
Performancegebuhr auszuschliessen) im Verhéltnis zur Hurdle-Rate wéahrend des laufenden
Zeitraums auf.

Da der Nettoinventarwert fur Anteile der Klasse eine Ruckstellung fur die Performancegebuhr
beinhaltet, schlagt sich die aufgelaufene Performancegebuhr im Preis der Anteile nieder. Eine
an einem Handelstag gebildete Rickstellung fur Performancegebihren wird durch jede am
folgenden Handelstag gebildete Rickstellung abgel6st, bis der Zeitpunkt der Falligkeit der
Performancegebuhr erreicht ist. Ein eventuell aufgelaufener Betrag fur die
Performancegebuhr wird die durchschnittliche Anzahl an ausgegebenen Anteilen wéahrend
des Performancezeitraums widerspiegeln. Wo allerdings die tatsachliche Anzahl an
ausgegebenen Anteilen (an einem beliebigen Tag) bei weniger als 95 % der durchschnittlich
ausgegebenen Anteile liegt, die in der Berechnung der Performancegebihr angefihrt ist (was
bei gegentber der Anzahl der in dieser Anteilklasse an ausgegebenen Anteilen grossen
Rucknahmen von Anteilen der Fall sein kdnnte), wird die durchschnittliche Anzahl der
ausgegebenen Anteile auf die Anzahl der tatsachlich ausgegebenen Anteile zuriickgesetzt.

Wenn Anteile wahrend eines Zeitraums zuriickgegeben werden, in dem der
Nettoinventarwert den Zielkurs ubertroffen hat, wird die innerhalb des Nettoinventarwerts
aufgelaufene Performancegebihr am Ende des Performancezeitraums festgestellt und an den
Anlageverwalter ausgezahlt.

Es wird keine Performancegebiihr berechnet, bis eine etwaige Underperformance wéhrend
des Performancezeitraums vollstadndig ausgeglichen wurde. Der Begriff ,,Underperformance”
bedeutet, dass der Mittelkurs der betreffenden Klasse (jeweils angepasst, um Ruckstellungen
far die Performancegebihr auszuschliessen) unter der vorherigen High Water Mark liegt.

Die zur Berechnung der Performancegebihr verwendete Methode wird von der Verwahrstelle
Uberprift.

Es gibt keinen Maximalbetrag fur die potenziell entnommene Performancegebuhr.

Es folgen einige Beispiele zur Berechnung der Performancegeblhr. Diese beziehen sich zwar
auf Anteile der Klasse A, lassen sich jedoch auf samtliche Anteilsklassen anwenden.
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Bitte beachten Sie, dass die Berechnung und Rickstellung der Performancegebihr zwischen
dem 1. Januar 2013 und dem 31. Dezember 2014 ausgesetzt und am 1. Januar 2015 nach
vorheriger schriftlicher Benachrichtigung der Anteilinhaber wieder aufgenommen wurden.

Beispiele (alle Zahlen sind fiktive Zahlen und dienen nur zur Veranschaulichung)

Im Sinne dieser Beispiele wird angenommen, dass die durchschnittliche Anzahl der
ausgegebenen Anteile wahrend des gesamten Performancezeitraums konstant bleibt.

Performancezeitraum 1 (bezieht sich auf den ersten Performancezeitraum)

Annahme:
. Der Mittelkurs fur Anteile der Klasse A betrug bei Auflegung 100 p.
. Aufgrund der Wertentwicklung des Fonds hatte sich der Mittelkurs der

Anteile der Klasse A (jeweils angepasst, um Riuickstellungen fur die
Performancegebihr auszuschliessen) zum 31. Dezember auf 108 p erhdht.

. Die Hurdle-Rate von 5 % pro Jahr entspricht fur einen Zeitraum von
hundertsiebzig (170) Tagen 2,3288 %. Daher belduft sich der Zielkurs von
Anteilen der Klasse A auf 102,3288 p (d. h. 100 p erhéht um 2,3288 %).

Zum Ende des ersten Performancezeitraums ist eine Performancegebuhr féallig, da
der Fonds die Hurdle-Rate Ubertroffen hat. Die Performancegebihr wird
folgendermassen berechnet:

Die Outperformance betragt 5,6712 p je Anteil (d. h. 108 p minus 1024,3288 p). Die
effektive Performancegebihr je Anteil betragt 53.6712 p multipliziert mit 20 %
(d. h. 1,1342 p). Dies bedeutet, dass die vom Fonds =zu zahlende
Performancegebihr 1,1342 p je Anteil betragt.

Der effektive Mittelkurs der Anteile der Klasse A wird dann inklusive der
Ruckstellung fur die Performancegebihr berechnet und betragt 106,8658 p (d. h.
108 p minus 1,1342 p.

Performancezeitraum 1

Mittelkurs Um Hurdle-Rate High Water
angepasster Mark
Mittelkurs
Erster Handelstag 100
Letzter Handelstag 108 100 x 1,023288 100
(angepasst, um Rickstellungen = 102,3288

fur die Performancegebihr
auszuschliessen)
Der Zielkurs betragt 102,3288 p
Zum Ende von Performancezeitraum 1 zahlbare Performancegebuhr
= 20 % x (108 — 102,3288) x (durchschnittliche Anzahl Anteile)
= 1,1342 x (durchschnittliche Anzahl Anteile)
Mittelkurs der Anteile einschliesslich der Ruckstellung fur die Performancegebuhr zum Ende von
Performancezeitraum 1
=108 - 1,1342
= 106,8658 p
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2.1

Performancezeitraum 2 (erster ganzjahriger Performancezeitraum)

Annahme:

o Der Mittelkurs fur Anteile der Klasse A betrug zum 1. Januar 106,8658 p.

o Die High Water Mark betragt 106,8658 p.

) Aufgrund der Wertentwicklung des Fonds hatte sich der Mittelkurs der

Anteile der Klasse A (jeweils angepasst, um Riuckstellungen fur die
Performancegebuhr auszuschliessen) zum 31. Dezember auf 106 p

verringert.

o Die Hurdle Rate betragt 5 % pro Jahr Uber einen Zeitraum von zwolf
Monaten. Daher belauft sich der Zielkurs von Anteilen der Klasse A auf

112,2091 p (d. h. 106,8658 p erhéht um 5 %).

In diesem Fall wird keine Performancegebuhr gezahlt, da die Performance des Fonds

negativ ausgefallen ist.

Performancezeitraum 2

Mittelkurs Um Hurdle-Rate High Water
angepasster Mark
Mittelkurs
Letzter Handelstag des 106,8658
vorherigen
Performancezeitraums
Letzter Handelstag des 106 106,8658 x 1,05 = 106,8658
aktuellen (angepasst, um 112,2091
Performancezeitraums Riickstellungen fir die
Performancegebihr

auszuschliessen)
Der Zielkurs betragt 112,2091 p
Zum Ende von Performancezeitraum 2 ist keine Performancegebuhr zahlbar.

Mittelkurs der Anteile zum Ende von Performancezeitraum 2 = 106 p
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2.2

Performancezeitraum 3

Annahme:

o Der Mittelkurs fur Anteile der Klasse A betrug zum 1. Januar 106 p.

o Die High Water Mark betragt 106,8658p.

o Aufgrund der Wertentwicklung des Fonds hatte sich der Mittelkurs der

Anteile der Klasse A (jeweils angepasst, um Riuckstellungen fur die
Performancegebihr auszuschliessen) zum 31. Dezember auf 125 p erhdht.

o Die Hurdle-Rate betragt 5 % pro Jahr uUber einen Zeitraum von zwoIf
Monaten. Daher belauft sich der Zielkurs von Anteilen der Klasse A auf
111,3 p (d. h. 106 p erhéht um 5 %).

Zum Ende des dritten Performancezeitraums ist eine Performancegebihr zahlbar, da
der Fonds die Hurdle-Rate ubertroffen hat und der Preis Uber jedem zuvor am Ende
eines Performancezeitraums berechneten Preises liegt. Die Performancegebihr wird
folgendermassen berechnet:

Die Outperformance betragt 13,7 p je Anteil (d. h. 125 p minus 111,3 p). Die
effektive Performancegebihr je Anteil betragt 13,7 p multipliziert mit 20 % (d. h.
2,74 p). Dies bedeutet, dass die vom Fonds zu zahlende Performancegebihr 2,74 p
je Anteil betragt.

Der effektive Mittelkurs der Anteile der Klasse A wird dann inklusive der
Ruckstellung fur die Performancegebuhr berechnet und betrédgt 122,26 p (d. h.
125 p minus 2,74 p).

Performancezeitraum 3

Mittelkurs Um Hurdle-Rate High
angepasster Water
Mittelkurs Mark
Letzter Handelstag des vorherigen 106
Performancezeitraums
Letzter Handelstag des aktuellen 125 106 x 1,05 = 106,8658
Performancezeitraums (angepasst, um 111,3
Ruckstellungen fur die
Performancegebihr

auszuschliessen)

Der Zielkurs betrégt 111,3 p

Zum Ende von Performancezeitraum 3 zahlbare Performancegebuhr

=20 % x (125 —111,3 ) ) x (Durchschnittsanzahl Anteile)

= 2,74 x (Durchschnittsanzahl Anteile)

Mittelkurs der Anteile einschliesslich der Rickstellung fur die Performancegebihr zum Ende von
Performancezeitraum 3

=125 -2,74

= 122,26 p
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ANHANG VII

UNTERDEPOTBANKEN

Die Verwahrstelle hat die in Art. 22(5)(a) der OGAW-Richtlinie angefuhrten
Verwahrungsaufgaben an die State Street Bank and Trust Company mit Sitz in Copley Place
100, Huntington Avenue, Boston, Massachusetts 02116, USA, und einer Niederlassung in 20
Churchill Place, Canary Wharf, London E14 5HJ, UK, delegiert, die sie zu ihrer weltweiten
Unterdepotbank ernannt hat.

Zum Zeitpunkt der Veroffentlichung dieses Prospekts hat die State Street Bank and Trust
Company als Unterdepotbank folgende lokale Unterdepotbanken im Rahmen des Netzwerks
von State Street Global ernannt.

MARKT UNTERDEPOTBANK
Albanien Raiffeisen Bank sh.a.
Australien The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
. ) Deutsche Bank AG
Osterreich
UniCredit Bank Austria AG
HSBC Bank Middle East Limited
Bahrain (als Delegierte der The Hongkong and Shanghai Banking Corporation

Limited)

Bangladesch

Standard Chartered Bank

Deutsche Bank AG, Netherlands (tatig uber ihre Amsterdamer

Belgien Zweigstelle mit Unterstitzung ihrer Brisseler Zweigstelle)

Benin Uber Standard Chartered Bank Co6te d’lvoire S.A., Abidjan, Ivory Coast
Bermuda HSBC Bank Bermuda Limited

Bosnien-

Herzegowina

UniCredit Bank d.d.

Botswana Standard Chartered Bank Botswana Limited
Brasilien Citibank, N.A.

) Citibank Europe plc, Zweigstelle Bulgarien
Bulgarien

UniCredit Bulbank AD

Burkina Faso

Uber Standard Chartered Bank Cote d’lvoire S.A., Abidjan, Ivory Coast

Kanada

State Street Trust Company Canada

Chile

Banco Itau Chile S.A.

Volksrepublik
China

HSBC Bank (China) Company Limited
(als Delegierte der The Hongkong and Shanghai Banking Corporation
Limited)

China Construction Bank Corporation
(nur far den A-Anteil-Markt)
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Citibank N.A.
(nur fur den Shanghai — Hong Kong Stock Connect Markt)

The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
(nur fur den Shanghai — Hong Kong Stock Connect Markt)

Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited
(fur den Shanghai — Hong Kong Stock Connect Markt)

Kolumbien

Cititrust Colombia S.A. Sociedad Fiduciaria

Costa Rica

Banco BCT S.A.

Kroatien

Privredna Banka Zagreb d.d.

Zagrebacka Banka d.d.

Zypern

BNP Paribas Securities Services, S.C.A., Greece (tatig Uber ihre Athener

Zweigstelle)

Tschechien

Ceskoslovenska obchodni banka, a.s.

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Nordea Bank AB (publ), Sweden (tatig Uber ihre Tochtergesellschaft
Nordea Bank Danmark A/S)

Danemark
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Sweden (tatig tber ihre
Kopenhagener Zweigstelle)
HSBC Bank Egypt S.A.E.

Agypten (als Delegierte der The Hongkong and Shanghai Banking Corporation
Limited)

Estland AS SEB Pank
Nordea Bank AB (publ), Sweden (tatig uber ihre Tochtergesellschaft
Nordea Bank Finland Plc.)

Finnland

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Sweden (tatig tuber ihre
Zweigstelle in Helsinki)

Frankreich

Deutsche Bank AG, Netherlands (tatig Gber ihre Amsterdamer
Zweigstelle mit Unterstutzung der Pariser Zweigstelle)

Republik Georgien

JSC Bank of Georgia

Deutschland

State Street Bank GmbH

Deutsche Bank AG

Ghana

Standard Chartered Bank Ghana Limited

Griechenland

BNP Paribas Securities Services, S.C.A.

Guinea-Bissau

Uber Standard Chartered Bank Co6te d’lvoire S.A., Abidjan, Ivory Coast

Hongkong Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited
Citibank Europe plc Magyarorszagi Fidktelepe
Ungarn
UniCredit Bank Hungary Zrt.
Island Landsbankinn hf.
) Deutsche Bank AG
Indien

The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
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Indonesien

Deutsche Bank AG

State Street Bank and Trust Company, Zweigstelle Vereinigtes

Irland Konigreich
Israel Bank Hapoalim B.M.
ltalien Deutsche Bank S.p.A.

Intesa Sanpaolo S.p.A.

Elfenbeinkiste

Standard Chartered Bank Cote d’lvoire S.A.

Mizuho Bank, Limited

Japan ) ) T
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited

Jordanien Standard Chartered Bank

Kasachstan JSC Citibank Kazakhstan

Katar HSBC Bank Middle East Limited

Kenia Standard Chartered Bank Kenya Limited
Deutsche Bank AG

Sudkorea
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
HSBC Bank Middle East Limited

Kuwait (als Delegierte der The Hongkong and Shanghai Banking Corporation
Limited)

Lettland AS SEB banka

Litauen AB SEB bankas

Luxemburg Clearstream Banking S.A. Luxembourg

Malawi Standard Bank Limited

) Deutsche Bank (Malaysia) Berhad

Malaysia
Standard Chartered Bank Malaysia Berhad

Mali Uber Standard Chartered Bank Cote d’lvoire S.A., Abidjan, Ivory Coast

Mauritius The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited

Mexiko Banco Nacional de México, S.A.

Marokko Citibank Maghreb

Namibia Standard Bank Namibia Limited

Niederlande

Deutsche Bank AG

Neuseeland

The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited

Niger Uber Standard Chartered Bank Cote d’lvoire S.A., Abidjan, Ivory Coast
Nigeria Stanbic IBTC Bank Plc.
Nordea Bank AB (publ), Sweden (tatig Uber ihre Tochtergesellschaft
Nordea Bank Norge ASA)
Norwegen

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Sweden (tatig tber ihre
Zweigstelle in Oslo)
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HSBC Bank Oman S.A.O.G.

Oman (als Delegierte der The Hongkong and Shanghai Banking Corporation
Limited)
Pakistan Deutsche Bank AG
HSBC Bank Middle East Limited
Palastina (als Delegierte der The Hongkong and Shanghai Banking Corporation
Limited)
Panama Citibank, N.A.
Peru Citibank del Peru, S.A.
Philippinen Deutsche Bank AG
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Polen —
Bank Polska Kasa Opieki S.A
Deutsche Bank AG, Netherlands (tatig tber ihre Amsterdamer
Portugal Zweigstelle mit Unterstiitzung ihrer Zweigstelle in Lissabon)

Puerto Rico

Citibank N.A.

Ruméanien Citibank Europe plc, Dublin — Zweigstelle Ruméanien
Russland Limited Liability Company Deutsche Bank
Sambia Standard Chartered Bank Zambia Plc.

Saudi Arabien

HSBC Saudi Arabia Limited
(als Delegierte der The Hongkong and Shanghai Banking Corporation
Limited)

Senegal Uber Standard Chartered Bank Co6te d’lvoire S.A., Abidjan, Ivory Coast
Serbien UniCredit Bank Serbia JSC
Citibank N.A.
Singapur
United Overseas Bank Limited
Slowakei UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Slowenien

UniCredit Banka Slovenija d.d.

FirstRand Bank Limited

Sudafrika
Standard Bank of South Africa Limited
Spanien Deutsche Bank S.A.E.
Sri Lanka The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited

Republik Serbien

UniCredit Bank d.d.

Swasiland Standard Bank Swaziland Limited
Nordea Bank AB (publ)
Schweden
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
) Credit Suisse AG
Schweiz
UBS Switzerland AG
Taiwan — Deutsche Bank AG

Volksrepublik
China.

Standard Chartered Bank (Taiwan) Limited
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Tansania

Standard Chartered Bank (Tanzania) Limited

Thailand Standard Chartered Bank (Thai) Public Company Limited
Togo Uber Standard Chartered Bank Co6te d’lvoire S.A., Abidjan, Ivory Coast
Tunesien Banque Internationale Arabe de Tunisie
Citibank, A.S.
Turkei
Deutsche Bank A.S.
Uganda Standard Chartered Bank Uganda Limited
Ukraine PJSC Citibank

Vereinigte
Arabische Emirate

Finanzmarkt Dubai

HSBC Bank Middle East Limited
(als Delegierte der The Hongkong and Shanghai Banking Corporation
Limited)

Vereinigte
Arabische Emirate
Dubai
International
Financial Center

HSBC Bank Middle East Limited
(als Delegierte der The Hongkong and Shanghai Banking Corporation
Limited)

Vereinigte
Arabische Emirate

Abu Dhabi

HSBC Bank Middle East Limited
(als Delegierte der The Hongkong and Shanghai Banking Corporation
Limited)

Vereinigtes
Koénigreich

State Street Bank and Trust Company, Zweigstelle Vereinigtes
Koénigreich

Vereinigten
Staaten von

State Street Bank and Trust Company, Boston

Amerika
Uruguay Banco Itau Uruguay S.A.
HSBC Bank (Vietnam) Limited
Vietnam (als Delegierte der The Hongkong and Shanghai Banking Corporation
Limited)
. Stanbic Bank Zimbabwe Limited
Zimbabwe

(als Delegierte der Standard Bank of South Africa Limited)
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ANHANG VIII

ZUSATZLICHE INFORMATIONEN FUR ANLEGER IN DER SCHWEIZ

Vertreter und Zahlstelle in der Schweiz

First Independent Fund Services AG, Klausstrasse 33, 8008 Zurich, ist der Vertreter des
Fonds in der Schweiz (der ,Schweizer Vertreter®).

NPB Neue Privat Bank AG, Limmatquai 1, am Bellevue, Postfach, 8024 Zurich, ist die
Zahlstelle des Fonds in der Schweiz.

Bezugsort der massgeblichen Dokumente

Die Satzung, der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Informationen fur den Anleger und
der Jahres- und Halbjahresbericht des Fonds sind beim Schweizer Vertreter kostenlos
erhaltlich.

Publikationen

Der Nettoinventarwert pro Anteil zusammen mit dem Hinweis ,,exklusive Kommissionen*
wird téglich auf der anerkannten elektronischen Plattform www.fundinfo.com
veroffentlicht.

Veroffentlichungen in der Schweiz in Bezug auf den Fonds erfolgen auf der anerkannten
elektronischen Plattform www.fundinfo.com.

Zahlungen von Retrozessionen und Rabatten

Der ACD sowie seine Beauftragten kdénnen Retrozessionen zur Entschadigung der
Vertriebstatigkeit von Anteilen in der Schweiz oder von der Schweiz aus bezahlen. Mit
dieser Entschadigung konnen insbesondere folgende Dienstleistungen abgegolten
werden:

- Einrichten von Prozessen fur die Zeichnung und das Halten bzw. Verwahren der
Anteile;

- Erstellung, Vorréatighalten und Abgabe von Marketing- und rechtlichen
Dokumenten;
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- Weiterleiten bzw. Zuganglichmachen von gesetzlich vorgeschriebenen und
anderen Publikationen;

- Wahrnehmung von durch den ACD delegierten Sorgfaltspflichten in Bereichen wie
Geldwaéascherei/KYC,  Abklarung der Kundenbediurfnisse und  Vertriebs-
beschrankungen;

- Beauftragung einer zugelassenen Priufgesellschaft mit der Prifung der Einhaltung
gewisser Pflichten des Vertriebstragers, insbesondere der Richtlinien fur den
Vertrieb kollektiver Kapitalanlagen der Swiss Funds & Asset Management
Association SFAMA;

- Betrieb und Unterhalt einer elektronischen Vertriebs- und/oder
Informationsplattform;

- Abklaren und Beantworten von auf die Gesellschaft, die Fonds oder den
Anlageverwalter bezogenen speziellen Anfragen von Anteilinhabern;

- Erstellen von Fondsresearch-Material;
- Zentrales Relationship Management;
- Schulung von Kundenberatern im Bereich der kollektiven Kapitalanlagen;

- Organisation von Roadshows und Teilnahme an Messen und Prasentationen.

Retrozessionen gelten nicht als Rabatte auch wenn sie ganz oder teilweise letztendlich an
die Anleger weitergeleitet werden.

Die Empfanger der Retrozessionen gewahrleisten eine transparente Offenlegung und
informieren den Anleger von sich aus kostenlos Uber die H6he der Entschadigungen, die
sie fur den Vertrieb erhalten kdnnten.

Auf Anfrage legen die Empfanger der Retrozessionen die effektiv erhaltenen Betrage,
welche sie fur den Vertrieb der kollektiven Kapitalanlagen dieser Anleger erhalten, offen.

Der ACD und seine Beauftragten kénnen im Vertrieb in der Schweiz oder von der Schweiz
aus Rabatte auf Verlangen direkt an Anteilinhaber bezahlen. Rabatte dienen dazu, die auf
die betreffenden Anteilinhaber entfallenden Gebuhren oder Kosten zu reduzieren. Rabatte
sind zulassig, sofern sie:

- aus Gebuhren der Gesellschaft bezahlt werden und somit das Vermégen der Fonds
nicht zusatzlich belasten;

- aufgrund von objektiven Kriterien gewahrt werden;

- samtlichen Anteilinhabern, welche die objektiven Kriterien erfullen und Rabatte
verlangen, unter gleichen zeitlichen Voraussetzungen im gleichen Umfang gewahrt
werden.

163



Die objektiven Kriterien zur Gewahrung von Rabatten durch den ACD sind:

- Das vom Anteilinhaber gezeichnete Volumen bzw. das von ihm gehaltene
Gesamtvolumen in einer bestimmten Klasse der Fonds;

- die Hohe der vom Anteilinhaber generierten Geblhren;
- das vom Anteilinhaber praktizierte Anlageverhalten (z.B. erwartete Anlagedauer);

- die Unterstltzungsbereitschaft des Anteilinhabers in der Lancierungsphase eines
Fonds.

Auf Anfrage des Anteilinhabers legt der ACD die entsprechende Ho6he der Rabatte
kostenlos offen.
Erfallungsort und Gerichtsstand

Fur die in oder von der Schweiz aus vertriebenen Anteile besteht am eingetragenen Sitz
des Schweizer Vertreters ein Erfullungsort und Gerichtsstand.
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ANHANG IX

NAMENS- UND ADRESSENVERZEICHNIS

Gesellschaft und eingetragener Sitz:
FP Argonaut Funds
8/9 Lovat Lane, London EC3R 8DW

Authorised Corporate Director:
FundRock Partners Limited

8/9 Lovat Lane, London EC3R 8DW
Verwahrstelle:

State Street Trustees Limited

20 Churchill Place, London E14 5HJ

Anlageverwalter:
Argonaut Capital Partners LLP
4™ Floor, 115 George Street, Edinburgh EH2 4JN

Fondsbuchhalter und Depotbank:
State Street Bank and Trust Company
Quartermile 3, 10 Nightingale Way
Edinburgh EH3 9EG

Verwalter:
DST Financial Services Europe Limited
DST House, St Nicholas Lane, Basildon, Essex SS15 5FS

Registerstelle:
DST Financial Services Europe Limited
DST House, St Nicholas Lane, Basildon, Essex SS15 5FS

Abschlussprufer:

Deloitte LLP
Saltire Court, 20 Castle Terrace, Edinburgh EH1 2DB
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	4.2.2.5 Fondsvermögen, das nicht in den vorangehenden Absätzen 4T4.2.2.1, 4.2.2.2, 4.2.2.3 und 4.2.2.4 aufgeführt ist, 4Tzu einem Wert, der nach Ansicht des ACD einen gerechten und angemessenen mittleren Marktpreis darstellt;
	4.2.2.6 Barmittel und Guthaben auf Giro- und Einlagenkonten sowie andere Termineinlagen sind mit ihrem jeweiligen Nennwert angesetzt.

	4.2.3 Bei der Ermittlung des Wertes des Fondsvermögens gelten alle zum Zwecke der Ausgabe oder Löschung von Anteilen erteilten Anweisungen als ausgeführt (sofern nicht das Gegenteil aufgezeigt wird) und alle geleisteten oder erhaltenen Barzahlungen so...
	4.2.4 Vorbehaltlich der nachfolgenden AbsätzeP P4T4.2.5 und 4.2.64T gelten bestehende, aber noch nicht erfüllte Vereinbarungen über den bedingungsfreien Kauf oder Verkauf von Fondsvermögen als erfüllt und alle erforderlichen Folgemassnahmen als ausgef...
	4.2.5 Termin- oder Differenzkontrakte, die noch nicht fällig sind, sowie Kauf- oder Verkaufsoptionen, die weder ausgelaufen noch ausgeübt sind, werden nicht unter Absatz 4.2.4 einbezogen.
	4.2.6 Alle Vereinbarungen, die der Person, die das Vermögen bewertet, bekannt sind oder hinreichend bekannt sein sollten, sind unter Absatz 4T4.2.44T einzubeziehen. Dabei wird vorausgesetzt, dass alle sonstigen vom ACD beschäftigten Personen alle ange...
	4.2.7 Alle zu jenem Zeitpunkt geschätzten Beträge von Steuerverbindlichkeiten einschliesslich (soweit zutreffend unter anderem) Kapitalertragsteuer, Ertragsteuer, Körperschaftsteuer, Umsatzsteuer, Stempelsteuer, SDRT und ausländische Steuern oder Abga...
	4.2.8 Alle geschätzten Beträge von Steuerverbindlichkeiten (auf nicht realisierte Kapitalgewinne, wenn die Verbindlichkeiten aufgelaufen sind und aus dem Fondsvermögen zu zahlen sind, auf realisierte Kapitalgewinne für zuvor abgeschlossene und laufend...
	4.2.9 Der Kapitalbetrag ausstehender Darlehen (wann immer rückzahlbar) sowie alle aufgelaufenen, aber noch nicht gezahlten Zinsen auf Darlehen werden abgezogen.
	4.2.10 Für aufgelaufene und rückforderbare Steuern jedweder Art wird ein geschätzter Betrag hinzugerechnet.
	4.2.11 Etwaige sonstige Guthaben oder fällige Beträge, die in das Fondsvermögen einzuzahlen sind, werden hinzugerechnet.
	4.2.12 Währungsbeträge oder Werte in anderen Währungen als dem Pfund Sterling werden am jeweiligen Bewertungszeitpunkt zu einem Wechselkurs umgerechnet, bei dem wahrscheinlich ist, dass er nicht zu einem erheblichen Nachteil für die Interessen jetzige...
	4.2.13 Für Zinsen oder Erträge, die aufgelaufen und fällig sind oder als aufgelaufen, aber noch nicht eingegangen gelten, und für Rückstellungen für die Stamp Duty Reserve Tax, die voraussichtlich gebildet werden, wird ein entsprechender Betrag hinzug...

	4.3  Preis pro Anteil an jedem Fonds und jeder Klasse
	4.4 Fair-Value-Pricing
	4.4.1 Sofern der ACD triftige Gründe zur Annahme hat, dass:
	4.4.1.1 zu einem Bewertungszeitpunkt kein zuverlässiger Preis für ein Wertpapier (einschliesslich Anteilen eines Organismus für gemeinsame Anlagen) vorliegt oder
	4.4.1.2 der aktuellste Preis die beste Schätzung des Wertes des Wertpapiers (einschliesslich Anteilen eines Organismus für gemeinsame Anlagen) durch den ACD zum Bewertungszeitpunkt nicht widerspiegelt,



	kann er eine Anlage zu einem Preis bewerten, der seiner Auffassung einen fairen und angemessenen Preis für diese Anlage darstellt (der Fair-Value-Preis).
	4.4.2 Fair-Value-Pricing kann unter anderem unter den folgenden Umständen angewandt werden:
	4.4.2.1 es liegen keine aktuellen Transaktionen für das betroffene Wertpapier vor, oder
	4.4.2.2 der Handel eines zugrunde liegenden Organismus für gemeinsame Anlagen wurde ausgesetzt, oder
	4.4.2.3 seit der jüngsten Schliessung des Marktes, an dem der Preis des Wertpapiers ermittelt wird, ist ein bedeutendes Ereignis eingetreten

	4.4.3  Bei der Bestimmung, ob Fair-Value-Pricing angewandt werden soll, berücksichtigt der ACD unter anderem die folgenden Faktoren:
	4.4.3.1 die Art des betroffenen zugelassenen Fonds;
	4.4.3.2 die betroffenen Wertpapiere;
	4.4.3.3 ob die zugrunde liegenden Organismen für gemeinsame Anlagen möglicherweise bereits Fair-Value-Pricing angewandt haben;
	4.4.3.4 die Grundlage und Zuverlässigkeit der verwendeten Alternativpreise; und
	4.4.3.5 die in diesem Verkaufsprospekt ausgewiesene Politik des ACD bezüglich der Bewertung des Fondsvermögens.

	4.5 Preisfestsetzungsgrundlage
	4.6 Veröffentlichung von Preisen

	5. 13T RISIKOFAKTOREN13T
	5.1 Marktrisiko
	5.2 Auswirkung eines Ausgabeaufschlags oder einer Rücknahmegebühr
	5.3 Verwässerungsanpassung
	5.4  Abgaben auf das Kapital
	5.5 Aussetzung des Handels mit den Anteilen
	5.6 Preisbestimmung und Liquidität
	5.7 Gegenseitige Haftung innerhalb der Gesellschaft und der Fonds

	Wie in Absatz 2.2 erläutert ist, stellt jeder Fonds gemäss den OEIC Regulations ein getrenntes Portfolio von Vermögenswerten dar, und diese Vermögenswerte können ausschliesslich dazu verwendet werden, Verbindlichkeiten eines Fonds bzw. Ansprüche gegen...
	5.8 Wechselkurse
	5.9 Schwellenländer
	5.10 Kleinere Unternehmen
	5.11 Anleihen unter Investment Grade
	5.12  Ausländische Anleihen und Währungen
	5.13 Wertentwicklung
	5.14 Inflationsrisiko
	5.15 Konzentriertes Portfolio
	5.16 Währungsabsicherungsrisiko
	5.17 Performancegebühr
	5.18 Börsengehandelte Rohstoffe (ETCs)
	5.19 Kontrahentenrisiko
	Wenn ein Fonds einen Derivatkontrakt eingeht, ist er dem Kreditrisiko der anderen Partei (normalerweise als ‚Kontrahent‘ bezeichnet) und deren Fähigkeit, die Bedingungen des Vertrags gänzlich oder teilweise zu erfüllen, ausgesetzt.
	5.20 Derivate und Volatilität
	5.21 Effizientes Portfoliomanagement
	5.22  Hebelung
	Es wird davon ausgegangen, dass die Hebelung des Fonds nicht wesentlich über 150 % des Nettoinventarwerts des Fonds hinausgehen wird (wobei der Höchstwert 180 % des Nettoinventarwerts des Fonds entspricht). Es kann nicht garantiert werden, dass das zu...
	5.23 Optionsscheine
	Wenn ein Fonds Anlagen in Optionsscheinen vornimmt, kann der Preis von Anteilen aufgrund der stärkeren Volatilität der Optionspreise stärker schwanken, als wenn der Fonds Anlagen in die Basiswerte vornehmen würde.
	5.24 Verkauf von Kaufoptionen
	5.25 Anlagen in anderen Organismen für gemeinsame Anlagen
	5.26 Börsengehandelte Fonds („ETFs“)
	5.27 Steuerrisiko
	5.28 Regelmässiger Sparplan
	5.29 Widerrufsrechte
	5.30  Wertpapierleih- und -finanzierungsgeschäftsrisiko

	6. 13T MANAGEMENT UND VERWALTUNG13T
	6.1 Aufsichtsrechtlicher Status
	6.2 Authorised Corporate Director
	6.2.1 Allgemeines
	6.2.2 Bedingungen der Ernennung

	6.3  Verwahrstelle
	6.3.1 16TAllgemeines
	6.3.2 Bedingungen der Ernennung

	Die Verwahrstelle hat zudem Anspruch auf eine Vergütung aus dem Vermögen der Fonds für ihre Dienstleistungen, wie nachstehend in Absatz 7.7 erläutert ist. Die Verwahrstelle (bzw. ein mit ihm verbundenes Unternehmen oder jedwede betroffene Person) ist ...
	6.3.3 Die Aufgaben der Verwahrstelle
	6.3.4 Haftung der Verwahrstelle
	6.3.5  Befugnisübertragung
	6.3.6 Interessenkonflikte

	6.4 Anlageverwalter
	6.4.1 Allgemeines
	6.4.2 Bedingungen der Ernennung:

	6.5 Wertpapierleihstelle
	6.6 Verwalter
	6.7 Registerstelle
	6.7.1 Allgemeines
	6.7.2 Register der Anteilinhaber

	6.8 Abschlussprüfer
	6.9 Interessenkonflikte

	7. 13TGEBÜHREN UND AUFWENDUNGEN13T
	7.1 Allgemeines
	7.2 An den ACD zu zahlende Gebühren
	Performancegebühr
	Allgemeine Verwaltungsgebühr
	7.2.1  Gebühren und Aufwendungen, die an die Verwahrstelle, den Verwalter, die Registerstelle und an den Fondsbuchhalter und ihre jeweiligen Vertreter (nicht aber an jene mit Bezug zur Depotbank) zu zahlen sind, sofern im Verkaufsprospekt nichts Ander...
	7.2.2 die Gebühren und Auslagen der Abschlussprüfer der Gesellschaft;
	7.2.3   Gebühren, die gemäss dem Financial Services and Markets Act 2000 an die FCA zu entrichten sind;

	7.3 Nicht in der jährlichen Managementgebühr oder der AVG enthaltene Gebühren und Aufwendungen
	7.3.1 Transaktionskosten (einschliesslich und ohne Begrenzung Gebühren und/oder Aufwendungen, die bei Erwerb, Eintragung und Veräusserung von Anlagen anfallen);
	7.3.2 Aufwendung, die bei der Erstellung, der Ausschüttung und der Versendung von Erträgen und sonstigen Zahlungen an Anteilinhaber anfallen;
	7.3.3 die Kosten für die Einberufung und Abhaltung von Versammlungen der Anteilinhaber (einschliesslich (gegebenenfalls von Anteilinhabern einberufenen) Versammlungen der Anteilinhaber eines bestimmten Fonds oder einer bestimmten Anteilsklasse innerha...
	7.3.4 Kosten des Abschlusses und der Unterhaltung von Versicherungspolicen für die Gesellschaft und/oder deren Verwaltungsratsmitglieder;
	7.3.5 Aufwendungen in Verbindung mit den Sekretariatspflichten der Gesellschaft einschliesslich der Kosten der Protokollbücher und sonstigen Unterlagen, die von der Gesellschaft geführt werden müssen;
	7.3.6 Zahlungen, Kosten oder sonstige verwaltungstechnische Aufwendungen in Verbindung mit der Erstellung und Verbreitung notwendiger oder für die Erfüllung der Vorschriften oder sonstiger geltender Gesetze oder Vorschriften erforderlicher Dokumentati...
	7.3.7 von der Gesellschaft zu zahlende Steuern und Abgaben;
	7.3.8 alle Beträge, welche die Gesellschaft aufgrund von in der Satzung oder in einem Vertrag mit einem Funktionsträger der Gesellschaft enthaltenen Entschädigungsklauseln zu zahlen hat;
	7.3.9 sämtliche Zahlungen, die aufgrund von Änderungen der Vorschriften fällig sind;
	7.3.10 Kosten für die Kommunikation mit Anlegern (ausser Werbekosten);
	7.3.11 Gebühren von Zahlstellen, Repräsentanten und sonstigen Vertretern der Gesellschaft oder des ACD;
	7.3.12 etwaige Kosten für die Änderung des ACD-Vertrags und anderer gemäss den Vorschriften erforderlicher Dokumente;
	7.3.13 die Gebühren von Wertpapierleihbeauftragten und die Gebühren des ACD oder einer weiteren Partei für die Organisierung von Wertpapierleihen;
	7.3.14  die im Zusammenhang mit dem Kauf der Investment Research, die für die Verwaltung der Vermögenswerte der Fonds verwendet wird, entstandenen Gebühren und Kosten (vorbehaltlich jeder Zeit der Einhaltung der anwendbaren FCA-Anforderungen durch den...
	7.3.15 bestimmte Verbindlichkeiten aus der Zusammenlegung oder Reorganisierung, die nach der Übertragung von Vermögenswerten auf die Gesellschaft als Gegenleistung für die Ausgabe von Anteilen entstehen, wie ausführlicher gemäss COLL bestimmt;
	7.3.16 alle Gebühren und Aufwendungen, die in Verbindung mit der Auflegung und anfänglichen Organisation neuer Fonds, der amtlichen Notierung an einer Börse, der Ausgabe von Anteilen (einschliesslich der Erstellung, der Übersetzung, des Drucks und der...
	7.3.17 Nutzungsentgelte, Lizenzgebühren und ähnliche Zahlungen in Verbindung mit der Nutzung geistigen Eigentums;
	7.3.18 die Kosten des Handels mit Fondsvermögen, die eingegangen werden müssen und normalerweise in Auftragsbestätigungen und ähnlichen Dokumenten angegeben sind;
	7.3.19 die an die Depotbank und ihre Vertreter zu zahlenden Gebühren und Aufwendungen (einschliesslich der angemessenen Barauslagen, die der Depotbank bei Erfüllung ihrer Pflichten entstanden sind), einschliesslich Transaktionsgebühren;
	7.3.20  Stempelsteuern (einschliesslich, um Missverständnisse zu vermeiden, SDRT im Sinne des vorstehenden Abschnitts 3.7.5) und andere Abgaben, Steuern, staatliche Abgaben, Provisionen, Maklergebühren, Übertragungsgebühren, Eintragungsgebühren und an...
	7.3.21 alle Kosten jedweder Art, die der Gesellschaft durch die Einlage von Barmitteln – oder in Verbindung mit dieser – entstehen;
	7.3.22 alle Steuern und Abgaben, die in Verbindung mit dem Eigentum an Fondsvermögen oder der Ausgabe von Anteilen zu entrichten sind, einschliesslich Stempelsteuern und anderer Abgaben oder Steuern in Verbindung mit der Übertragung von Vermögenswerte...
	7.3.23 alle Steuern und Gebühren, die von der Gesellschaft an Regierungen oder andere Instanzen oder Behörden von Regierungen oder Instanzen zu zahlen sind, sowohl innerhalb als auch ausserhalb von Grossbritannien;
	7.3.24 alle Zinsen auf Kredite sowie Gebühren und Kosten, die bei der Aufnahme oder Tilgung solcher Kredite oder durch das Aushandeln oder eine Änderung der Bedingungen solcher Kredite entstehen; und
	7.3.25 Kosten, die beim Erwerb und bei der Veräusserung von Anlagen anfallen (einschliesslich der Kosten in Verbindung mit dem Abschluss von Absicherungsgeschäften für abgesicherte Anteilklassen (was die an jeden Dienstleistungsanbieter für Absicherun...
	7.3.26 die Kosten der Registrierung von Anlagen;
	7.3.27 Gebühren, die in Verbindung mit der Veröffentlichung und Weitergabe von Angaben zum Nettoinventarwert (einschliesslich der Kosten für elektronische Daten/Informationsquellen) entstehen, sowie die Kosten für den Erhalt von Fondsratings und Bench...
	7.3.28 die Gebühren, Honorare und Auslagen der Steuer-, Rechts- und sonstigen professionellen Dienstleister oder Fachberater der Gesellschaft;
	7.3.29 die regelmässigen Gebühren von Aufsichtsbehörden in Ländern oder Territorien ausserhalb von Grossbritannien, in denen Anteile der Gesellschaft rechtmässig vermarktet werden oder vermarktet werden können;
	7.3.30 die an die Verwahrstelle, den Administrator, die Registerstelle und den Fondsbuchhalter und deren entsprechenden Delegierten (einschliesslich der Depotbank) zahlbaren Gebühren und Aufwendungen, ausser wenn in diesem Prospekt anderweitig angegeb...
	7.3.31 die an den Wirtschaftsprüfer zahlbaren Gebühren und Aufwendungen;
	7.3.32 Gebühren der FCA im Rahmen des Financial Services and Markets Act 2000;
	7.3.33 die Gebühren und Aufwendungen in Bezug auf dritte Systemanbieter, um die STP mit der Registerstelle zu ermöglichen;
	7.3.34 jegliche Kosten und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Meldung von Daten bezüglich der Auflagen im Rahmen der Richtlinien oder wenn der ACD oder die Gesellschaft verpflichtet ist, Daten nach internationalem Recht und Vereinbarungen (d. h. in ...

	7.4 Kosten in Verbindung mit einem effizienten Portfoliomanagement
	Gelegentlich können direkte und indirekte Betriebskosten und/oder Gebühren im Rahmen von Techniken für ein effizientes Portfoliomanagement, die zu Gunsten der Gesellschaft und/oder der Fonds genutzt werden, entstehen. Diese Kosten und/oder Gebühren we...
	7.5  Gebühr des Anlageverwalters
	7.6 Einnahmen aus der Wertpapierleihe
	7.7 Gebühren und Aufwendungen der Verwahrstelle
	7.7.1 alle von Vertretern, die die Verwahrstelle zur Unterstützung bei der Erfüllung ihrer Aufgaben ernannt hat, erhobenen Gebühren und Aufwendungen;
	7.7.2 alle Gebühren und Aufwendungen, die in Verbindung mit der Einziehung und Ausschüttung von Erträgen entstehen;
	7.7.3 alle Gebühren und Aufwendungen, die in Bezug auf die Erstellung des Jahresberichts der Verwahrstelle für die Anteilinhaber entstehen;
	7.7.4 alle Gebühren und Aufwendungen, die in Bezug auf Aktienleihgeschäfte oder andere Transaktionen entstehen;
	7.7.5 Gebühren und Aufwendungen, die an Fachberater zu zahlen sind, die die Verwahrstelle beraten oder unterstützen.

	7.8 Fondsbuchhaltungsgebühr
	7.9  Research Payment Account
	7.10 Zuweisung von Gebühren und Aufwendungen an die einzelnen Fonds

	8. 13TVERSAMMLUNGEN DER ANTEILINHABER UND STIMMRECHTE13T
	8.1 Versammlungen der Anteilinhaber einer Klasse oder eines Fonds
	8.2 Beantragung von Versammlungen
	8.3 Benachrichtigungsfrist und Quorum
	8.4 Stimmrechte

	9. 13TBESTEUERUNG13T
	9.1 Allgemeines
	9.2 Die Fonds
	9.3  Anteilinhaber
	9.3.1 Erträge – Aktienfonds
	9.3.2  Erträge Anleihenfonds
	9.3.3  Meldevorschriften
	9.3.4 Ertragsausgleich
	9.3.5 Kapitalgewinne


	Private Anteilinhaber mit Wohnsitz im Vereinigten Königreich
	Anteilinhaber, bei denen es sich um eine juristische Person handelt, im Rahmen der Körperschaftsteuer
	9.4 Erbschaftssteuer

	Ein Geschenkt der Anteile in der Gesellschaft eines privaten Anteilinhabers, der zu Erbschaftsteuerzwecken seinen Sitz im Vereinigten Königreich hat (oder davon ausgegangen wird, dass dies so ist) oder der Tod eines solchen Anteilinhabers können zu ei...
	9.5 Stamp Duty Reserve Tax (SDRT)

	Die Anleger unterliegen einer SDRT von 0,5 % auf den Kauf von Anteilen von einer dritten Partei (ausser bei einer Ausgabe der Anteile durch die Gesellschaft). SDRT kann auch in Fällen anfallen, wenn ein Anleger Anteile als Gegenleistung für die Übert...
	9.6 OECD Common Reporting Standard (CRS)

	10. 13TABWICKLUNG DER GESELLSCHAFT ODER AUFLÖSUNG EINES FONDS13T
	10.1 die Anteilinhaber einen entsprechenden ausserordentlichen Beschluss fassen, oder
	10.2 der (gegebenenfalls) in der Satzung für die Dauer der Gesellschaft oder einen bestimmten Fonds festgelegte Zeitraum abläuft oder ein Ereignis eintritt, für dessen Eintreten die Satzung die Abwicklung der Gesellschaft oder die Auflösung eines best...
	10.3 der Tag eintritt, an dem ein vom ACD beantragter und von der FCA bewilligter Widerruf des Zulassungsbescheids für die Gesellschaft oder die Auflösung des betreffenden Fonds wirksam wird, oder
	10.4 am Tag des Inkrafttretens eines ordnungsgemäss genehmigten Vergleichs, was dazu führt, dass der Fonds kein Fondsvermögen mehr besitzt, oder
	10.5 im Falle eines Fonds, am Tag des Inkrafttretens eines ordnungsgemäss genehmigten Vergleichs, was dazu führt, dass der Fonds kein Fondsvermögen mehr besitzt, oder
	10.6 an dem Tag, an dem alle Fonds unter Punkt 10.5 oben fallen oder ansonsten kein Fondsvermögen mehr halten, obwohl der Fonds Vermögenswerte und Verbindlichkeiten aufweisen kann, die keinem bestimmten Teilfonds zugewiesen werden können.
	10.7 gelten COLL 6.2 (Dealing Handel), COLL 6.3 (Valuation and Pricing, Bewertung und Preisbestimmung) und COLL 5 (Investment and borrowing powers, Anlage- und Kreditaufnahmebefugnisse) nicht mehr für die Gesellschaft oder den betreffenden Fonds;
	10.8 stellt die Gesellschaft die Ausgabe und Löschung von Anteilen an der Gesellschaft oder dem betreffenden Fonds ein, und der ACD stellt den Verkauf oder die Rücknahme von Anteilen bzw. die mit der Gesellschaft vereinbarte Ausgabe oder Löschung von ...
	10.9 wird ohne Genehmigung des ACD keine Übertragung eines Anteils registriert und keine sonstige Änderung des Registers der Anteilinhaber vorgenommen;
	10.10 stellt die Gesellschaft, falls sie abgewickelt wird, ihre Geschäftstätigkeit ein, sofern diese nicht für die Abwicklung der Gesellschaft von Vorteil ist;
	10.11 bleiben die Rechtsstellung und Befugnisse als Kapitalgesellschaft sowie nach Massgabe der obigen Bestimmungen 10.2 bis 10.7 die Befugnisse der Verwahrstelle bis zur Auflösung der Gesellschaft bestehen.

	11. 13T ALLGEMEINE INFORMATIONEN13T
	11.1 Rechnungsperioden
	11.2 Zuweisung von Erträgen
	11.3 Jahresberichte
	11.4 Unterlagen der Gesellschaft
	11.4.1 die letzten Jahres- und Halbjahresberichte der Gesellschaft;
	11.4.2 der Verkaufsprospekt;
	11.4.3 die Satzung (samt etwaigen Änderungen) und
	11.4.4 die unten genannten wesentlichen Verträge.

	11.5 Wesentliche Verträge
	11.5.1 der ACD-Vertrag vom 13. Juli 2012 zwischen der Gesellschaft und dem ACD; und
	11.5.2 der Verwahrungsvertrag vom 13. Oktober 2016 zwischen der Gesellschaft, der Verwahrstelle und dem ACD.

	11.6 Strategie für die Ausübung von Stimmrechten
	11.7 Best Execution
	11.8 Zuwendungen
	11.9 Erbringung von Anlageberatungsdiensten
	11.10 Telefonaufzeichnungen
	11.11 Beschwerden
	11.12 Risikomanagement
	11.12.1 die quantitativen Grenzen, die für das Risikomanagement eines Fonds gelten;
	11.12.2 die mit Bezug auf Absatz 11.12.1 verwendeten Methoden und
	11.12.3 neue Entwicklungen des Risikos und der Renditen der Hauptanlagekategorien.

	11.13 Haftungsfreistellung
	11.14 Mitteilungen
	11.15 Echte Streuung der Eigentumsverhältnisse
	11.16 Richtlinie zur Handhabung von Sicherheiten
	11.17 Bestimmungen zur Erleichterung der zukünftigen Ausübung eines Wahlrechts bezüglich des Status als Tax-Elected Fund
	11.18 Offenlegung der Vergütung
	11.19 Offenlegung der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte
	11.19.1 Der Fonds kann Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (sog. „SFT“, wie im SFTR als Pensionsgeschäfte oder umgekehrte Pensionsgeschäfte, Wertpapier- oder Warenleihgeschäft oder Wertpapier- oder Warenentleihgeschäft, ein Kauf-/Rückkaufgeschäft oder Ve...
	11.19.2 Gemäss der SFTR wird der ACD in seinem Jahresbericht gewisse Informationen bezüglich des Einsatzes von SFTs und TRSs offenlegen. Im Rahmen der oben unter 11.19.1 erwähnten Einschränkungen können die Fonds Wertpapierleihen, Differenzkontrakte (...
	i.  80 % des Fondsvermögens des FP Argonaut Absolute Return Fund für CFDs verwendet wird;
	ii.  nicht mehr als 50 % des Fondsvermögens jedes Fonds für eine Wertpapierleihe verwendet wird (FP Argonaut Absolute Return Fund und FP Argonaut European Alpha Fund).
	11.19.3 Wie in Anhang III dieses Prospekts erläutert, werden SFTs und TRSs nur mit „genehmigten Gegenparteien“ gemäss der Definition im FCA-Handbuch eingegangen.
	11.19.4   Der Fonds akzeptiert im Zusammenhang mit SFTs und TRSs Barmittel und von Regierungen emittierte Anleihen mit Laufzeiten, die den folgenden Kriterien entsprechen, als Sicherheiten:
	11.19.5  Die Engagements und der Wert der Sicherheiten werden üblicherweise zu beobachtbaren Marktwerten an jedem Geschäftstag angesetzt. Soweit möglich werden die Kurse von renommierten Kursquellen bezogen, die aktuelle Handelskurse widerspiegeln. We...
	11.19.6   Die Berechtigung des Fonds eine Sicherheit zu beziehen wird im Rahmen eines Vertrags geregelt. Der Fonds strebt üblicherweise an, Bedingungen auszuhandeln, die dem Fonds ermöglichen, für Mark-to-Market-Schwankungen zugunsten des Fonds Margen...
	11.19.7   Die Arten der akzeptablen Sicherheiten, ebenso wie die Diversifizierungsanforderungen werden oben unter 11.19.4. erläutert.
	11.19.8   Jegliche Sicherheit, die ein Fonds entsprechend einer SFT erhält, wird gemäss der Bewertungsrichtlinien des ACD, die in Abschnitt 4 dieses Prospekt unter dem Titel „Bewertung der Gesellschaft“ dargelegt wird, bewertet, unterliegt jedoch den ...
	11.19.9 Abschnitt 5 dieses Prospekts namens „Risikofaktoren“ führt eine Beschreibung der mit dem Einsatz von Derivaten zusammenhängenden Risiken ebenso wie das Gegenparteirisiko auf.
	11.19.10 Das Vermögen der Fonds, das einer SFT oder TRS unterliegt und jegliche mit solchen Vereinbarungen zusammenhängende erhaltene Sicherheit, wird von einem drittparteiischen Sicherheitsverwahrungsdienstverwalter oder ansonsten in einem getrennten...
	11.19.11  Der Fonds unterliegt gegenüber seinen Gegenparteien einem gewissen Kredit- und Betriebsrisiko, was erfordert, dass der Fonds Sicherheiten poolt, um seine Verpflichtungen im Zusammenhang mit gewissen Finanzierungsvereinbarungen zu erfüllen. D...
	11.19.12 Die Wiederverwendung einer Sicherheit wird durch das COLL-Sourcebook auf bestimmte Vermögensklassen beschränkt. Des Weiteren sollte die Wiederverwendung nicht in einer Veränderung der Anlageziele des Fonds resultieren, was wesentliche zusätzl...
	11.19.13 Wie in Abschnitt 7.6 erläutert, wird das Einkommen aus einer Wertpapierleihe zwischen dem Fonds, dem Anlageverwalter für die Abwicklung der Wertpapierleihe im Auftrag des Fonds und der Agentur für die Wertpapierleihe, die die SFT-Tätigkeit ve...


	** Der Ausgabeaufschlag wird als Prozentsatz des angelegten Betrags ausgewiesen und entspricht 5,5049 % des Anteilpreises.
	1. Allgemeines
	1.1 Umsichtige Risikostreuung
	1.2 Deckung
	1.2.1 Sofern das COLL Sourcebook den Abschluss einer Transaktion oder das Halten einer Anlage nur dann gestattet (z. B. Anlagen in Optionsscheinen und nicht oder teilweise einbezahlten Wertpapieren und die allgemeine Annahme- oder Zeichnungsbefugnis),...
	1.2.2 Sofern eine Bestimmung im COLL Sourcebook den Abschluss einer Anlagetransaktion oder das Halten einer Anlage nur dann gestattet, wenn diese Anlagetransaktion oder das Halten oder andere ähnliche Transaktionen gedeckt sind:
	1.2.2.1 ist anzunehmen, dass der Fonds bei Anwendung einer dieser Regeln gleichzeitig auch jede weitere Pflicht in Bezug auf Deckung einhält, und
	1.2.2.2 darf kein Deckungselement mehr als einmal eingesetzt werden.



	2. OGAW – Allgemeines
	2.1 Vorbehaltlich des Anlageziels und der Anlagepolitik eines Fonds darf das Vermögen eines Fonds vorbehaltlich anderweitiger Angaben in COLL 5 nur aus allen oder einigen der folgenden Positionen bestehen:
	2.1.1 übertragbare Wertpapiere;
	2.1.2 zugelassene Geldmarktinstrumente;
	2.1.3 zugelassene Anteile an zugelassenen Organismen für gemeinsame Anlagen;
	2.1.4 zugelassene Derivate und Termingeschäfte; und
	2.1.5 zugelassene Einlagen.

	2.2 In einem Fonds gehaltene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente müssen (vorbehaltlich der Bestimmungen in Absatz 2.3 dieses Anhangs):
	2.2.1 an einem nachfolgend beschriebenen qualifizierten Markt zugelassen sein bzw. an einem qualifizierten Markt gehandelt werden, oder
	2.2.2 an einem Markt in einem EWR-Mitgliedsland, der geregelt ist, ordnungsmässig betrieben wird und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelt werden, oder
	2.2.3 an einem qualifizierten Markt zugelassen sein bzw. an einem qualifizierten Markt gehandelt werden, der vom ACD (wie nachfolgend beschrieben) nach Beratschlagung mit der Verwahrstelle als qualifizierter Markt festgelegt wurde, oder
	2.2.4 Geldmarktinstrumente im Sinne von COLL 5.2.10 AR(1) (wie nachfolgend in Absatz 10.5 „Anlagen in zugelassenen Geldmarktinstrumenten“ beschrieben) sein, oder
	2.2.5 kürzlich ausgegebene übertragbare Wertpapiere sein, sofern
	2.2.5.1 die Emissionsbedingungen die Verpflichtung enthalten, dass die Zulassung zu einem qualifizierten Markt beantragt wird, und
	2.2.5.2 diese Zulassung innerhalb eines Jahres nach der Emission gewährleistet ist.


	2.3 Maximal 10 % des Werts des Vermögens eines Fonds dürfen aus übertragbaren Wertpapieren, die nicht unter Absatz 2.2 fallen, oder aus zugelassenen Geldmarktinstrumenten, die nicht unter COLL 5.2.10 AR(1) fallen (wie nachfolgend in Absatz 10.5 „Anlag...
	2.4 Die Anforderungen zur Streuung der Anlagen im Allgemeinen und in Bezug auf die Anlage in Staatspapieren oder sonstigen Wertpapieren öffentlicher Emittenten gelten nicht in einem Zeitraum, in dem die Erfüllung dieser Anforderungen nicht praktisch m...

	3. Übertragbare Wertpapiere
	3.1 Ein übertragbares Wertpapier ist eine Anlage, die unter Artikel 76 (Anteile usw.), Artikel 77 (eine Verbindlichkeit schaffende oder anerkennende Instrumente), Artikel 77A (alternative Schuldverschreibungen), Artikel 78 (Staatspapiere oder Wertpapi...
	3.2 Eine Anlage ist kein übertragbares Wertpapier, wenn das Eigentum daran nicht übertragen oder nur mit Zustimmung eines Dritten übertragen werden kann.
	3.3 Unter Anwendung von Absatz 3.2 dieses Anhangs auf eine Anlage, die durch eine Körperschaft ausgegeben wird und eine Anlage nach Artikel 76 (Anteile usw.) oder 77 (eine Verbindlichkeit schaffende oder anerkennende Instrumente) oder 77A (alternative...
	3.4 Eine Anlage ist kein übertragbares Wertpapier, wenn die Verpflichtung des Wertpapierinhabers, sich an den Schulden des Emittenten zu beteiligen, nicht auf einen derzeit vom Inhaber diesbezüglich noch unbezahlten Betrag beschränkt ist.
	3.5 Ein Fonds darf nur in ein übertragbares Wertpapier investieren, wenn dieses folgende Kriterien erfüllt:
	3.5.1 der mögliche Verlust, der dem Fonds durch das Halten des übertragbaren Wertpapiers entstehen kann, ist auf den Betrag begrenzt, der dafür gezahlt wurde;
	3.5.2 seine Liquidität beeinträchtigt nicht die Fähigkeit des ACD, seiner Verpflichtung zur Rücknahme von Anteilen auf Verlangen befugter Anteilinhaber gemäss dem COLL Sourcebook nachzukommen;
	3.5.3 für das Wertpapier sind zuverlässige Bewertungen wie folgt erhältlich:
	3.5.3.1 für ein übertragbares Wertpapier, das an einem qualifizierten Markt zugelassen ist oder gehandelt wird, müssen genaue, zuverlässige und reguläre Preise existieren, die entweder Marktpreise sind oder Preise, die von emittentenunabhängigen Bewer...
	3.5.3.2 für ein übertragbares Wertpapier, das nicht an einem qualifizierten Markt zugelassen ist oder gehandelt wird, muss eine regelmässige Bewertung stattfinden, die auf Informationen des Emittenten des übertragbaren Wertpapiers oder eines kompetent...

	3.5.4 für das Wertpapier sind angemessene Informationen wie folgt erhältlich:
	3.5.4.1 für ein übertragbares Wertpapier, das an einem qualifizierten Markt zugelassen ist oder gehandelt wird, müssen dem Markt regelmässige, genaue und umfassende Informationen über das übertragbare Wertpapier oder gegebenenfalls über das Portfolio ...
	3.5.4.2 für ein übertragbares Wertpapier, das nicht an einem qualifizierten Markt zugelassen ist oder gehandelt wird, müssen dem ACD regelmässige und genaue Informationen über das übertragbare Wertpapier oder gegebenenfalls über das Portfolio des über...

	3.5.5 es ist begebbar und
	3.5.6 seine Risiken werden vom Risikomanagementverfahren des ACD angemessen erfasst.

	3.6 Wenn dem ACD keine Informationen zur Verfügung stehen, die zu einer anderweitigen Feststellung führen, wird davon ausgegangen, dass ein übertragbares Wertpapier, das an einem qualifizierten Markt zugelassen ist oder gehandelt wird,
	3.6.1 die Fähigkeit des ACD, seiner Verpflichtung zur Rücknahme von Anteilen auf Verlangen befugter Anteilinhaber nachzukommen, nicht beeinträchtigt, und
	3.6.2 begebbar ist.

	3.7 Bis zu 5 % des Fondsvermögens können in Optionsscheinen angelegt werden.
	3.8 Ein Anteil an einem geschlossenen Fonds gilt zum Zwecke der Anlage eines Fonds als übertragbares Wertpapier, wenn er die in Absatz 3.5 oben genannten Kriterien für übertragbare Wertpapiere erfüllt und,
	3.8.1 falls der geschlossene Fonds als Investmentgesellschaft oder Investmentfonds errichtet wurde,
	3.8.1.1 er Corporate Governance-Mechanismen für Unternehmen unterliegt, und
	3.8.1.2 falls eine andere Person Anlageverwaltungstätigkeiten in seinem Namen ausübt, diese Person nationalen Vorschriften über den Anlegerschutz unterliegt, oder

	3.8.2 falls der geschlossene Fonds nach dem Vertragsrecht errichtet wurde,
	3.8.2.1 er Corporate Governance-Mechanismen unterliegt, die denen für Unternehmen gleichwertig sind, und
	3.8.2.2 er von einer Person verwaltet wird, die nationalen Vorschriften über den Anlegerschutz unterliegt.


	3.9 Ein Fonds darf in eine andere Anlage investieren, die zum Zwecke der Anlage eines Fonds als übertragbares Wertpapier gilt, sofern die Anlage
	3.9.1 die in obigem Absatz 3.5 genannten Kriterien für übertragbare Wertpapiere erfüllt und
	3.9.2 durch die Performance anderer Vermögenswerte besichert oder daran gebunden ist, die sich von denen, in die ein Fonds investieren kann, unterscheiden können.

	3.10 Enthält eine in Absatz 3.9 genannte Anlage eingebettete Derivate als Komponente, gelten für diese Komponente die Anforderungen dieses Abschnitts in Bezug auf Derivate und Termingeschäfte.

	4. System der qualifizierten Märkte: Zweck
	4.1 Zum Schutz der Anleger sollten die Märkte, an denen Anlagen eines Fonds gehandelt werden, vom Zeitpunkt des Erwerbs bis zur Veräusserung der Anlage eine angemessene Qualität aufweisen („qualifiziert sein“).
	4.2 Wenn ein Markt nicht mehr qualifiziert ist, verlieren Anlagen an diesem Markt den Status zugelassener Wertpapiere. Es gilt die Beschränkung von Anlagen in nicht zugelassenen Wertpapieren auf 10 %; wird dieser Grenzwert überschritten, weil ein Mark...
	4.3 Ein Markt ist im Sinne der Regeln qualifiziert, wenn er:
	4.3.1 ein geregelter Markt entsprechend der Definition im FCA Handbook oder
	4.3.2 ein Markt in einem EWR-Mitgliedsland ist, der geregelt ist, ordnungsmässig betrieben wird und der Öffentlichkeit zugänglich ist.

	4.4 Ein nicht unter Absatz 4.3 dieses Anhangs fallender Markt ist im Sinne von COLL 5 qualifiziert, wenn:
	4.4.1 der ACD nach Beratung mit und Benachrichtigung der Verwahrstelle beschliesst, dass der entsprechende Markt für die Anlage von oder den Handel mit dem Vermögen eines Fonds geeignet ist;
	4.4.2 der Markt in einer Liste im Prospekt enthalten ist, und
	4.4.3 die Verwahrstelle angemessen Sorge dafür trägt, dass:
	4.4.3.1 angemessene Verwahrungsmöglichkeiten für die an diesem Markt gehandelte Anlage bereitgestellt werden können, und
	4.4.3.2 der ACD alle angemessenen Schritte unternommen hat, um festzustellen, ob dieser Markt qualifiziert ist.


	4.5 In Absatz 4.4.1 darf ein Markt nur dann als qualifiziert angesehen werden, wenn er geregelt ist, ordnungsmässig betrieben wird, von einer ausländischen Aufsichtsbehörde als Markt oder Börse oder selbstregulierende Organisation anerkannt ist, der Ö...

	5.  Streuung: Allgemeines
	5.1 Diese Regel über die Streuung gilt nicht für Staatspapiere und sonstige Wertpapiere öffentlicher Emittenten.
	5.2 Im Sinne dieser Anforderung sind Gesellschaften, die im Hinblick auf die Erstellung des konsolidierten Abschlusses im Sinne der Richtlinie 83/349/EWG oder nach den anerkannten internationalen Rechnungslegungsvorschriften derselben Unternehmensgrup...
	5.3 Maximal 20 % des Vermögenswerts eines Fonds dürfen aus Einlagen bei einer einzigen Körperschaft bestehen.
	5.4 Maximal 5 % des Werts des Vermögens eines Fonds dürfen aus übertragbaren Wertpapieren (bzw. aus Zertifikaten, die solche Wertpapiere verkörpern) oder zugelassenen Geldmarktinstrumenten bestehen, die von einem einzigen Emittenten begeben worden sin...
	5.5 Für gedeckte Anleihen kann die Grenze von 5 % auf 25 % des Werts des Vermögens eines Fonds angehoben werden. Voraussetzung ist, dass wenn der Fonds mehr als 5 % in gedeckte Anleihen investiert, die von ein und demselben Emittenten begeben werden, ...
	5.6 Im Fall von OTC-Derivaten darf das Engagement bei einzelnen Kontrahenten 5 % des Vermögenswerts eines Fonds nicht überschreiten. Dieser Grenzwert steigt auf 10 %, wenn es sich bei dem Kontrahenten um eine zugelassene Bank handelt.
	5.7 Maximal 10 % des Vermögenswertes eines Fonds dürfen aus Anteilen eines einzelnen Organismus für gemeinsame Anlagen bestehen.
	5.8 Maximal 20 % des Werts des Vermögens des Fonds dürfen aus übertragbaren Wertpapieren und zugelassenen Geldmarktinstrumenten bestehen, die von derselben Unternehmensgruppe begeben worden sind.
	5.9 Bei Anwendung der in den Absätzen 5.3, 5.4 und 5.6 genannten Grenzwerte und vorbehaltlich der Bestimmungen in Absatz 5.5 dürfen maximal 20 % des Werts des Vermögens eines Fonds eine Kombination von zwei oder mehr der folgenden Komponenten darstellen:
	5.10 Für die Berechnung der Grenzwerte in den Absätzen 5.6 und 5.9 dieses Absatzes 5 kann das Risiko in Bezug auf ein OTC-Derivat in dem Masse gesenkt werden, wie eine entsprechende Sicherheit vorhanden ist, und sofern die Sicherheit jede der folgende...
	5.10.1 Sie wird täglich auf der Grundlage des aktuellen Marktkurses bewertet und übersteigt den Wert des entsprechenden Betrags;
	5.10.2 sie ist lediglich vernachlässigbaren Risiken ausgesetzt (z. B. Staatsanleihen mit erstklassiger Bonitätseinstufung oder Barmittel) und liquide;
	5.10.3 sie wird bei einer dritten Depotbank gehalten, die nicht mit dem Geber in Verbindung steht, oder ist gegenüber den Folgen eines Ausfalls einer verbundenen Partei rechtlich abgesichert, und
	5.10.4 sie kann vom OGAW jederzeit in voller Höhe beigetrieben werden.


	7. Streuung: Staatspapiere und Wertpapiere öffentlicher Schuldner
	7.1 Der folgende Abschnitt betrifft Staatspapiere und Wertpapiere öffentlicher Schuldner („solche Wertpapiere“).
	7.2 Wenn nicht mehr als 35 % des Vermögenswerts eines Fonds in solchen Wertpapieren einer einzigen Körperschaft angelegt werden, besteht kein Grenzwert für den Betrag, der in solchen Wertpapieren oder bei einer beliebigen Emission angelegt werden kann.
	7.3 Die Gesellschaft oder ein Fonds können mehr als 35 % des Werts des Fondsvermögens in solchen Wertpapieren anlegen, die von einem einzelnen Emittenten begeben wurden, sofern:
	7.3.1 der ACD, bevor eine solche Anlage getätigt wird, sich mit der Verwahrstelle beraten hat und aufgrund dessen der Auffassung ist, dass der Emittent solcher Wertpapiere unter Berücksichtigung der Anlageziele des zugelassenen Fonds geeignet ist;
	7.3.2 maximal 30 % des Werts des Fondsvermögens aus solchen Wertpapieren einer einzigen Emission bestehen;
	7.3.3 das Vermögen eines Fonds solche Wertpapiere umfasst, die aus mindestens sechs verschiedenen Emissionen stammen, die von diesem oder einem anderen Emittenten begeben sein können;
	7.3.4 die von der FCA verlangten Offenlegungen im Verkaufsprospekt erfolgt sind.


	8. Anlage in Organismen für gemeinsame Anlagen
	8.1 Bis zu 10 % des Werts des Fondsvermögens dürfen in Anteile eines anderen Organismus für gemeinsame Anlagen („zweiter Organismus“) investiert werden, sofern der zweite Organismus die folgenden Bedingungen erfüllt:
	8.1.1 Der zweite Organismus muss:
	8.1.1.1 die notwendigen Bedingungen erfüllen, um die Rechte aufgrund der OGAW-Richtlinie auszuüben, oder
	8.1.1.2 gemäss der Bestimmung von Abschnitt 270 des Financial Services and Markets Act 2000 anerkannt sein, oder
	8.1.1.3 als Nicht-OGAW zugelassen sein (sofern die Anforderungen von Artikel 50(1)(e) der OGAW-Richtlinie erfüllt werden), oder
	8.1.1.4 in einem anderen EWR-Mitgliedsland zugelassen sein (sofern die Anforderungen von Artikel 50(1)(e) der OGAW-Richtlinie erfüllt werden), oder
	8.1.1.5 von der zuständigen Behörde eines OECD-Mitgliedslandes (ausser einem anderen EWR-Staat) zugelassen sein, das:
	8.1.2 Für den zweiten Organismus gelten Bedingungen, die untersagen, dass mehr als 10 % des Werts des Fondsvermögens aus Anteilen an Organismen für gemeinsame Anlagen bestehen.
	8.1.3 Anlagen dürfen nur in zweiten Organismen oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen getätigt werden, die vom ACD oder einem verbundenen Unternehmen des ACD verwaltet werden, wenn der Verkaufsprospekt des anlegenden Fonds zweifelsfrei angibt,...
	8.1.4 Wenn es sich bei dem zweiten Organismus um einen Umbrellafonds handelt, gelten die Bestimmungen der Absätze 8.1.2 bis 8.1.3 für jeden Teilfonds so, als ob es sich um einen separaten Organismus handelte.

	8.2 Das einem Fonds zurechenbare Fondsvermögen darf vorbehaltlich der Anforderungen des nachfolgenden Absatzes 8.3 Anteile eines anderen Fonds der Gesellschaft (der „zweite Fonds“) umfassen.
	8.3 Ein Fonds darf in Anteile eines „zweiten Fonds“ investieren bzw. derartige Anteile veräussern, sofern:
	8.3.1 der zweite Fonds keine Anteile eines anderen Fonds der Gesellschaft hält;
	8.3.2 die in den nachfolgenden Absätzen 8.5 und 8.6 aufgeführten Anforderungen erfüllt werden, und
	8.3.3 maximal 35 % des Werts des Fondsvermögens des investierenden oder veräussernden Fonds aus Anteilen des zweiten Fonds bestehen dürfen.

	8.4 Die Fonds dürfen vorbehaltlich der im obigen Absatz 8.1 festgelegten Grenze in Organismen für gemeinsame Anlagen anlegen, die vom ACD verwaltet oder betrieben werden oder deren Authorised Corporate Director der ACD der Fonds oder eines seiner verb...
	8.5 Anlagen dürfen nur in einen zweiten Fonds oder einen anderen Organismus für gemeinsame Anlagen getätigt werden, der vom ACD verwaltet oder betrieben wird oder dessen Authorised Corporate Director der ACD der Fonds oder eines seiner verbundenen Unt...
	8.6 Wird ein erheblicher Anteil des Vermögens eines Fonds in andere Organismen für gemeinsame Anlagen investiert, so beträgt die maximale Höhe der Verwaltungsgebühren, die dem Fonds von einem Organismus für gemeinsame Anlagen, in den der betreffende F...

	9.  Anlage in unbezahlten und teilweise eingezahlten Wertpapieren
	9.1 Ein übertragbares Wertpapier oder ein zugelassenes Geldmarktinstrument, für das ein beliebiger Betrag noch unbezahlt ist, fällt nur dann unter die Anlagevollmacht, wenn vernünftigerweise abzusehen ist, dass der Betrag jeder bestehenden und potenzi...
	9.2 Ein Optionsschein, bei dem es sich um eine Anlage handelt, die unter Artikel 80 des Regulated Activities Order (bestimmte Wertpapiere darstellende Zertifikate) fällt und die einer unter Artikel 79 (eine Berechtigung für Anlagen gebende Instrumente...

	10. Anlage in zugelassene Geldmarktinstrumente
	10.1 Ein Fonds kann in zugelassenen Geldmarktinstrumenten anlegen, bei denen es sich um in der Regel am Geldmarkt gehandelte Geldmarktinstrumente handelt, die liquide sind und deren Wert jederzeit genau bestimmt werden kann.
	10.2 Ein Geldmarktinstrument wird als in der Regel am Geldmarkt gehandelt betrachtet, wenn
	10.3 Ein Geldmarktinstrument wird als liquide angesehen, wenn es innerhalb eines angemessen kurzen Zeitraums mit begrenzten Kosten verkauft werden kann. Dabei ist die Verpflichtung des ACD zur Rücknahme von Anteilen auf Verlangen befugter Anteilinhabe...
	10.4 Ein Geldmarktinstrument hat einen Wert, der jederzeit genau ermittelt werden kann, wenn fehlerfreie und zuverlässige Bewertungssysteme zur Verfügung stehen, die folgende Kriterien erfüllen:
	10.5 Zusätzlich zu den an einem qualifizierten Markt zugelassenen oder gehandelten Instrumenten kann ein Fonds in ein zugelassenes Geldmarktinstrument investieren, sofern es die folgenden Anforderungen erfüllt:
	10.6 Die Emission oder der Emittent eines Geldmarktinstruments, das nicht an einem qualifizierten Markt gehandelt wird, gilt als zum Zwecke des Schutzes der Anleger und Einlagen reguliert, wenn:
	10.7  Ein Fonds kann in ein zugelassenes Geldmarktinstrument investieren, wenn es:
	10.8 Die Anforderung in Absatz 10.7 (c)(ii) gilt als von einem Institut erfüllt, wenn dieses Aufsichtsbestimmungen unterliegt und diese einhält und wenn es eines oder mehrere der folgenden Kriterien erfüllt:
	10.9 Im Falle eines Geldmarktinstruments, das gemäss den Absätzen 10.7 und 8.8 oben zugelassen ist oder von einer Einrichtung der in COLL 5.2.10EG genannten Art emittiert wurde oder von einer Körperschaft gemäss Absatz 10.7(a)(ii) oder von einer inter...
	10.10 Im Falle eines zugelassenen Geldmarktinstruments, das von einer Einrichtung gemäss Absatz 10.7(c) ausgegeben oder garantiert ist, müssen die folgenden Informationen zur Verfügung stehen:
	10.11 Im Falle eines zugelassenen Geldmarktinstruments:

	11.  Effizientes Portfoliomanagement
	11.1 Die Fonds können Vermögen einsetzen, um Transaktionen zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements abzuschliessen. Es gibt keine Begrenzung für den Betrag oder den Wert des Fondsvermögens, der für EPM-Geschäfte verwendet werden darf, aber de...
	11.2 Zulässige Transaktionen sind solche, von denen der Fonds aus guten Gründen annimmt, dass sie für EPM wirtschaftlich geeignet sind, d. h.:
	11.2.1 Transaktionen, die getätigt werden, um Risiken oder Kosten in Bezug auf Schwankungen von Kursen, Zinsen oder Wechselkursen zu reduzieren, wobei der ACD der begründeten Meinung ist, dass die Transaktion Risiken oder Kosten einer Art oder in eine...
	11.2.2 Transaktionen, die zur Erwirtschaftung zusätzlichen Kapitalwachstums oder zusätzlicher Erträge für den Fonds getätigt werden, indem Gewinne genutzt werden, von denen der ACD aus guten Gründen annimmt, dass sie (abgesehen von Ereignissen, die an...
	11.2.2.1 aus Kursungleichgewichten am Markt in Bezug auf den Vermögenswert, den der Fonds hält oder halten könnte, oder
	11.2.2.2 aus dem Erhalt einer Prämie für den Verkauf einer gedeckten Kaufoption oder gedeckten Verkaufsoption auf einen Vermögenswert des Fonds, den der Fonds bereit ist, zum Ausübungspreis zu kaufen bzw. zu veräussern, oder
	11.2.2.3 aus Wertpapierleihgeschäften.

	11.3 Transaktionen können in Form von „Derivatgeschäften“ (also Transaktionen mit Optionen, Futures oder Differenzkontrakten) oder Devisentermingeschäften durchgeführt werden. Ein Derivatgeschäft muss sich entweder auf ein Derivat, das an einem qualif...

	12. Derivate: Allgemeines
	12.1 Ein Derivat- oder Termingeschäft darf für einen Fonds nur eingegangen werden, wenn die Transaktion einer der Arten entspricht, die nachfolgend in Absatz 13 (Zugelassene Transaktionen (Derivat- und Termingeschäfte)) beschrieben sind, und die Trans...
	12.2 Wenn ein Fonds in Derivaten anlegt, darf das Risiko der Basiswerte die im COLL Sourcebook genannten Grenzen in Bezug auf Streuung (COLL 5.2.11R Streuung: Allgemeines; COLL 5.2.12R Streuung: Staatspapiere und Wertpapiere öffentlicher Schuldner) ni...
	12.3 Wenn ein Derivat in ein übertragbares Wertpapier oder ein zugelassenes Geldmarktinstrument eingebettet ist, muss dies hinsichtlich der Einhaltung dieses Abschnitts mit berücksichtigt werden.
	12.4 In ein übertragbares Wertpapier oder ein zugelassenes Geldmarktinstrument ist ein Derivat eingebettet, wenn es eine Komponente enthält, die die folgenden Kriterien erfüllt:
	12.5 In ein übertragbares Wertpapier oder ein zugelassenes Geldmarktinstrument ist kein Derivat eingebettet, wenn es eine Komponente enthält, die unabhängig von dem übertragbaren Wertpapier oder dem zugelassenen Geldmarktinstrument vertraglich übertra...
	12.6 Wenn ein Fonds in einem indexbasierten Derivat anlegt und sofern der entsprechende Index in den Geltungsbereich von COLL 5.2.33R (Relevant Indices Relevante Messzahlen) fällt, müssen die zugrunde liegenden Bestandteile des Index für die Zwecke vo...
	12.7 Im Kontext dieses Verkaufsprospekts bezieht sich der Ausdruck „effizientes Portfoliomanagement“ auf den Einsatz von (begründeterweise vom ACD als wirtschaftlich geeignet angesehenen und vollständig gedeckten) Derivaten zur Erzielung einer Reduzie...
	12.8 Wenn der ACD zur Erreichung der Anlageziele und zur Verfolgung der Anlagepolitik eines Fonds in Derivate und Termingeschäfte investiert, kann der Nettoinventarwert des betreffenden Fonds gelegentlich eine erhöhte Volatilität aufweisen (sofern kei...

	13.  Zugelassene Transaktionen (Derivat- und Termingeschäfte)
	13.1 Eine Transaktion mit einem Derivat muss
	13.1.1 ein zugelassenes Derivat oder
	13.1.2 ein Derivat betreffen, dass Absatz 16 (Transaktionen in OTC-Derivaten) dieses Anhangs entspricht.
	13.2 Bei einem Derivatgeschäft müssen die Basiswerte aus einer oder mehreren der folgenden Positionen bestehen, in die der Fonds investieren darf: 9.1 übertragbare Wertpapiere, zugelassene Geldmarktinstrumente, die gemäss Absatz 9.1 (Anlage in zugelas...
	13.3 Ein Geschäft mit einem zugelassenen Derivat muss auf einem qualifizierten Derivatmarkt oder nach dessen Regeln erfolgen.
	13.4 Ein Geschäft mit einem Derivat darf nicht dazu führen, dass ein Fonds von seinen Anlagezielen entsprechend seiner Gründungsurkunde und der zuletzt veröffentlichten Ausgabe dieses Verkaufsprospekts abweicht.
	13.5 Ein Geschäft mit einem Derivat darf nicht mit dem Zweck abgeschlossen werden, die Möglichkeit eines ungedeckten Verkaufs eines oder mehrerer übertragbarer Wertpapiere, von Geldmarktinstrumenten, Anteilen an Organismen für gemeinsame Anlagen oder ...
	13.6 Sämtliche Termingeschäfte müssen mit einer qualifizierten Institution oder einer zugelassenen Bank erfolgen.

	14. Derivaten zugrunde liegende Finanzindizes
	14.1 Die in Absatz 14.2 genannten Finanzindizes erfüllen folgende Kriterien:
	14.2 Ein Finanzindex ist hinreichend diversifiziert, wenn:
	14.3 Ein Finanzindex stellt einen geeigneten Vergleichsindex für den Markt dar, auf den er sich bezieht, wenn:
	14.4 Ein Finanzindex wird in angemessener Weise veröffentlicht, wenn:
	14.5 Erfüllt die Zusammensetzung der Basiswerte bei einem Derivatgeschäft nicht die für einen Finanzindex geltenden Anforderungen, sind die Basiswerte bei dieser Transaktion, wenn sie die Anforderungen in Bezug auf andere Basiswerte gemäss Absatz 13.2...

	15. Transaktionen zum Erwerb von Vermögensgegenständen
	15.1 Ein Derivat- oder Termingeschäft, das dazu führen würde oder könnte, dass Vermögen für Rechnung der Gesellschaft übergeben wird, darf nur abgeschlossen werden, wenn dieses Vermögen für Rechnung der Gesellschaft gehalten werden kann und der ACD an...

	16. Anforderung der Deckung von Verkaufspositionen
	16.1 Eine Vereinbarung durch oder im Auftrag der Gesellschaft zur Veräusserung von Vermögenswerten oder Rechten kann nur erfolgen, wenn die Verpflichtung, die Veräusserung durchzuführen, und jede ähnliche Verpflichtung von der Gesellschaft umgehend er...

	17. Transaktionen in OTC-Derivaten
	17.1 Transaktionen in OTC-Derivativen gemäss Absatz 13.1.2 müssen:
	17.1.1 in einem Future-Kontrakt, einer Option oder einem Differenzgeschäft und
	17.1.2 mit einem zugelassenen Kontrahenten erfolgen. Ein Kontrahent bei einer Transaktion in Derivaten ist nur zugelassen, wenn es sich dabei um eine qualifizierte Institution oder eine zugelassene Bank oder um eine natürliche Person handelt, deren Zu...
	17.1.3 zu genehmigten Bedingungen erfolgen, d. h., die Bedingungen der Transaktion in Derivaten werden nur genehmigt, wenn der ACD mindestens täglich eine zuverlässige und überprüfbare Bewertung hinsichtlich dieser Transaktion durchführt, die ihrem be...
	17.1.4 zur zuverlässigen Bewertung geeignet sein. Eine Transaktion in Derivaten ist nur dann zur zuverlässigen Bewertung geeignet, wenn der ACD mit angemessener Sorgfalt feststellt, dass er (sofern die Transaktion eingegangen wird) über die gesamte La...
	17.1.4.1 auf der Grundlage eines aktuellen Marktwertes, der vom ACD und der Verwahrstelle als zuverlässig vereinbart wurde, oder
	17.1.4.2 wenn der in Absatz 17.1.4.1 genannte Wert nicht verfügbar ist, auf der Grundlage eines Preismodells, das nach Ansicht des ACD und der Verwahrstelle eine angemessene anerkannte Methode verwendet, und
	17.1.5 einer überprüfbaren Bewertung unterliegen: Ein Derivatgeschäft unterliegt nur dann einer überprüfbaren Bewertung, wenn die Bewertung (sofern die Transaktion eingegangen wird) über die gesamte Laufzeit des Derivats hinweg wie folgt überprüft wird:
	17.1.5.1 von einem geeigneten Dritten, der vom Kontrahenten des Derivats unabhängig ist, und zwar mit angemessener Häufigkeit und derart, dass der ACD sie überprüfen kann, oder
	17.1.5.2 von einer Abteilung innerhalb des ACD, die von der für die Verwaltung des Fonds zuständigen Abteilung unabhängig und für diesen Zweck angemessen ausgestattet ist.
	Für die Zwecke des obigen Absatzes 17.1.3 ist der beizulegende Zeitwert der Betrag, zu dem zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unter voneinander unabhängigen Geschäftspartnern zu marktüblichen Bedingungen ein Vermögenswert getauscht oder e...


	18. Bewertung von OTC-Derivaten
	18.1 Für die Zwecke von Absatz 17.1.3. muss der ACD:
	18.1.1  Vereinbarungen und Verfahren einrichten, umsetzen und aufrechterhalten, die eine angemessene, transparente und faire Bewertung der Risiken eines Fonds aus OTC-Derivaten gewährleisten, und
	18.1.2 sicherstellen, dass der beizulegende Zeitwert von OTC-Derivaten einer angemessenen, präzisen und unabhängigen Beurteilung unterzogen wird.
	18.2 Sofern die im obigen Absatz 18.1 erwähnten Vereinbarungen und Verfahren die Durchführung bestimmter Massnahmen durch Dritte umfassen, muss der ACD die Anforderungen von SYSC 8.1.13 R (Zusatzanforderungen für eine Verwaltungsgesellschaft) und COLL...
	18.3 Die in Absatz 18.1 oben erwähnten Vereinbarungen und Verfahren müssen:
	18.3.1 angemessen sein und dem Wesen und der Komplexität des jeweiligen OTC-Derivats entsprechen, und
	18.3.2 angemessen dokumentiert werden.

	19. Risikomanagement
	19.1 Der ACD wendet einen Risikomanagementprozess (einschliesslich Risikomanagementrichtlinie gemäss COLL 6.12) an, der ihn in die Lage versetzt, jederzeit das Risiko der Positionen eines Fonds sowie deren jeweiligen Beitrag zum Gesamtrisikoprofil des...
	19.2 Bevor er den Prozess anwendet, teilt der ACD der FCA Einzelheiten des Risikomanagement-Prozesses mit. Die folgenden Detailangaben zum Risikomanagementprozess müssen der FCA regelmässig, mindestens jedoch jährlich, mitgeteilt werden:
	19.2.1 Ein wahrheitsgetreues und angemessenes Bild der Arten der innerhalb des Fonds zu verwendenden Derivate und Termingeschäfte, einschliesslich ihrer jeweiligen zugrunde liegenden Risiken und anwendbaren quantitativen Beschränkungen, und
	19.2.2 Die Methoden zur Einschätzung der Risiken von Derivaten und Termingeschäften.
	19.3 Der ACD muss die FCA im Voraus über wesentliche Änderungen an den oben aufgeführten Angaben informieren.

	20. Anlagen in Einlagen
	20.1 Der Fonds darf nur in Einlagen bei einer zugelassenen Bank anlegen, die auf Verlangen zurückzuzahlen sind oder abgehoben werden können und spätestens in zwölf Monaten fällig werden.

	21.  Aktienleihe
	21.1 Der Abschluss von Wertpapierleih- oder Pensionsgeschäften für Rechnung des Fonds im Hinblick auf die Erwirtschaftung zusätzlicher Erträge für den Fonds und damit seine Anleger ist gestattet.
	21.2 Die in diesem Abschnitt zugelassene spezifische Methode der Aktienleihe ist eigentlich keine Transaktion, die einem Leihgeschäft im herkömmlichen Sinne entspricht. Es handelt sich eher um ein Geschäft, wie es in Abschnitt 263B des Taxation of Cha...
	21.3 Die in diesem Abschnitt genehmigte Wertpapierleihe kann von dem Fonds durchgeführt werden, wenn sie nach der begründeten Ansicht des Fonds geeignet ist, zusätzliche Erträge für den Fonds mit einem annehmbaren Risiko zu erwirtschaften.
	21.4 Die Gesellschaft oder die Verwahrstelle im Auftrag der Gesellschaft kann nur dann eine Aktienleihvereinbarung eingehen, wie sie in Abschnitt 263B des Taxation of Chargeable Gains Act von 1992 (ohne die Erweiterung durch Abschnitt 263C) vorgesehen...
	21.4.1 sämtliche Bedingungen der Vereinbarung, nach der Wertpapiere von der Verwahrstelle zugunsten des Fonds wiedererworben werden sollen, für die Verwahrstelle annehmbar sind und gängigen Marktpraktiken entsprechen,
	21.4.2 der Kontrahent:
	21.4.2.1 eine autorisierte Person oder
	21.4.2.2 eine von einer Aufsichtsbehörde in seinem jeweiligen Heimatland autorisierte Person oder
	21.4.2.3 eine als Broker/Händler bei der US-amerikanischen Securities and Exchange Commission eingetragene Person oder
	21.4.2.4 eine Bank oder eine Zweigstelle einer Bank ist, die befugt ist, in Bezug auf OTC-Derivate mit Kapitalanlagen zu handeln und von mindestens einem der folgenden Bundesaufsichtsämter für das Kreditwesen der Vereinigten Staaten von Amerika beaufs...
	(a) das Office of the Comptroller of the Currency;
	(b) die Federal Deposit Insurance Corporation;
	(c) das Board of Governors des Federal Reserve System und
	(d) das Office of Thrift Supervision und

	21.4.3 Sicherheiten für die Verbindlichkeit des Kontrahenten gemäss den Bedingungen in Absatz 21.4.1 erhalten wurden und die Sicherheiten:
	21.4.3.1 für die Verwahrstelle annehmbar,
	21.4.3.2 angemessen und
	21.4.3.3 frühzeitig genug fällig ist.
	21.4.4 Der Kontrahent im Sinne von Absatz 21.4 ist die Person, die im Rahmen der in Absatz 21.4.1 erwähnten Vereinbarung verpflichtet ist, der Verwahrstelle die von der Verwahrstelle im Rahmen der Aktienleihvereinbarung übertragenen Wertpapiere oder i...
	21.4.5 Absatz 21.4.3 gilt nicht für eine Aktienleihe, die über das Wertpapierleihgeschäftssystem (Securities Lending and Borrowing Programme) von Euroclear Bank SA/NV vorgenommen wird.
	21.5 Die Verwahrstelle muss gewährleisten, dass der Wert der Sicherheit stets mindestens dem Wert der von der Verwahrstelle übertragenen Wertpapiere entspricht. Diese Pflicht kann für Sicherheiten, deren Gültigkeit demnächst abläuft oder abgelaufen is...
	21.6 Jedwede Vereinbarung über die Übertragung von Wertpapieren oder Sicherheiten (oder der jeweiligen Entsprechung) zu einem späteren Zeitpunkt kann für die Zwecke der Bewertung gemäss dem COLL Sourcebook als eine bedingungsfreie Vereinbarung über de...
	21.7  Der Wert des Fondsvermögens, das für Wertpapierleihgeschäfte eingesetzt werden darf, ist nicht begrenzt.

	22. Organismen, die einen Index nachbilden
	22.1 Ein Fonds kann bis zu 20 % des Werts seines Vermögens in Anteilen und Schuldtiteln ein und desselben Emittenten anlegen, wenn es ausdrückliche Anlagepolitik ist, die Zusammensetzung eines relevanten Index entsprechend der nachstehenden Definition...
	22.2 Der Grenzwert von 20 % kann für einen bestimmten Fonds auf bis zu 35 % des Vermögenswerts angehoben werden, allerdings nur in Bezug auf eine einzige Einrichtung und sofern dies aufgrund aussergewöhnlicher Marktbedingungen gerechtfertigt ist.
	22.3 Im Fall eines Fonds, der einen Index nachbildet, muss das Fondsvermögen nicht die exakte Zusammensetzung und Gewichtung des zugrunde liegenden Index aufweisen, wenn eine Abweichung aus Gründen einer geringen Liquidität oder übermässiger Kosten fü...
	22.4 Die oben genannten Indizes erfüllen folgende Kriterien:
	22.4.1 Die Zusammensetzung ist hinreichend diversifiziert;
	22.4.2 der Index stellt eine adäquate Bezugsgrundlage für den Markt dar, auf den er sich bezieht, und
	22.4.3 der Index wird in angemessener Weise veröffentlicht.

	23. Deckung für Anlagen in Derivaten
	23.1 Ein Fonds darf im Rahmen seiner Anlagepolitik in Derivaten und Termingeschäften anlegen, sofern:
	23.1.1 sein Gesamtrisiko in Bezug auf im Fonds gehaltene Derivate und Termingeschäfte den Nettowert des Fondsvermögens nicht übersteigt, und
	23.1.2 das Gesamtrisiko der zugrunde liegenden Vermögenswerte insgesamt die in Absatz 5 oben (Streuung: Allgemeines) genannten Anlagegrenzen nicht überschreitet.

	24.  Tägliche Berechnung des Gesamtrisikos
	24.1 Der ACD muss das Gesamtrisiko eines Fonds mindestens täglich berechnen.
	24.2 Für die Zwecke dieses Abschnitts muss das Risiko unter Berücksichtigung des aktuellen Werts der Basiswerte, des Kontrahentenrisikos, zukünftiger Marktbewegungen und der zur Liquidierung von Positionen verfügbaren Zeit berechnet werden.

	25. Berechnung des Gesamtrisikos
	25.1 Der ACD muss das Gesamtrisiko eines von ihm verwalteten Fonds entweder als:
	25.1.1 das durch den Einsatz von Derivaten und Termingeschäften (einschliesslich der in Absatz 12 (Derivate: Allgemeines) erwähnten eingebetteten Derivate) geschaffene inkrementelle Risiko bzw. die hierdurch geschaffene inkrementelle Hebelung, die max...
	25.1.2  das Marktrisiko des Fondsvermögens berechnen.
	25.2 Der ACD hat für die Berechnung des Gesamtrisikos eines Fonds entweder
	25.2.1 den Commitment-Ansatz oder
	25.2.2 den Value-at-Risk-Ansatz zu verwenden.
	25.3  Der ACD muss sicherstellen, dass die in Absatz 25.2 gewählte Methode angemessen ist. Hierbei ist Folgendes zu berücksichtigen:
	25.3.1 Die vom Fonds verfolgte Anlagestrategie;
	25.3.2 Die Arten und die Komplexität der verwendeten Derivate und Termingeschäfte, und
	25.3.3 Der Anteil des Fondsvermögens, der Derivate und Termingeschäfte umfasst.
	25.4 Sofern ein Fonds Techniken und Instrumente wie z. B. Pensionsgeschäfte oder Wertpapierleihgeschäfte gemäss Absatz 19 (Aktienleihe) einsetzt, um eine zusätzliche Hebelung oder ein zusätzliches Marktrisiko zu schaffen, muss der ACD diese Transaktio...
	25.5 Für die Zwecke von Absatz 25.2 bezieht sich der Begriff „Value at Risk“ auf eine Kennzahl zur Messung des maximalen erwarteten Verlusts bei einem vorgegebenen Konfidenzniveau über einen bestimmten Zeitraum hinweg.
	25.6 Sofern der ACD für die Berechnung des Gesamtrisikos den Commitment-Ansatz anwendet, muss er:
	25.6.1 sicherstellen, dass er diesen Ansatz auf alle Derivate und Termingeschäfte (einschliesslich den in Absatz 12 (Derivate: Allgemeines) erwähnten eingebetteten Derivaten) anwendet, ganz gleich, ob diese im Rahmen der allgemeinen Anlagepolitik des ...
	25.6.2 sämtliche Derivate oder Termingeschäfte in den Marktwert einer äquivalenten Position des Basiswerts des jeweiligen Derivats oder Termingeschäfts umrechnen (Standard-Commitment-Ansatz).
	25.7 Der ACD kann andere Berechnungsmethoden anwenden, die dem Standard-Commitment-Ansatz gleichwertig sind.
	25.8 Der ACD kann bei der Berechnung des Gesamtrisikos eines Fonds Saldierungs- und Absicherungsvereinbarungen berücksichtigen, sofern diese Vereinbarungen keine offensichtlichen und wesentlichen Risiken ausser Acht lassen und zu einer eindeutigen Red...
	25.9 Sofern der Einsatz von Derivaten oder Termingeschäften kein zusätzliches Risiko für den Fonds schafft, braucht das zugrunde liegende Risiko bei der Commitment-Berechnung nicht berücksichtigt zu werden.
	25.10 Bei Verwendung des Commitment-Ansatzes brauchen bei der Berechnung des Gesamtrisikos vorläufige Kreditaufnahmevereinbarungen, die gemäss Absatz 28 (Kreditaufnahmebefugnisse) im Namen des Fonds abgeschlossen werden, nicht berücksichtigt zu werden.

	26. Deckung und Kreditaufnahme
	26.1 Barmittel aus einer Kreditaufnahme, wobei der ACD in begründeter Weise davon ausgeht, dass der Kreditgeber eine qualifizierte Institution oder eine zugelassene Bank ist, steht als Deckung gemäss Absatz 23 dieses Anhangs zur Verfügung, solange die...
	26.2 Wenn die Gesellschaft für die Zwecke dieses Absatzes einen Währungsbetrag bei einer qualifizierten Institution oder einer zugelassenen Bank aufnimmt und einen Betrag in einer anderen Währung in mindestens der Höhe dieses Kredits für die Dauer der...

	27. Barmittel und geldnahe Anlagen
	27.1 Barmittel und geldnahe Anlagen dürfen nur im Vermögen eines Fonds gehalten werden, wenn dies als notwendig erachtet werden kann, um:
	27.1.1 die Anlageziele des Fonds zu erreichen oder
	27.1.2 die Rücknahme von Anteilen oder
	27.1.3 die effiziente Verwaltung des Fonds in Übereinstimmung mit seinem Anlageziel oder
	27.1.4 andere, nach vernunftgemässem Ermessen mit dem Anlageziel des Fonds verbundene Zwecke zu verfolgen.
	27.2 Während des Erstangebots kann das Fondsvermögen ohne Beschränkungen aus Barmitteln und geldnahen Anlagen bestehen.

	28. Allgemeines
	28.1 Es ist vorgesehen, dass das Fondsvermögen in der Regel in voller Höhe angelegt wird. Es kann jedoch zeitweise angebracht sein, es nicht in voller Höhe anzulegen, sofern der ACD dies in begründeter Weise als notwendig erachtet, um die Rücknahme vo...
	28.2 Wenn ein Fonds Anteile eines anderen Organismus für gemeinsame Anlagen, der durch den ACD oder ein verbundenes Unternehmen des ACD verwaltet oder betrieben wird, erwirbt oder veräussert, muss der ACD dem Fonds zum Geschäftsschluss am vierten Gesc...
	28.3 Ein potenzieller Verstoss gegen diese Grenzen stellt kein Hindernis für die Ausübung der mit den Anlagen des Fonds verbundenen Rechte dar. Der ACD muss jedoch im Falle eines weiteren Verstosses so schnell wie möglich und unter Wahrung der Interes...
	28.4 Es ist nicht vorgesehen, dass sich die Gesellschaft für die unmittelbare Durchführung ihres Geschäfts an Immobilien oder Sachwerten beteiligt.

	29. Underwriting
	30. Befugnisse zur Kreditaufnahme
	30.1 Der ACD kann auf Anweisung des Fonds und entsprechend dem COLL Sourcebook von einer qualifizierten Institution oder einer zugelassenen Bank Mittel für den Einsatz durch den Fonds unter der Bedingung aufnehmen, dass die aufgenommenen Mittel aus de...
	30.2 Die Mittel dürfen nur vorübergehend und nicht dauernd und ohne vorherige Einwilligung der Verwahrstelle auf keinen Fall länger als drei Monate aufgenommen werden; die Einwilligung kann nur unter Bedingungen gegeben werden, die die Verwahrstelle f...
	30.3 Der ACD muss sicherstellen, dass die Kreditaufnahmen an einem beliebigen Geschäftstag nicht mehr als 10 % des Fondsvermögens ausmachen.
	30.4 Diese Beschränkungen hinsichtlich Kreditaufnahmen gelten nicht für parallele Kreditaufnahmen zur Devisenkurssicherung (d. h. Kreditaufnahmen, die im Hinblick auf Minderung oder Ausschaltung des Wechselkursrisikos durch Schwankungen gestattet sind).

	31. Beschränkungen bezüglich der Verleihung von Vermögenswerten, bei denen es sich nicht um Barmittel handelt
	31.1 Fondsvermögen, bei dem es sich nicht um Bargeld handelt, darf nicht in Form von Einlagen oder anderweitig verliehen werden.
	31.2 Gemäss Absatz 21 (Aktienleihe) zulässige Transaktionen sind nicht als Leihe im Sinne von Absatz 31.1 anzusehen.
	31.3 Dieser Absatz hindert die Verwahrstelle in keiner Weise daran, auf Anforderung des ACD hin Fondsvermögen zur Erfüllung von Einschussverpflichtungen zu verleihen, zu hinterlegen, zu verpfänden oder zu belasten, wenn Derivat- oder Termingeschäfte g...

	32. Beschränkungen bezüglich der Verleihung von Barmitteln
	32.1 Im Fondsvermögen gehaltenes Geld darf nicht verliehen werden. Geld gilt im Sinne dieses Absatzes als vom Fonds verliehen, wenn es auf der Grundlage, dass es zurückzuzahlen ist, an eine Person (der „Zahlungsempfänger“) gezahlt wird. Hierbei ist ir...
	32.2 Der Erwerb eines Schuldtitels gilt nicht als Verleihen im Sinne von Absatz 32.1. Gleiches gilt für die Verwahrung von Geldern in Einlagen- oder Girokonten.

	33. Garantien und Freistellungen
	33.1 Die Verwahrstelle darf für Rechnung eines Fonds keine Garantien oder Freistellungen bezüglich der Verpflichtungen einer Person bereitstellen.
	33.2 Fondsvermögen darf nicht verwendet werden, um eine Verpflichtung aus einer Garantie oder Freistellung bezüglich der Verpflichtungen einer Person zu begleichen.
	33.3 Die Absätze 33.1 und 33.2 gelten weder für eine Freistellung oder Garantie für Einschussverpflichtungen im Fall eines Einsatzes von Derivaten oder Termingeschäften noch für eine Freistellung einer Person, die eine Körperschaft oder einen anderen ...

	34. Konzentration
	34.1 darf keine anderen Wertpapiere (ausser Schuldtiteln) erwerben, die:
	34.1.1 nicht mit einem Stimmrecht zu beliebigen Angelegenheiten einer Hauptversammlung der begebenden Körperschaft ausgestattet sind, und
	34.1.2 die mehr als 10 % der von dieser Körperschaft begebenen Wertpapiere entsprechen,
	34.2 darf nicht mehr als 10 % der Schuldtitel eines einzelnen Emittenten erwerben;
	34.3 darf nicht mehr als 25 % der Anteile eines Organismus für gemeinsame Anlagen erwerben;
	34.4 darf nicht mehr als 10 % der Geldmarktinstrumente eines einzelnen Emittenten erwerben;
	34.5 muss nicht die Grenzbeträge in den Absätzen 34.2, 34.3 und 34.4 und dieses Anhangs einhalten, wenn zum Zeitpunkt des Kaufs der Nettobetrag der ausgegebenen Wertpapiere nicht berechnet werden kann.

	35. Massgeblicher Einfluss
	35.1 Die Gesellschaft darf keine Wertpapiere erwerben, die von einer Körperschaft begeben wurden und mit Stimmrechten (mit oder ohne Beschränkung) ausgestattet sind, welche auf der Hauptversammlung dieser Körperschaft ausgeübt werden können, wenn
	35.1.1 die unmittelbar vor dem Erwerb in den Beständen der Gesellschaft geführten Wertpapiere ihr wesentlichen Einfluss auf die Führung der Geschäfte der Körperschaft verleihen, oder
	35.1.2 der Erwerb der Gesellschaft einen solchen Einfluss verleiht.
	35.2 Im Sinne von Absatz 35.1 wird davon ausgegangen, dass die Gesellschaft wesentlichen Einfluss auf die Geschäftsführung einer Körperschaft hat, wenn sie aufgrund der von ihr gehaltenen Wertpapiere 20 % oder mehr der Stimmrechte der Körperschaft aus...

	1. Übersicht über historische Wertentwicklung:
	FP Argonaut European Alpha Fund Klasse A (GBP) Privat Ausschüttend
	Auflegungsdatum: 14. Juli 2012*
	FP Argonaut European Alpha Fund Klasse A (GBP) Privat Thesaurierend
	Auflegungsdatum: 14. Juli 2012*
	FP Argonaut European Alpha Fund Klasse A (EUR) Privat Thesaurierend
	Auflegungsdatum: 14. Juli 2012*
	FP Argonaut European Alpha Fund Klasse R (GBP) Privat Ausschüttend
	Auflegungsdatum: 14. Juli 2012*
	FP Argonaut European Alpha Fund Klasse R (GBP) Privat Thesaurierend
	Auflegungsdatum: 14. Juli 2012*
	FP Argonaut European Alpha Fund Klasse I (GBP) Institutionell Ausschüttend†
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